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Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 2004 (GVBl. 2004, 465), zuletzt
geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018 (GVBl. S.
731,735).

ThürLPlG (2012): Thüringer Landesplanungsgesetz vom 11. Dezember 2012 (GVBl. 2012,
450), zuletzt geändert durch Art. 44 des Gesetzes vom 18. Dezember 2018
(GVBl. S. 731, 762).

ThürWG (2019): Thüringer Wassergesetz vom 28.Mai 2019, zuletzt geändert durch Art. 17 des
Gesetzes vom 10.Juni 2020 (GVBl. S.277, 285).

ThürNatG (2019): Thüringer Gesetz zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes und zur
weiteren landesrechtlichen Regelung des Naturschutzes und der Landschafts-
pflege (Thüringer Naturschutzgesetz) vom 30. Juli 2019, zuletzt geändert
durch Art. 1a des Gesetzes vom 30. Juli 2019 (GVBl. S. 323, 340).

ThürWaldG (1993): Gesetz zur Erhaltung, zum Schutz und zur Bewirtschaftung des Waldes
und zur Förderung der Forstwirtschaft vom 06. August 1993, zuletzt geändert
durch Gesetz vom 21. Dezember 2020 (GVBl. S. 665).

UVPG (2010): Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntma-
chung vom 24. Februar 2010 (BGBl. I S. 94), zuletzt geändert durch Art. 4 des
Gesetzes vom 03. Dezember 2020 I 2694 (BGBl. I S. 2694).

WHG (2009): Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) vom 31.
Juli 2009 (BGBl. I S. 2582), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom
19. Juni 2ß020 (BGBl. I S. 1408).

WRRL (2000): Richtlinie 2000/60/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 23. Ok-
tober 2000 zur Schaffung eines Ordnungsrahmens für Maßnahmen der Ge-
meinschaft im Bereich der Wasserpolitik (ABl. L 327 vom 22.12.2000, S. 1).
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Abkürzungsverzeichnis

AAT Arbeitsgruppe Artenschutz Thüringen e.V.

Abb. Abbildung

Abs. Absatz

Art. Artikel

BPL Bebauungsplan

BUGA Bundesgartenschau 2021 Erfurt / Thüringen

EKIS Informationssystem zu Eingriffs- und Kompensationsflächen

ENL Projekte/Vorhaben zur Förderung von Natur und Landschaft

EZG Einzugsgebiet

FFH(-RL) Fauna-Flora-Habitat(-Richtlinie)

FFH-LRT Lebensraumtypen gem. FFH-Richtlinie

FIS Fachinformationssystem Naturschutz Thüringen

FND Flächennaturdenkmal

FNP Flächennutzungsplan

FMKOO Koordinationsstelle für Fledermausschutz in Thüringen

GLB Geschützer Landschaftsbestandteil

GRP Gewässerrahmenplan

GW Grundwasser

HQ 200 200-jährliches Hochwasser, Bemessungsgrundlage

i.V.m. in Verbindung mit

k.A. keine Angabe

KULAP Kulturlandschaftsprogramm

LP Landschaftsplan

LSG Landschaftsschutzgebiet

MMP Managementplan

ND Naturdenkmal

n.q. Nicht quantifizierbar

NSG Naturschutzgebiet

NWP Naturwaldparzelle

OBK Offenlandbiotopkartierung
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OT Ortsteil

RAG Regionale Aktionsgruppe Saale-Holzland e.V.

RLD Rote Liste Deutschland

RLT Rote Liste Thüringen

ROG Raumordnungsgesetz

SB Sachbereich

SHK Saale-Holzland-Kreis

SPA Special Protection Area – Besonderes Schutzgebiet Natura 2000

SUP Strategische Umweltprüfung

Tab. Tabelle

THALIS Thüringer Altlasten-Informations-System

ThürNEzVO Thüringer Natura 2000 Erhaltungsziele-Verordnung

TLDA Thüringer Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

TLLLR Thüringer Landesamt für Landwirtschaft und Ländlichen Raum

TLUG Thüringer Landesanstalt für Umwelt und Geologie

TLVwA Thüringer Landesverwaltungsamt

UG Untersuchungsgebiet

UNB Untere Naturschutzbehörde

UVPG Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung

UVZR Unzerschnittener verkehrsarmer Raum

VEP Vorhaben- und Erschließungsplan

VO Verordnung

WGA Wassergewinnungsanlage

WBK Waldbiotopkartierung

WKA Windkraftanlage

WSG Wasserschutzgebiet

ZWE Zweckverband Trinkwasserversorgung und Abwasserbeseitigung
Eisenberg

WRRL Wasserrahmenrichtlinie
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1 Einleitung

Anlass und Erfordernis der Planung

Anlass

Bisher gibt es keinen flächendeckenden Landschaftsplan für den Bereich der Erfüllenden Gemeinde Ei-
senberg / Thüringen. Daraus ergibt sich das Erfordernis, einen Landschaftsplan zu erstellen. Die gesetz-
liche Grundlage bildet § 8 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG). Für diesen Anlass werden die
Belange von Naturschutz und Landschaftspflege zusammengestellt, ergänzt und aktualisiert. Da für das
Untersuchungsgebiet noch kein Landschaftsplan existiert, werden mit dem neu aufgestellten Planwerk
die aktuellen, digital aufbereiteten Plangrundlagen berücksichtigt und damit ein Qualitätssprung für die
Landschaftsplanung erzielt.

Hinzu kommt, dass in den letzten Jahren durch weiterentwickelte Gesetzgebungen zusätzliche Aspekte
im Rahmen der Landschaftsplanung zu berücksichtigen und zu bearbeiten sind. In der Zwischenzeit ha-
ben sich aufgrund von EU-Richtlinien (FFH- und Vogelschutzrichtlinie, Wasserrahmenrichtlinie, SUP-
Richtlinie) und geänderter gesetzlicher Rahmenbedingungen neue und zusätzliche Anforderungen an
die Landschaftsplanung, insbesondere auch im Bereich des Artenschutzes, ergeben.

Das vorrangige Ziel der Landschaftsplanung ist die Erstellung eines Handlungskonzeptes für die Untere
Naturschutzbehörde innerhalb des Untersuchungsgebietes. Dieses umfasst die Erfüllende Gemeinde
Eisenberg / Thüringen bestehend aus dem Stadtgebiet Eisenberg, den Gemeinden Gösen, Hainspitz,
Mertendorf, Petersberg mit den Ortsteilen Aubitz und Kischlitz sowie Rauschwitz mit den Ortsteilen Döll-
schütz, Karsdorfberg, Pretschwitz und Schmörschwitz im Saale-Holzland-Kreis. Die Größe des Untersu-
chungsgebietes beträgt 5.403 ha.

Bedeutung und Funktion des Landschaftsplanes

In Kapitel 2 des Bundesnaturschutzgesetzes wird die Landschaftsplanung behandelt. Im § 8 BNatSchG
wird der allgemeine Grundsatz hierzu definiert. Danach werden die Ziele des Naturschutzes und der
Landschaftspflege als Grundlage vorsorgenden Handelns im Rahmen der Landschaftsplanung überört-
lich sowie im kommunalen Kontext, örtlich konkretisiert und die Erfordernisse und Maßnahmen zur Ver-
wirklichung dieser Ziele dargestellt und begründet.

Gemäß § 4 ThürNatG i. V. m. § 11 BNatSchG werden Landschaftspläne als eigenständige Fachpläne
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auf der Grundlage des Landschaftsrahmenplanes von
den Unteren Naturschutzbehörden erstellt. Die Darstellungen der Landschaftspläne sind als Darstellung
in die Flächennutzungspläne aufzunehmen, für das Verfahren gelten die Vorschriften für die Bauleit-
pläne.

Der Landschaftsplan wird in Thüringen als eigenständiger Fachplan des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege von der Unteren Naturschutzbehörde erstellt. Er ist methodisch nach den §§ 8ff
BNatSchG zu erarbeiten und muss auch die Anforderungen der §§ 14g und 19a Abs. 1 des UVPG erfül-
len.
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Abwägungsgebot

Das Abwägungsgebot ist das zentrale Gebot der rechtsstaatlichen Bauleitplanung. Nach § 1 Abs. 7
BauGB sind bei der Aufstellung der Bauleitpläne die öffentlichen und privaten Belange gegeneinander
und untereinander gerecht abzuwägen. Planungsgrundsätze, die in der Bauleitplanung zu berücksichti-
gen sind, ergeben sich insbesondere aus § 1 Abs. 5 und 6 sowie § 1a BauGB, den ergänzenden Vor-
schriften zum Umweltschutz.

Die gesonderte Berücksichtigung der Umweltbelange in einem eigenen Paragrafen des Baugesetzbu-
ches verdeutlicht den Stellenwert, mit dem der Gesetzgeber den Umgang mit Grund und Boden belegt.
So soll gemäß § 1a Abs. 2 BauGB mit Grund und Boden sparsam und schonend umgegangen werden.

Dabei sind zur Verringerung der zusätzlichen Inanspruchnahme von Flächen für bauliche Nutzungen die
Möglichkeiten der Entwicklung der Gemeinde, insbesondere durch Wiedernutzbarmachung von Flä-
chen, Nachverdichtung und andere Maßnahmen zur Innenentwicklung zu nutzen sowie Bodenversiege-
lungen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Landwirtschaftlich, als Wald oder für Wohnzwecke ge-
nutzte Flächen sollen nur im notwendigen Umfang umgenutzt werden.

Nach § 1a Abs. 3 BauGB sind auch die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes sowie der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des Naturhaushal-
tes in seinen in § 1 Abs. 6 Nr. 7 a) bezeichneten Bestandteilen (Eingriffsregelung nach dem Bundesna-
turschutzgesetz) in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt
durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 BauGB als Flächen oder Maß-
nahmen zum Ausgleich.

Weitere Anforderungen, die als Planungsgrundsätze oder Ziele der Bauleitplanung eingehen, stellen die
Grundsätze der Raumordnung sowie die im Landesentwicklungsprogramm (LEP) und im Regionalplan
(RP) Ostthüringen enthaltenen Ziele der Raumordnung dar. Letztere unterliegen gemäß § 1 Abs. 4
BauGB nicht der Abwägung.

Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Abwägung ist, dass die Gemeinde das gesamte Abwägungs-
material zusammenstellt und zutreffend bewertet. Das Abwägungsmaterial wird während des Bauleit-
planverfahrens durch die Beteiligung der Bürger sowie der Träger öffentlicher Belange gesammelt und
ggf. durch nicht vorgetragene, aber der Gemeinde bekannte Punkte, ergänzt.

Verfahrensablauf und Beteiligungsverfahren

Die Sweco GmbH wurde am 25.07.2019 mit der Bearbeitung des Landschaftsplans Teil I beauftragt, be-
inhaltend die Leistungsphase 1 (Klären der Aufgabenstellung) und Teile der Leistungsphase 2 (Ermitteln
der Planungsgrundlagen). Diese Bearbeitungsschritte wurden bis Ende November 2019 abgeschlossen.

Mit Schreiben vom 19.05.2020 wurde die Bearbeitung der restlichen Teile der Leistungsphase 2 (Ermit-
teln der Planungsgrundlagen), die Leistungsphase 3 (Vorläufige Fassung) und Leistungsphase 4 (End-
gültige Fassung) beauftragt.
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2 Aufgaben und Inhalte der Landschaftsplanung

Gemäß § 9 Abs. 1 BNatSchG hat die Landschaftsplanung die Aufgabe, die Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege für den jeweiligen Untersuchungsgebiet zu konkretisieren und die Erfordernisse
und Maßnahmen zur Verwirklichung dieser Ziele auch für die Planungen und Verwaltungsverfahren auf-
zuzeigen, deren Entscheidungen sich auf Natur und Landschaft im Untersuchungsgebiet auswirken kön-
nen.

Inhalte der Landschaftsplanung sind nach § 9 Abs. 2 BNatSchG die Darstellung und Begründung der
konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege und der ihrer Verwirklichung diene
den Erfordernissen und Maßnahmen.

Nach § 9 Abs. 3 BNatSchG sollen Landschaftspläne Angaben enthalten über:

· den vorhandenen und den zu erwartenden Zustand von Natur und Landschaft,

· die konkretisierten Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege,

· die Beurteilung des vorhandenen und zu erwartenden Zustandes von Natur und Landschaft nach
Maßgabe dieser Ziele einschließlich der sich daraus ergebenden Konflikte,

· die Erfordernisse und Maßnahmen zur Umsetzung der konkretisierten Ziele des Naturschutzes und
der Landschaftspflege.

Gemäß § 9 Abs. 5 BNatSchG sind die Inhalte der Landschaftsplanung bei Planungen und Verwaltungs-
verfahren zu berücksichtigen. Insbesondere sind sie für die Beurteilung der Umweltverträglichkeit und
der Verträglichkeit im Sinne des § 34 Abs. 1 BNatSchG sowie bei der Aufstellung der Maßnahmenpro-
gramme im Sinne des § 82 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) heranzuziehen. Soweit den Inhalten
der Landschaftsplanung in den Entscheidungen nicht Rechnung getragen werden kann, ist dies zu be-
gründen.

Der § 11 BNatSchG Abs. 1 regelt die Landschaftsplanung auf kommunaler Ebene. Darin werden die für
die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen des Naturschutzes und der
Landschaftspflege für die Gebiete der Gemeinden in Landschaftsplänen dargestellt. Die Ziele der
Raumordnung sind zu beachten; die Grundsätze und sonstigen Erfordernisse der Raumordnung sind zu
berücksichtigen. Die Pläne sollen die in § 9 Abs. 3 BNatSchG genannten Angaben enthalten, soweit
dies für die Darstellung der für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen
erforderlich sind.

Die in den Landschaftsplänen für die örtliche Ebene konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnah-
men des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind gemäß § 11 Abs. 3 BNatSchG in der Abwägung
nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen und können als Darstellungen oder Festsetzungen nach den
§§ 5 und 6 des Baugesetzbuches in die Bauleitpläne aufgenommen werden.
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3 Rechtliche Bindung und planerische Vorgaben

Rechtliche Grundlagen der Bauleitplanung

Flächennutzungsplan

Grundlage der Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes ist das Baugesetzbuch (BauGB) in der je-
weils gültigen Fassung.

Umweltbericht

Im Mittelpunkt der in das Flächennutzungsplanverfahren integrierten Umweltprüfung gemäß § 2 Abs. 4
BauGB steht der Umweltbericht, der die Grundlage für die Beteiligung der Öffentlichkeit und eine sach-
gerechte Abwägung der Umweltbelange durch die Gemeinde darstellt. Der Umweltbericht ist dabei Teil
der Begründung des Flächennutzungsplanes. Eine Gliederung für die erforderlichen Inhalte eines Um-
weltberichtes wird in der Anlage 1 zu § 2 Abs. 4 und §§ 2a und 4c BauGB vorgegeben.

Landschaftsplan

Gemäß § 4 Abs. 1 ThürNatG in Verbindung mit § 11 BNatSchG werden die örtlichen Erfordernisse und
Maßnahmen zur Verwirklichung der Ziele des Naturschutzes und der Landschaftspflege in Landschafts-
plänen dargestellt. In Thüringen werden die Landschaftspläne als Fachpläne der Unteren Naturschutz-
behörden erstellt. Die in den Landschaftsplänen konkretisierten Ziele, Erfordernisse und Maßnahmen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege sind in der Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berück-
sichtigen und können als Darstellungen in die Flächennutzungspläne aufgenommen werden. Durch die
Übernahme in den Flächennutzungsplan entsteht für diese Darstellungen eine Behördenverbindlichkeit.
Landschaftspläne sind rechtzeitig vor der Aufstellung von Flächennutzungsplänen zu erstellen.

Strategische Umweltprüfung des Landschaftsplanes

Eine Strategische Umweltprüfung (SUP) ist für alle im BNatSchG aufgeführten Ebenen der Landschafts-
planung, also auch für die Erstellung und Fortschreibung des Landschaftsplans, vgl. auch § 3 Abs.2
Nr.1 des ThürUVPG (i.V.m. Anlage 3 Nr. 1.2). Die SUP wird im Zuge der Bearbeitung des Landschafts-
plans als integraler Bestandteil erarbeitet, vgl. Anhang A 1.

Übergeordnete Vorgaben

Landesentwicklungsplanung

In Thüringen ist das Landesentwicklungsprogramm 2025 (LEP) durch das Ministerium für Bau, Landes-
entwicklung und Verkehr, Erfurt aufgestellt worden. Der Landesentwicklungsplan von 2004 ist damit er-
setzt worden. Am 05.07.2014 ist das Landesentwicklungsprogramm 2025 durch Verordnung der Lan-
desregierung in Kraft getreten (Veröffentlichung im GVBl. 04.07.2014, S. 205.ff.). Folgende Aussagen
sind darin für den Raum Eisenberg von Relevanz:

· Der Raum Eisenberg ist als wirtschaftlich weitgehend stabiler Raum mit demografischen Anpas-
sungsbedarfen dargestellt (Basis: Bevölkerungsrückgänge von bis zu 2,5% zw. 2004 und 2012)
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· Der Raum Eisenberg ist als Mittelzentrum (2.2.9 Z) am Entwicklungskorridor der A9 (4.2.1 G) mit ein-
deutiger Ausrichtung als mittelzentraler Funktionsraum (2.3.1 G) eingestuft

· Der Raum Eisenberg ist durch überregionale Radwege des Radhauptnetzes an das Radtouristische
Landesnetz angebunden (4.5.15 G) und wird als Kulturstandort von internationaler, nationaler sowie
thüringenweiter Bedeutung mit sehr weitreichender Raumwirkung (1.2.3 Z) betrachtet

· Freiraumbereiche Landwirtschaft (6.2.2 G) mit unzerschnittenen verkehrsarmen Räumen (6.1.4 G)
nördlich und nordöstlich von Eisenberg sowie nationalen Naturlandschaften mit Waldflächen im Sü-
den.

Regionalplan Ostthüringen 2012

Der Regionalplan Ostthüringen, Quelle: http://www.regionalplanung.thueringen.de (letzter Zugriff
18.02.2021) ist mit der Bekanntgabe der Genehmigung im Thüringer Staatsanzeiger zum 18.06.2012 in
Kraft getreten. Der Sachliche Teilplan Windenergie 2020 ist mit Bekanntmachung am 21.12.2020 im
Thüringer Staatsanzeiger 51 und 52/2020 in Kraft getreten.1

Mit dem Regionalplan legt die Regionale Planungsgemeinschaft die räumliche und strukturelle Entwick-
lung der Planungsregion als Ziele und Grundsätze der Raumordnung – die allgemeinen Grundsätze der
Raumordnung in den gesetzlichen Grundlagen und die Zielsetzungen des Landesentwicklungsplanes
ausformend und ergänzend – fest.

Dieser regionale Ordnungs-, Entwicklungs- und Sicherungsrahmen stellt ein wesentliches Bindeglied
zwischen der Landesplanung und der kommunalen Ortsplanung dar und ist damit auch ein Garant für
die Durchdringung übergeordneter, landesentwicklungspolitischer Vorgaben bis in die Ebene der kom-
munalen Planungen.

Die Legaldefinition der Ziele und Grundsätze der Raumordnung, die in Inhalt und Bindungswirkung den
Ordnungs-, Entwicklungs- und Sicherungsrahmen der Raumentwicklung aufspannen, erfolgt in § 3
Raumordnungsgesetz:

· Ziele der Raumordnung (§ 3 Nr. 2 ROG) – verbindliche Vorgaben in Form von räumlich und sachlich
bestimmten oder bestimmbaren, vom Träger der Landes- und Regionalplanung abschließend abge-
wogenen textlichen oder zeichnerischen Festlegungen in Raumordnungsplänen zur Entwicklung,
Ordnung und Sicherung des Raumes,

· Grundsätze der Raumordnung (§ 3 Nr. 3 ROG) – allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung
und Sicherung des Raums in oder auf Grund von § 2 ROG als Vorgaben für nachfolgende Abwä-
gungs- oder Ermessensentscheidungen.

In ihrer Bindungswirkung nehmen die Ziele und Grundsätze der Raumordnung unterschiedliche Strin-
genz an (vgl. § 4 ROG):

· Ziele der Raumordnung sind von öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen und
Maßnahmen zu beachten. Das gilt auch bei Genehmigungen, Planfeststellungen und sonstigen be-
hördlichen Entscheidungen über die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen öffentlicher Stellen
sowie bei Planfeststellungen und Genehmigungen mit der Rechtswirkung der Planfeststellung über

1 Pressennotiz des TMIL vom 27.11.2020: Das THÜRINGER MINISTERIUM FÜR INFRASTRUKTUR UND LANDWIRTSCHAFT (TMIL) hat als
oberste Landesplanungsbehörde die Vorranggebiete Windenergie des sachlichen Teilplans Windenergie der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Ostthüringen genehmigt. „Mit den nun klar festgelegten 22 Flächen für Windenergieanlagen erhalten Bürge-
rinnen und Bürger, Unternehmen und Kommunen Planungssicherheit beim Ausbau der klimafreundlichen Windenergie in Ost-
thüringen. (…)“, sagt Minister Benjamin-Immanuel Hoff. Das bedeutet, dass sich diese Gebiete zum Bau von Windenergieanla-
gen eignen und diese künftig auch nur an diesen 22 Standorten errichtet werden dürfen. In anderen Gebieten ist es verboten,
Windenergieanlagen zu bauen.
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die Zulässigkeit raumbedeutsamer Maßnahmen von Personen des Privatrechts. Die Beachtungs-
pflicht gilt entsprechend bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die Personen des Pri-
vatrechts in Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durchführen, wenn öffentliche Stellen an den Per-
sonen des Privatrechts mehrheitlich beteiligt sind oder die Planungen und Maßnahmen überwiegend
mit öffentlichen Mitteln finanziert werden. Zusätzlich ergibt sich gemäß § 1 Abs. 4 Baugesetzbuch
(BauGB) für die Gemeinden bei der Bauleitplanung eine Anpassungspflicht an die Ziele der Raum-
ordnung.

· Grundsätze der Raumordnung sind von öffentlichen Stellen bei ihren raumbedeutsamen Planungen
und Maßnahmen nach § 4 Abs. 1 in der Abwägung oder bei der Ermessensausübung nach Maß-
gabe der dafür geltenden Vorschriften zu berücksichtigen. Die Berücksichtigungspflicht gilt entspre-
chend bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die Personen des Privatrechts in Wahr-
nehmung öffentlicher Aufgaben durchführen, wenn öffentliche Stellen an den Personen des Privat-
rechts mehrheitlich beteiligt sind oder die Planungen und Maßnahmen überwiegend mit öffentlichen
Mitteln finanziert werden.

Quelle: https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ot/rpot-2012/ (letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 1: Auszug Regionalplan Ostthüringen (2012)

Im Bereich des Untersuchungsgebietes bestehen folgende Vorbehalts- und Vorranggebiete aus der
Raumordnung, vgl. Abb. 1: Auszug Regionalplan Ostthüringen (2012) und folgende Tab. 1. Das Vor-
ranggebiet Windenergiefläche W-8 „Rauschwitz“ ist nicht weitergeführt worden, vgl. Sachlicher Teilplan
Windenergie 2020.
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Tab. 1: Vorranggebiete und Vorbehaltsgebiete

Vorranggebiet Freiraumsicherung

Ziel: Die im Regionalplan verbindlich vorgegebenen – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimm-
ten – Vorranggebiete Freiraumsicherung sind für die Erhaltung der schutzgutorientierten Freiraumfunkti-
onen der Naturgüter Boden, Wald, Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes vorge-
sehen. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesen Gebieten ausgeschlossen, soweit diese mit
der vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind.

Die ausgewiesenen Vorranggebiete Freiraumsicherung besitzen eine herausragende Eignung und Be-
deutung für die ökologische Leistungs- und Funktionsfähigkeit der Region. Sie sichern besonders

2 Der Status als Vorranggebiet aus dem Regionalplan Ostthüringen 2012 wird im mit Festlegung im Sachlichen Teilplan Windener-
gie 2020 nicht weitergeführt. Am Standort sind keine Erweiterungen möglich.

Kategorie Name Bezeichnung
Vorranggebiete
Freiraumsicherung FS-65 Beuche, Wethautal, Eselholz

FS-68 Raudaer Hänge, Teisker

FS-70 Holzland, An den Ziegenböcken, Rote Pfütze, Altenrodaer Grund,
Hainspitzer See

Landwirtschaftliche
Bodennutzung

LB-55 Eisenberg / Etzdorf / Thiemendorf / Walpernhain
LB-56 Trotz / Döllschütz / Rauschwitz

Rohstoffe K-2 Tünschitz / Kischlitz
T-3 Aubitz
T-4 Döllschütz
T-5 Eisenberg / Saasa
T-6 Eisenberg / Süd
KIS-34 Mertendorf

Windenergie W-8 Rauschwitz (aktuell kein Vorranggebiet mehr2)
Siedlungszäsur SZ-11 Gebiet zwischen Kischlitz und K-2 Tünschütz / Kischlitz
Vorbehaltsgebiete
Freiraumsicherung fs-49 Wälder und strukturreiche Kulturlandschaft zwischen Eisenberg,

Walperhain und Nickelsdorf
fs-50 Holzland zwischen Hermsdorf, Eisenberg und Tautenhain, Raudatal
fs-51 Wethautal, Nebentäler, strukturreiche Hänge und umgebende Wälder

Landwirtschaftliche
Bodennutzung

lb-56 Großhelmsdorf /. Kämmeritz / Tünschütz / Törpla
lb-57 Poppendorf / Mertendorf / Rockau / Hohendorf

Hochwasserschutz hw-22 Wethau
Rohstoffe se-2 Eisenberg / Königshofen

k-3 Rauschwitz / West
t-4 Döllschütz

Waldmehrung wm-26 Südwestlich Mertendorf
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schutzwürdige und schutzbedürftige Naturraumpotenziale und sind Kernbereiche vorhandener oder zu
schaffender regionaler und überregionaler ökologischer Verbundsysteme insbesondere unter Berück-
sichtigung großer unzerschnittener Räume und der Natura-2000-Gebietskulisse.

Mit der Ausweisung der Vorranggebiete werden gleichermaßen eine Bestandssicherung und die Siche-
rung von Entwicklungsoptionen mit räumlich spezifisch definierten Zielstellungen erreicht. Dies betrifft:

· regional besonders herausgehobene ökologische Bodenfunktionen und regional seltene Böden zu
sichern (B): FS-70

· ökologisch intakte (funktionsfähige) subregionale Gewässersysteme einschließlich der von ihnen ab-
hängigen Feuchtgebiete und Landökosysteme sowie die nachhaltige Nutzung der regional vorhande-
nen Wasserressourcen zu sichern und zu entwickeln (W): FS-65, FS-68

· regional bedeutsame Lebensräume für gefährdete oder vom Aussterben bedrohte wildlebende Tier-
und Pflanzenarten und die räumlichen Voraussetzungen für den Erhalt notwendiger Funktionsbezie-
hungen zu sichern und zu entwickeln (L): FS-65, FS-68, FS-70

· Waldgebiete mit regional besonders bedeutsamen ökologischen und sozioökonomischen Funktionen
zu sichern und zu entwickeln (Wa): FS-65, FS-68, FS-70

· vielfältig strukturierte, regional und subregional prägende, besonders erholungswirksame Freiräume
der Kulturlandschaft zu sichern und zu entwickeln (KI): FS-65, FS-68, FS-70.

Vorranggebiet Landwirtschaft

Ziel: die im Regionalplan verbindlich vorgegebenen – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimm-
ten - Vorranggebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung sind für eine nachhaltige Entwicklung der Land-
bewirtschaftung vorgesehen. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesen Gebieten ausge-
schlossen, soweit diese mit der vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind.

Mit der Ausweisung von Vorranggebieten wird dem raumordnerischen Erfordernis entsprochen, die
Landwirtschaft als Wirtschaftsfaktor zu stärken und die Kulturlandschaft zu erhalten. (…) Unerlässlich
wird ihre Ausweisung auch vor dem Hintergrund des nachhaltigen Umganges mit der Naturressource
Boden als Grundlage und Voraussetzung für die Erzeugung von Nahrungsmitteln und Rohstoffen, die
Unvermehrbarkeit des Bodens, der unabänderlichen Bindung der Landwirtschaft an die vorhandene Bo-
denfläche.

Vorranggebiet Rohstoffe

Ziel: die im Regionalplan verbindlich vorgegebenen – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimm-
ten – Vorranggebiete Rohstoffe sind für die langfristige Sicherung der Rohstoffversorgung und den Roh-
stoffabbau vorgesehen. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in diesen Gebieten ausgeschlosse-
nen, soweit diese mit der vorrangigen Funktion nicht vereinbar sind.

Mit der Ausweisung von Vorranggebieten Rohstoffe wird dem raumordnerischen Erfordernis der geord-
neten und nachhaltigen Sicherung und Gewinnung volkswirtschaftlich bedeutsamer Rohstoffe entspro-
chen. Vorranggebiete Rohstoffe gewährleisten die mittel- bis langfristige Gewinnung und Sicherung ent-
sprechender Rohstoffpotenziale. Ihre Ausweisung erfolgt mit dem Ziel, die für Wirtschaft und Bevölke-
rung notwendigen und bedeutsamen sowie begrenzt zur Verfügung stehenden Rohstoffe unter Berück-
sichtigung anderer Raumnutzungsansprüche und bei möglichst geringer Entfernung zum Einsatzort be-
darfsgerecht verfügbar zu machen. Mit der Ausweisung von Vorranggebieten Rohstoffe erfolgt eine Frei-
haltung von raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die einen späteren Rohstoffabbau verhin-
dern oder erheblich erschweren können (z.B. Überbauung mit Gebäuden, Anlagen und Infrastrukturein-
richtungen, Waldmehrung, fachgesetzliche Unterschutzstellung).
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Vorranggebiet Windenergie

Die Windenergiefläche W-8 Rauschwitz liegt zwischen Mertendorf und Rauschwitz östlich der L1070.
Der Status als Vorranggebiet aus dem Regionalplan Ostthüringen 2012 wird im Entwurfsstand 2018 des
Regionalplans nicht weitergeführt. Am Standort dürfen keine Erweiterungen (Repowering) stattfinden,
vgl. oben.

Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung

Grundsatz: Die im Regionalplan – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimmten – Vorbehaltsge-
biete Freiraumsicherung sollen dem Erhalt der schutzgutorientierten Freiraumfunktionen der Naturgüter
Boden, Wald, Wasser, Klima, Flora und Fauna sowie des Landschaftsbildes bei der Abwägung mit kon-
kurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden.

Die Vorbehaltsgebiete sind in der Regel großräumig übergreifende Gebietssysteme zur Sicherung der
für eine nachhaltige Regionalentwicklung notwendigen, ökologisch intakten Freiraumstruktur. Sie über-
nehmen wichtige Aufgaben zur Erhaltung der Regenerationsfähigkeit des Naturhaushaltes der Land-
schaft und unterstützen und ergänzen die mit den Vorranggebieten Freiraumsicherung verbundenen
Funktionen.

Vorbehaltsgebiet landwirtschaftliche Bodennutzung

Grundsatz: Die im Regionalplan – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimmten – Vorbehaltsge-
biete Landwirtschaftliche Bodennutzung soll einer nachhaltigen Entwicklung der Landbewirtschaftung
bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemes-
sen werden.

Vorbehaltsgebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung unterstützen und ergänzen die Vorranggebiete
Landwirtschaftliche Bodennutzung im Interesse der Sicherung eines qualitativen und quantitativen Flä-
chenpotenzials für die landwirtschaftliche Nutzung. Ihre Ausweisung erfolgt somit vor dem gleichen
funktionellen Hintergrund, basierend auf dem Landwirtschaftlichen Fachbeitrag Ostthüringen. Vorbe-
haltsgebiete Landwirtschaftliche Bodennutzung und Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung können sich
gegenseitig überlagern, wenn beide Funktionen für die Ordnung und Entwicklung von Teilräumen uner-
lässlich sind und dadurch Synergieeffekte insbesondere für die Nutzung, den Erhalt und die Gestaltung
der Kulturlandschaft erzeugt werden sollen.

Vorbehaltsgebiet Hochwasserschutz

Grundsatz: Die im Regionalplan – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimmten – Vorbehaltsge-
biete Hochwasserschutz soll der Sicherung überschwemmungsgefährdeter Bereiche zum vorbeugen-
den Hochwasserschutz bei der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonde-
res Gewicht beigemessen werden.

Die Vorbehaltsgebiete Hochwasserschutz wurden auf der Basis der Vorschläge der zuständigen Fach-
behörde und der entsprechenden fachplanerischen Zuarbeit nach raumordnerischer Abwägung mit Nut-
zungsansprüchen anderer Fachplanungen sowie kommunaler Planungs- und Entwicklungsabsichten
bestimmt. Sie umfassen überschwemmungsgefährdete Bereiche, die bei Eintreten eines extremen
Hochwassers (HQ 200) überschwemmt werden könnten. Bei einem derartigen Hochwasserereignis ent-
falten vorhandene Hochwasserschutzeinrichtungen nur beschränkte bzw. keine Wirkung. Die Auswei-
sung dieser Gebiete dient somit auch der Information über die latente Gefahr einer Überschwemmung,
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die bei entsprechenden Planungen und Maßnahmen hinsichtlich Schadensvorsorge und -minimierung
zu berücksichtigen ist.

Vorbehaltsgebiet Rohstoffe

Grundsatz: Die im Regionalplan – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimmten – Vorbehaltsge-
bieten Rohstoffe soll der langfristigen Sicherung der Rohstoffversorgung und dem Rohstoffabbau bei
der Abwägung mit konkurrierenden raumbedeutsamen Nutzungen besonders Gewicht beigemessen
werden.

Vorbehaltsgebiete Rohstoffe gewährleisten die mittel- bis langfristige Rohstoffgewinnung und -siche-
rung. Ihre Ausweisung ermöglicht langfristig eine vergleichsweise konfliktarme Rohstoffbereitstellung,
andere Planungen und Maßnahmen können rechtzeitig darauf ausgerichtet werden. Sie dienen auch
der wirtschaftlichen In-Wert-Setzung von Rohstoffpotenzialen, dem Erhalt entsprechender Erschlie-
ßungsmöglichkeiten sowie der dafür notwendigen infrastrukturellen Rahmenbedingungen und der Frei-
haltung vor raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen, die einen späteren Rohstoffabbau verhin-
dern oder erheblich erschweren können (z.B. Überbauung mit Gebäuden, Anlagen und Infrastrukturein-
richtungen, Waldmehrung, fachgesetzliche Unterschutzstellung).

Vorbehaltsgebiet Waldmehrung

Grundsatz: Die im Regionalplan – zeichnerisch in der Raumnutzungskarte bestimmten – Vorbehaltsge-
bieten Waldmehrung soll der Aufforstung und Waldsukzession bei der Abwägung mit konkurrierenden
raumbedeutsamen Nutzungen besonderes Gewicht beigemessen werden.

Die Ausweisung von Vorbehaltsgebieten Waldmehrung erfolgt auf Basis der Vorschläge von Thüringen-
Forst, Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha vor dem gleichen funktionellen Hinter-
grund wie bei den Vorranggebieten Waldmehrung (hier nur das Vorbehaltsgebiet wm-26: Südwestlich
von Mertendorf):

· Arrondierung bestehender Waldgebiete sowie Waldrandgestaltung für stabile Bestände,

· Verbindung / Vernetzung isolierter Waldflächen unter ökologischen und forstwirtschaftlichen Ge-
sichtspunkten zur Schaffung eines Waldbiotopverbundes,

· Sicherung eines ausreichenden Flächenpotenziales für die Waldmehrung,

· Erhöhung des Waldanteiles in waldarmen Gebieten (Gemarkungen mit einem Waldanteil unter 15
%),

· Aufwertung des Landschaftsbildes in gehölzarmen Gebieten bzw. Gebieten, die arm an naturnahen
Strukturen sind,

· Verbesserung der Erholungsfunktionen von Landschaften,

· Sicht- und Lärmschutz für Siedlungen an Verkehrswegen, Industrieanlagen o.ä.,

· Erosionsschutz und Wasserrückhalt.

Die potenziellen Waldmehrungsgebiete wurden Nutzungsansprüchen anderer Fachplanungen sowie
kommunalen Planungs- und Entwicklungsabsichten gegenübergestellt und raumordnerisch abgewogen.
Sie sollen unter Berücksichtigung anderer fachlicher Belange die Vorranggebiete Waldmehrung ergän-
zen.

Nicht zuletzt soll auf die Trassenfreihaltung „Straße“ im Bereich Malzbachtal östlich vom Stadtkern Ei-
senbergs hingewiesen werden, vgl. auch Kap. 8.2.
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Im Entwurf zur Änderung des Regionalplans Ostthüringen, Stand 30.11.2018 (Beschluss Nr. PLV
27/06/2018) sind für das Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans einige Änderungen absehbar, die
im Folgenden dargestellt werden, vgl.

Quelle: https://regionalplanung.thueringen.de/ostthueringen/regionalplan-ot/fortschr-rp/entwurf/entwurf2018-11/ (letzter Zugriff
18.02.2021)

Abb. 2: Auszug Entwurf zur Änderung des Regionalplans Ostthüringen (2018)

Auf folgende mögliche Änderungen wird aufmerksam gemacht, die in die Fortschreibung mit aufgenom-
men, aber noch nicht entschieden wurden:

- Vorranggebiet Kiessand KIS-33: Verkleinerung (westlich Mertendorf, ehemals KIS-34)

- Vorbehaltsgebiet Kiessand kis-12: Verkleinerung (nordwestlich Mertendorf, jetzt nur außerhalb
UG Wetzdorf)

- Vorbehaltsgebiet Rohstoffe für spezielle Einsatzzwecke se-2: Neuaufnahme Eisenberg / Kö-
nigshofen (südöstlich Gösen)

- Vorbehaltsgebiet Großflächige Solaranlagen sol-28: Neuaufnahme /Sicherung von Bestandsflä-
chen (nördlich Hainspitz)

- Vorbehaltsgebiet Großflächige Solaranlagen sol-7: Neuaufnahme Nördlich der BAB A 9, in
Höhe Wienerberger Ziegelindustrie GmbH (Eisenberg), Korridore entlang von Verkehrswegen

- Vorbehaltsgebiet Freiraumpotential fp-34 (südwestlich Mertendorf, geänderte Nr., ehemals Vor-
behaltsgebiet Waldmehrung wm-26, Abgrenzung unverändert)
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- Vorbehaltsgebiet Tourismus und Erholung: Neuaufnahme (Waldgebiet Eisenberger Holzland,
Stadt Eisenberg bis Etzdorf, Kursdorf und darüber hinaus)

- Umgebungsschutz Kulturerbestandort KES-3 Bürgel-Klosterkirche Thalbürgel (Ziel der Raum-
ordnung), Karte 2-3 Sicherung des Kulturerbes, Zonen I, II, III: Höhe der auszuschließenden
baulichen Anlagen 30 m, 70 m, 150 m) als Schutzbereich für den Umgebungsschutz der Kultur-
erbestandorte von internationaler, nationaler und Thüringenweiter Bedeutung mit sehr weitrei-
chender Raumwirkung sowie

- Trassenfreihaltung Straße“ im Bereich Malzbachtal östlich vom Stadtkern Eisenbergs in gegen-
über 2012 veränderter Linienführung bis Saasa, vgl. auch Kap. 8.2.

Im Kap. 8 wird auf einzelne Entwicklungen aus dem Entwurf zur Änderung des Regionalplans Ostthürin-
gen (2018) aus landschaftsplanerischer Sicht näher eingegangen.

Thüringer Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt

Unter biologischer Vielfalt, auch Biodiversität genannt, versteht man die Mannigfaltigkeit an Genen, Ar-
ten, und Ökosystemen und meint damit das natürliche Kapital der Erde. Der Begriff wurde 1986 von Bio-
logen geprägt, um den globalen Verlust dieser Vielfalt und die hieraus vermutlich resultierenden Gefah-
ren für das Wohlergehen des Menschen einer breiten Öffentlichkeit bewusst zu machen und politischen
Einfluss zu gewinnen.

Nach Vereinbarungen auf internationaler Ebene, wurde 2007 durch die Bundesregierung die „Nationale
Strategie zur biologischen Vielfalt“ beschlossen. Zu Beginn der UN-Dekade der Biodiversität (2011 -
2020) beschloss am 4.10.2011 die Thüringer Landesregierung die „Thüringer Strategie zur Erhaltung
der biologischen Vielfalt“ (TMLFUN, 2012). In dieser Strategie werden Ziele und Handlungsfelder der
Landesregierung formuliert, um dem anhaltenden Schwund von Tier- und Pflanzenarten, Rassen und
Sorten sowie ganzen Lebensräumen entgegenzuwirken (die rund 30 Einzelziele der Strategie sind auf
das Jahr 2020 ausgerichtet und betreffen sowohl den Arten- und Lebensraumschutz als auch die stär-
kere Integration von Biodiversitätsbelangen in die Land- und Forstwirtschaft).

Die Thüringer Strategie zur Erhaltung der biologischen Vielfalt besteht seit 2012 unverändert im neuen
Amt THÜRINGER MINISTERIUM FÜR UMWELT, ENERGIE UND NATURSCHUTZ (TMUEN) fort. Eine Fortschrei-
bung3 der Thüringer Biodiversitätsstrategie mit Wirkungshorizont 2030 ist in Vorbereitung.

Vorgaben anderer Fachplanungen

Bewirtschaftungspläne und Maßnahmenprogramme der europäischen Was-
serrahmenrichtlinie

Die EG-Wasserrahmenrichtlinie ist eine europäische Richtlinie, die einen rechtlichen Ordnungsrahmen
zum Umgang mit unseren Gewässern (Oberflächengewässer, Grundwasser, Übergangsgewässer, Küs-
tengewässer) darstellt. Die Richtlinie ist in nationales Recht im Wasserhaushaltsgesetz und in den Lan-
deswassergesetzen (Thüringen: Thüringer Wassergesetz) umgesetzt worden. Die Ziele der EG-WRRL
sind:

· Der Schutz und die Verbesserung des Zustands der Gewässer und der von ihnen abhängigen
Landökosysteme und Feuchtgebiete im Hinblick auf deren Wasserhaushalt

· Die Vermeidung einer Verschlechterung des Zustands der aquatischen Ökosysteme

3 TMUEN, Ref. 44: Arten- und Biotopschutz, Biologische Vielfalt, Kompetenzzentrum Wolf, Biber, Luchs: Info per E-Mail am
02.03.2021
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· Die Förderung einer nachhaltigen Wassernutzung

· Die Schrittweise Reduzierung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritären bzw. Be-
endigung von Einleitungen, Emissionen und Verlusten von prioritären gefährlichen Stoffen

· Die Minderung der Auswirkungen von Überschwemmungen und Dürren

Zur Erreichung dieser Ziele werden alle 6 Jahre nach Durchführung einer Bestandaufnahme Bewirt-
schaftungspläne4 und Maßnahmenprogramme5 aufgestellt. Nach Durchlaufen von 3 Bewirtschaftungs-
zyklen bis zum Jahr 2027 (1. Bewirtschaftungszyklus 2009 – 2015; 2. Bewirtschaftungszyklus 2015 -
2021; 3. Bewirtschaftungszyklus 2021 - 2027) sollen die angestrebten Zustände erreicht sein.

Für Oberflächengewässer ist im Falle der natürlichen Gewässer die Erreichung eines guten ökologi-
schen und chemischen Zustandes, für erheblich veränderte bzw. künstliche Gewässer die Erreichung
eines guten ökologischen und chemischen Potenzials das Ziel. Für das Grundwasser ist die Erreichung
des guten mengenmäßigen und chemischen Zustands das geforderte Ziel.

Als zentrales Instrument zur Erreichung der Ziele der WRRL wird ein Bewirtschaftungsplan aufgestellt
(erstmals am 22.12.2009 in Kraft getreten), der für die nachhaltige Entwicklung unserer Gewässer die
Richtlinie darstellt und bei allen wasserwirtschaftlichen Fragestellungen zu berücksichtigen ist. Er enthält
u. a. eine Zusammenfassung des Maßnahmenprogramms, die Ergebnisse der Bestandsaufnahme der
Oberflächengewässer und des Grundwassers sowie die Ergebnisse der Überwachungsprogramme.

Der Oberflächenwasserkörper Rauda (Wasserkörper-Nr. 20773) gehört zur Flussgebietseinheit Elbe in
der Planungseinheit Untere Weiße Elster / Pleiße und beinhaltet die Fließgewässer Rauda und Malz-
bach. Daneben liegt im Untersuchungsgebiet teilweise der Wasserkörper der Wethau (Wasserkörper-
Nr. 20617), hierfür liegt eine vorläufige Maßnahmenkarte des TLUBN vor (Auskunft TLUBN 25.10.2019).

Neben einer allgemeinen Beschreibung der Flussgebietseinheit und einer zusammenfassenden Darstel-
lung der Belastungen der Oberflächengewässer und des Grundwassers finden sich hier konkrete Um-
weltziele mit Fristen für jeden Gewässerkörper sowie eine Zusammenfassung der wirtschaftlichen Ana-
lyse. Die zur Zielerreichung vorgesehenen konkreten Maßnahmen werden darüber hinaus in einem
Maßnahmenprogramm (gemäß Art. 11 WRRL) festgelegt.

4 Der Bewirtschaftungsplan nach Artikel 13 WRRL umfasst u. a. die Ergebnisse der Bestandsaufnahme der Oberflächengewäs-
ser und des Grundwassers sowie die Maßnahmen- und Monitoringprogramme. Auch die Diskussion zu den wichtigen Wasser-
bewirtschaftungsfragen fließt in den Bewirtschaftungsplan ein. Darüber hinaus ist der Bewirtschaftungsplan das Instrument der
Kontrolle und der Berichterstattung zu einer Reihe von Einzelregelungen (z. B. kostendeckende Wasserpreise).

5 Im Maßnahmenprogramm nach Artikel 11 WRRL werden auf der Grundlage der zuvor festgestellten Belastungen und Bewer-
tungen der Oberflächengewässer sowie des Grundwassers und der konkretisierten Zielsetzungen dort die zur Zielerreichung
notwendigen Maßnahmen festgelegt.
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Abb. 3: Karte der Schwerpunktgewässer mit Bewirtschaftungszyklen (TLUG)

Der Weg zum angestrebten Ziel eines "guten Zustandes" für alle Oberflächenwasserkörper wird also
durch Maßnahmenprogramme und Bewirtschaftungspläne aufgezeigt und in drei Bewirtschaftungszyk-
len bis 2027 umgesetzt. Mithilfe der Bestandsaufnahme der Belastungen, der Gewässerüberwachung
und der Gewässerbewertung ist eine strukturierte Kontrolle des Erfolgs der umgesetzten Maßnahmen
gewährleistet.

Gewässerrahmenplan Thüringen

Der Gewässerrahmenplan (GRP) der THÜRINGER LANDESANSTALT FÜR UMWELT UND GEOLOGIE, TLUG
(2010) mit Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur und der Gewässerdurchgängigkeit der
Fließgewässer in Schwerpunktwasserkörpern Thüringens als Hintergrunddokument im ersten Bewirt-
schaftungszyklus der WRRL entwickelt. Er stellt ein wichtiges Instrument bei der Erstellung der inzwi-
schen rechtsverbindlichen Bewirtschaftungs- und Maßnahmenpläne dar und beinhaltet die konzeptio-
nelle Maßnahmenplanung für die Schwerpunktgewässer als detaillierteste Ebene (Rauda und Malzbach
sind Schwerpunktgewässer für Struktur und Durchgängigkeit).

Zur Erarbeitung von Beiträgen für den Thüringer Anteil an den flussgebietsbezogenen Bewirtschaftungs-
plänen und Maßnahmenprogrammen besteht eine rechtliche Verpflichtung. Neben der Bewertung des
Ist-Zustandes der Gewässer sind die Aktivitäten zu dokumentieren, die zur Erreichung der Ziele der
WRRL nötig sind. Der Gewässerrahmenplan dient zur Orientierung für die weitere Planung durch die
Vorgabe eines konkreten Entwicklungsziels, für die Behörden ist er jedoch kein verbindliches Dokument.
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Im Gewässerrahmenplan des Oberflächenwasserkörpers Rauda ist die Gebietsgröße von 59 km2 als
nicht erheblich verändert eingestuft. Der prägende Gewässertyp besteht aus feinmaterialreichen, karbo-
natischen Mittelgebirgsbächen. Der Gewässerrahmenplan benennt konkrete Maßnahmen zur linearen
Durchgängigkeit, zur Verbesserung der Gewässerstruktur, Vitalisierung vorhandener Profile sowie zur
Habitatverbesserung im Uferbereich.

Als grenzüberschreitender Wasserkörper liegt die Wethau im Zuständigkeitsbereich Sachsen-Anhalt.
Der Thüringer Teil des Wasserkörpers wird erst im 3. Bewirtschaftungszyklus der WRRL (2022-2027) in
das Maßnahmenprogramm des Gewässerrahmenplan Thüringens aufgenommen. Im Entwurfsstand der
vorläufigen Maßnahmenkarte des Wasserkörpers Wethau werden Verbesserungen der Gewässerstruk-
tur sowie die Herstellung der Durchgängigkeit aufgelistet (Auskunft TLUBN 16.07.2020).

Landeswaldprogramm des Freistaates Thüringen

Die forstliche Rahmenplanung als Fachplanung der Forstwirtschaft hat das Ziel, den Wald zu erhalten
und zu schützen sowie die von ihm für die Bevölkerung erbrachten Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktio-
nen zu sichern und zu fördern (rechtliche Grundlage § 7 Thüringer Waldgesetz). Sie muss die Ziele von
Raumordnung und Landesplanung beachten, außerdem ist eine Abstimmung mit der Landschaftspla-
nung (Fachplanung des Naturschutzes) erforderlich. Bei öffentlichen und privaten Vorhaben, die Auswir-
kungen auf Waldflächen haben können (Straßenbau, Stromleitungsbau, Siedlung und Industrie), ist die
forstliche Rahmenplanung zu beachten.

Die forstliche Rahmenplanung umfasst zum einen das Landeswaldprogramm (s.u.) für das Gebiet des
Freistaats Thüringen (2006), zum anderen die forstlichen Rahmenpläne für die vier Thüringer Planungs-
regionen. Darin sind überörtliche und überbetriebliche raumbezogene Ziele und Grundsätze der Wald-
bewirtschaftung und -entwicklung verankert. Daraus leiten sich folgende Aspekte ab:

· Waldgebiete mit besonderen oder herausragenden Waldfunktionen (NWP 006 „Eisenberger Holz-
land“), vgl. Kap 7

· Flächen mit Eignung für die Waldmehrung (wm-26 „Südwestlich Mertendorf“)

· Verbesserungsgebiete, in denen forstliche Zusammenschlüsse besonders stark zu fördern oder bo-
denordnende Maßnahmen (Flurneuordnung) auszuweisen sind, im Untersuchungsgebiet nicht vor-
handen.

Vorläufige Waldbehandlungskonzepte

Die Fachbeiträge Wald als selbständiger Teil der Managementpläne wurden für die Natura 2000-Ge-
biete in Thüringen als Waldbehandlungskonzepte erstellt. Im Untersuchungsgebiet wurde das vorläufige
Waldbehandlungskonzept für das FFH-Gebiet „Beuche – Wethautal“ (EU-Nr. DE 5037-301, TH-Nr. 132)
erstellt. Managementpläne jeweils mit einem Fachbeitrag Wald gibt es für das FFH-Gebiet „An den Zie-
genböcken“ (EU-Nr. DE 5037-302, TH-Nr. 136) sowie für das FFH-Gebiet „Hainspitzer See und Park“
(EU-Nr. DE 5037-304, TH-Nr. 229), vgl. auch Kap. 7.5.3.1.

Landwirtschaftliche Fachplanungen

Das Flurbereinigungsverfahren Holzland im Bereich der Anschlussstelle Eisenberg BAB A9 / B7 wurde
bereits abgeschlossen (Schlussfeststellung vom 25.06.2019). Die Agrarstrukturelle Entwicklungspla-
nung (AEP) Nickelsdorf, THÜRINGER LANDGESELLSCHAFT MBH (2003), umfasst einen großen Bereich der
Erfüllenden Gemeinde, vgl. Abb. 4.
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Quelle: http://landentwicklung-online.thueringen.de/?pid=5&id=712&detail=73 (letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 4: Agrarstrukturelle Entwicklungsplanung (AEP) Nickelsdorf (TLBG)

Kommunale Grundlagen

Flächennutzungsplanung

Die Gemeinde Hainspitz besitzt einen genehmigten und gültigen Flächennutzungsplan (Stand 2003).

Die Stadt Eisenberg hat aktuell keinen genehmigten Flächennutzungsplan, jedoch einen Entwurf aus
dem Jahr 2005 (Auskunft Bauamt Stadt Eisenberg 14.10.2019). Dieser ist nicht zur Genehmigung ge-
langt, wird aber inhaltlich in der aufgestellten Form verwendet. Aktuell befindet sich dieser Entwurf aus
2005 in Aktualisierung durch das Stadtplanungsbüro Dr. Böhme, Bad Klosterlausnitz (vgl. Schreiben der
Stadt Eisenberg / Thüringen vom 20.07.2020).

Bebauungsplanung

Nach Auskunft des Umweltamtes Saale-Holzland-Kreis vom 02.10.2019 und 20.07.2020 gibt es im Un-
tersuchungsgebiet folgende Bebauungspläne:

Tab. 2: Vorhandene Bebauungspläne sowie Vorhaben- und Erschließungspläne6

6 Nummerierung Sweco GmbH, nicht offiziell
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Nr. Gemarkung Name mit Bemerkung Genehmi-
gung

Rechts-
kraft

Nut-
zung

1 Eisenberg VEP "Ulrich Rosenkranz" 26.06.1995 04.11.1995 GE

2 Eisenberg VEP "Ersatzneubau Tennisanlage" 18.10.1995 04.11.1995 SO

3 Eisenberg BPL "Innenstadt/Busbahnhof" 30.08.1995 04.11.1995 MI

4 Eisenberg BPL "Altstadt Eisenberg/Ehemali-
ges SANIT7-Gelände"

20.03.2001 02.04.2001 WA

5 Eisenberg VEP "An der Geraer Straße" 21.12.1995 12.01.1996 WA

6 Eisenberg VEP "Rosengarten",
mit Nebenbestimmungen

07.10.1994 verfristet WA

7 Eisenberg VEP "An der Heide" 03.01.1996 16.01.1996 WA

8 Eisenberg BPL "Die Siebenfreude"
1. Änderung

21.02.2008 01.03.2008 WA

9 Eisenberg BPL "Höllkopf" 06.11.2003 21.11.2003 WA

10 Eisenberg BPL "Höllkopf" A+E-Maßnahme 06.11.2003 21.11.2003 WA

11 Eisenberg VEP "Schössersmühlenweg" 20.06.1994 15.07.1994 WA

12 Eisenberg VEP "Ludwig-Jahn-Straße" 22.08.1994 04.11.1995 WR

13 Eisenberg BPL "Altes Kino" 03.02.2009 12.02.2009 SO

14 Eisenberg BPL "Eisenberg Nord" 23.11.1992 14.05.1993 GE

15 Eisenberg BPL "Friedrichstanneck" 07.10.1997 03.11.1997 SO

16 Eisenberg BPL "Wohnpark Friedrichstanneck"
2. Änderung

20.03.2001 02.04.2001 WA

17 Eisenberg VEP "Wohngebiet Grenzstraße" 18.11.1991 26.11.1991 WA

18 Eisenberg VEP "Unterer Sonnenhügel" 19.09.1996 29.09.1996 WA

19 Gösen BPL "Gösen" 2. Änderung 23.03.1994 30.11.2017 WA/MI

20 Eisenberg/
Kursdorf

BPL "Wohngebiet am Hirtenberg" 16.09.2002 25.09.2002 WA

21 Eisenberg/
Kursdorf

BPL "Eigenheimgebiet Mühltal" 12.01.1993 - WR

7 SANIT Sanitärtechnik Eisenberg GmbH
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Nr. Gemarkung Name mit Bemerkung Genehmi-
gung

Rechts-
kraft

Nut-
zung

22 Petersberg BPL "Am Kuhberg" 17.08.1993 13.02.1992 GE

23 Aubitz VEP "Betonmischanlage Gebr.
v.der Wettern GmbH"

05.03.1993 08.03.1993 GI

24 Eisenberg/Saasa BPL "Am Ziegelteich" 04.05.2009 13.05.2009 WA

25 Eisenberg/Saasa BPL "Gartenweg"
3. Änderung

27.05.2004 08.06.2004 WA

26 Eisenberg/Saasa BPL "Nr.2-Saasa" 24.06.1993 09.07.1993 GE

27 Eisenberg/Saasa VEP "An der Ochsenbrücke" 10.04.2000 14.06.2000 GE

28 Eisenberg/Saasa VEP "Eisenberg/Saasa-Tankstelle" 29.05.1991 20.06.1991 SO

29 Eisenberg/Saasa VEP "Roter Berg - Megalith" 31.05.1991 - GI

30 Eisenberg/Saasa VEP "Motel" 30.05.1995 06.11.1995 GE

31 Eisenberg/Saasa BPL "In der Wiesen" 05.06.1996 22.06.1996 GI

32 Hainspitz BPL "An der alten Bahn"
1. Änderung

11.04.2001 24.04.2001 GE

33 Hainspitz VEP "Am Klengelschen Wege" 17.09.1992 09.04.1992 WR

34 Hainspitz VEP "Am Gerichtsfeld" 09.08.1995 10.08.1995 MI

35 Eisenberg BPL (WA) "Im Tälchen" 26.07.1993 WA

36 Eisenberg VEP (SO) "Baustoff- und Verbrau-
chermarkt, Dienstleistungen „

15.09.1992 - SO

37 Hainspitz BPL Nr. 2 (MI/SO) "Eisenberger
Straße/Kirchstraße“

10.09.2014 11.09.2014 MI

38 Eisenberg/
Kursdorf

Zum Mühltalseingang 01.04.2018 WA

39 Eisenberg BPL „REWE-Einkaufsmarkt an der
Jenaer Straße“

16.06.2010 24.06.2010 SO

40 Eisenberg BPL „Zum Mühltal“ 11.10.2017 08.11.2017 WA

41 Eisenberg BPL „Möbelwerk Thüringen“ 19.06.2017 11.07.2017 GE/GI

42 Eisenberg BPL „Jobcenter im Quartier Adolph-
Geyer-Straße/Fabrikstraße“

07.06.2017 20.07.2017 SO
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Nr. Gemarkung Name mit Bemerkung Genehmi-
gung

Rechts-
kraft

Nut-
zung

43 Eisenberg BPL "Die Siebenfreude"
2. Änderung

09.07.2020 22.07.2020 WA

Die unterschiedlichen Abkürzungen der baulichen Nutzung beschreiben die verschiedenen Bebauungs-
gebiete gemäß Baunutzungsverordnung:

· Reine Wohngebiete WR

· Allgemeine Wohngebiete WA

· Mischgebiete MI

· Gewerbegebiete GE

· Industriegebiete GI

· Sondergebiete SO

Ergänzend sind zukünftig nach Auskunft des Bauamtes der Stadt Eisenberg am 14.10.2019 und
20.07.2020 folgende Vorhaben und Entwicklungsplanungen relevant:

Änderungen sind im Sondergebiet Nr. 2 „Ersatzneubau Tennisanlage“ (Festzelt) im Schortental in Vor-
bereitung. Am Standort soll die Gaststätte erweitert werden, um zukünftig einen größeren Gastronomie-
betrieb zu ermöglichen sowie einen geeigneten Veranstaltungsort zu etablieren (frühzeitige Beteiligung
in 2020), vgl. Tab. 3.

Eine Planungsabsicht besteht „Am Schössersmühlenweg“ für die Nutzung als allgemeines Wohngebiet
am Standort der alten Ställe westlich des Silberberges, welcher sich durch ebenes Gelände auszeich-
net.

Eine weitere Planungsabsicht betrifft ein allgemeines Wohngebiet „Die alte Tonlagerstätte“ (siehe Abb.1:
Auszug aus dem Regionalplan Ostthüringen T-6 „Eisenberg Süd“) zwischen der „Siebenfreude“ und den
Waldkliniken Eisenberg.

Darüber hinaus gibt es Überlegungen, westlich des Sportplatzes „Am Stadion“ beziehungsweise ober-
halb des Schwimmbades in Eisenberg Wohnraum zu schaffen.

Neuausweisungen von Gewerbeflächen sollen vor allem innerörtlich ermöglicht werden. Das ehemalige
Bahnhofsgelände ist für eine solche Neuorganisation sehr gut geeignet. Eine zusätzliche Bebauung auf
freier unbebauter Fläche ist nicht erwünscht.

Zusätzliche Planungen gibt es in Hinblick auf unterschiedliche Solaranlagen im Untersuchungsgebiet.
Dafür sollen die ehemalige Kohlelagerfläche östlich der Landesstraße 1071 in Richtung Gösen vor der
Autobahnüberführung und die Deponie zwischen Eisenberg und Gösen östlich der Landesstraße L1071
genutzt werden (Solarpark Gösen). Weiterhin bestehen Planungsabsichten, eine landwirtschaftlich ge-
nutzte Fläche nördlich der Bundesautobahn BAB A9 und westlich der Landesstraße L1071 für einen So-
laranlagenstandort zu verwenden.

Der Innenstadtbereich Eisenbergs bleibt als Stadtsanierungsgebiet, mit der Genehmigung vom
24.04.1992 und der Rechtskraft vom 30.09.1992, unverändert. Der Status soll dementsprechend beibe-
halten werden. Sondergebietsplanungen sind im Untersuchungsgebiet nicht vorgesehen.
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Tab. 3: Geplante und in Aufstellung befindlichen Bebauungspläne sowie Vorhaben- und Er-
schließungspläne

Nr. Gemarkung Name mit Bemerkung Genehmigung Rechts-
kraft

Nutzung

44 Eisenberg/
Kursdorf

Zum Mühltalseingang,
1. Änderung:

demnächst Ausle-
gung Entwurf

- WA

45 Eisenberg BPL Festzelt Schortental demnächst frühzei-
tige Beteiligung

- SO Sport

46 Hainspitz VEP Fa. Bausch Döllschützer
Str.

demnächst frühzei-
tige Beteiligung

- GE

Über diese Unterlagen hinaus gibt es für die Stadt Eisenberg das Stadtentwicklungskonzept Eisenberg /
Thüringen – Fortschreibung 2020, beschlossen durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 17.12.2009.
Dieses basierte auf dem für Eisenberg im Jahr 2000 erarbeiteten und beschlossenen Stadtentwick-
lungskonzept. Der Planungshorizont war jeweils mit ca. 10 Jahren veranschlagt.

Aus dem Leitbild und Zukunftsstrategie Teil C „Eisenberg 2020“ ist insbesondere der Leitbildbaustein 6.
Natur und Umwelt von Bedeutung. Als Vision ist formuliert: “Eisenberg ist eine Grüne Wohlfühlstadt“.
Die Leitlinien zu diesem der Leitbildbaustein lauten (Zitat):

- „Eisenberg ist eine Stadt mit hochwertiger Landschaftsqualität.

- Die Naherholungsräume bieten ein besonderes Freizeitangebot.

- Bürger und Entscheidungsträger in Eisenberg schenken dem Erhalt von Natur und Landschaft
eine besondere Bedeutung.

- Eine intakte Stadtökologie spielt beim Erhalt bzw. bei der Verbesserung der Lebensqualität in
Eisenberg eine herausragende Rolle.

- An den Schulen wird der praktisch orientierten ökologischen Bildung große Aufmerksamkeit ge-
schenkt“.

Waldkliniken Eisenberg

Die Waldkliniken Eisenberg zeichnen sich durch eine hochqualifizierte medizinische Versorgung, ein au-
ßergewöhnliches Ambiente und ein innovatives Konzept aus: in diesem kommunalen Krankenhaus wird
Spitzenmedizin mit dem Komfort eines Sterne-Hotels für Patienten aller Klassen realisiert. Der außerge-
wöhnliche Krankenhaus-(rund)bau stammt vom international bekannten Architekten und Designer
Matteo Thun, welcher die Gastfreundschaft als heilende Komponente in den Mittelpunkt rückte, vor al-
lem aber die heilende Kraft der Natur in die Planung und Umsetzung einbezog (Holzfassaden, boden-
tiefe Fenster mit Blick in die umgebenden Wälder, Innenausstattung mit Naturmaterialien usw.).

Insofern gewinnt dieser Ansatz eine Bedeutung für den Landschaftsplan, einerseits, weil dieser Kran-
kenhaus-Neubau außergewöhnlich für Eisenberg und Umgebung ist, andererseits, weil hier bewusst Be-
zug auf die natürlichen Grundlagen, die umgebende Natur, die Wälder, saubere Luft, Ruhe usw. sowie
deren Wirkungen auf den Menschen genommen wurde.
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Als kleiner Exkurs hier ein Auszug aus einem Interview8 des Ärztlichen Direktors der Waldkliniken, Prof.
Dr. Georg Matziolis über Spitzenmedizin und Architektur:(   ) „Alle unsere Patientenzimmer bieten einen
Blick auf die Waldlandschaft des Saale-Holzland-Kreises. Es gibt wissenschaftliche Hinweise, dass Pati-
enten mit einem direkten Blick auf die Natur und speziell in den Wald ihr Immunsystem aktivieren und
nach Operationen weniger Schmerzmittel benötigen. Natürlich trägt ein allgemeines Wohlbefinden durch
das angenehme Ambiente auch zur Genesung bei. Und Patienten, die wir früher mobilisieren, können
schneller wieder richtig laufen. All das unterstützt unser neues Haus“…(Zitatende).

Daran ist sehr eindrucksvoll zu erkennen, wie wichtig und ganzheitlich die Belange des Landschafts-
plans sind. Hier gibt es konkrete Ansatzpunkte für Synergien, warum es sich lohnt, die natürlichen Le-
bensgrundlagen (generell und insbesondere im Umfeld der Waldkliniken) Wert zu schätzen, zu erhalten
und zu entwickeln, vgl. auch Kap. 9.2 und Kap. 9.3.

8 Sonderbeilage zur Neubau-Eröffnung der Waldkliniken Eisenberg, 31.10.2020, Hrsg. und Redaktion: Waldkliniken Eisenberg
GmbH, Klosterlausnitzer Str. 81, 07607 Eisenberg, Auszug, S.7.
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4 Fachrechtliche Vorgaben

Naturschutzrecht

Zahlreiche Flächen und Objekte im Untersuchungsgebiet unterliegen dem gesetzlichen Schutz durch
europäisches (FFH), bundesdeutsches (NSG, LSG, GLB, FND) und thüringisches Naturschutzrecht
(einzelne §°15-Biotope). Einzelne Schutzgebiete und -flächen können sich dabei überlagern.

Die bestehenden Schutzgebiete und -objekte nach Naturschutzrecht sind in Karte 1: Raumnutzung und
Karte 6: Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt dargestellt. Als Planungswunsch existiert das Bestre-
ben, ein LSG „Eisenberger Holzland“, welches auch das Mühltal einschließen soll, auszuweisen. Dieses
LSG existiert jedoch zum jetzigen Zeitpunkt nicht.

Datenbasis

Die Datenbasis bilden folgende Grundlagen:

· Digitale Daten zu europarechtlichen und nationalen Schutzgebieten (durch SHK, Stand 10/2019)

· Digitale Daten der Offenlandbiotopkartierung (durch SHK, Stand 10/2019)

· Digitale Daten der Waldbiotopkartierung (Thüringen Forst, Stand 11/2019)

· Standarddatenbögen der Fauna-Flora-Habitat-Gebiete (durch TLUBN, Stand 10/2019)

· TLUBN Daten zu Naturschutzgebieten (2019).

EU-Vogelschutzgebiete (SPA), Naturschutzgebiete, Nationalparke, Nationale Naturmonumente, Bio-
sphärenreservate und Naturparke gibt es im Untersuchungsgebiet nicht.

Schutzgebiete und geschützte Gebietskategorien

Seitens der UNB des Saale-Holzland-Kreises wurde für den Landschaftsplan der Erfüllenden Gemeinde
Eisenberg /Thüringen eine umfassende Zusammenstellung (über den Zustand der Naturschutzobjekte
im Saale-Holzland-Kreis 1990 – 2020, Bearbeiter: Peter Rode) für alle im Untersuchungsgebiet gelege-
nen FND, GLB und ND zur Verfügung gestellt (vom 10.07./20.07.2020). In diesem Fundus sind etliche
Hinweise auf die Entstehungsgeschichte dieser Schutzgebiete enthalten sowie Hinweise auf notwendige
Maßnahmen zur Pflege und Sicherung, vgl. auch Kap. 7.5.3 und Kap. 9.2.1.3.

Zusammengefasst bestehen folgende Schutzgebiete oder -objekte nach Naturschutzrecht im Bereich
des Untersuchungsgebietes. Der Vergleich vom Untersuchungsgebiet zum Saale-Holzland-Kreis wird
durch die beiden letzten Spalten ermöglicht, vgl. Tab. 4.
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Tab. 4: Zusammenfassung Schutzgebiete oder -objekte nach Naturschutzrecht

Schutzkategorie
Größe
[ha] /St.

%-Anteil
zum UG
Eisenberg

Gesamt-
anteil in
% im SHK

Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) gem. §§ 32 ff.
BNatSchG 279,34 5,17 % 10,60 %

Landschaftsschutzgebiet (LSG) gem. § 26 BNatSchG 41,79 0,77 % 21,27 %

Naturdenkmal (ND) gem. § 28 Abs. 1 BNatSchG 10 Objekte -
62 Ob-
jekte

Flächennaturdenkmal (FND) gem. § 36 Abs. 2 ThürNatG 53,38 0,99 % 0,16 %

Geschützte Landschaftsbestandteile (GLB) gem. § 29
BNatSchG 5,51 0,10 % 0,069 %

Gesamtfläche Untersuchungsgebiet LP
Erfüllende Gemeinde Eisenberg 5.403,00 100,00 %

Gesamtfläche Saale-Holzland-Kreis (SHK) 81.520,00 100,00 %

Im Einzelnen sind folgende Schutzgebiete oder -objekte ausgewiesen:

Tab. 5: Festgesetzte Schutzgebiete oder -objekte nach Naturschutzrecht

Rechtsgrundlage
Ident.-Nummer

Bezeichnung Gebiets-
größe

Flächenanteil im
Untersuchungsgebiet

Fauna-Flora-Habitat-Gebiet (FFH) gem. §§ 32 ff. BNatSchG

DE 5037-301
TH 132

Beuche – Wethautal 294 ha 294 ha

DE 5037-302
TH 136

An den Ziegenböcken 403 ha gering anteilig

DE 5037-304
TH 229

Hainspitzer See und Park 22 ha 22 ha

Naturschutzgebiet (NSG) gemäß § 23 BNatSchG

- - Nicht vorhanden

Landschaftsschutzgebiet (LSG) gemäß § 26 BNatSchG

033 Hainspitzer See 42 ha 42 ha
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Rechtsgrundlage
Ident.-Nummer

Bezeichnung Gebiets-
größe

Flächenanteil im
Untersuchungsgebiet

Naturpark (NP) gemäß § 27 BNatSchG

- - - Nicht vorhanden

Flächennaturdenkmal (FND) gemäß § 36 Abs. 2 ThürNatG, Geschützte Landschaftsbestandteile
(GLB) gemäß § 29 BNatSchG (in Klammern Nummer aus FIS Naturschutz Thüringen)

FND 019
(SHK0039)

FND Waldgebiet Beuche "Rosenhain" 18,94 ha 18,94 ha

FND 020
(SHK0037)

FND Feuchtgebiet vor dem Gösener
Berg

2,36 ha 2,36 ha

FND 021
(SHK0064)

FND Siebenfreude 6,44 ha 6,44 ha

FND 022
(SHK0028)

FND Gösener Tongruben 2,90 ha 2,90 ha

FND 023
(SHK0022)

FND Waldschlucht und Waldwiese bei
Gösen

2,90 ha 2,90 ha

FND 028
(SHK0026)

FND Wacholderberg 3,80 ha 3,80 ha

FND 030
(SHK0067)

FND Eschenbachs Wiese 1,54 ha 1,54 ha

FND 031
(SHK0049)

FND Ziegelteich 0,25 ha 0,25 ha

FND 050
(SHK0031)

FND Feldgehölz und Kiesgrube bei
Kischlitz

3,34 ha 3,34 ha

FND 051
(SHK0041)

FND Feuchtgebiet bei Döllschütz 0,87 ha 0,87 ha

FND 052
(SHK0033)

FND Kiesgrube in der Beuche 0,14 ha 0,14 ha

FND 053
(SHK0023)

FND Seeholz und Seeholzteich 7,56 ha 7,56 ha

FND 055
(SHK0059)

FND Hainspitzer See 5,43 ha 5,43 ha

FND 058
(SHK0035)

FND Der Wachhügel 0,40 ha 0,40 ha

GLB 060
(SHK0053)

GLB Kiesgrube bei Saasa 0,25 ha 0,25 ha
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Rechtsgrundlage
Ident.-Nummer

Bezeichnung Gebiets-
größe

Flächenanteil im
Untersuchungsgebiet

GLB 084
(SHK0040)

GLB Seeäckerchen 0,95 ha 0,95 ha

GLB 098
(SHK0036)

GLB Auf dem Berge 4,77 ha 4,77 ha

Naturdenkmale (ND) gemäß § 28 BNatSchG

ND 10
(SHK1010)

Seedamm-Allee – Hainspitz - Allee / Einzelelement

ND 11
(SHK1011)

Fünfbrüdereiche – Hainspitz - Baumgruppe /
Einzelelement

ND 16
(SHK1016)

Eiche im Schortental - Eisenberg -
Einzelelement

ND 19
(SHK1019)

Georgseiche - Eisenberg -
Einzelelement

ND 20
(SHK1020)

Kiefer im Altenrodaer Grund - Hainspitz -
Einzelelement

ND 29
(SHK1029)

Gleditschie am Schlosspark - Eisenberg -
Einzelelement

ND 31
(SHK1031)

Linde in der Klosterlausitzer Straße -
Eisenberg

-
Einzelelement

ND 33
(SHK1033)

Liebesbuche - Friedrichstanneck -
Einzelelement

ND 34
(SHK1034)

Stieleiche im Gösener Park - Gösen -
Einzelelement

ND 72
(SHK1071)

Baumhauslinde an der Stünzmühle -
Petersberg

-
Einzelelement

Geschützte Biotope (gemäß § 30 BNatSchG und § 15 ThürNatG)

Die in § 30 BNatSchG (2) sowie in § 15 ThürNatG (1) genannten Biotope stehen in Thüringen ohne
Rechtsverordnung unter besonderem Schutz. Für das Untersuchungsgebiet werden die amtlich durch
die TLUBN dokumentierten (OBK-Auszug aus den Daten des SHK 10/2019) flächen-, linien- und punkt-
haften geschützten Biotope in (Biotope im Untersuchungsgebiet) und im Kapitel 7.5.5 aufgeführt und in
Karte 1: Raumnutzung und in Karte 6: Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt dargestellt.
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Ausgleichsflächen und Ökokonto

Geplante oder durchgeführte Kompensationsmaßnahmen

Folgende flächenhafte und linienhafte Kompensationsmaßnahmen liegen über die landesweite EKIS-
Datenbank des TLVwA im Untersuchungsgebiet vor und sind in den Karten 1, 2 und 6 sowie in Tab. 6
dargestellt. Eine Kennzeichnung mit * bedeutet: Dateneingabe EKIS = wird im EKIS noch erfasst.

Tab. 6:  EKIS-Kompensationsmaßnahmen

Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr.

Object-
ID

Gemarkung Bezeichnung der
Kompensations-
maßnahmen

VDE 15 BAB 4 Teilabs. Podelsatz -
Zeitzgrund, Betr.-km 165,800-
160,800 E75 13541 Eisenberg

Renaturierung eines
Teiches

VDE 15 BAB 4 Gera Ost - Gera
Leumnitz, VKE 5513, km 135,85 -
130,82 E12 9787 Kursdorf

Entsiegelung, Entbu-
schung, Anlage von
Rohböden

BAB 9 AB Königshofen - Eisen-
berg, Betr.-km 167+040 - 175+900 A9 10354

Eisenberg/ Thie-
mendorf

Pflanzung von Straßen-
begleitgrün

BAB 9 AB Königshofen - Eisen-
berg, Betr.-km 167+040 - 175+900 A11 10380

Petersberg/
Döllschütz

Anlage Benjeshe-
cke/Obstbäume/Hecken

BAB 9 AB Königshofen - Eisen-
berg, Betr.-km 167+040 - 175+900 E11 13358 Aubitz

Pflanzung Laub- und
Obstbäume, Hecken

BAB 9 AB Königshofen - Eisen-
berg, Betr.-km 167+040 - 175+900 E101 9863 Gösen Gösen - Aufforstung

BAB 9 AB Königshofen - Eisen-
berg, Betr.-km 167+040 - 175+900 E102 11536 Gösen

Gösen - Entsiegelung u.
Pflanzung

BAB 9 AB Königshofen - Eisen-
berg, Betr.-km 167+040 - 175+900 E105 9640 Gösen Gösen - Teichsanierung

BAB 9 AB Königshofen - Eisen-
berg, Betr.-km 167+040 - 175+900 E120 637 Eisenberg

Eisenberg - Alleebäume
und Sträucher

BAB 9 AB Königshofen - Eisen-
berg, Betr.-km 167+040 - 175+900 E122 321 Petersberg

Dothen - Tünschütz -
Petersberg

BAB 9 AB Königshofen - Eisen-
berg, Betr.-km 167+040 - 175+900 E235 18016 Petersberg

Petersberg - Kom-
plexmaßnahme
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Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr.

Object-
ID

Gemarkung Bezeichnung der
Kompensations-
maßnahmen

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Kloster-
lausnitz, Baulos 4 + 5, km 175+900
- 183+000 E12 10459 Hainspitz

Renaturierung eines
Teiches

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Kloster-
lausnitz, Baulos 4 + 5, km 175+900
- 183+000 E14 10460 Hainspitz

Renaturierung Hainspit-
zer See

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Kloster-
lausnitz, Baulos 4 + 5, km 175+900
- 183+000 E28 7558 Saasa

Gewässerrenaturierung,
Flächenextensivierung

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Kloster-
lausnitz, Baulos 4 + 5, km 175+900
- 183+000 E78 17248 Hainspitz

Hainspitz, Sanierung
Stillgewässer

BAB 9 AB Eisenberg - Bad Kloster-
lausnitz, Baulos 4 + 5, km 175+900
- 183+000 G6A1 17993

Hainspitz/
Saasa Anpflanzung Waldsaum

BAB 9 AB AS Bad Klosterlausnitz -
AK Hermsdorf, Baulos 6, Betr.-km
183-186,250 E135 8231 Saasa Aufforstung Eisenberg

BAB 9 AB AS Bad Klosterlausnitz -
AK Hermsdorf, Baulos 6, Betr.-km
183-186,250 E136 16415 Saasa

Entschlammung des
Ziegelteiches

BAB A9/A4 - Um-u. Ausbau des AK
Hermsdorfer Kreuz VKE 5421, km
186+180 - 188+500 E1 12456 Kursdorf

Waldumbau, Abteilung
25a2/10

BAB A9/A4 - Um-u. Ausbau des AK
Hermsdorfer Kreuz VKE 5421, km
186+180 - 188+500 E2 12452 Kursdorf

Waldumbaumaßnahmen
"Zigeunerwinkel" Abt.
21a1/8

BAB A9/A4 - Um-u. Ausbau des AK
Hermsdorfer Kreuz VKE 5421, km
186+180 - 188+500 E3 12453 Kursdorf

Waldumbaumaßnahme
"Rückersgraben"

BAB A9/A4 - Um-u. Ausbau des AK
Hermsdorfer Kreuz VKE 5421, km
186+180 - 188+500 E5 12454 Kursdorf

Temporäre Feuchtberei-
che i.Z. des "Panzergra-
bens"

BAB A9/A4 - Um-u. Ausbau des AK
Hermsdorfer Kreuz VKE 5421, km
186+180 - 188+500 E6 12451 Kursdorf

Renaturierung des
Rückergrabens
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Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr.

Object-
ID

Gemarkung Bezeichnung der
Kompensations-
maßnahmen

B 7 Hainspitz - Petersberg A1 * Hainspitz,
Aubitz

Entsiegelung von Ver-
kehrsflächen

B 7 Hainspitz - Petersberg A2 * Hainspitz,
Aubitz, Saasa

Pflanzung einer straßen-
begleitenden Baumreihe

B 7 Hainspitz - Petersberg A3 * Hainspitz Pflanzung einer Hecke

B 7 Hainspitz - Petersberg E1 * Hainspitz Anlage einer Streuobst-
wiese

B 7 Hainspitz - Petersberg E2 * Hainspitz Anlage einer Streuobst-
wiese

B 7 AB Eisenberg - AS BAB 9 E1 17663 Eisenberg Alleebaumpflanzung

B 7 AB Eisenberg - AS BAB 9 E2 17291
Saasa/
Eisenberg

Pflanzstreifen mit locke-
rer Gehölzpflanzung

B 7 AB Eisenberg - AS BAB 9 E3 17292
Saasa/
Eisenberg

Pflanzstreifen mit Allee-
baumpflanzung

B 7 AB Eisenberg - AS BAB 9 E4 17293
Saasa/
Eisenberg

Pflanzung von Kletterge-
hölzen

B 7 AB Eisenberg - AS BAB 9 E5 17294 Saasa
Trennstreifen mit
Oberboden versehen

B 7 AB Eisenberg, III. BA A1 9775 Saasa

Anlage einer Baum-
reihe/Strauchhecke i.Z.
der Baumreihe

B 7 AB Eisenberg, III. BA A2 10554 Saasa Bodenentsiegelung

B 7 AB OD Eisenberg M * Eisenberg Neubegrünung des Stra-
ßenraumes

B 7 Eisenberg - Kursdorf A1 * Eisenberg,
Kursdorf

Straßenrückbau/ Entsie-
gelung

B 7 Eisenberg - Kursdorf A2 * Eisenberg,
Kursdorf

Anlage straßenbeglei-
tender Baumreihen

Pflanzung eines Einzel-
baumes an der Roberts-
mühle
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Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr.

Object-
ID

Gemarkung Bezeichnung der
Kompensations-
maßnahmen

B 7 Eisenberg - Kursdorf A3 * Eisenberg,
Kursdorf

Anlage gestufter
Strauch- und Baumhe-
cken/ flächiger Gehölze

B 7 Eisenberg - Kursdorf A4 * Kursdorf 4 Nistkästen

B 7 Eisenberg - Kursdorf E1 * Saasa Pflanzung einer Baum-
reihe

Aus- und Neubau der B 88, BAB A4
bis Rothenstein (Gewerbeanbin-
dung Maua) A11 7870 Kursdorf

Rückbau/ Entsiegelung
einer Baustofflagerflä-
che

Verschiedene Baumaßnahmen an
B- und L- Straßen

E1 * Aubitz Maßnahmenpool Erst-
aufforstung Aubitz

K137 Ersatzneubau Brücke an
Stünzmühle

E1 * Petersberg Ersatzpflanzungen

Flurbereinigungsverfahren Buch-
heim EM601 15268

Eisenberg/ Kö-
nigshofen

Anlage/Entwicklung
Streuobstbestand

Flurbereinigungsverfahren Buch-
heim AM503 15271 Eisenberg Entsiegelung

Flurbereinigungsverfahren Holzland
und 1.+2. Änderung Em651 16585 Saasa Anpflanzen von Hecken

Flurbereinigungsverfahren Holzland
und 1.+2. Änderung Em652 16586 Saasa

Freihalten von Grünland
als Wildäsungsfläche

Flurbereinigungsverfahren Holzland
und 1.+2. Änderung

Em653
a 16583 Aubitz Baumreihe

Flurbereinigungsverfahren Holzland
und 1.+2. Änderung

Em653
b 15611 Aubitz Sukzession

Flurbereinigungsverfahren Holzland
und 1.+2. Änderung Am111 16584 Saasa Bodenentsiegelung

Flurbereinigungsverfahren Holzland
und 1.+2. Änderung AM654 16582 Aubitz Baumreihe

Flurbereinigungsverfahren Holzland
und 1.+2. Änderung EM660 17586 Saasa

Wegeneubau auf Grün-
land / teilw. Versiege-
lung
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Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr.

Object-
ID

Gemarkung Bezeichnung der
Kompensations-
maßnahmen

Ausbau des ländlichen Weges "An
den Langen Feldern" Eisenberg 1 9748 Kursdorf

Kopfweiden Pflege-
schnitt

Ausbau des ländlichen Weges „An
den Langen Feldern“ Eisenberg 1 9768 Kursdorf

Kopfweiden Pflege-
schnitt

Ausbau des ländlichen Weges "An
den Langen Feldern" Eisenberg 1 9769 Kursdorf

Kopfweiden Pflege-
schnitt

Ausbau des ländlichen Weges "An
den Langen Feldern" Eisenberg 1 9770 Eisenberg

Kopfweiden Pflege-
schnitt

Ausbau des ländlichen Weges "An
den Langen Feldern" Eisenberg 1 9771 Eisenberg

Kopfweiden Pflege-
schnitt

Ausbau des ländlichen Weges "An
den Langen Feldern" Eisenberg 1 9772 Eisenberg

Kopfweiden Pflege-
schnitt

Ausbau des ländlichen Weges "An
den Langen Feldern" Eisenberg 1 9784 Eisenberg

Kopfweiden Pflege-
schnitt

Ausbau des ländlichen Weges "An
den Langen Feldern" Eisenberg 1 10226

Eisenberg/
Kursdorf

Kopfweiden Pflege-
schnitt

Ausbau des ländlichen Weges "An
den Langen Feldern" Eisenberg 1 10228 Kursdorf

Kopfweiden Pflege-
schnitt

Ausbau des ländlichen Weges
"Marktweg" Eisenberg 1 16789 Kischlitz Laubbaumpflanzung

Ausbau des ländlichen Weges
"Marktweg" Eisenberg 2 16788 Petersberg Streuobstwiese

Ländlicher Wegebau "Weg am Her-
renberg" Eisenberg 1 10352 Eisenberg Laubbaumpflanzung

Ausbau eines ländlichen Weges
„Schmörschwitzer Weg“ M1 9783 Döllschütz Teich Renaturierung

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen

1.11 13111 Schmörschwitz/
Rauschwitz

Kleine Wethau - Feld-
überfahrt

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen

1.12 13112 Schmörschwitz Kleine Wethau - Feld-
überfahrt
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Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr.

Object-
ID

Gemarkung Bezeichnung der
Kompensations-
maßnahmen

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen 1.17 13083 Rauschwitz

Kleine Wethau - Feld-
überfahrt

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen 1.2 13084 Pretschwitz

Kleine Werthau - Feld-
überfahrt

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen 1.3 13104 Pretschwitz

Kleine Wethau - Feld-
überfahrt

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen 1.4 13105 Pretschwitz

Kleine Wethau - Feld-
überfahrt

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen 1.5 13106

Pretschwitz/
Rauschwitz Reste einer Staustufe

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen 1.6 13107

Pretschwitz/
Rauschwitz

Kleine Wethau Reste ei-
ner Staustufe

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen 1.7 13108 Rauschwitz

Kleine Wethau - Reste
einer Staustufe

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen 1.8 13109 Rauschwitz

Kleine Wethau - Feld-
überfahrt

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen 1.9 13110 Rauschwitz

Kleine Wethau - Feld-
überfahrt

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen 2.1 438

Schmörschwitz/
Rauschwitz

Kleine Wethau - An-
pflanzung von Weiden
an Bachlauf

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen 2.1 439

Pretschwitz/
Rauschwitz

Kleine Wethau - An-
pflanzung von Weiden
an Bachlauf

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen 2.1 459

Aubitz/ Döll-
schütz

Kleine Wethau - An-
pflanzung von Weiden
an Bachlauf
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Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr.

Object-
ID

Gemarkung Bezeichnung der
Kompensations-
maßnahmen

WEA - Windpark Rauschwitz Neu-
errichtung von zwei Windenergie-
anlagen 2.2 13114 Rauschwitz

Anpflanzung zur Struk-
turierung einer Brachflä-
che

WEA - Errichtung 1 WEA Typ
Nordex N 117 im Windpark Rau-
schwitz A1 13678 Döllschütz

Döllschütz - Renaturie-
rung Feuchtbiotop

WEA - Errichtung 1 WEA Typ
Nordex N 117 im Windpark Rau-
schwitz A2 13679 Döllschütz

Döllschütz - Renaturie-
rung Streuobstwiese

WEA - Neubau Windkraftanlagen
WEA 2 E1 13117 Hainspitz

Entwicklung einer Ge-
hölzfläche

WEA - Neubau Windkraftanlagen
WEA 2 E2 13118 Kischlitz

Nachpflanzung von Ein-
zelgehölzen in einer
Baumreihe

Errichtung einer Windkraftanlage
WKA 1 E1 13119 Rauschwitz

Obstbaumpflanzung /
Altholzpflege

Errichtung einer Windkraftanlage
WKA 1 E2

13120
13121 Rauschwitz

Neupflanzung vers.
Sträucher

WEA – 14 Windkraftanlagen (WKA)
Wetzdorf E23 * Pretschwitz

Pflege des „Pretschwit-
zer Hanges“

Errichtung einer Biogasanlage -
Kleintauschwitz A2 7687 Hainspitz Pflanzung Laubbäume

Hauptbetriebsplan Kalksteintage-
bau Tünschütz a I/2.1 9991 Kischlitz

Anlage von Hecken und
Feldgehölzen

Hauptbetriebsplan Kalksteintage-
bau Tünschütz a I/2.2 10020 Kischlitz

Anlage von Hecken und
Feldgehölzen

Hauptbetriebsplan Kalksteintage-
bau Tünschütz a I/3 9990 Kischlitz

Entwicklung Sonder-
standorte

Hauptbetriebsplan Kalksteintage-
bau Tünschütz a II/1 9993 Kischlitz

Verfüllung ausgebauter
Tagebaubereiche

Hauptbetriebsplan Kalksteintage-
bau Tünschütz a II/2 9992 Kischlitz

Erhaltung von Sukzessi-
onsflächen und Sonder-
standorten
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Vorhabenbezeichnung EKIS-
Nr.

Object-
ID

Gemarkung Bezeichnung der
Kompensations-
maßnahmen

Hauptbetriebsplan Kalksteintage-
bau Tünschütz e2 9994 Kischlitz

Entlanden eines Ent-
wässerungsgrabens ent-
lang der Straße
Kischlitz-Tünschütz

Vorhabenbezogener B-Plan Auto-
haus "An der Ochsenbrücke"
Saasa A 14165 Saasa

Grünfläche mit Baum-
und Strauchpflanzungen

B-Plan Wohngebiet ""Die Sieben-
freude"" Eisenberg M2 14228 Eisenberg

Entwicklung einer Suk-
zessionsfläche

VEP „Roter Berg - Megalith * * Saasa
Gehölzstreifen parallel
der L3007

VEP „Roter Berg - Megalith * * Saasa
Neuanlage von Gehöl-
zen und Kleingewässer

Ersatzneubau der Brücke über die
Wethau „An der Roten Furt“ A1 * Petersberg

Anlage einer Streuobst-
wiese

Ersatzneubau der Brücke über die
Wethau „An der Roten Furt“ A2 * Petersberg

Pflanzung von Laubbäu-
men

Wasserwirtschaftliche Maßnahmen
an der Wethau E1 * Petersberg

Gehölzpflanzungen an
der Wethau

Wasserwirtschaftliche Maßnahmen
an der Wethau E2 * Petersberg

Beseitigungen von Neo-
phyten und Gehölzpflan-
zungen an der Wethau

Sanierung Dorfteich Petersberg A1 * Petersberg
Böschungsprofilierung
und Initialpflanzung

Sanierung Dorfteich Petersberg A2 * Petersberg
Pflanzung einer Som-
mer-Linde

Sanierung Dorfteich Petersberg E1 * Petersberg Gehölzpflanzungen

Kompensationsflächen- und Umsetzungspool, Ökokonto

Ein Kompensationsflächen- und Umsetzungspool stellt die vorbereitende Stufe zur Führung eines Öko-
kontos dar. Gemäß § 16 BNatSchG ist die Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen zulässig und
anzuerkennen, wenn

- es sich um notwendige Kompensationsmaßnahmen für nicht vermeidbare Eingriffe in Natur und
Landschaft handelt,
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- sie ohne rechtliche Verpflichtung durchgeführt werden,

- dafür keine öffentlichen Fördermittel in Anspruch genommen werden,

- sie Plänen und Programmen nach den §§ 10 und 11 BNatSchG nicht widersprechen und

- eine Dokumentation des Ausgangszustandes vorliegt.

Sie können im Rahmen eines räumlichen Gesamtkonzeptes geplant und die Umsetzung vorbereitet
werden. In einen Kompensationsflächen- und Umsetzungspool werden nur solche Maßnahmenpoolflä-
chen und konkrete Maßnahmen abschließend aufgenommen, für die zwischen den einzelnen Nutzungs-
interessenten (z.B. Naturschutz – Landwirtschaft – Forstwirtschaft – Wasserwirtschaft – Eigentümer –
Bewirtschafter) Konsens besteht bzw. Interessenausgleich gegeben oder zu erwarten ist.

Kompensationsflächen- und Umsetzungspools können regionale Flächenpools sein (z.B. Kreislicher,
Kreisübergreifender Flächenpool), thematische Flächenpools (z.B. Thema Brachflächen, Wasserrah-
menrichtlinie) oder auch Flächenpools einzelner Vorhabenträger (z.B. ThüringenForst, Flächenpool der
DBAG). Poolverwalter können die Unteren Naturschutzbehörden, Landkreise, Gewässerverbände, die
Stiftung Naturschutz Thüringen u.a. sein.

Die untere Naturschutzbehörde des Saale-Holzland-Kreises führt eine Liste mit Flächen für potenzielle
Kompensationsmaßnahmen. Sie ist die Fortsetzung des Projektes „Regionales Flächenmanagement“
der Regionalen Aktionsgruppe (RAG) Saale-Holzland e.V., das geeignete Flächen und Maßnahmen
sammelte. Die aktuelle Flächenliste des Landkreises ist jedoch noch nicht abschließend auf Eignung
und Verfügbarkeit von Kompensationsmaßnahmen geprüft. Für den Bereich des Untersuchungsgebie-
tes ist eine (1) Maßnahme gelistet, vgl. 9.2.4.

Weiterhin sind im Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans zum jetzigen Zeitpunkt als thematischer
Kompensationsflächen- und Umsetzungspool die Maßnahmen zur Wasserrahmenrichtlinie zusammen-
gefasst sind.

Das Grundprinzip des Ökokontos beruht auf der Durchführung und „Bevorratung“ landschaftspflegeri-
scher Maßnahmen und deren spätere Verrechnung für einen Eingriff und die anfallenden Kompensati-
onsmaßnahmen. D. h. heutige Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen (z. B. Baumpflanzungen, Anlegen
von Himmelsteichen, Entsiegelungen) werden dokumentiert und in einen Flächenbestand eingetragen
und stehen bei späteren Eingriffen in Natur und Landschaft im Rahmen von Kompensationsmaßnahmen
zur Verfügung (§ 135a Abs. 2 Satz 2 BauGB).

Die Regelungen des BauGB erleichtern den Gemeinden die vorausschauende Bereitstellung von Aus-
gleichsflächen und die vorgezogene Durchführung von Kompensationsmaßnahmen, da der Ausgleich
vom Eingriff in zeitlicher und auch räumlicher Hinsicht auf rechtssicherer Grundlage entkoppelt werden
kann. Die Berechnung und Anerkennung der Maßnahmen erfolgen über Ökopunkte. Durch den zeitli-
chen Vorlauf kann der Wert der angelegten Strukturen steigen (z. B. Alter der Bäume). Bei der späteren
Verrechnung mit den notwendigen Kompensationsmaßnahmen für den jeweiligen Eingriff wird der ge-
stiegene Wert der Kompensationsmaßnahme dann angerechnet.

Wasserrecht

Datenbasis
· Daten des TLUBN, Stand 09/2019, digital als Shapefile

mit folgenden Aussagen zur Nutzung:
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- Schutzzonen sind Nettoflächen und ergänzen sich, zur vollständigen Darstellung sind alle
Schutzzonenebenen erforderlich

- Die Daten der Wasserschutzgebiete haben als Basis die digitalen topographischen Daten im
Maßstab 1:25.000 und können daher in der digitalen herangezoomten Form keine flurstücksge-
nauen Schutzzonenverläufe bieten. Dort, wo die Schutzzonen nicht topographischen Elementen
(wie z. B. einer Straße) folgen, besitzt die Schutzzonengrenze die typische Unschärfe der
DTK25- ATKIS

- Die Fachdaten der Wasser- und Heilquellenschutzgebiete haben keinen rechtsverbindlichen
Charakter. Rechtsverbindlich sind allein die Karten zu einem Beschluss oder einer Rechtsver-
ordnung.

Wasserschutzgebiete

Im Hinblick auf unterschiedlichen rechtlichen bzw. fachlichen Status unterscheidet das Landesverwal-
tungsamt, vgl. Abb. 5 und Tab. 1:

· festgesetzte Wasserschutzgebiete

· Festsetzungsvorschläge

· schutzbedürftige Trinkwassergewinnungsgebiete

Festsetzungsvorschläge sind Schutzzonenvorschläge der TLUG oder von der TLUG bestätigte Vor-
schläge Dritter. Schutzbedürftige Trinkwassergewinnungsgebiete sind Flächen, für die die derzeit be-
kannten Schutzzonenvorschläge noch einer Überprüfung durch den Fachgutachter bedürfen.

Die Daten und auch die Darstellungen in Karte 1: Raumnutzung und Karte 4: Wasser enthalten alle der-
zeit bestehenden Wasserschutzgebiete, unabhängig davon, ob die betreffenden Anlagen versorgungs-
wirksam der öffentlichen Trinkwasserversorgung dienen oder nicht. Die Darstellung der Fassungen in
den Karten erfolgt mittels Quadrat-Symbol in unterschiedlicher bläulicher Färbung.

Der Status der Wassergewinnungsanlagen (WGA) wird mit den folgenden Attributen beschrieben:
f    = Festgesetzt
f-v = Festgesetzte Schutzzone mit zusätzlichem Vorschlag
f-s = Festgesetztes Schutzgebiet (z.B. SZ I) mit teilweise nur schutzbedürftigen Schutzzonen
vb = Vorbehaltsgebiet
v   = Vorschlag
s   = schutzwürdiges Trinkwassergewinnungsgebiet

Tab. 7: Wassergewinnungsanlagen im Untersuchungsgebiet Eisenberg

WGA-
Nr.

Status
des WSG

Gemarkung Name Name laut
Beschluss

Zähler-Nr. der
Fassung

25 s Hainspitz
Hy Hainspitz
2E/1987
(Autobahn 2)

- 5037000025

26 f Hainspitz
Hy Hainspitz
3/1960
(Autobahn 3)

25. Tiefbrunnen Au-
tobahn 3 5037000026

30 f-v Eisenberg
Hy Eisenberg
1/1960
(Froschmühle)

20. Eisenberg (Amts-
schreibermühle +
Froschmühle)

5037000030
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WGA-
Nr.

Status
des WSG

Gemarkung Name Name laut
Beschluss

Zähler-Nr. der
Fassung

32 f Eisenberg
Hy Eisenberg
2E/1982
(Amtsschreibermühle)

TB 2E/82
Amtsschreibermühle 5037000032

60 v Petersberg
Hy Hainchen
5/1977
(Stünzmühle)

- 5037000060

71 f Eisenberg
Hy Eisenberg
(Naupoldsmühle)

10. SB
Naupoldsmühle 5037000071

106 f-v Eisenberg
Hy Eisenberg
(Qu Froschmühle 1)

20. Eisenberg (Amts-
schreibermühle +
Froschmühle)

5037000106

107 f-v Kursdorf
Hy Eisenberg
1E/1982 (Roberts-
mühle)

TB 1E/82
Robertsmühle 5037000107

124 f-v Eisenberg
Hy Eisenberg
3E/1982
(Pfarrmühle)

TB 3E/82
Pfarrmühle 5037000124

141 f Kursdorf
Hy Eisenberg
1/1961
(Robertsmühle)

19. Eisenberg
(Robertsmühle) 5037000141

142 f-v Eisenberg
Hy Eisenberg
2/1960
(Amtsschreibermühle)

20. Eisenberg (Amts-
schreibermühle +
Froschmühle)

5037000142

177 v Hainspitz
Hy Eisenberg
1E/2005
(Stangenberg)

- 5037000177

202 f-v Hainspitz
Hy Hainspitz
2/1960
(Autobahn 2)

24. Tiefbrunnen
Autobahn 2 5037000202

244 f-v Eisenberg Hy Eisenberg
(Qu Froschmühle 2)

20. Eisenberg (Amts-
schreibermühle +
Froschmühle)

5037000244

245 f-v Eisenberg
*
Hy Eisenberg (Qu
Froschmühle 3)

20. Eisenberg (Amts-
schreibermühle +
Froschmühle)

5037000245

23 f Hainspitz
Hy Eisenberg
1/1966
(Stangenberg)

TB Stangenberg 1/66
5037000023

Zum Thema Grundwasser ist auf alle "in Planung" befindlichen, aber seit Jahrzehnten in Nutzung be-
findlichen Wasserschutzgebiete III des ZWE hinzuweisen, die da wären:

- WSG Rauda

- WSG Altenrodaer Grund Hainspitz

- WSG Stünzmühle Petersberg.

Von der Bedeutung der öffentlichen Wasserversorgung her sind diese 3 Wasserschutzgebiete den fest-
gesetzten gleichzusetzen und werden daher im Landschaftsplan der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg
gleichwertig dargestellt, vgl. Karte 4. Zur Verdeutlichung sind alle Wasserschutzgebiete nochmals in der
folgenden Abbildung zu erkennen, vgl. auch Kartendienst des TLUBN.
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Quelle: https://antares.thueringen.de/cadenza/pages/map/default/index.xhtml;jsessio-
nid=B10CBE5411C29E049FB5C5B9721D4423 (letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 5: Wasserschutzgebiete im Untersuchungsgebiet

Rechtlich festgesetzte Heilquellenschutzgebiete sind im Untersuchungsgebiet nicht vorhanden.

Überschwemmungsgebiete

Nach Auskunft des TLUBN (Stand: 09/2019) befinden sich keine rechtlich festgesetzten Überschwem-
mungsgebiete im Untersuchungsgebiet.

Denkmalschutzrecht

Datenbasis
· Denkmalliste: Umweltamt Saale-Holzland-Kreis, 07602 Eisenberg, Stand 30.09.2019 und 02.10.2019

· Bodendenkmale: Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Dienststelle Wei-
mar, Fachbereich Archäologische Denkmalpflege, Stand 21.10.2019.

· www.stadt-eisenberg.de (letzter Zugriff 23.03.2021)

Baudenkmale

Die Baudenkmale liegen als Liste vor.
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Folgende Bau- und Kunstdenkmale befinden sich im Untersuchungsgebiet (Stand 30.09.2019):

Tab. 8: Bau- und Kunstdenkmale

Ortsteil Bauwerks-
name

Objekt Straße Gemar-
kung, Flur

Flurstück

Friedrichs-
tanneck

Schloss Fried-
richstanneck

Schloss mit Pavil-
lon, Turm, Park und
Einfriedung

Saasaer Straße
1

1 43/2, 43/3,
43/4

Gösen ehem. Rittergut Rittergut
(Teilbereich)

Dorfstraße 1a 1 505

Kischlitz Holländermühle
Kischlitz

Windmühle mit
Ausstattung

Kischlitz 10 1 8/3

Bodendenkmale

Folgende Bodendenkmale befinden sich gemäß schriftlicher Mitteilung des Umweltamtes Saale-Holz-
land-Kreis (Stand 02.10.2019) sowie des TLDA im Untersuchungsgebiet (Stand 21.10.2019). Die erhal-
tenen Daten sind in der Karte 3 dargestellt.

Tab. 9: Bodendenkmale im Untersuchungsgebiet

Bodendenkmalliste: Quelle: Umweltamt Saale-Holzland-Kreis

Nr. Objekt Beschreibung

1 Gemeinde:

archäologisches Objekt:
Standort: (flächig)

betroffene Flurstücke:

Petersberg

ur- u. frühzeitliche Siedlung, Mittelsteinzeit-Bronzezeit, Mittelalter
11,84794°ö.L.;50,98034°n.B., südexponierte Hochrandlage des
Höhenzuges nördlich der B7

„Rosenhain“ und „Beuche“
2 Gemeinde:

archäologisches Objekt:
Standort:(Punkt)

betroffene Flurstücke:

Kursdorf

Steinkreuz (Nachbildung), Mittelalter/Neuzeit
11,92929°ö.L.;50,95308°n.B., 500m südöstlich des Ortes, südlich
der Landstraße Kursdorf-Rauda
am östlichen Gartenzaun des Grundstücks „Weiße Mühle“

3 Gemeinde:

archäologisches Objekt:
Standort: (flächig)

betroffene Flurstücke:

Kursdorf

zwei Grabhügel, wahrscheinlich Jungsteinzeit
11,92710°ö.L.;50,94429°n.B., keine Untersuchungen bekannt

im Jagen 88
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Bodendenkmalliste: Quelle: Umweltamt Saale-Holzland-Kreis

Nr. Objekt Beschreibung
4 Gemeinde:

archäologisches Objekt:
Standort:(Punkt)

betroffene Flurstücke:

Saasa

Zerstörte Jakobskapelle, Mittelalter
11,85764°ö.L.;50,94532°n.B., im Staatsforst Hainspitz

-

Ein weiteres archäologisches Denkmal liegt unmittelbar an der Grenze außerhalb des Untersuchungs-
gebietes: Hügelgräberfeld, wahrscheinlich Jungsteinzeit, 11,93057 °ö.L; 50,94330°n.B.; südlich der „Al-
ten Straße“, auf Höhenzug „Grolle“, sich von West nach Ost erstreckend (ohne Darstellung in Karte 3
und Karte 7).

Tab. 10: Weitere Bodendenkmale im Untersuchungsgebiet

Bodendenkmalliste: Quelle: Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Nr. Objekt Beschreibung
5 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Eisenberg

mittelalterlicher Stadtkern u. jungsteinzeitliche bis bron-
zezeitliche Siedlungsreste
Stadtkern Eisenberg
-

6 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Eisenberg

jungsteinzeitliches Siedlungsgebiet und Grabhügel, Ein-
zelfundstellen
Kienberg
-

7 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (Punkt)
betroffene Flurstücke:

Eisenberg

jungsteinzeitliches Siedlungsgebiet und Grabhügel, Ein-
zelfundstellen
Silberberg
-

8 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (Punkt)
betroffene Flurstücke:

Eisenberg

jungsteinzeitliches Siedlungsgebiet

Schortental
-

9 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Eisenberg

jungsteinzeitliches Siedlungsgebiet

Schortental, nördlich des Sportplatzes
-
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Bodendenkmalliste: Quelle: Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Nr. Objekt Beschreibung
10 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (Punkt)
betroffene Flurstücke:

Eisenberg

jungsteinzeitliches Siedlungsgebiet, Einzelfunde

nordwestlich der Kreuzung Jenaer Straße/Bahnhof-
straße
-

11 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Eisenberg

drei mittelalterliche Bestattungsareale sowie Siedlungs-
reste

Bachlauf Malzbach zwischen Gösener Str. und Königs-
hofer Str.
-

12 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (Punkt)
betroffene Flurstücke:

Eisenberg

mittel- u. jungsteinzeitliche Silexfunde

nördlich Roter Berg
-

13 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Eisenberg

mittel- u. jungsteinzeitliche Silexfunde

Sandberg
-

14 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Eisenberg

jungsteinzeitliches Siedlungsgebiet

Kursdorf/Kraftberg
-

Siehe
Nr. 3,
Tab.
79

Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Eisenberg

jungsteinzeitliche Grabhügel

Rückersdorfer Holz
-

15 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Hainspitz

mittelalterliche Wallanlage

Ortskern Hainspitz
-

9 Querverweis wegen Doppelnennung vom Saale-Holzland-Kreis und TLDA für dieselbe Fläche: es wurde nur je einmal eine Nr.
vergeben.
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Bodendenkmalliste: Quelle: Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Nr. Objekt Beschreibung
16 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (Punkt)
betroffene Flurstücke:

Hainspitz

jungsteinzeitliches Siedlungsgebiet

nördlich der B7, südöstlich des Angerberg
-

17 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Eisenberg

jungsteinzeitliches Siedlungsgebiet

Deponie, nördlich der A9
-

18 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Gösen

jungsteinzeitliches Siedlungsgebiet und mittelalterlicher
Ortskern

Ortskern Gösen
-

19 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Eisenberg

jungsteinzeitliches Siedlungsgebiet

Roter Berg
-

Siehe
Nr. 1,
Tab.
710

Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Petersberg

mittel- u. jungsteinzeitliche Lesefunde, bronze- bis eisen-
zeitliche Siedlungsspuren
nördlich Eisenberg, Wachhügel
-

20 Gemeinde:

archäologisches Objekt:
(flächig)
Standort:
betroffene Flurstücke:

Petersberg

jungsteinzeitliche Siedlungsreste u. mittelalterlicher Dorf-
kern

Ortskern Petersberg
-

21 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Petersberg

mittelalterliche Wüstung „Mattendorf“

Kischlitz
-

10 Querverweis wegen Doppelnennung vom Saale-Holzland-Kreis und TLDA für dieselbe Fläche: es wurde nur je einmal eine Nr.
vergeben.
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Bodendenkmalliste: Quelle: Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie

Nr. Objekt Beschreibung
22 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Rauschwitz

mittelalterliche Wüstung „Winkelsdorf“

Tiebelberg
-

23 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Rauschwitz

mittelalterlicher Dorfkern mit Gräberfeld u. jungsteinzeitli-
chen Siedlungsspuren
Ortskern Rauschwitz
-

24 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Mertendorf

mittelalterlicher Dorfkern, zwei jungsteinzeitliche Sie-
dungsstellen u. jungsteinzeitliche Einzelfundstellen
Ortskern Mertendorf
-

25 Gemeinde:

archäologisches Objekt:

Standort: (flächig)
betroffene Flurstücke:

Eisenberg

Steinkreuz, sogen. Wetterkreuz (Mittelalterliches Rechts-
denkmal) an der Landesstraße L1073 Eisenberg Rich-
tung Königshofen
im eingezäunten Gelände des Zweckverbandes Trink-
wasserversorgung und Abwasserbeseitigung

Es fällt auf, dass für den Dorfkern von Kischlitz (Rundlingsdorf) kein Status als Bau- und/oder Boden-
denkmal besteht. 11Neben Mertendorf12 und Schmörschwitz gibt es im Saale-Holzland-Kreis in der Sied-
lungsform des Rundlings noch die Orte Bobeck, Großpürschütz, Lützeroda (Stadtteil von Jena) und wei-
tere im Landkreis Weimarer Land. Diese historische Siedlungsform ist deutschlandweit sehr selten.

Interessant sind die Recherchen zur „Alten Weinstraße“13, die ca. 20 km in Ost-West-Richtung zwischen
Hartmannsdorf und Graitschen verläuft. Sie war eine alte wichtige Handelsstraße zwischen Elster und
Saale und durchquert(e) das Untersuchungsgebiet auf ganzer Breite. Weiteres zur „Alten Weinstraße“
siehe Kap. 7.7.5.

Eine weitere traditionelle Verbindung ist die „Alte Straße“ durch den Tautenhainer Wald, eine direkte
Verbindung zwischen Hartmannsdorf über Weißenborn-Bad Klosterlausnitz nach Hermsdorf in Ost-
West-Richtung.

11 In der mittelalterlichen, dörflichen Siedlungsform des Rundlings wurde in der Frühzeit des Landausbaus zu deutschem Recht
eine überwiegend slawische Bevölkerung von einem örtlichen Grundherren in einem geplanten Vorgang angesiedelt oder neu
zusammengefasst, wobei die Höfe keil- oder sektorenförmig um einen runden oder ovalen Platz gruppiert sind, der bei der An-
lage nur über einen Zugang verfügte. https://de.wikipedia.org/wiki/Rundling (letzter Zugriff 18.02.2021)

12 Im Kulturlandschaftsprojekt Ostthüringen (SCHMIDT ET AL. (2005)) wird noch weiter unterschieden und Mertendorf der histori-
schen Siedlungsform der Rundplatzdörfer zugordnet.

13 Vgl. Zeitungsartikel der OTZ vom 18.03.2015: Auf den Spuren der Weinstraße
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Gartendenkmale

Der Schlosspark Eisenberg befindet sich am Rande der historischen Altstadt von Eisenberg. Der Park
ist untrennbar mit dem Ensemble der Schlossanlage Christiansburg verbunden. Die historische Parkan-
lage umfasste ca. 3,6 ha, davon sind ca. 2,3 ha übriggeblieben, die sich derzeit als Gartenanlage prä-
sentieren. Der Schlosspark steht als historische Gartenanlage unter Denkmalschutz und ist in die Denk-
malliste des Freistaates Thüringen eingetragen. Weitere Informationen zum Park siehe Kap. 7.7.2

Forstrecht

Der Wald wird schon seit vielen Jahrhunderten genutzt, z.B. als Holzlieferant und Erholungsraum. Er
wird zum größten Teil bewirtschaftet und ist deshalb – bis auf einige wenige Ausnahmen – ein „Kultur-
wald“. Durch die Umsetzung des Ziels der Thüringer Landesregierung in der 6. Legislatur, 5% des Wal-
des aus der forstlichen Nutzung zu nehmen, wird sich der Anteil an unbewirtschaftetem „Naturwald"
bis hin zum „Urwald von morgen“ zukünftig erhöhen. Einen Beitrag dazu soll die geplante Naturwald-
parzelle „Eisenberger Holzland“ leisten (Größe 125,2 ha). Dies sind Waldgebiete ohne forstliche Nut-
zung gemäß § 9a ThürWaldG.

Die geplante Naturwaldparzelle „Eisenberger Holzland“ befindet sich südwestlich von Eisenberg im Na-
turraum Saale-Sandsteinplatte. Damit liegt sie im Wuchsgebiet des Ostthüringer Trias-Hügellandes, wel-
ches eine Jahresdurchschnittstemperatur von ca. 7,4° C und einen durchschnittlichen Jahresnieder-
schlag von ca. 530 mm aufweist. Das Hügelland wird durch wechselfeuchte, mesotrophe bis oligotrophe
Standorte charakterisiert. Unter den vorherrschenden Nadelbaumgesellschaften im Gebiet sind vor al-
lem Kiefernbestände zu finden. Die derzeitige Zusammensetzung der Naturwaldparzelle besteht aus
74,6 % Nadelwald, 24,7 % Mischwald, 0,2 % Laubwald und 0,5 % Sonstiges. Die Erhaltung und Ent-
wicklung von natürlichen Waldvegetationsgesellschaften zählen zum vorrangigen Ziel im Gebiet, vgl.
Abb. 6. Weitere Naturwaldparzellen sind nach Auskunft des Forstamtes Jena-Holzland derzeit nicht ge-
plant.

Quelle: https://www.naturwaldwandel.de/ (letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 6: Naturwaldparzelle „Eisenberger Holzland“ (geplanter „Urwald von morgen“)
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5 Methodisches Vorgehen

Der vorliegende Landschaftsplan in Text und Karten ist als fachliches Gutachten eine wichtige Informati-
onsgrundlage zur Umsetzung von Zielen und Maßnahmen des Umwelt- und Naturschutzes sowie der
Landschaftspflege im Gemeindegebiet (örtliche Ebene).

Folgende Schwerpunkte werden unter Berücksichtigung der vorhandenen Daten, Planungen und Unter-
lagen als Zielsetzung für die Erarbeitung des Landschaftsplanes der Stadt Eisenberg herausgearbeitet:

· Erstellen einer fachlich fundierten Grundlage für die Integration in den Flächennutzungsplan sowie
zur qualitativen Beurteilung von zu erwartenden Konflikten, vgl. Karte 1 Raumnutzung.

· Ableiten und Darstellen bedeutender Funktionen des Naturhaushaltes für das Untersuchungsgebiet
(insbes. Klimaausgleich/ Frischluftschneisen, Grund- und Oberflächengewässer inkl. Berücksichti-
gung von Flächen, die für den Hochwasser- und Trinkwasserschutz relevant sind unter Berücksichti-
gung der Zielsetzungen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) (vgl. Karten 3 bis 5)

· Ermitteln und Darstellen von wichtigen, unverzichtbaren Biotopkomplexen, Trittsteinbiotopen und
Vernetzungsachsen sowie Aufzeigen von erforderlichen Mindestgrößen zur Erhaltung bedeutender
Biotope und Lebensräume im Gemeindegebiet, unter Einbeziehung der vorliegenden Schutzgebiete
(vgl. Karte 6: Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt)

· Aufzeigen und Darstellen bedeutender Bereiche für das Stadt- und Ortsbild sowie die Erholungs-
funktion (unter Berücksichtigung der siedlungsbezogenen Naherholung, naturnaher Spielflächen für
Kinder sowie touristischer Infrastruktur), Darstellen wichtiger Blickbeziehungen und visuell empfindli-
cher Bereiche (vgl. Karte 7: Landschaftsbild und Erholung)

· Ableiten aussagekräftiger, planungsrelevanter Entwicklungsziele für das Gemeindegebiet als Grund-
lage für die Integration in den Flächennutzungsplan (vgl. Karte 2, Entwicklungskonzeption)

· Darstellen und Beschreiben von landespflegerischen Maßnahmen zum Schutz-, zur Pflege- und Ent-
wicklung von Natur und Landschaft, unter Berücksichtigung der jeweiligen charakteristischen Beson-
derheiten und bedeutenden Funktionen im Gemeindegebiet (Kap. 9 und Karte 2, Entwicklungskon-
zeption, Maßnahmen des Naturschutzes und der Landschaftspflege).

Die Bearbeitung des Landschaftsplanes wurde digital mit dem GIS-Programm ArcGIS in der aktuellen
Version 10.5 durchgeführt. Damit konnten die landesweit und auf Kreisebene überwiegend digital vorlie-
genden Geodaten eingearbeitet, analysiert, verschnitten und dargestellt werden.

Geodaten sind digitale Informationen, denen auf der Erdoberfläche eine bestimmte räumliche Lage zu-
gewiesen werden kann (Geoinformationen, Geobezug). Sogenannte Geobasisdaten (z.B. Topographi-
sche Karten des Thüringer Landesvermessungsamtes) werden mit den sogenannten Geofachdaten
(z.B. zu einzelnen Schutzgütern der einzelnen Fachämter) zu einem Geoinformationssystem zusam-
mengeführt. Dabei sind die einzelnen Objekte einerseits in ihrer geometrischen Form (shape) und ande-
rerseits mit ihrer jeweiligen Sachinformation (Attribute) abgelegt. Insbesondere ist es möglich, mit den
Ergebnissen des Landschaftsplans, die zu den einzelnen Themen als Flächen-, Linien oder Punkt-Sha-
pefiles vorliegen werden, weiter zu arbeiten.

Die Bewertungen innerhalb der Schutzgüter wurden in der Regel dreistufig vorgenommen (hoch, mittel,
gering) mit Ausnahme des Schutzgutes Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt, für das die Bewertung
fünfstufig ist.
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6 Beschreibung des Untersuchungsgebietes

Lage, Abgrenzung und Größe

Das Untersuchungsgebiet liegt im Saale-Holzland-Kreis und beinhaltet das Stadtgebiet Eisenberg und
umliegende Gemeinden. Dazu zählen:

· Die Stadt Eisenberg, historische Altstadt mit den jüngeren Stadterweiterungen, nämlich den Stadttei-
len Friedrichstanneck, Heimstättensiedlung, Kursdorf und Saasa sowie

· Eisenberg als Erfüllende Gemeinde für die Gemeinden Gösen, Hainspitz, Mertendorf, Petersburg mit
den Ortsteilen Aubitz und Kischlitz und Rauschwitz mit den Ortsteilen Döllschütz, Karsdorfberg, Pret-
schwitz und Schmörschwitz.

Das Untersuchungsgebiet umfasst 5.403 ha. Die Einwohnerzahl beträgt 12.329 (31.12.2019).

Quelle: http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoclient/control (letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 7: Lage im Raum

Naturräumliche Gliederung

Datenbasis
· TLUBN/ Umwelt regional/ SHK/ Geographie/

http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/shk02.html#sm03 (Stand 11/2019)
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Der Saale-Holzland-Kreis liegt im Übergangsbereich vom Mittelgebirge (300 bis 450 m Höhe) zur Leipzi-
ger Tieflandsbucht (100 bis 150 m Höhe) und damit an einer Schnittstelle naturräumlich unterschiedli-
cher Landschaftstypen.

Quelle: http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/maps/74041_12.jpg (letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 8: Naturräumliche Gliederung

In der Mitte und im Westen des Kreises dominiert die Muschelkalk-Hochfläche der Ilm-Saale-Ohrdrufer
Platte (350 bis 450 m Höhe), in die sich die Saale und ihre Seitentäler bis zu 250 m tief eingeschnitten
haben (hellblau). Unter dem Muschelkalk lagert die Saale-Sandsteinplatte, eine Randplatte des Thürin-
ger Beckens. Diese tritt südöstlich von Jena und im gesamten Ostteil des Kreises an die Erdoberfläche
und prägt vor allem das waldreiche Holzland (rot). Im Norden hat der Landkreis geringe Anteile an der
Weißenfelser Lössplatte (gelb).

Während der Elster-Kaltzeit stießen Gletscher bis ins Saaletal bei Jena vor. Bei Berga im Kreis Greiz
befindet sich der südlichste Punkt der Skandinavischen Inlandvereisung in Deutschland. Das Ostthürin-
ger Lössgebiet, das Gebiet entlang der Saale sowie die Muschelkalk-Hochflächen werden wegen ihrer
nährstoffreichen Böden weitgehend landwirtschaftlich genutzt. Demgegenüber dominieren im Osten und
Süden des Kreises auf den nährstoffarmen Buntsandsteinböden größere Waldflächen. Im Saale-Ein-
zugsgebiet (außerhalb des Untersuchungsgebietes) befinden sich einige der bedeutendsten Orchideen-
vorkommen Deutschlands.
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Siedlungs- und Landschaftsgeschichte

Datenbasis
· TLUBN/ Umwelt regional/ SHK/ Allgemeine Informationen/

http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/shk01.html (letzter Zugriff 18.02.2021)

· Denkmalliste: Umweltamt des Landkreises Saale-Holzland-Kreis, 07602 Eisenberg, Stand
30.09.2019 und 02.10.2019

· Bodendenkmale: Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie, Dienststelle
Weimar, Fachbereich Archäologische Denkmalpflege, Stand 21.10.2019.

· Auskunft TLUBN Referat 86 Umweltschutz, Markscheidewesen (Stand 22.10.2019)

Bei der Darstellung der Raum- bzw. Flächennutzungen im Untersuchungsgebiet wird insbesondere bei
den landschaftsprägenden Nutzungen – wie Siedlungsentwicklung, Land- und Forstwirtschaft – die his-
torische Entwicklung mitberücksichtigt.

Die historische Entwicklung der Landschaft lässt sich vor allem aus den Bewirtschaftungsformen und
aus alten Kartenwerken ablesen. Aufgrund der historischen Hintergründe können landschaftstypische
und charakteristische Leitbilder für eine künftige Entwicklung der Landschaft abgeleitet werden. Die
Aussagen zur Geschichte der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg und der Nutzungen wurden überwie-
gend historischen Aufzeichnungen und Untersuchungen entnommen.

Die heutigen Auswirkungen der Raumnutzungen auf den Naturhaushalt und das Landschaftsbild wer-
den für die verschiedenen Schutzgüter in Kap. 7 (jeweils unter Vorbelastungen und Beeinträchtigungen)
aufgeführt.

Siedlungen

Die heutige Siedlungsstruktur hat ihren Ursprung im Wirken germanischer und slawischer Volksgrup-
pen, die vom frühen bis ins hohe Mittelalter im Raum zwischen Saale und Weißer Elster erste Siedlun-
gen gründeten. Die Saale bildete im frühen Mittelalter die Ostgrenze des Frankenreiches. Die deutsche
Kolonisation setzte Anfang des 12. Jahrhunderts mit der Gründung von Klöstern ein (z. B. in Stadtroda).
Vom 12. bis 14. Jahrhundert kam es zur Gründung zahlreicher Siedlungen. Das gesamte Gebiet des
heutigen Saale-Holzland-Kreises erlebte in den folgenden Jahrhunderten eine wechselvolle Geschichte,
in deren Verlauf es immer wieder zu anderen Fürstenhäusern gehörte, ehe es 1920 dem Land Thürin-
gen angegliedert wurde.

Die heutige Stadt Eisenberg wurde wahrscheinlich im 7./8. Jahrhundert von Slawen angelegt. Die erste
urkundliche Erwähnung geht auf das Jahr 1190 zurück. 1274 erhielt sie das Stadtrecht und war zwi-
schen 1675 und 1707 Residenzstadt von Sachsen-Gotha. Seit 1952 ist Eisenberg Kreisstadt.

Die wechselvolle Geschichte Thüringens hat im Bereich des Saale-Holzland-Kreises viele kulturhistori-
sche Zeugnisse und Denkmale hinterlassen. So gibt es sehenswerte Schlösser, z. B. in Dornburg (Ba-
rock- und Renaissanceschlösser), Hummelshain und Wolfersdorf (Wasserschloss). Weitere Sehenswür-
digkeiten sind die Leuchtenburg bei Kahla (bedeutendste mittelalterliche Wehrburg im Saaletal), die ba-
rocke Jagdanlage Rieseneck oder die Klosterkirche in Thalbürgel. Die barocke Schlosskirche von Eisen-
berg ist besonders hervorzuheben.
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Land- und Forstwirtschaft

Das Untersuchungsgebiet gliedert sich geologisch bedingt in zwei verschiedenartige Bereiche. Der
nordwestliche Teil ist stark durch landwirtschaftliche Nutzung geprägt. Im südöstlichen Teil herrscht da-
gegen forstwirtschaftliche Nutzung vor. Die Feld-Wald-Verteilung ist bereits langjährig unverändert.

Rohstoffgewinnung und Bergbau

Nach Auskunft des Thüringer Landesamtes für Umwelt, Bergbau und Naturschutz (TLUBN) vom
22.10.2019 werden im Untersuchungsgebiet keine bergbaulichen Belange im Sinne des Bundesbergge-
setzes (BbergG) berührt. Gewinnungs- und Aufsuchungsberechtigungen sind dort weder beantragt noch
erteilt worden.

Die Rohstoffgewinnung beschränkt sich auf verschiedene im Untersuchungsgebiet verteilte oberirdische
Tagebaue und ist in der Karte 3: Boden dargestellt. Zum einen werden Gesteine zur Herstellung von
Schotter und Split an den folgenden Standorten abgebaut:

· Tünschütz, Kischlitz, Kischlitz - Südost, Kischlitz – Süd

Zum anderen werden tonige Gesteine zur Herstellung von Wandbauelementen, Mauerklinkern und Hart-
brandziegeln an den nachstehenden Standorten gewonnen:

· Saasa, Roter Berg und Eisenberg

Erweiterungen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht geplant, sodass die Rohstoffgewinnung in den
derzeit ausgewiesenen Grenzen bleibt.

Im Geltungsbereich des VEP „Roter Berg – Megalith“ gibt es festgesetzte Kompensationsmaßnahmen,
die nur teilweise umgesetzt sind. Die Flächen wurden zum Teil anders erschlossen. Die bisher umge-
setzten Kompensationsmaßnahmen sind in Tab. 5 und kartografisch dargestellt. Im östlichen Teil er-
streckt sich der Tontagebau der Fa. Wienerberger GmbH, für den derzeit das Zulassungsverfahren des
obligatorischen Rahmenbetriebsplanes läuft. In diesem Zusammenhang sollen auch die Überschneidun-
gen bzw. die noch nicht umgesetzten Kompensationsmaßnahmen des VEP „Roter Berg – Megalith“ ge-
klärt werden.
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7 Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter

Die Bestandsbeschreibung, Analyse und Bewertung von Natur und Landschaft wird getrennt für die je-
weiligen Schutzgüter des Naturhaushaltes und des Landschaftsbildes dargestellt. In diesem Kapitel wer-
den somit die folgenden Schutzgüter betrachtet:

· B  Boden

· F Fläche

· W Wasser (Grund- und Oberflächenwasser)

· K Klima / Luft

· A Tiere und Pflanzen (Arten und Lebensräume), biologische Vielfalt

· L Landschaft (-sbild und Erholung)

· M Mensch einschließlich menschliche Gesundheit, Kultur- und sonstige Sachgüter

Die lagemäßige Darstellung der wesentlichen Ergebnisse der Bestandserhebung und Bewertung sowie
vorhandene Belastungen und Konflikte werden für jedes Schutzgut in einer Karte, im Maßstab 1:10.000/
25.000 dargestellt (vgl. Karten 3 bis 7).

Geologie

Datenbasis
· Geologische Übersichtskarte Thüringen 1: 200.000 (GÜK200TH)

· Kartendienst des TLUBN Geologische Karte als Shapefiles,
http://www.tlug-jena.de/kartendienste/ (letzter Zugriff 18.02.2021)

· TLUG (2004): Die Naturräume Thüringens, Naturschutzreport, Heft 21, Jena

· die Darstellung erfolgt in Karte 4.

Beschreibung der geologischen Verhältnisse

Bei der Geologie bestehen enge Wechselbeziehungen zu den Schutzgütern Boden und Wasser. Die
oberste Schicht ist meist das Ausgangssubstrat für die Bodenbildung und prägt die Bodeneigenschaf-
ten (pH-Wert, Mächtigkeit, Bodentypen usw.) entscheidend mit.

Der geologische Untergrund besteht in der Südwesthälfte aus Sedimenten des Unteren Buntsandsteins,
d.h. aus fein bis grobkörnigen, untergeordnet auch konglomeratischen Sandstein in Wechsellagerung
mit Silt- und Tonstein. Besonderheiten sind die dolomitisch gebundenen Sandsteine der Bernburg-
Folge. Die nordwestliche Hälfte des Sandsteinbandes formiert sich aus gröberen Sedimenten des Mittle-
ren Buntsandsteines, d.h. aus mittel- bis grobkörnigen, basal konglomeratischen Sandsteinen, denen
untergeordnet Silt- und Tonsteinen zwischengeschaltet sind. Zwischen Mittleren Buntsandstein und der
Wellenkalk-Steilstufe streichen die Sedimente des Röts in einem bis über 2 km breiten Streifen aus und
werden teilweise von Muschelkalkhangschutt und Fließerden überdeckt. Im Nordosten wird die Bunt-
sandsteinhochfläche von tertiären Kiesen, Sanden und Tonen sowie von Löss14 und Lössderivaten
überlagert.

14 Quelle und weitergehende Informationen (Flyer, Poster) zum Download sowie Links zu den Seiten der BGR zum Thema:
https://www.umweltbundesamt.de/themen/loessboden-ist-boden-des-jahres-2021 (letzter Zugriff 18.02.2021)
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Quelle: http://antares.thueringen.de/cadenza/pages/map/default/index.xhtml;jsessionid=184323F8A7E1AF949729C53DFE4F0B83
(letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 9: Ausschnitt aus der Geologischen Übersichtskarte
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Geologische interessante Objekte

Nach derzeitigem Stand ist ein Geotop im Untersuchungsgebiet vorhanden. Es handelt sich um die
Kiesgrube bei Saasa, welche durch geologisch interessante Sedimentstrukturen charakterisiert ist, vgl.
Abb. 10. Die Überreste des Geotops stehen als GLB 060 unter Naturschutz (siehe Tab. 26).

Quelle: https://antares.thueringen.de/cadenza/pages/map/default/index.xhtml;jsessio-
nid=32745B321F01A72458E545942CBEDC62 (letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 10: Ausschnitt vom Untersuchungsgebiet mit Geotop (Kiesgrube bei Saasa)

Boden

Datenbasis
· Bodenübersichtskarte Thüringen 1: 200.000 (BÜK200TH)

· Bodengeologische Konzeptkarte Thüringen 1: 100.000 (BGKK100TH)

· Kartendienst des TLUBN Boden Karte als Shapefiles,
http://www.tlug-jena.de/kartendienste/ (letzter Zugriff 18.02.2021)

· TLUG (2004): Die Naturräume Thüringens, Naturschutzreport, Heft 21, Jena

· LUBW (2008): Böden als Archive der Natur- und Kulturgeschichte.

· die Darstellung erfolgt in Karte 3.
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Leitbodenformen

Böden bilden die unersetzliche Lebensgrundlage für Menschen, Tiere und Pflanzen. Ziel des Land-
schaftsplans ist es, die Vielfalt der Böden und ihre Funktionen zu erhalten, die Böden vor zusätzlichen
Beeinträchtigungen zu schützen und bereits vorhandene Belastungen abzubauen. Beim Schutzgut Bo-
den werden in erster Linie die obersten Bodenschichten betrachtet, die in der Lage sind, höheren Pflan-
zen als Standort zu dienen und die Lebensgrundlage für Tiere und Menschen zu bilden, vgl. THÜRINGER
LANDESANSTALT FÜR GEOLOGIE (2000).
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Quelle: http://antares.thueringen.de/cadenza/pages/map/default/index.xhtml;jsessinid=1F9748FF0D5A60C9FEF1199418814ACE
(letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 11: Ausschnitt aus der Bodenübersichtskarte
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Im Untersuchungsgebiet kommen nach Darstellung der Abb. 11 die abgebildeten Leitbodenformen vor.
Die Verteilung und Lage der einzelnen Leitbodenformen im Untersuchungsgebiet werden in der Karte 3
dargestellt.

Tab. 11: Verteilung der Leitbodenformen im Untersuchungsgebiet

Kürzel Leitbodenform Fläche
in ha

Anteil im
UG in %

Holozäne Substrate/Sedimente der Auen und Feuchtgebiete

h3l Lehm - Vega (Nebentäler) 194,70 3,6

h3s Sand bis sandiger Lehm - Vega (Nebentäler) 140,22 2,6

h4s Sand, lehmig - Anmoorgley (Zersatz Unt. u. Mittl. Buntsandstein) 58,78 1,1

h4t Ton, lehmig - Anmoorgley (Zersatz toniger Triassedimente) 93,90 1,7

Jungpaläozoisch bis mesozoische Substrate Oberperm/Trias

k5 Lehm, stark steinig (Sedimente des Unteren Muschelkalkes) 689,90 12,8

s1 Sandiger Lehm (vorw. Sedimente des Unteren Buntsandsteins) 125,54 2,3

s2 Lehmiger Sand (vorw. Sedimente des Mittleren Buntsandsteins) 1.621,02 30,0

s3 Sand, lehmig - Staugley (Sedimente des Unt. u. Mittl. Bunt-
sandst.)

156,96 2,9

t3 Ton, lehmiger Ton (Sedimente des Oberen Buntsandsteins) 795,71 14,7

tk Ton, lehmig, steinig (Sedimente des Oberen Muschelkalkes) 44,65 0,8

Lösse und Lössablagerungen

lö4 Löss – Fahlerde 486,01 9,0

lö5 Löss – Staugley 571,59 10,6

lö6 Löss, sandig - Braunerde/ - Parabraunerde 99,41 1,8

Tertiaere Kiese und quartäre Terrassensedimente

ds3 Sandiger Lehm - Braunerde (über Kies) 316,54 5,9

ds4 Sandig-lehmiger Kies (Tertiär) 296,68 5,5

dm3 Lehm – Staugley (Geschiebelehm) 287,05 5,3
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Tab. 12: Kurzbeschreibung der Leitbodenformen im Untersuchungsgebiet

Leitbodenform
Symbol

Leitbodenform-Kurzbeschreibung

Holozäne Substrate/Sedimente der Auen und Feuchtgebiete

h3l
Verbreitung:

Nutzung:
Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Lehm - Vega (Nebentäler)
-ebene bis selten schwach geneigte, schmale und langgestreckte Bereiche
im Tiefsten der Nebentäler und Trockentälchen, z.B. Wethautal
-teils Ackerfläche, teils Grünland
-im Durchschnitt tiefer als 0,6 m im Jahreslauf teils hoch anstehend
-hohe Wasserspeicherfähigkeit i.d.R. mit besonders frühjährlich wirksamer
Vernässungstendenz
-natürliche Drainage im Allgemeinen gegeben
-vergleichsweise hohes Nährstoffpotential
-Kalkreserven z.T. vorhanden
-ackerbauliche Nutzung z.T. eingeschränkt, partiell ausschließlich Grünland
(bspw. In tiefen Kerbtälchen)
-mittlere bis z.T. hohe Ertragspotenz
-geringe Ertragssicherheit bei Ackernutzung

Durchschnitts-Wertezahl = L    4    AI    66
Plus-Variante =                   L    2    AI    86
Minus-Variante =                L    III   b3    38

h3s
Verbreitung:

Nutzung:
Grundwasser:

Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Sand bis sandiger Lehm - Vega (Nebentäler)
-ebene bis selten schwach geneigte, schmale und langgestreckte Bereiche
der Nebentäler, z.B. Malzbachtal
-nahezu ausschließlich Grünland
-im Durchschnitt tiefer als 0,6 m, im Jahreslauf teils hoch anstehend, teils
nicht nachweisbar
-große Schwankungsbreite der Bodeneigenschaften
-periodische, insbesondere frühjährliche Vernässung
-potenzielle Versauerung
-ackerbauliche Nutzung im Allgemeinen nicht möglich
-Grünland mit durchschnittlich mittlerer, teils auch hoher aber auch z.T. nur
geringer Ertragspotenz und Ertragssicherheit

Durchschnitts-Wertezahl = L    III    b3    38
Plus-Variante =                   L    II    b3    48
Minus-Variante =                lS    III   c3    24

h4s
Verbreitung:

Nutzung:
Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Sand, lehmig - Anmoorgley (Zersatz Unt. u. Mittlerer Buntsandstein)
-flachmuldige Lagen (Plateaubereiche) und Talanfänge im Gebiet des Mitt-
leren bzw. Unteren Buntsandsteins, z.B. Raum Hainspitzer See
-Grünland, Wald
-je nach Lage zum Muldentiefsten z.T. höher als 0,4 m
-zeitlich überwiegende, durch Grund- und Stauwasser bedingte Oberboden-
vernässung
-Grundwasser stagnierend, sauerstoffarm, mangelhafte Durchlüftung
-starke potenzielle Versauerung
-geringe biologische Aktivität mit Tendenz zur Ansammlung von Rohhumus
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Leitbodenform
Symbol

Leitbodenform-Kurzbeschreibung

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

bzw. anmoorigem bis torfigem Humus
-keine Eignung für Ackernutzung
-Ertragspotenz bei Dauergrünland vorwiegend gering bis mäßig
-nach meliorativen Maßnahmen erscheinen Ertragsverbesserungen vielfach
möglich

Durchschnitts-Wertezahl = lS    III    b3    28
Plus-Variante =                   lS    II     b3    38
Minus-Variante =                lS    III    b4    22

h4t
Verbreitung:
Nutzung:
Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Ton, lehmig - Anmoorgley (Zersatz toniger Triassedimente)
-flachmuldige Lagen vorwiegend in Plateau- und Flachhangbereichen, z.B.
Tälchen entlang Gewerbegebiet „In der Wiesen“, Oberer Malzbachgrund
-Grünland
-je nach Lage zum Muldentiefsten z.T. höher als 0,4 m
-schwere, überwiegend kalkhaltige Böden mit im Durchschnitt hochstehen-
dem Grundwasser und periodischer Oberbodenvernässung, zusätzlich
Stautendenz
-mangelhafte Durchlüftung, hohes Wasserspeichervermögen
-vergleichsweise hohes Nährstoffpotential
-im Allgemeinen keine Eignung für Ackernutzung
-Ertragspotenz für Dauergrünland hoch, aber oft erst nach meliorativen
Maßnahmen voll ausschöpfbar
-relative Ertragsunsicherheit (witterungsabhängig)

Durchschnitts-Wertezahl = T    III    b3    34
Plus-Variante =                   L    II     b3    44
Minus-Variante =                Mo II     b3    28

Jungpaläozoisch bis mesozoische Substrate Oberperm/Trias

k5
Verbreitung:
Nutzung:
Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Lehm, stark steinig (Sedimente des Unteren Muschelkalkes)
-stark geneigte Hanglagen, z.T. schroffe Hänge, z.B. Eichberg, Beuche,
Wachhügel, Karsdorfberg
-vorwiegend Wald, wenig Ackerflächen oder Grünland
-ohne
-flachgründige, kalkreiche Böden mit geringem Wasserspeichervermögen
und vielfach starker Austrocknungstendenz
-hohe Garebereitschaft und entsprechend zumeist günstiges Krümelgefüge
-kaum Eignung für ackerbauliche Nutzung (überwiegend bewaldet)
-ungeeignet für Hackfrüchte
-vergleichsweise günstig für Feldfutterbau (Luzerne)
-hohe Ertragsunsicherheit

Durchschnitts-Wertezahl = sL    5    Vg  36
Plus-Variante =                   sL    4    V    52
Minus-Variante =                 lS    6    Vg  22

s1
Verbreitung:
Nutzung:

Sandiger Lehm (vorw. Sedimente des Unteren Buntsandsteins)
-Hänge verschiedener Neigung, z.B. Gerichtsberg, Brandberg
-Ackerflächen und in vorwiegend in steileren Hanglagen Wald
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Leitbodenform
Symbol

Leitbodenform-Kurzbeschreibung

Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz
Bodenschätzung:

-ohne
-unausgeglichener Wasserhaushalt mit z.T. bestehender Austrocknungs-
tendenz des Oberbodens (insbesondere flachgründige, steinige Hanglagen)
-häufig grundfrische, teils auch im Untergrund wasserstauende Standorte
(Tonlagen)
-an Hängen über tonigen Schichtausstrichen z.T. fleckenhafte bis streifen-
förmige Oberbodenvernässung möglich
-kalkfrei, daher starke Versauerungstendenz
-gegenüber s 2 durchschnittlich etwas bindigere Böden (± lehmig)
-Ackerkrume oft reichlich humos, allerdings ungünstige Humusform (Rohhu-
mus ehemaliger Waldböden)
-nur auf steinigen, flachgründigen Standorten eingeschränkte Anbaueig-
nung (insbesondere für Hackfrüchte)
-mittleres, z.T. geringes Ertragspotential
-mittlere bis z.T. geringe Ertragssicherheit

Durchschnitts-Wertezahl = SL    5    V    38
Plus-Variante =                   sL    4    V     54
Minus-Variante =                 lS     6    V    26

s2
Verbreitung:
Nutzung:
Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Lehmiger Sand (vorw. Sedimente des Mittleren Buntsandsteins)
-Hänge verschiedener Neigung, z.B. großflächig Waldgebiet zwischen BAB
A4 – Mühltal – Rückersdorfer Holz
-vorwiegend in steilen Hanglagen Wald; auch Ackerflächen
-ohne
-unausgeglichener Wasserhaushalt mit z.T. starker Austrocknungstendenz
des Oberbodens, vielfach aber grundfrische, teils auch im Untergrund was-
serstauende Standorte (Tonlagen)
-kalkfreie, zu starker Versauerung neigende Böden
-gegenüber s 1 im Durchschnitt leichtere Böden (bis Körnungsart Sand),
leichte Bearbeitbarkeit (ausgenommen steile, stärker steinige Hanglagen)
-vielfach Ackerkrume reichlich humos, allerdings ungünstige Humusform
(aus Rohhumus ehemaliger Waldböden)
-lediglich auf steinigen, flachgründigen Standorten eingeschränkte Anbau-
eignung (insbesondere für Hackfrüchte); geringes bis mittleres Ertragspo-
tential
-Ertragsunsicherheit (nachteilige Wirkung längerer Trockenperioden)

Durchschnitts-Wertezahl = lS - Sl   5    V    28
Plus-Variante =                         SL  4    V    46
Minus-Variante =                       S   5    V    18

s3
Verbreitung:

Nutzung:
Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Sand, lehmig - Staugley (Sedimente des Unt. u. Mittl. Buntsandst.)
-wellig-ebene und flachmuldige Plateaubereiche im Gebiet des Mittleren
bzw. Unteren Buntsandsteins, z.B. Hochfläche Silberberg, Waldgebiet Blau-
tannenschlag östlich Altenrodaer Grund
-vorwiegend Wald, untergeordnet Ackerflächen und Grünland
-nur im Muldentiefsten: im Durchschnitt >40cm; Stauwasser
-graduell unterschiedliche, im Durchschnitt jedoch starke Tendenz zu
Staunässe
-unausgeglichener Wasserhaushalt mit Vernässung und zeitweiliger starker
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Leitbodenform
Symbol

Leitbodenform-Kurzbeschreibung

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Austrocknung (bes. Ackerflächen), grundfrische Standorte
-starke potenzielle Versauerung
-leichte und tiefgehende Bearbeitbarkeit, meist mäßiges Krümelgefüge
-vergleichsweise hoher Humusgehalt (Rohhumus)
-insbesondere für Hackfrüchte eingeschränkte Anbaueignung durch
Staunässe aber auch Austrocknungstendenz des Oberbodens
-Ertragspotenz gering bis mittel
-geringe Ertragssicherheit

Durchschnitts-Wertezahl = lS    5    V    32
Plus-Variante =                  SL   4    V    48
Minus-Variante =                Sl    6    V    20

t3
Verbreitung:
Nutzung:
Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Ton, lehmiger Ton (Sedimente des Oberen Buntsandsteins)
-Hanglagen vorwiegend mäßiger bis steilerer Neigung, z.B. Hangausläufer
Kieshügel westliches Stadtgebiet, Hänge am Wachhügel
-vorwiegend Ackerflächen, seltener Grünland oder Obstplantagen
-ohne
-schwere, überwiegend kalkhaltige Böden mit meist hoher Wasserspeicher-
fähigkeit aber auch beträchtlicher Austrocknungstendenz (i.d.R. unausgegli-
chener Wasserhaushalt, enge Verwandtschaft zu Einheit t 2)
-geringe Garebereitschaft und entsprechend ungünstiges Gefüge (Tendenz
zu schollig-klumpiger Absonderung)
-vergleichsweise hohes Nährstoffpotential
-z.T. stark eingeschränkte Anbaueignung für Hackfrüchte, insbesondere
Kartoffeln
-vergleichsweise günstige Anbaueignung für Getreide und Feldfutter mit ho-
hem Ertragspotential
-Ertragsunsicherheit besteht

Durchschnitts-Wertezahl = LT    5    V    46
Plus-Variante =                  LT    3    V    64
Minus-Variante =                 T    6    V    30

tk
Verbreitung:
Nutzung:
Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Ton, lehmig, steinig (Sedimente des Oberen Muschelkalkes)
-vorwiegend wellige Plateaubereiche und flachere Hänge, z.B. Umfeld Gut
Karsdorfberg
-vorwiegend Ackerflächen, z.T. Wald, seltener Grünland
-ohne
-schwere, i.d.R. kalkhaltige Böden mit unausgeglichenem Wasserhaushalt
(Quellen und Schrumpfen, Vernässung und starke Austrocknung im Wech-
sel)
-geringe Garebereitschaft und entsprechend ungünstiges Gefüge (Tendenz
zu schollig-klumpiger Absonderung)
-reichliche Kalkreserve
-eingeschränkte Anbaueignung für Hackfrüchte (für Kartoffeln z.T. ungeeig-
net)
-z.T. hohes Ertragspotential für Getreide
-langzeitig bodenbedeckende Kulturen (bspw. Luzerne) günstig
-Ertragsunsicherheit besteht (hohe Abhängigkeit vom Witterungsverlauf)
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Leitbodenform
Symbol

Leitbodenform-Kurzbeschreibung

Durchschnitts-Wertezahl = LT    5    V    46
Plus-Variante =                   LT    4    V    56
Minus-Variante =                 T     6     Vg  28

Lösse und Lössablagerungen

lö4
Verbreitung:
Nutzung:
Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Löss – Fahlerde
-vorwiegend wellige Plateaubereiche und Flachhänge, z.B. Umfeld Merten-
dorf, Hänge Wethautal großflächig, Flachhänge Beuche
-vorwiegend Ackerflächen, z.T. Wald
-ohne; z.T. schwach staunass
-hohe Wasserspeicherfähigkeit bei vielfach schwacher, z.T. auch stärkerer
Neigung zu Staunässe, Tendenz zu Verschlämmung der Oberfläche
-mäßige bis z.T. starke Versauerungstendenz (Wald)
-gering entwickeltes Krümelgefüge
-hohes Nährstoffaufnahmevermögen bei nur mittlerem bis geringem Nähr-
stoffpotential
-kaum eingeschränkte Anbaueignung, ausgenommen Bereiche stärkerer
Staunässe
-mittlere bis teilweise hohe Ertragspotenz bei entsprechender Düngung
-nur mittlere Ertragssicherheit

Durchschnitts-Wertezahl = L    4    Lö    68
Plus-Variante =                   L    3    Lö    76
Minus-Variante =                L    6    LöV  46

lö5
Verbreitung:

Nutzung:
Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Löss – Staugley
-vorwiegend wellige Plateaubereiche (vielfach Plateaumulden) und Flach-
hänge, z.B. um Kischlitz, Mertendorf
-vorwiegend Ackerflächen, z.T. Grünland oder Wald
-Stauwasser
-Neigung zu Staunässe, reliefabhängig graduell unterschiedlich schwach
bis z.T. stark ausgeprägt; Vernässung und starke Austrocknung im jahres-
zeitlichen Wechsel
-mäßige bis z.T. starke Tendenz zur Versauerung
-gering entwickeltes Krümelgefüge und Neigung zu Verschlämmung und
Verkrustung der Oberfläche
-beträchtliche Wasserspeicherfähigkeit
-hohes Nährstoffaufnahmevermögen, mittleres bis geringes, natürliches
Nährstoffpotential
-Anbaueignung durch Staunässe flächenweise eingeschränkt (insbeson-
dere für Hackfrüchte)
-in Muldenlagen z.T. nur als Dauergrünland nutzbar
-witterungsabhängige Ertragsschwankungen
-bei entsprechender Düngung mittlere Ertragspotenz

Durchschnitts-Wertezahl = L    6-5  Lö    54
Plus-Variante =                   L    4     Lö    68
Minus-Variante =                L    7     Lö    40
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Leitbodenform
Symbol

Leitbodenform-Kurzbeschreibung

lö6
Verbreitung:

Nutzung:
Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Löss, sandig - Braunerde/ - Parabraunerde
-vorwiegend flachere bis seltener stark hängige Lagen im Buntsandsteinge-
biet, z.B. Gewerbegebiet „Am Kuhberg“, südlicher Stadtrand Eisenberg
-vorwiegend Ackerflächen
-ohne
-mittlere Wasserspeicherfähigkeit und im Allgemeinen ausgeglichener Was-
serhaushalt, z.T. jedoch auch Staunässeneigung
-Versauerungstendenz
-tiefe und relativ leichte Bearbeitbarkeit
-lockere, zu mäßiger Krümelung neigende Böden
-kaum eingeschränkte Anbaueignung
-bei entsprechender Düngung mittlere bis z.T. hohe Ertragspotenz
-verhältnismäßig ertragssichere Standorte (vielfach agronomisch wertvollste
Böden im Buntsandsteinbereich)

Durchschnitts-Wertezahl = sL    4-5  DV  52
Plus-Variante =                   L      4     D   64
Minus-Variante =                sL     6     D    34

Tertiaere Kiese und quartäre Terrassensedimente

ds3
Verbreitung:

Nutzung:
Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Sandiger Lehm - Braunerde (über Kies)
-ebene bis flachwellige Terrassenflächen im Bereich breiter Flusstäler
-seltener in Plateaubereichen, z.B. kleinflächig am Kuhberg
-vorwiegend Ackerflächen, selten Grünland oder Wald
-im Allgemeinen tiefer als 2,0 m
-in Abhängigkeit von Bindigkeit und Mächtigkeit der lehmigen Deckschicht
relativ große Schwankung der Wasserspeicherfähigkeit
-im Durchschnitt mittlere Wasserspeicherfähigkeit und ausgeglichener Was-
serhaushalt
-Bereiche mit Austrocknungstendenz (Kiesflecken)
-Versauerungstendenz; im Allgemeinen keine Staunässe
-meist mäßiges Krümelgefüge und tiefe, relativ leichte Bearbeitbarkeit
-Anbaueignung im Allgemeinen kaum eingeschränkt (bis auf Hackfrüchte,
insbesondere Kartoffeln, auf Kiesflächen)
-Ertragspotenz beträchtlich schwankend, jedoch durchschnittlich mittlere Er-
träge

Durchschnitts-Wertezahl = SL     5   D  42
Plus-Variante =                   sL     4   D   56
Minus-Variante =                 lS      5  Dg 26

ds4
Verbreitung:
Nutzung:
Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Sandig-lehmiger Kies (Tertiär)
-ebene bis flachwellige Terrassenflächen in Plateaubereichen, z.B. großflä-
chig im Wald Raum Kieshügel, östlich Gösen
-Wald, Ackerflächen, z.T. Grünland
ohne
-in Abhängigkeit von Bindigkeit und Kiesgehalt große Schwankungsbreite
der Eigenschaften bis zu Stautendenz (Wechsel im dm-Bereich vertikal und
im 10 m - Bereich horizontal)
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Leitbodenform
Symbol

Leitbodenform-Kurzbeschreibung

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

-geringe bis mittlere Wasserspeicherfähigkeit, nur relativ selten Staunässe
-stets starke Versauerungstendenz
-extrem austrocknende Bereiche kommen vor (Kiesflecken)
-ungünstiges Gefüge durch kaum vorhandene Gareneigung
-Anbaueignung teils kaum, vielfach aber erheblich eingeschränkt, deshalb
oft forstliche Nutzung berechtigt
-Acker- und Grünlandflächen z.T. geringe Ertragspotenz und Ertragssicher-
heit

Durchschnitts-Wertezahl = SL    5  D  40
Plus-Variante =                   sL    4  D   54
Minus-Variante =                Sl     7  D   14

dm3
Verbreitung:
Nutzung:
Grundwasser:
Bodeneigenschaften:

Anbaueignung/ Er-
tragspotenz

Bodenschätzung:

Lehm – Staugley (Geschiebelehm)
-vorwiegend wellige Plateaubereiche
-vorwiegend Ackerflächen, z.T. Grünland
-Stauwasser
-graduell unterschiedliche, im Durschnitt mäßige bis starke Tendenz zu
Staunässe sowie potenzieller Versauerung
-Staunässeausprägung i.d.R. in Abhängigkeit vom Gelände (flachmuldige
Lagen bevorzugt)
-dichte Lagerung der Bodens und ungünstiges Gefüge (Neigung zu Ver-
schlämmung der Oberfläche); hohe Wasserspeicherfähigkeit
-Entwässerung großenteils erforderlich
-Tiefenlockerung und Tiefkalkung angebracht
-organische Düngung wesentlich
-richtig abgestimmte agrotechnische Bearbeitungstermine haben Bedeu-
tung
-Anbaueignung durch Staunässe flächenhaft eingeschränkt, insbesondere
für Hackfrüchte (für Kartoffeln zusätzlich durch Kiesgehalt)
-Tiefenbereich von Plateaumulden z.T. absolutes Grünland
Ertragsunsicherheit vom Jahres-Witterungsablauf bestimmt

Durchschnitts-Wertezahl = sL     5  D    50
Plus-Variante =                   sL     4  D    58
Minus-Variante =                SL     6  D    32

Bodenfunktionen

Ertragspotenzial, Puffer- und Speicherfähigkeit

Die Eignung eines Standortes für die Produktion von Biomasse und damit für die land- und forstwirt-
schaftliche Produktion wird durch die Faktoren Boden, Klima und Relief bestimmt. Das standortspezifi-
sche Ertragspotenzial beschreibt die Eigenschaft des Bodens, welche - bei vertretbarem Aufwand im
Hinblick auf Technik, Ökonomie und Ökologie - die Produktivität nachhaltig gewährleistet.

Zur Regelungsfunktion gehören die Filterung, Pufferung und Transformation von Stoffen: das Aus-
gleichsvermögen für Temperaturschwankungen, das Puffervermögen für Säuren, die Ausfilterung von
Stoffen aus dem Niederschlags-, Sicker- und Grundwasser, das Speichervermögen (Retentionsfunktion)
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für Wasser, Nähr- und Schadstoffe, das Recycling von Nährstoffen, die Detoxifikation von Schadstoffen
sowie die Abtötung von Krankheitserregern etc.

Folgende Bedeutungsstufen besitzen die Böden im Untersuchungsgebiet im Hinblick auf die o.g. Boden-
funktionen:

· Hohe Bedeutung: vor allem die Löss-Fahlerden (Raum westlich und nördlich um Hainspitz, Flach-
hänge der Beuche) und Lehm-Vega der Nebentäler (Flachhänge entlang Kleine Wethau und nördlich
Wethautal)

· Mittlere Bedeutung: alle übrigen Böden

· Geringe Bedeutung: Sand, Ton lehmig – Anmoorgleye als Zersatz des Unt. u. Mittl. Bundsandstein
sowie Zersatz toniger Triassedimente (Raum Hainspitz, Bach vom Roten Berg und Oberer Malz-
bachgrund) und Lehmiger Sand bzw. Sand, lehmig – Staugley aus Sedimenten des Unt. u. Mittl.
Bundsandsteins (im Wald südlich Eisenberg).

Biotopentwicklungspotenzial

Das Biotopentwicklungspotenzial (die Lebensraumfunktion) wird bestimmt durch die natürlichen Stand-
ortverhältnisse und dem Grad der anthropogenen Überformung (landwirtschaftliche Nutzung, Bodenab-
bau und Überbauung etc.).

Besonders schützenswerte Biotope sind häufig an besondere bzw. extreme Standortbedingungen in Be-
zug auf den Wasser- und Lufthaushalt, den Nährstoffhaushalt und die Basenversorgung gebunden.
Diese Standorte bieten häufig ein hohes Entwicklungspotenzial für schutzwürdige Pflanzen- und Tierge-
sellschaften. Abgeschätzt wird deshalb, an welchen bodenkundlichen Standorttypen bzw. Standort-
gruppen besonders gefährdete Biotope vorkommen, sich entwickeln oder regenerieren können.

In der Karte 3 „Boden“ sind extreme bzw. besondere Standorte mit hoher Lebensraumfunktion aus Sicht
der Biotopentwicklung in Form der Standorttypisierung für die Biotopentwicklung dargestellt.

Dabei werden im Untersuchungsgebiet folgende Standorte unterschieden:

· Biotopentwicklungspotenzial für feuchte bis nasse Standorte (Leitbodenformen hl3, hs3, h4s, h4t)
z.B. Auenbereiche Kleine Wethau und Wethau

· Biotopentwicklungspotenzial für trockene Standorte (Leitbodenformen k5, tk), trockene, süd- und
südwestexponierte Hang- und Kuppenlagen, z.B. am Eichberg, Wachhügel.

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte

Wie in einer Urkunde sind in Böden deren Entstehungsgeschichte, die Landschaftsgeschichte oder die
Kulturgeschichte dokumentiert. Ausgangsgestein, Klima, Nutzung der Böden und andere Einflüsse ha-
ben vielfältige Spuren hinterlassen, die im „Bodenarchiv“ als Urkunden der Natur- und Kulturgeschichte
gespeichert werden. Geologische Aufschlüsse sind Zeitfenster und zeugen durch Gesteinszusammen-
setzung und zeitliche Abfolge der Sedimentschichten von der Entstehungsgeschichte der Landoberflä-
che und der Landschaft. Die bedeutendsten Aufschlüsse und Landschaftsformen werden als Geotope
bezeichnet und katalogisiert, vgl. Kap. 7.1.3.

Fossilien sowie Mineralien und deren Fundorte geben Einblicke in die Landschaftsentwicklung, ebenso
gilt dies für landschaftsprägende morphologische Elemente. Auch Spuren der kulturellen Entwicklung
können in Böden verborgen sein oder ihnen ihre heutige Gestalt geben. Dann sind diese Böden Archive
der Kulturgeschichte (LUBW 2008).
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Gemäß der „Vorläufigen Liste der schutzwürdigen Böden in Thüringen“ (Stand 03.04.1997) können ei-
nige der vorkommenden Böden als schutzwürdig eingestuft werden, vgl. Tab. 13:

Tab. 13: Schutzwürdige Böden im Untersuchungsgebiet

Kategorie Beschreibung der
Böden

Beispiele LBF15 Vorkommen

Paläo
boden

Fossile Böden / Re-
liktböden

Terra fusca
(autochtone)

tk Westlicher Rand des
UG, Raum Karsdorfberg

Stark/ extrem
wasserbeein-
flusste Böden

Intensiv stau-
vernässte Böden
(Gleye)

Anmoor-
Ppseudogley
Stagnogley

s3/lg5

u.a. h4s

Waldgebiet Blautännig-
schlag, Silberberg

Grundwasserböden
mit hoher Humusak-
kumulation (Gleye)

Anmoorgley
Niedermoorgley

h4s/h4t
h4t

Talniederungen Wethau

Eisen-Humus-Pod-
sol (mit stark entw.
/ verfestigten
„Ortssteinen“, Bsh-
Horizonten)

s1 /s2 Hügelländer mit Domi-
nanz bindemittelarmer,
sandiger Standorte,
i.d.R. nur Forststandorte

Folgende morphologisch bedeutsame Formationen im Hinblick auf die o.g. Bodenfunktionen kommen im
Untersuchungsgebiet vor:

- Erosionstäler / Rinnen (Raum Kursdorf)

- Lehm- und Lößwand (Schortental)

- Steinriegel und Lesesteinhaufen

- Steinbrüche (in Betrieb / aufgelassen)

- Friedhöfe (Eisenberg, Saasa, Hainspitz, Gösen, Petersberg, Kischlitz, Rauschwitz und Döll-
schütz).

Empfindlichkeit / Gefährdung

Flächeninanspruchnahme / Versiegelung

Prinzipiell sind alle Böden sehr empfindlich gegenüber Flächeninanspruchnahme (Bodenabbau, Auf-
schüttung, Überbauung) und Versiegelung. Eine Differenzierung ergibt sich aus der speziellen Bedeu-
tung für die Schutzgutfunktionen (Lebensraum- oder Regelungsfunktion) bzw. aufgrund ihrer Seltenheit.
Böden auf Extremstandorten und unversiegelte Böden mit natürlichem Bodenaufbau sind besonders
empfindlich gegenüber Verlust.

15 LBF = Leitbodenform, Tabelle in Anlehnung an „Vorläufige Liste der schutzwürdigen Böden in Thüringen“ (Stand 03.04.1997)
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gegenüber Wassererosion/ Natürliche Erosionsgefährdung durch Wasser

· Quelle: TLUBN, Ref. 83, 02.10.2019

Die Grundlage für die Bewertung der Wassererosionsgefährdung stellt die „Allgemeine Bodenabtrags-
gleichung (ABAG)“ dar (vgl. DIN 19708: 2017-08 und BLUME, H.-P. (HRSG.) 2004). Die natürliche Erosi-
onsgefährdung (Enat) „... ist ein Maß für die natürliche Empfindlichkeit des Standorts im Hinblick auf
Wassererosion ...“ (ebd., S. 7).

Die Berechnungsergebnisse wurden auf der Grundlage der DIN 19708: 2017-08 (S.7, Tab. 1) in fol-
gende drei Klassen unterteilt:

Klasse (Gridcode) Bezeichnung
Erosionsgefährdung

R*K*L*S [t/(ha*a)]

4 hohe 15-<30

5 sehr hohe 30-<55

6 äußerst hohe >=55

potenziell besonders gefährdete Abflussbahnen

· Quelle: TLUBN, Ref. 83, 02.10.2019

Grundsätzlich handelt es sich um zwei Informationsebenen, die bei der Erstellung abgeleitet werden:

· potenzielle Erosionsgefährdung (Erosionsgrundgefährdung nach ABAG; Faktorenkombination
R*K*L*S) und

· rasterbezogene Einzugsgebietsgröße (reliefbedingte Abflusskonzentration).

Durch Kombination beider Informationsebenen - Multiplikation der klassifizierten Erosionsgefährdung
und Abflusskonzentration - erhält man die Bewertungsgrundlage zur Ausweisung von potenziell beson-
ders erosionsgefährdeten Abflussbahnen.

gegenüber Winderosion

Nach Auskunft des TLUBN, Ref. 83, 20.11.2019 spielt in Thüringen die Winderosion eine untergeord-
nete Rolle und kann vernachlässigt werden, da die besonders anfälligen Feinsand-dominierten Sub-
strate, wenn überhaupt, nur eine lokal begrenzte Verbreitung aufweisen.

Regionalplan Ostthüringen

Im Regionalplan Ostthüringen sind folgende, das Untersuchungsgebiet betreffende Kategorien darge-
stellt, vgl. auch vgl. Abb. 1
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Vorranggebiet

Landwirtschaftliche Bodennutzung LB-55 Eisenberg / Etzdorf / Thiemendorf / Walpernhain

Landwirtschaftliche Bodennutzung LB-56 Trotz / Döllschütz / Rauschwitz

Vorbehaltsgebiet

Landwirtschaftliche Bodennutzung lb-56 Großhelmsdorf /. Kämmeritz / Tünschütz / Törpla

Landwirtschaftliche Bodennutzung lb 57 Poppendorf / Mertendorf / Rockau / Hohendorf

Waldfunktionen hinsichtlich Bodenschutz

Im Untersuchungsgebiet sind einzelne steile Hänge als Wald mit Bodenschutzfunktion ausgewiesen,
z.B. Hänge am Schortental, nördliche Hangflanke der Bärenkoppe (Mühltal, südlich Robertsmühle), vgl.
Abb. 12.

Quelle: ThüringenForst AöR, Forstliches Kompetenzzentrum (Stand 11/2019)

Abb. 12: Bodenschutzfunktion des Waldes im Untersuchungsgebiet
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Vorbelastungen
lineare Immissionsquelle: Bundesautobahn, Bundesstraße, flächenhafter Schadstoffeintrag an

stark befahrenen Straßen

Bahnstrecke, Schadstoffeintrag (nicht vorhanden)

punktuelle Immissions-
quelle:

Altstandorte mit Altlastenverdacht

Altablagerung mit Altlastenverdacht

intensive Nutzungen/ Ver-
siegelung:

Flächen mit hohem Biotopentwicklungspotential (Feuchtstandorte und
wärmebegünstigte Hanglagen) in intensiver landwirtschaftlicher Nutzung
(ohne Darstellung, nur textlich)

Siedlungs- und Erschließungsfläche.

Folgende Altablagerungen16 und Altstandorte17 mit Altlastenverdacht (Ersterfassung) sind im Untersu-
chungsgebiet vorhanden und in der Tab. 14 und (maßstabsbedingt) in den Karten 3, 4 und 6 dargestellt
(Mitteilung lt. THALIS der TLUBN, Ref. 75, Bodenschutz, Altlasten vom 21.10.2019):

Tab. 14: Altablagerungen und Altstandorte (Status Altlastenverdacht)

Kenn-
ziffer

Art Ortsbezeichnung Gemar-
kung

Ortsteil Straße

6618 Altablagerung SE Molchloch Ki-Gr
Möbelkombinat

Saasa Eisenberg

6620 Altablagerung NE Randl.Eisenberg/
Heimst.-Siedlung

Eisenberg

6622 Altablagerung 200m S Friedrichstan-
neck/Wald

Friedrich-
stanneck

Eisenberg

6625 Altablagerung 1kmSW Friedr.tanneck
/ N Str. Richt. Klosterl.

Friedrich-
stanneck

Eisenberg

6628 Altstandort Sackmann Bau Eisenberg Eisenberg Bahnhofstr.

6629 Altstandort Altstandort Eisenberg Donitzsch-
kau

Donitzschkau 10

6632 Altstandort Altstandort Eisenberg Werkstraße

6633 Altstandort Jenpräzision Eisenberg Eisenberg Bahnhofstr. 2

6634 Altstandort Altstandort Eisenberg Eisenberg Königshofener Str. 21

6636 Altstandort Altstandort Eisenberg Mühlenstraße 40

16 Altablagerung: Eine Altablagerung ist im Umweltschutz und in der Raumplanung eine Deponie, von der Gefahren für die Ge-
sundheit des Menschen oder die Umwelt ausgehen, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Altablagerung (letzter Zugriff 18.02.2021)

17 Altstandort: Als Altstandorte definiert § 2 Absatz 5 Nr. 2 des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) vom 17. März 1998
(BGBl. 1998, I S. 502, BGBl. III/FNA 2129-32) Grundstücke stillgelegter Anlagen sowie sonstige Grundstücke, auf denen
mit umweltgefährlichen Stoffen umgegangen worden ist, ausgenommen Anlagen, deren Stilllegung einer Genehmigung nach
dem Atomgesetz bedarf, vgl. https://de.wikipedia.org/wiki/Altstandort (letzter Zugriff 18.02.2021)
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Kenn-
ziffer

Art Ortsbezeichnung Gemar-
kung

Ortsteil Straße

6638 Altstandort Altstandort Eisenberg Königshofener Str. 42

6639 Altstandort Altstandort Eisenberg An der Heide 5

6640 Altstandort Altstandort Eisenberg Ladestraße

6641 Altstandort Altstandort Eisenberg R. Breitscheid Str. 3

6643 Altstandort Altstandort Eisenberg Donitzsch-
kau

Gösener Str.

6644 Altstandort S Stadtrand Eisenberg Eisenberg

6645 Altstandort Kläranlage Eisenberg Eisenberg Am nassen Wald

6647 Altstandort ehem. Wurstfabrik Eisenberg Eisenberg Geraer Str. 4

6648 Altstandort am Schöppeteich Eisenberg Klosterlausnitzer Str.
19

6649 Altstandort Altstandort Eisenberg Eisenberg Greiner Str. 2

6650 Altstandort Altstandort Eisenberg Goethestr./ C. von Os-
sietzky-Str. 4

6651 Altstandort Altstandort Eisenberg C. von Ossietzky-Str.
14

6652 Altstandort Altstandort Eisenberg Eisenberg Am Roten Berg 49

6654 Altstandort Altstandort Eisenberg Donitzschkau

6656 Altstandort Altstandort Eisenberg Klosterstr. 5

6657 Altstandort Altstandort Eisenberg A.-Geyer-Str. 29

6658 Altstandort Altstandort Eisenberg Eisenberg Königshofener Str. 31

6659 Altstandort Altstandort Eisenberg Mittelgasse 11

6660 Altstandort Altstandort Eisenberg östl. Königshofener
Str.

6661 Altstandort Nähe Wetterkreuz Eisenberg Königshofener Str. 49

6662 Altstandort Möbelfabrik Eisenberg Eisenberg Goethestr. 1

6663 Altstandort Etuifabrik/ Holzwaren Eisenberg Eisenberg R.-Wagner-Str. 1
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Kenn-
ziffer

Art Ortsbezeichnung Gemar-
kung

Ortsteil Straße

6665 Altstandort Altstandort Eisenberg Mühlbergstr. 14

6694 Altablagerung 300m SSW
Gösen/Erosionstal

Gösen

6695 Altablagerung 500m SSE Gösen Gösen Gösener Str.

6696 Altablagerung "Kempfs Gruben" Gösen

6697 Altstandort Altstandort Gösen Königshofener Str. 44

6757 Altstandort Tierhaltung, Rind Hainspitz Bahnhofstr.

6761 Altstandort Altstandort Hainspitz

6762 Altstandort Altstandort Hainspitz Gartenweg 3

6890 Altstandort L3/3 Ortsrand Merten-
dorf

Mertendorf

6892 Altstandort Altstandort Mertendorf

6893 Altstandort Altstandort Mertendorf

6970 Altstandort Silo Petersberg

6982 Altablagerung 1,3km SE Mertendorf Döllschütz Döllschütz

6983 Altablagerung N Rauschwitz Rauschwitz

26116 Altablagerung Der kleine Steinbruch Gösen Gösen Gösener Str.

Folgende, im THALIS gelöschte Altablagerungen und Altstandorte sind im Untersuchungsgebiet regis-
triert. Sie sind in Tab. 15 und (maßstabsbedingt) in den Karten 3, 4 und 6 dargestellt, um eine ehema-
lige (Vor-)Belastung des Bodens zu dokumentieren.

Tab. 15: Altablagerungen und Altstandorte (Status gelöscht)

Kenn-
ziffer

Art Ortsbezeichnung Gemar-
kung

Ortsteil Straße

6617 Altablagerung Saasa/Molchsloch Saasa Saasa

6619 Altablagerung 1km NE Eisen-
berg/Schortental

Eisenberg

6621 Altablagerung N Eisenberg/ Industrie-
gebiet

Eisenberg Mühlbergstr./ Ecke A.-
Bebel-Str.
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Kenn-
ziffer

Art Ortsbezeichnung Gemar-
kung

Ortsteil Straße

6623 Altablagerung N Eisenberg/Silber-
berg/S B7

Eisenberg

6624 Altablagerung 1km SW Friedrt. / N
Str. Richt. Klosterl.

Friedrichs-
tanneck

Friedrichs-
tanneck

6626 Altablagerung S Eisenberg/Ziegelei
Eisenb.

Eisenberg

6627 Altablagerung alte Ziegelei Kursdorf

6630 Altstandort Altstandort Eisenberg Carl-von-Ossietzky
Str. 15

6631 Altstandort Kludi Armaturen Eisenberg Eisenberg Gösener Straße 4

6635 Altstandort Altstandort Eisenberg Eisenberg Carl-von-Ossietzky-
Str. 32

6637 Altstandort Sanitärtechnik Eisen-
berg

Eisenberg Fabrikstr. 30

6642 Altstandort Altstandort Eisenberg Eisenberg Lange Gasse 24

6646 Altstandort Gaswerk Eisenberg Eisenberg Etzdorfer Str. 2

6653 Altstandort Altstandort Eisenberg Jenaer Str.

6655 Altstandort Altstandort Eisenberg Clausstr./ Teichstr./ A.-
Bebel-Str.

6664 Altstandort Tankstelle Eisenberg Eisenberg R.-Breitscheid-Str.

6889 Altablagerung Altablagerung Mertendorf

6891 Altstandort Silo neben Teich Mertendorf Mertendorf

6693 Altablagerung 600m E Törpla Gösen

6753 Altablagerung 200m NW Stallungen
Hainspitz

Hainspitz

6754 Altablagerung 800m ESE Göritzberg Hainspitz

6755 Altablagerung Ortsch.Hainspitz/Tei-
che u. Bad

Hainspitz

6756 Altablagerung S Hainspitz/Teich Hainspitz
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Kenn-
ziffer

Art Ortsbezeichnung Gemar-
kung

Ortsteil Straße

6758 Altstandort Tierhaltung, Geflügel Hainspitz Eisenberger Str. 5

6759 Altstandort Landtechnik und Fahr-
zeug GmbH

Hainspitz Hainspitz Bahnhofstr.

6760 Altstandort Kläranlage Hainspitz

6968 Altablagerung 500m SE Petersberg/
Wachhügel

Petersberg

6969 Altablagerung 600m E Hainspitz/Kuh-
berg

Aubitz Aubitz Waldstück östl. von
Hainspitz

6971 Altablagerung 186/ 700m NNE
Kischlitz

Kischlitz Petersberg

6981 Altablagerung 800m SE Mertendorf Döllschütz Rauschwitz

6984 Altablagerung E Schmörschwitz Schmör-
schwitz

Schmör-
schwitz

6985 Altstandort Tierhaltung, Rind Rauschwitz

6986 Altstandort Altstandort Rauschwitz

6987 Altablagerung 300m WSW Rau-
schwitz

Rauschwitz 6987

Wasser

Datenbasis
· Quelle Grundwasser-Daten: TLUBN Referat 42

· Quelle Fließgewässer-Daten: TLUBN Referat 43

· Quelle Wasserschutzgebiete: TLUBN Referat 53

· Quelle Kartendienst TLUBN,
http://www.tlug-jena.de/kartendienste/ (letzter Zugriff 18.02.2021)

· die Darstellung erfolgt in Karte 4.
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Grundwasser

Hydrogeologische Einheiten (Lithofazieseinheiten)

Unter der Bezeichnung "Hydrogeologische Einheiten" (Lithofazieseinheiten) werden Gesteinsgruppen
(Schichtenfolgen) auf der Grundlage ihrer hydrogeologischen/hydrochemischen Eigenschaften zusam-
mengefasst (vgl. Karte 4). Dabei sind häufig stratigraphisch (altersbezogen) unterschiedliche Gesteine
einer Einheit zugeordnet. Das Verfahren ist in "Grundwasser in Thüringen, Bericht zu Menge und Be-
schaffenheit", 1996, beschrieben.

In Abb. 13 sind die im Untersuchungsgebiet vorkommenden hydrogeologischen Einheiten dargestellt.

Quelle: http://antares.thueringen.de/cadenza/pages/map/default/index.xhtml;jsessinid=E7EE8E72C4BDE82902408F34B6261D31
(letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 13: Hydrogeologische Einheiten
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Das Untersuchungsgebiet liegt in der Thüringischen Senke und ist dabei primär durch Buntsandstein
geprägt. Im Norden und Nordosten bildet Muschelkalk die hydrogeologische Einheit. Südöstlich ragt der
Zechsteinrand der Thüringischen Senken in das Untersuchungsgebiet.

Die Typisierung der Grundwasserleiter zeigt im Untersuchungsgebiet eine Zweiteilung, vgl. Abb. 14. Im
Süden und Osten handelt es sich um Kluft- und Poren-Hohlräume, welche sich aus silikatischen Gestei-
nen gebildet haben. Im restlichen Teil des Untersuchungsgebietes gliedern sich die Hohlräume in sulfa-
tische Kluft- und Karstgesteine, karbonatische bzw. silikatische Kluftgesteine sowie karbonatische Kluft-
und Karstgesteine.

Quelle: Schriftl. Mitteilung TLUBN, Ref. 42 Siedlungswasserwirtschaft vom 01.10.2019

Abb. 14: Typisierung der Grundwasserleiter
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Grundwasserleiter mit wasserwirtschaftlicher Bedeutung

Das Plangebiet stellt sich zweiteilig dar:

· Im Süden und Osten des Untersuchungsgebietes > silikatisches Kluft- Porengestein

· Im Norden und Westen des Untersuchungsgebietes > karbonatisches Kluft- und Karstgestein

Trinkwasserschutzzonen mit Wassergewinnungsanlagen befinden sich vor allem im südlichen Teil des
Untersuchungsgebietes, vgl. Kap. 4.2.

Empfindlichkeit gegenüber flächenhaften Schadstoffeintrag

Das Grundwasser ist durch Deckschichten vor äußeren Einflüssen geschützt. Die natürlichen Eigen-
schaften der Grundwasserüberdeckung sind einschätzbar auf der Grundlage der Sickerwasserge-
schwindigkeit bzw. Verweilzeit des Sickerwassers in der Grundwasserüberdeckung, vgl. Abb. 15.

Quelle: Schriftl. Mitteilung TLUBN, Ref. 42 Siedlungswasserwirtschaft vom 01.10.2019

Abb. 15: Schutzfunktion der Deckschichten

Das Untersuchungsgebiet besitzt eine z.T. sehr hohe Empfindlichkeit gegenüber flächenhaften Schad-
stoffeinträgen. Vor allem in tieferliegenden Bereichen sowie landwirtschaftlich genutzten Flächen ist die
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Empfindlichkeit mittel bis hoch. Dagegen sind die bewaldeten Bereiche ein geringer bis sehr geringer
Schadstoffeintrag festgestellt wurde.

Tab. 16: Grundwassergefährdung

Stufe Empfind-
lichkeit

Verweildauer des Sickerwassers in
der GW-Überdeckung

Flächenanteil Gefährdungs-
abschätzung

1 Sehr hoch Wenige Tage bis 1 Jahr hoch sehr hoch

2 Hoch Mehrere Monate bis 3 Jahre mittel sehr hoch

3 Mittel 3 – 10 Jahre mittel hoch

4 Gering 10 – 25 Jahre hoch hoch

5 Sehr gering Mehr als 25 Jahre mittel weniger hoch

Oberflächengewässer

Im Untersuchungsgebiet befinden sich keine größeren Flüsse (Gewässer I. Ordnung), aber

· kleinere, prägende Fließgewässer (Gewässer II. Ordnung) u.a. Rauda, Malzbach, Wethau

· sowie weitere kleine Gewässer (Zuläufe), namenlose Gräben u.ä.

· Stillgewässer u.a. Hainspitzer See, Gösener Gruben, innerstädtische Teiche in Eisenberg

Rauda und Malzbach entwässern als linker Zufluss in die Weiße Elster, die Wethau als rechter Neben-
fluss in die Saale. Sie gehören beide zum Einzugsgebiet der Elbe. In Tab. 17 werden die Fließgewässer
und in Tab. 18 die Stillgewässer im Untersuchungsgebiet kurz beschrieben.

Im Rahmen der WRRL wurden sogenannte Oberflächenwasserkörper (OWK) ausgewiesen, die den je-
weiligen Bearbeitungsgebieten zugeordnet sind und einer entsprechenden Bewertung unterzogen wur-
den. Mit dem Oberflächenwasserkörper (OWK) Rauda werden die Rauda und der Malzbach im Rahmen
der WRRL zusammengefasst. Die Wethau wird als Grenzgewässer durch Sachsen-Anhalt bearbeitet
und verfügt zum jetzigen Zeitpunkt nur über einen Entwurfsstand mit einer vorläufige Maßnahmenkarte
(Auskunft TLUBN 25.10.2019).

Als prägender Gewässertyp setzt sich der OWK Rauda aus feinmaterialreichen, karbonatischen Mittel-
gebirgsbächen zusammen. Die Bewertung der Gewässergüte wurde nur durch das Kriterium der Sapro-
bie vorgenommen. Untersucht wurde die Biokomponente Makrozoobenthos.

Die Saprobie-Zustandsklassen sind fünfstufig:

1 = sehr gut (Linie blau gefärbt)

2 = gut (grün)

3 = mäßig (gelb)

4 = unbefriedigend (orange)

5= schlecht.
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Die Saprobie gibt im weitesten Sinne Auskunft zur organischen Belastung der Gewässer. Thüringenweit
ist die Saprobie allerdings nicht mehr das Hauptproblem bei der Gewässergüte. Die Saprobie ist inzwi-
schen fast überall gut, wie auch im OWK Rauda. Bei einem Saprobie-Zustand mäßig oder schlechter ist
die Ursache meist die unzureichende Abwasserbehandlung und dieser Fall kommt nur noch in einigen
ländlichen Regionen vor.

Ein weiteres Teilergebnis aus derselben biologischen Untersuchung des Makrozoobenthos ist die Aus-
sage zur Allgemeinen Degradation (ebenfalls 5-stufig). Diese Ergebnisse fallen meist schlechter aus,
weil hier auch andere stoffliche Einflüsse (Nährstoffe, Schadstoffe) und Einflüsse der Gewässermorpho-
logie beurteilt werden. Die Allgemeine Degradation ist für den OWK Rauda als mäßig angegeben.

In der Gesamtbewertung wird der OWK Rauda als unbefriedigend eingestuft.

Wald mit Flussufer-Schutzfunktion ist nach Auskunft des Forstliches Forschungs- und Kompetenzzent-
rums Gotha vom 22.06.2020 nicht als Datenbestand ausgewiesen. Die Schutzfunktion ergibt sich auto-
matisch aus dem Gesetz und kann durch Pufferung der Gewässer mit gesetzlich vorgegebener Breite
und Verschneidung mit Layer Waldflächen (in GeoMISTH verfügbar) abgeleitet werden (ohne kartografi-
sche Darstellung).

Tab. 17: Fließgewässer im Untersuchungsgebiet und ihre Bewertung

Name /
Gemarkung

OWK Gewässertyp Gewässer-
strukturgüte

Ökologischer
Zustand

Rauda mit linkem Zu-
lauf Tonborn und
Leckengraben

Rauda feinmaterialreiche,
karbonatische Mit-
telgebirgsbäche

Gering (II) bis
deutlich verändert
(IV), Mühltal

Malzbach Rauda feinmaterialreiche,
karbonatische Mit-
telgebirgsbäche

Stark (V) bis sehr
stark verändert
(VI)

Gehölzbestand innerorts
ggf. als Hochstämme,
Uferstreifen beidseitig
mindestens 10 m breit,
soweit Bebauung dies zu-
lässt, Maßnahmenbereich
Wiederherstellung der
Durchgängigkeit (Unter-
lauf)

Graben im
Schortental

Rauda - k.A. Temporär wasserführend

Graben im
Triebensgrund

Rauda - k.A. Temporär wasserführend

Bach vom Sandberg Rauda - k.A. -
Langes Tal Rauda - k.A. -
Wethau Wethau feinmaterialreiche,

karbonatische Mit-
telgebirgsbäche

Stark (V) bis sehr
stark verändert
(VI)

Bach nordwestlich
Kieshügel

Wethau - k.A. Eichberg-Molchsloch

Bach vom Roten Berg  Wethau - k.A. -
Rechte Zuflüsse und
Bach vom Altenrodaer
Grund

Wethau - k.A.
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Name /
Gemarkung

OWK Gewässertyp Gewässer-
strukturgüte

Ökologischer
Zustand

Bach von Klengel Wethau - k.A. -
Linker Zulauf der Wet-
hau

Wethau - k.A. -

Bach vom Stangen-
berg

Wethau - k.A. -

Bach von Gösen Wethau - k.A. -
Bach von Törpla Wethau - k.A. -
Bach aus der Beuche  Wethau - k.A. -
Graben östlich Aubitz  Wethau - k.A. Temporär wasserführend
Wethau (südl. Ab-
schnitt auch genannt:
Bach aus Hainspitz)

Wethau feinmaterialreiche,
karbonatische Mit-
telgebirgsbäche

Stark (V) bis voll-
ständig verändert
(VII)

Bach aus Pretschwitz  Wethau - k.A. -
Kleine Wethau Wethau feinmaterialreiche,

karbonatische Mit-
telgebirgsbäche

Sehr stark (VI) bis
vollständig verän-
dert (VII)

Graben aus Schmör-
schnitz

Wethau - k.A. -

Biele Wethau - k.A. Temporär wasserführend
Linker Zulauf der Biele Wethau - k.A. Temporär wasserführend

Tab. 18: Stillgewässer im Untersuchungsgebiet

Name /
Gemarkung

Charakteristik/ Biotoptyp Bemerkungen

Eisenberg:
Teich Donitzschkau Kleines Standgewässer (<1ha), struktur-

arm (2513 §)
innerstädtisch

2 Teiche, Königshofe-
ner Str. / L1073

Anthropogen gestörte Standorte mit Be-
wuchs < 30% (8101)

innerstädtisch, Teil des BPL
„Eisenberg Nord“

Teich östlich Borgfeld-
straße

Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere
Strukturdichte (2512 §)

innerstädtisch, Teil des BPL
„Eisenberg Nord“

Teich östlich im Obe-
ren Malzbachgrund

Kleines Standgewässer (<1ha), struktur-
reich (2511 §)

Bestandteil von FND „Feuchtge-
biet vor dem Gösener Berg“

Teich westlich im Obe-
ren Malzbachgrund

Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere
Strukturdichte (2512 §)

Teich zwischen Lade-
straße und Straße Am
Roten Berg

Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere
Strukturdichte (2512 §)

innerstädtisch

Gewässer in Tongrube
Roter Berg

Standgewässer, temporär, anthropogen
beeinflusst

i.V.m. Rohstoffgewinnung

Größerer Teich östlich
Bach vom Roten Berg

Kleines Standgewässer (<1ha), struktur-
arm (2513 §)

innerstädtisch, Teil des VEP „Ro-
ter Berg - Megalith“
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Name /
Gemarkung

Charakteristik/ Biotoptyp Bemerkungen

Kleiner Teich östlich
Bach vom Roten Berg

Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere
Strukturdichte (2512 §)

innerstädtisch, Teil des VEP „Ro-
ter Berg - Megalith“

Teiche am Bach vom
Roten Berg

Standgewässer temporär, anthropogen
beeinflusst, ehem. Ersatzmaßnahme E28

Naturnahe Entwicklung

2 Wasserbecken am
Gewerbegebiet

Standgewässer temporär, anthropogen
beeinflusst, Regenrückhaltung

innerstädtisch, Teil des BPL „In
den Wiesen“

Ziegelteich Kleines Standgewässer (<1ha), struktur-
arm (2513 §)

Bestandteil von FND „Ziegelteich“

Prinzenteich Standgewässer, anthropogen beeinflusst innerstädtisch
Friedensteich Standgewässer, anthropogen beeinflusst Stadtrand, extrem verwahrlost
Massenteich Naturfernes Kleingewässer (2515) innerstädtisch
Schöppeteich Standgewässer, anthropogen beeinflusst innerstädtisch
Teich westlich
Tannenweg

Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere
Strukturdichte (2512 §)

Stadtrand

Tonteich Kleines Standgewässer (<1ha), struktur-
arm (2513 §)

innerstädtisch

Teich auf der Höhe
nördlich Schlössers-
mühle

Kleines Standgewässer (<1ha), struktur-
arm (2513 §)

Stadtrand

Teich Robertsmühle Kleines Standgewässer (<1ha), struktur-
reich (2511 §)

Mühltal

2 Teiche an der
Schössersmühle

Kleines Standgewässer (<1ha), struktur-
arm (2513 §)

Mühltal

Länglicher Teich nahe
Amtsschreibermühle

Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere
Strukturdichte (2512 §)

Mühltal

Teich an der
Walkmühle

Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere
Strukturdichte (2512 §)

Mühltal

Teich an der
Froschmühle

Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere
Strukturdichte (2512 §)

Mühltal

Teich an der
Froschmühle

Kleines Standgewässer (<1ha), struktur-
arm (2513 §)

Mühltal

2 Teiche an der
Naupoldsmühle

Kleine Standgewässer (<1ha), mittlere
Strukturdichte

Mühltal

Teich südlich der
Naupoldsmühle

Kleines Standgewässer (<1ha), struktur-
arm (2513 §)

Mühltal

Teich am Tonborn Kleines Standgewässer (<1ha), struktur-
reich (2511 §)

Westlich Mühltal

Teich am Lecken-
graben

Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere
Strukturdichte (2512 §)

Westlich Mühltal

Hainspitz:
2 Teiche südlich
Schwarzer Teich

Regenrückhaltebecken zur BAB A9

Schwarzer Teich Standgewässer
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Name /
Gemarkung

Charakteristik/ Biotoptyp Bemerkungen

Bornteich Standgewässer Siedlungsrand
Schwammteich Standgewässer Bestandteil von LSG „Hainspitzer

See“Rüdigers Teich Standgewässer
Stockteich Standgewässer Bestandteil von FFH, und LSG-

„Hainspitzer See“Wall Standgewässer
Oberer Klingenteich Standgewässer Bestandteil von LSG „Hainspitzer

See“Langer Klingenteich Standgewässer
Hainspitzer See Standgewässer Bestandteil von FFH,- LSG- und

FND „Hainspitzer See“Himmelsteich Standgewässer
Teich (lt. Flurkarte
„Der Wiesenteich“)
Feldflur N Bahnhofstr.

Standgewässer

Gösen:
2 Teiche südlich der
Deponie nördlich BAB
A9

Standgewässer Nahe BAB A9

4 Teiche der
Gösener Gruben

Standgewässer 3 der 4 Teiche sind Bestandteil
von FND „Gösener Tongruben“,
1 Teich EKIS

Teich
am Bach von Törpla

Standgewässer Südlich von Gösen

Teich östlich Gösen Standgewässer Bestandteil von FND „Seeholz
und Seeholzteich“

Kleiner und Großer
Seeholzteich nördlich
am Bach von Gösen

Standgewässer Bestandteil von FND „Seeholz
und Seeholzteich“ und FFH „Beu-
che-Wethautal“, beide EKIS

Krebsteich nordwest-
lich am Bach von
Gösen

Standgewässer Bestandteil von FFH „Beuche-
Wethautal“, FFH-LRT

Petersberg:
2 Teiche am Bach aus
der Beuche

Standgewässer Bestandteile von FFH „Beuche-
Wethautal“

1 Teich am Bach aus
der Beuche

Standgewässer Bestandteile von FFH „Beuche-
Wethautal“, FFH-LRT

2 Teiche am Bach aus
der Beuche

Standgewässer Bestandteile von FFH „Beuche-
Wethautal“

Teich im Wethautal
südlich Stünzmühle

Standgewässer Bestandteil von FFH „Beuche-
Wethautal“, FFH-LRT

Teich nördlicher
Ortsrand Petersberg

Standgewässer

Teich Ortsmitte
Petersberg

Standgewässer innerörtlich
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Name /
Gemarkung

Charakteristik/ Biotoptyp Bemerkungen

2 Teiche süd- u. west-
licher Ortsrand Aubitz

Standgewässer innerörtlich

Teich Feldflur südöstl.
Ortsrand Aubitz

Standgewässer

Rauschwitz:
2 Teiche südlich Döll-
schütz

Standgewässer davon 1 Teich EKIS

Teich Ortsmitte
Rauschwitz

Standgewässer innerörtlich, Feuerlöschteich

Mertendorf:
 / Keine Standgewässer vorhanden  /

Regionalplan Ostthüringen

Im Regionalplan Ostthüringen ist, den Planungsraum betreffend, nur eine Kategorie dargestellt. Im Tal
der Kleinen Wethau zwischen Rauschwitz, Pretschwitz und Döllschütz erstreckt sich eine Talmulde, die
als Vorbehaltsgebiet für den Hochwasserschutz dient, vgl. auch Abb. 1. Das Vorbehaltsgebiet für den
Hochwasserschutz ist mit Wethau (hw-22) bezeichnet.

Vorbelastungen

lineare Immissionsquelle: Bundesautobahn, Bundesstraße, flächenhafter Schadstoffeintrag an
stark befahrenen Straßen
Bahnstrecke (nicht vorhanden)

punktuelle Vorbelastun-
gen:

Wehre, Abstürze und Grundschwellen (Barriere- und Zerschneidungs-
wirkung)

Altstandorte mit Altlastenverdacht
Altablagerung mit Altlastenverdacht

intensive Nutzungen/ Ver-
siegelung:

Flächen mit hohem u. mittlerem Biotopentwicklungspotential in intensi-
ver landwirtschaftlicher
Siedlungs- und Erschließungsfläche

morphologische Verände-
rungen

Uferverbau, Begradigungen, Verlust von Auenflächen

Klima und Luft

Datenbasis
· Quelle TLUBN, Referat 72 09/2019 und 11/2019

· Quelle Kartendienst TLUBN
http://www.tlug-jena.de/kartendienste/ (letzter Zugriff 18.02.2021)
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· TLUBN/ Umwelt regional/ SHK/ Klima/Luft/
http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/shk01.html (letzter Zugriff 18.02.2021)

· TLUG (2004): Die Naturräume Thüringens, Naturschutzreport, Heft 21, Jena

· ReKIS-Viewer
https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/fdm/rekisViewer.jsp (letzter Zugriff 18.02.2021)

· TLUBN, Luftqualität in Thüringen Jahresbericht 2019

· Klimaschutzkonzept für den Saale-Holzland-Kreis (2016), Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und
Klimaschutz GmbH i.A. des Landratsamtes Saale-Holzland-Kreises

· die Darstellung erfolgt in Karte 5.

Einführung

Das regionale und lokale Klima eines Landstriches wird neben den allgemeinen klimatischen und atmo-
sphärischen Einflüssen hauptsächlich durch seine Oberflächenstruktur und die Boden- und Landnut-
zung beeinflusst. Das Untersuchungsgebiet gehört zum thüringischen Klimabereich „Süddeutsche Be-
cken und Hügel“, vgl. auch Abb. 17 und Abb. 18.

Tab. 19: Klimacharakteristische Merkmale des Untersuchungsgebietes

Charakteristika Süddeutsche Becken und Hügel

Jahresmitteltemperatur (° C) 7,6 bis 9,7

Jahressumme Niederschlag (mm) 627 bis 808

Sonnenscheindauer (h/Jahr) 1.496 bis 1.582

Tage mit Schneedeckenhöhe ab 10 cm 8

Überwiegend vorherrschende Windrich-
tung in freien Lagen

Südsüdwest

Klimatische Gesamteinschätzung Das Klima ist bezogen auf ganz Thüringen verhältnismäßig
warm und trocken.

Betroffenheit (Vulnerabilität) hinsichtlich
des Klimawandels

· Geringe Wasserverfügbarkeit

· Dürregefahr im Sommer

· Ungünstige klimatische Wasserbilanz

· Abnahme der Sommerniederschläge

· Erhöhte Verdunstung



7        Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter

LP der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg / Thüringen Seite 81

Quelle: https://tlubn.thueringen.de/klima/aktuelles/witterungsberichte/ (letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 16: Thüringer Klimabereiche mit Referenz-(Wetter-)stationen

Klima

Es handelt sich im Folgenden um langjährige mittlere Jahreswerte des Zeitraumes 1988 bis 2018, wel-
che durch das regionale Klimainformationssystem ReKIS interpoliert und verfügbar gemacht wurden.

· Die mittlere langjährige Temperatur des Untersuchungsgebietes betrug von 1988 bis 2017 zwischen
8 und 10°C

· Der mittlere korrigierte Jahresniederschlag des Untersuchungsgebietes betrug von 1989 bis 2018
zwischen 600 bis 900 mm pro Jahr (die letzten drei Jahre waren besonders trockene Jahre)

· Die Sonnenscheindauer als dritter ausgewählter Klimaparameter zur Beschreibung der Witterung
und des Witterungsverlaufes erreicht im Sommer, insbesondere im Mai und im Juli ihr Maximum. Die
Jahressumme (h) beträgt für die Wetterstation Artern im Klimatologischen Mittel (1981–2010) 1.591
Stunden

· Die Verteilung der Windrichtung liegt für die Wetterstation Artern im Klimatologischen Mittel (1981–
2010) überwiegend bei Südsüdwest.
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Quelle: https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/viewer/TN/Daten/png/tm0/TM_Jahr_1989-2018.png (letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 17: Mittlere langjährige Lufttemperatur
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Quelle: https://rekisviewer.hydro.tu-dresden.de/viewer/TN/Daten/png/rrk/RK_Jahr_1989-2018.png (letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 18: Mittlerer korrigierter Jahresniederschlag

Mikroklimatisch interessant sind sonnige, wärmebegünstige Bereiche. Diese Situationen sind im Unter-
suchungsgebiet in südwestlich exponierten Hanglagen zu finden, z.B. östlich von Petersberg am Wach-
hügel, den Hängen oberhalb des Baches aus der Beuche wie auch an der Südwestseite Rosenhain,
aber auch an den Hängen östlich oberhalb des Malzbaches zwischen Eisenberg und Kursdorf. Diese
Bereiche sind z.T. von hoher Bedeutung für Arten, Biotope und die biologische Vielfalt, aber auch erho-
lungsrelevant, vgl. Kap. 7.7.3.

Der Saale-Holzland-Kreis hat im Jahr 2008 mit der Bewerbung zum Modellprojekt „Bioenergie-Region“
den Grundstein zur aktiven Gestaltung der Energiewende gelegt. Zahlreiche Initiativen, Konzepte und
Aktivitäten wurden angeschoben und mündeten 2012 in der Verabschiedung des Leitbildes „Energie
und Klimaschutz“ im Kreistag. Das Klimaschutzkonzept unterstützt und entwickelt die Dreifachstrategie
von Vermindern (klimaschädlicher Komponenten, Energieeinsparung und Energieeffizienz), Ersetzen
(alternative Energieträger, Ausbau erneuerbarer Energie) und Ausgleichen mit dem Ziel der Milderung
des Klimawandels, der regionalen Anpassung an die Folgen des Klimawandels und der Vorbildfunktion.
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Luft

Immissionsmessungen wurden in diesem Gebiet in den letzten Jahren nicht durchgeführt. Auf der
Grundlage der Ergebnisse vergleichbarer Gebiete erfolgt auf der Basis der ländlichen Station Hummels-
hain eine Abschätzung der Vorbelastung für den Planungsraum (Bezugsjahr 2019).

Diese Angaben gelten ohne die Emissionen durch den Verkehr auf den Straßen in diesem Raum.

Tab. 20: Immissionswerte des Untersuchungsgebietes

Immission Jahresmittelwert in
μg/m³

Grenzwert in
μg/m³

Anzahl der Überschreitungen

Stickstoffdioxid 7 40 0

Stickstoffoxide 7 30 0

Feinstaub PM10 13 40 4

Feinstaub PM2,5 10 25 0

Ozon 57 180 0

Als Staubniederschlag wird die Ablagerung von Stoffen, die als trockener Staub zusammen mit Regen-
wasser oder als gasförmige Bestandteile der Luft auf Oberflächen wie Boden, Pflanzen, Gebäude, Ge-
wässer gelangen, bezeichnet. Zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Schadstoffe sind
in der TA Luft Immissionswerte festgelegt.

Tab. 21: Staubinhaltsstoffe des Untersuchungsgebietes

Immission Immissionswert TA Luft 2002 Jahresmittelwert

Staub in g/(m²d) 0,35 g/(m²d) 0,03

Kadmium in μg/(m²d) 2 μg/(m²d) 0,04

Blei in μg/(m²d) 100 μg/(m²d) 2

Nickel in μg/(m²d) 15 μg/(m²d) 1,7

Arsen in μg/(m²d) 4 μg/(m²d) 0,2

Regionalplan Ostthüringen

Im Regionalplan Ostthüringen sind den Planungsraum und das Schutzgut betreffenden Kategorien der
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Freiraumsicherung dargestellt. Diese sind in Tab. 1 beschrieben und in
Abb. 1 dargestellt, vgl. dort. Diese Gebiete dienen neben anderen Funktionen dem Klimaschutz und der
Lufthygiene.
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Waldfunktionen hinsichtlich Immissionsschutz

Im Untersuchungsgebiet sind nur im Norden der Stadt Eisenberg mehrere kleinräumige Waldflächen mit
besonderer Immissionsschutzfunktion ausgewiesen, vgl. Abb. 19.

Quelle: ThüringenForst AöR, Forstliches Kompetenzzentrum (Stand 11/2019)

Abb. 19: Immissionsschutzfunktion des Waldes im Untersuchungsgebiet

Vorbelastungen

Klimatope mit Überwärmungs-
funktion

- hoch – historische Ortslagen mit hoher Dichte der Be-
bauung und Versiegelung, unbewachsene Steillagen

- mittel – Ortslagen mit mittlerer Dichte und Versiegelung,
bewachsene Hanglagen

Emissionen (Schadstoff-, Staub-,
Lärmemission)

- hoch – Bundesautobahn, Bundesstraße, punktuell Roh-
stoffgewinnungsanlagen

- Stickstoffeintrag, flächendeckend aus der Luft
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Arten und Biotope, biologische Vielfalt

Datenbasis
· Digitale Daten vom TLUBN, Referat 35, 10/2019 zu: PNV, LRT, Schutzgebiete, FFH-Management-

pläne, Biotopverbund

· Digitale Daten vom SHK 09/2019 und 10/2019 zu: OBK, Tier und Pflanzenarten, Schutzgebieten, Bi-
otope, LRT, Streuobstwiesen aus Biotoptypenkartierung i.A. des LRA SHK

· TLUG (2004): Die Naturräume Thüringens, Naturschutzreport, Heft 21, Jena

· Online Kartendienst TLUBN,
http://www.tlug-jena.de/kartendienste/ (letzter Zugriff 18.02.2021)

· Naturraumgliederung, TLUBN/ Umwelt regional/ SHK/ Geographie/
http://www.tlug-jena.de/uw_raum/umweltregional/shk/shk02.html#sm03 (letzter Zugriff 18.02.2021)

· Standarddatenbögen, TLUBN, Download-Bereich, 10/2019
https://natura2000.thueringen.de/download-bereich/

· Forstdaten ThüringenForst 10/2019 und 11/2019 sowie im Geoportal Thüringen
https://www.geoportal-th.de/de-de/Themen/Forst

· Quelle: BUSHART, M., & R. SUCK, unter Mitarbeit von U. BOHN, G. HOFMANN, H. SCHLÜTER, L.
SCHRÖDER, W. TÜRK & W. WESTHUS (2008): Potenzielle Natürliche Vegetation Thüringens. –
Schriftennr. Thür. Landesanstalt für Umwelt u. Geologie Nr. 78

· Daten der Fledermauskoordinationsstelle Thüringens (Stand 06/2020)

· BfN-Script 475 (2017), www.DNL-online.de (letzter Zugriff 18.02.2021)

· die Darstellung erfolgt in Karte 1 und in Karte 6.

Potenzielle Natürliche Vegetation

Grundlage der „Karte der Potenziellen Natürlichen Vegetation (PNV) von Thüringen“ M 1: 250.000 ist
ein gedachter Zustand, bei dem die abiotische Qualität des Standortes (Boden- und Klimafaktoren) in
Beziehung gesetzt wird zu der jeweils zugeordneten, als höchstentwickelt zu denkenden Vegetation.
Der direkte Einfluss des Menschen auf die Vegetationsentwicklung wird dabei gedanklich vollkommen
ausgeblendet, auch der Einfluss der Fauna als Standortsfaktor bleibt weitgehend unberücksichtigt. Es
wird somit fast ausschließlich das Beziehungsgefüge zwischen Vegetation und der Summe der Stand-
ortfaktoren dargestellt.“

Dieser theoretische Ansatz ist in der Praxis nicht in Reinform anzutreffen, u.a. aus historischer und kli-
matischer Sicht können andere Waldgesellschaften vorherrschen. Für verschiedene Naturschutzbe-
lange hat die Potenzielle natürliche Vegetation neben der realen Vegetation aber eine wesentliche Be-
deutung im Hinblick auf die Naturnähe von Wäldern. Für den Planungsraum ergeben sich folgende
Waldgesellschaften, vgl. Abb. 20:



7        Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter

LP der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg / Thüringen Seite 87

Quelle: TLUBN; Referat 35 vom 02.10.2019

Abb. 20: Potenzielle natürliche Vegetation

Kürzel Bezeichnung

F34 Sternmieren-Eschen-Hainbuchenwald, einschl. bachbegleitender Eschen- und Erlenwälder

L20 Typischer Hainsimsen-Buchenwald

L30 Flattergras-Hainsimsen-Buchenwald

L41 Bergseggen-Hainsimsen-Buchen-Mischwald

M10 Flattergras-Buchenwald

N21 Waldgersten-Buchenwald im Wechsel mit Waldmeister-Buchenwald

N32 Bergseggen-Waldgersten-Buchenwald; örtlich Orchideen-Buchenwald

Arten- und Biotopschutz

Im Folgenden werden die wichtigsten Bereiche für den Arten- und Biotopschutz im Untersuchungsgebiet
kurz charakterisiert. Die Schutzgebiete sind in den Karten 1 und 6 dargestellt.
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7.5.3.1 Beschreibung der Fauna-Flora-Habitat-Gebiete

Besonders wertvolle Bereiche im Untersuchungsgebiet stellen die FFH-Gebiete „Beuche – Wethautal“
(DE 5037-301 TH 132), der „Hainspitzer See und Park“ (DE 5037-304 TH 229) sowie „An den Ziegenbö-
cken“ (DE 5037-302 TH 136) dar. Die Rechtsgrundlage ist die Richtlinie 92/43/EWG des Rates vom
21.Mai 1992 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen
(Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie, kurz FFH-RL).

Beschreibung des FFH-Gebietes „Beuche – Wethautal“ (DE 5037-301, TH-Nr. 132)

· Erstellungsdatum 12/1999 mit einer Größe von 294 ha

· reich strukturierter Landschaftsausschnitt am östl. Rand der Ilm-Saale-Ohrdrufer-Muschelkalkplatte

· Trockenrasen, Laubmischwäldern, naturnahen Fließgewässern, reich strukturierten Tälern, Teichen

· Streuobstwiesen sowie Nadelholzforsten

· repräsentiert insb. Eichen-Hainbuchenwälder, Kalk-Trockenrasen (prioritäre Ausprägung von LRT
6210: 0,7010 ha, Zustand: A)

· naturnahe Fließgewässer, zahlr. gefährdete Arten, u. a. Kammmolch

Das FFH-Gebiet wird gemäß dem Standarddatenbogen (Fortschreibung 05/2018) durch die folgenden
Lebensraumtypen und Lebensraumklassen geprägt, vgl. Tab. 22:

Tab. 22: Auszug Standarddatenbogen FFH-Gebiet „Beuche – Wethautal“

Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Flächen
in ha

Flächen-
anteil in
%18

3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der
Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

2,17 0,74 %

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotami-
ons oder Hydrocharitions

0,99 0,34 %

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des
Ranunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion

1,05 0,36 %

6210 Naturnahe Kalktrockenrasen und deren Verbuschungsstadien
(Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkenswerten
Orchideen)

3,32 1,13 %

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen
Stufe

0,02 0,01 %

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 0,23 0,08 %

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 2,64 0,90 %

18 der Flächenanteil in % bezieht sich auf die Fläche des FFH-Gebietes
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Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Flächen
in ha

Flächen-
anteil in
%18

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) (incl. Waldgersten-
Buchenwald)

14,32 4,90 %

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 60,95 20,70 %

91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

4,17 1,40 %

Kenn-
ziffer

Lebensraumklassen Fläche in
ha

Flächen-
anteil in

%

N06 Binnengewässer (stehend und fließend) 2,94 1 %

N16 Laubwald 61,74 21 %

N19 Mischwald 91,14 31 %

N17 Nadelwald 32,34 11 %

N20 Kunstforsten (z.B. Pappelbestände oder exotische Gehölze) 8,82 3 %

N15 Anderes Ackerland 47,04 16 %

N08 Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana 5,88 2 %

N09 Trockenrasen, Steppen 14,70 5 %

N10 Feuchtes und mesophiles Grünland 29,40 10 %

Für das Gebiet Nr. 132 wurde im Zeitraum 2017/2018 ein Managementplan (Fachbeitrag Offenland) er-
arbeitet (Abschlussbericht, Stand 20.11.2018). Der Fachbeitrag Wald zum Managementplan bzw. ein
vorläufiges Waldbehandlungskonzept für das FFH-Gebiet „Beuche - Wethautal“ liegt vor (Thüringen-
Forst, Stand 20.08.2009).

Beschreibung des FFH-Gebietes „Hainspitzer See und Park“ (DE 5037-304, TH-Nr. 229)

· Erstellungsdatum 05/2004 mit einer Größe von 22 ha

· Linden-Allee am Seedamm, Park und großer Teich mit ausgedehnter Verlandungsvegetation und
angrenzendem Feuchtgrünland

· wertvoller Lebensraum für verschiedene gefährdete Tierarten des Anhang II FFH-RL, u.a. Mopsfle-
dermaus (Barbastella barbastellus), Großes Mausohr (Myotis myotis) und Nördlicher Kammmolch
(Triturus cristatus) und andere Arten nach Anhang I und Art. 4 Abs. 2 der Vogelschutz-RL

· eines der bedeutendsten Vorkommen des Juchtenkäfers (Osmoderma eremita) in TH, ebenfalls An-
hang II FFH-RL



7        Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter

LP der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg / Thüringen Seite 90

· Feuchtwiesen mit Vorkommen des Schwarzblauen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Maculinea nau-
sithous), ebenfalls Anhang II FFH-RL.

Das FFH-Gebiet wird gemäß dem Standarddatenbogen (Fortschreibung 05/2018) durch die folgenden
Lebensraumklassen und Lebensraumtypen geprägt, vgl. Tab. 23:

Tab. 23: Auszug Standarddatenbogen FFH-Gebiet „Hainspitzer See und Park“

Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotami-
ons oder Hydrocharitions

10,91 49,61 %

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

2,98 13,55 %

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) 2,05 9,32 %

Kenn-
ziffer

Lebensraumklasse Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%

N07 Moore, Sümpfe, Uferbewuchs 1,10 5 %

N10 Feuchtes und mesophiles Grünland 3,30 15 %

N06 Binnengewässer (stehend und fließend) 8,80 40 %

N14 Melioriertes Grünland 3,74 17 %

N23 Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, In-
dustriegebiete)

1,10 5 %

N08 Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana 0,44 2 %

N16 Laubwald 3,52 16 %

Für dieses Gebiet Nr. 229 wurde im Zeitraum 2016/2017 ein Managementplan (Fachbeitrag Offenland)
erarbeitet (Abschlussbericht, Stand 20.11.2017). Der Fachbeitrag Wald zum Managementplan für das
FFH-Gebiet „Hainspitzer See und Park“ liegt ebenfalls vor (ThüringenForst, Stand 01.01.2014).

Ein Hinweis auf den Schilfkäfer (Plateumaris braccata) soll die Bedeutung dieses Lebensraums unter-
streichen: Der Schilfbestand des Sees beherbergt ein stabiles Vorkommen des Schilfkäfers. „Es ist nicht
nur bemerkenswert, dass die Art hier nicht selten ist, sondern auch, dass das Vorkommen seit langer
Zeit das einzige Vorkommen in Thüringen ist“ (Zitatende)19

19 Hinweis aus Förster, T., WEIGEL, A., LUX, A., FRITZLAR, F. (2020) „Leben im Verborgenen“ – Der Eremit in Thüringen in Land-
schaftspflege und Naturschutz in Thüringen 56 (4) 2020, Seite 228.
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Beschreibung des FFH-Gebietes „An den Ziegenböcken“ (DE 5037-302, TH-Nr. 136)

· Erstellungsdatum 12/1999 mit einer Größe von 403 ha

· Flachwelliger Ausschnitt der Saale-Sandsteinplatte mit Durchströmungsmoor

· Tümpeln als Reste ehemaliger Heiltorfgewinnung

· Fichten-Kiefern-Moorwäldern sowie zwei schmalen Talzügen mit Bachauen

· größtes Übergangsmoor in Ostthüringen, Torfstiche vom Typ dystrophe Seen

· Fichten-Kiefern-Moorwälder, die zu den bedeutendsten Beständen in TH gehören

Das FFH-Gebiet wird gemäß dem Standarddatenbogen (Fortschreibung 05/2018) durch die folgenden
Lebensraumklassen und Lebensraumtypen geprägt, vgl. Tab. 24:

Tab. 24: Auszug Standarddatenbogen FFH-Gebiet „An den Ziegenböcken“

Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%

3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der
Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea

0,26 0,07 %

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopotami-
ons
oder Hydrocharitions

1,12 0,28 %

3160 Dystrophe Seen und Teiche 1,04 0,26 %

6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem eu-
ropäischen Festland) auf Silikatböden

0,51 0,13 %

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)

5,23 1,30 %

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore 0,63 0,16 %

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 0,19 0,05 %

91D0 Moorwälder 1,18 0,29 %

91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

1,03 0,26 %

Kenn-
ziffer

Lebensraumklassen Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%

N06 Binnengewässer (stehend und fließend) 4,03 1 %

N07 Moore, Sümpfe, Uferbewuchs 32,24 8 %
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Kenn-
ziffer

FFH-Lebensraumtyp Fläche in
ha

Flächen-
anteil in
%

N19 Mischwald 120,90 30 %

N17 Nadelwald 221,65 55 %

N10 Feuchtes und mesophiles Grünland 24,18 6 %

Das FFH-Gebiet „An den Ziegenböcken“ (DE 5037-302, TH 136) liegt mit nur sehr geringem Anteil im
Untersuchungsgebiet, überwiegend aber außerhalb entlang des Altenrodaer Grundes.

Für das Gebiet Nr. 136 wurde im Zeitraum 2016/2017 ein Managementplan (Fachbeitrag Offenland) er-
arbeitet (Abschlussbericht, Stand 20.11.2017). Der Fachbeitrag Wald zum Managementplan für das
FFH-Gebiet „An den Ziegenböcken“ liegt vor (ThüringenForst, Stand 01.04.2014).

7.5.3.2 Beschreibung des Landschaftsschutzgebietes

Rechtsgrundlage für Landschaftsschutzgebiete ist § 26 Abs. 1 BNatSchG, es sind rechtsverbindlich fest-
gesetzte Gebiete, in denen „ein besonderer Schutz von Natur und Landschaft“ erforderlich ist.

Das Landschaftsschutzgebiet (LSG) 033 "Hainspitzer See " soll das historisch gewachsene Erschei-
nungsbild der Landschaft bewahren. Der ca. 10 ha große Hainspitzer See ist Teil eines viel verzweigten
Fließgewässersystems der Wethau innerhalb der Ortslage von Hainspitz. Der Park gehörte zum ehema-
ligen Rittergut, das wie eine "Wasserburg" mit umlaufendem Graben, dem so genannten Wall errichtet
wurde.

Die Seedamm-Allee, eine Lindenallee mit sehr altem Baumbestand, beherbergt eines der bedeutends-
ten Vorkommen des Eremiten (Osmoderma eremita) in Thüringen. Das LSG erstreckt sich östlich bis zu
den Fünfbrüdereichen (ND SHK1011 bzw. ND11). Das Gebiet hat auch eine Bedeutung für Tourismus
und naturgebundene Erholung, vgl. Tab. 25. Weitgehend deckungsgleich zum LSG besteht das FFH-
Gebiet „Hainspitzer See und Park“. Die Unterschutzstellung des LSG ist am 20.12.1950 erfolgt.

Tab. 25: Kurzbeschreibung LSG „Hainspitzer See“

Kürzel Name Gemar-
kung

Fläche Kurzbeschreibung, Schutzziel, Be-
deutung

033 LSG Hainspitzer See Hainspitz 42,00 ha Größerer Teich (kein natürlicher See)
und größtes Standgewässer im
Saale-Holzland-Kreis

Lt. Managementplan (FB Offenland)
für das FFH-Gebiet Nr. 22920 wurde
der Hainspitzer See als Teich in der
Wethauniederung angelegt und stellt
mit einer Größe von ca. 10 ha das
größte und zugleich namensgebende
Standgewässer im Gebiet dar.

20 MMP (FB Offenland) für das FFH-Gebiet Nr. 229 „Hainspitzer See und Park“, S. 11 ff.
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7.5.3.3 Beschreibung der Flächennaturdenkmale und geschützten Landschaftsbe-
standteile

Rechtsgrundlage für Geschützte Landschaftsbestandteile ist § 14 Abs. 1 ThürNatG (zu § 29 BNatSchG),
betreffende Teil von Natur und Landschaft, deren besonderer Schutz erforderlich ist. Die auf der Grund-
lage des Landeskulturgesetzes der DDR ausgewiesenen Flächennaturdenkmale sind mit heutigen ge-
schützten Landschaftsbestandteilen vergleichbar. Es handelt sich dabei um übergeleitete Schutzge-
biete, die bis zum Erlass neuer Rechtsverordnungen und unbeschadet ihrer bisherigen Bezeichnung
weiterhin gelten.

Vertiefende Informationen enthält eine umfassende Zusammenstellung (über den Zustand der Natur-
schutzobjekte im Saale-Holzland-Kreis 1990 – 2020, Bearbeiter: Peter Rode) der UNB des Saale-Holz-
land-Kreises, welche für den Landschaftsplan der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg /Thüringen für alle
im Untersuchungsgebiet gelegenen FND, GLB und ND zur Verfügung gestellt wurde (vom
10.07./20.07.2020). Darin wird zusätzlich auf Vorkommen von bemerkenswerten Arten (Fauna und
Flora) hingewiesen. Neben etlichen Hinweisen auf die Entstehungsgeschichte dieser Schutzgebiete sind
sowie Angaben zu auf notwendigen Maßnahmen der Pflege und Sicherung enthalten, vgl. dort.
In der folgenden Tabelle sind die zahlreichen Flächennaturdenkmale (bis zu 5 ha Fläche) und Geschütz-
ten Landschaftsbestandteile mit einer kurzen Beschreibung zusammengefasst, vgl. Tab. 26.

Tab. 26: Kurzbeschreibung der FND und GLB

Kürzel Name Gemar-
kung

Fläche Kurzbeschreibung, Schutzziel,
Bedeutung

FND 019
(SHK0039)

FND Waldgebiet Beuche
"Rosenhain"

Peters-
berg

18,94 ha Edellaubholzreicher Stieleichen-
Hainbuchenwald auf Muschelkalk
mit Altbäumen, vor allem Eichen,
großer Höhlenreichtum

FND 020
(SHK0037)

FND Feuchtgebiet vor
dem Gösener Berg

Gösen 2,36 ha Komplex aus Feuchtwiesen und
Schilfbereichen; Vorkommen des
Schwarzblauen Wiesenknopf-Amei-
senbläulings

FND 021
(SHK0064)

FND Siebenfreude Eisen-
berg

6,44 ha Laubwaldgebiet mit Altbäumen und
ehemaligen Feuchtbiotopen

FND 022
(SHK0028)

FND Gösener Tongruben Gösen 2,90 ha Aufgelassene Tonabbaugruben mit
angrenzenden Sukzessionsflächen

FND 023
(SHK0022)

FND Waldschlucht und
Waldwiese bei Gösen

Gösen 2,90 ha Frisch- bis Feuchtwiese (Krebsteich-
wiese) in einem größeren Waldge-
biet

FND 028
(SHK0026)

FND Wacholderberg Peters-
berg

3,80 ha Kalk-Magerrasen-Komplex mit He-
cken, bemerkenswerte Orchideen-
vorkommen

FND 030
(SHK0067)

FND Eschenbachs Wiese Saasa 1,54 ha Frische bis feuchte aufgelassene
Waldwiese inmitten von Fichtenfors-
ten
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Kürzel Name Gemar-
kung

Fläche Kurzbeschreibung, Schutzziel,
Bedeutung

FND 031
(SHK0049)

FND Ziegelteich Eisen-
berg

0,25 ha Lurchlaichgewässer (eingezäunt),
angrenzend Eichen-Mischbestand

FND 050
(SHK0031)

FND Feldgehölz und
Kiesgrube bei Kischlitz

Rau-
schwitz

3,34 ha Ehemalige Kiesabbaurelikte (ver-
füllt), Wiesen und ein Waldstück

FND 051
(SHK0041)

FND Feuchtgebiet bei
Döllschütz

Rau-
schwitz

0,87 ha Schilfgebiet und Frischwiesen

FND 052
(SHK0033)

FND Kiesgrube in der
Beuche

Gösen 0,14 ha Lurchlaichbiotop und kleine Offenflä-
che inmitten eines Waldgebietes

FND 053
(SHK0023)

FND Seeholz und See-
holzteich

Gösen 7,56 ha Komplex aus Teichen und Eichen-
Mischwald

FND 055
(SHK0059)

FND Hainspitzer See Hain-
spitz

5,43 ha Das FND umfasst den westlichen
Teil des Hainspitzer Sees und liegt
vollflächig innerhalb des FFH-Gebie-
tes und des LSG „Hainspitzer See“,
siehe dort

FND 058
(SHK0035)

FND Der Wachhügel Peters-
berg

0,40 ha Kalk-Magerrasen und Hecken, be-
deutendstes Kuhschellen-Vorkom-
men im Saale-Holzland-Kreis

GLB 060
(SHK0053)

GLB Kiesgrube bei
Saasa

Eisen-
berg

0,25 ha Dokumentation von Resten eines
Kies-abbaus, auch als Geotop er-
fasst

GLB 084
(SHK0040)

GLB Seeäckerchen Kars-
dorfberg

0,95 ha Kleiner Komplex aus zwei Lurch-
laichgewässern und einer Frisch-
wiese inmitten ausgeräumter Acker-
landschaft

GLB 098
(SHK0036)

GLB Auf dem Berge Pret-
schwitz

4,77 ha Kalk-Magerrasen-Komplex mit He-
cken

7.5.3.4 Beschreibung der Naturdenkmale

Rechtsgrundlage für Naturdenkmale ist § 28 BNatSchG, dadurch werden Einzelschöpfungen der Natur
oder entsprechende Flächen bis zu fünf Hektar, deren besonderer Schutz erforderlich ist, ausgewiesen.
Einige Naturdenkmale haben auch eine kulturelle Bedeutung (z.B. Georgseiche).

In der folgenden Tabelle sind die markanten Naturdenkmale (Einzelgebilde) im Untersuchungsgebiet mit
einer kurzen Beschreibung zusammengefasst.
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Tab. 27: Kurzbeschreibung der Naturdenkmale

Kürzel Name Gemarkung Kurzbeschreibung, Schutzziel, Bedeu-
tung

ND 10
(SHK1010)

Seedamm-Allee Hainspitz Kopf-Lindenallee, ca. 200 Jahre alt

ND 11
(SHK1011)

Fünfbrüdereiche Hainspitz Baumgruppe mit 5 zusammen gepflanzten
Eichen, ca. 200 Jahre alt

ND 16
(SHK1016)

Eiche im Schortental Eisenberg Markanter Einzelbaum

ND 19
(SHK1019)

Georgseiche Eisenberg Markanter Einzelbaum. Umfang 4,8 Meter,
Alter mindestens 250 Jahre21.

ND 20
(SHK1020)

Kiefer im Altenrodaer
Grund -

Hainspitz Markanter Einzelbaum

ND 29
(SHK1029)

Gleditschie am Schloss-
park

Eisenberg Markanter Einzelbaum

ND 31
(SHK1031)

Linde in der Klosterlau-
sitzer Straße

Eisenberg Markanter Einzelbaum

ND 33
(SHK1033)

Liebesbuche - Friedrich-
stanneck

Eisenberg Markanter Einzelbaum

ND 34
(SHK1034)

Stieleiche im Gösener
Park

Gösen Markanter Einzelbaum

ND 72
(SHK1071)

Baumhauslinde an der
Stünzmühle

Petersberg Markanter Einzelbaum

Im Untersuchungsgebiet sind weitere Einzelobjekte durch das Umweltamt des Saale-Holzland-Kreises
als ND-Vorschlag in Vorbereitung. Die Angaben werden nachrichtlich übernommen, siehe Kap.9.2.1.1.

Biotope des Offenlandes und des Waldes

Naturprägende, bedeutsame und schützenswerte Biotope

Die Saale-Sandsteinplatte ist eine ehemalige tertiäre Verebnungsfläche, welche sich von 450 m ü. NN
im Südwesten auf 300 (350) m ü. NN im Nordosten abdacht. Insbesondere im Bereich der Wasser-
scheide zwischen Saale und Weiße Elster sind noch größere weitgespannte Hochflächenreste mit
Hangneigungen unter 7° erhalten. In den übrigen Bereichen, und das ist der größte Teil des Naturrau-
mes, ist die ehemalige Hochfläche von den beiden genannten Flüssen und ihren Nebenbachsystemen
wie Orla, Roda, Saarbach, Erlenbach und Rauda zu einem Berg- und Hügelland mit flachen Kuppen

21Liste der Naturdenkmale im Saale-Holzland-Kreis – Wikipedia, benannt nach Prinz Georg von Sachsen, der den Baum 1840
kaufte und ihn damit vor der Fällung rettete. Einzelnachweis: Wolfram VOIGT: Die ältesten Bäume des Saale-Holzland-Kreises
und Jena. 2007.
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und Riedeln, kleinen Plateaus und Kerbsohlentälern zerschnitten worden. Hier herrschen Hangneigun-
gen zwischen 8 und 15° (z.T. über 25°) vor.

Das Gebiet der Saale-Sandsteinplatte ist im Durchschnitt zu 70% bewaldet. Im Forstamtsbezirk Jena-
Holzland dominieren Kiefernforste mit ca. 50%, weil die Kiefer auf den nährstoffarmen und z.T. zur Ver-
nässung neigenden Sandstandorten gut zurecht kommt. Fichtenforste weisen einen Anteil von ca. 19%
auf. Buchenwälder spielen eine untergeordnete Rolle, ca. 11%. Der Naturraum insgesamt ist durch
seine ausgedehnten geschlossenen Waldungen zwischen Rudolstadt und Eisenberg (z.B. „Uhlstädter
Heide“, die „Rudolstädter Heide“ und das „Ostthüringische Holzland“) bekannt. Auf wenigen stark relie-
fierten Hochflächenresten, westlich von Gera, nordöstlich von Eisenberg und nördlich von Stadtroda gibt
es auch größere Agrargebiete mit ackerbaulicher Nutzung. Kleine Rodungsinseln, oftmals nur um ein-
zelne Dörfer angeordnet, sind über das gesamte Gebiet verteilt. In Talgründen breiten sich vielfach
Grünländer aus, die als Weide genutzt werden.

Lebensraum mit landesweiter Bedeutung

Als Lebensraum mit landesweiter Bedeutung ist neben den FFH-Gebieten „Beuche – Wethautal“ (DE
5037-301 TH 132), „An den Ziegenböcken“ (DE 5037-302 TH 136) und „Hainspitzer See und Park“ (DE
5037-304 TH 229) der Raum nördlich der Stadt Eisenberg und westlich der A9 einzustufen.

Die Ausweisung neuer Bauflächen für Gewerbe, Wohnen, Infrastruktur aller Art führt zu einer zuneh-
menden Zerschneidung der Landschaft, Natur- und Lebensräume. Um diese endliche Ressource zu be-
schreiben, wurden über digitale Geodaten bundes- und landesweit die größten unzerschnittenen ver-
kehrsarmen Räume ermittelt. Es liegen die Verkehrszählungsdaten des Jahres 2010 und das Verkehrs-
modell Thüringen zugrunde.

In grün ist der Unzerschnittene22 verkehrsarme Raum (UVZR) Nr. 32 mit der Bezeichnung „Ackerhügel-
land rechts und links der Wethau“ mit einer Fläche von 103,07 km2 dargestellt. Dieser erstreckt sich vom
Saale-Holzland-Kreis (höchster Punkt bei Gösen 335 m ü. NHN) bis in den Burgenlandkreis nach
Naumburg (tiefster Punkt bei Wethau 113 m ü.NHN). Nur der kleinste Teil des UVZR bei Gösen liegt
innerhalb des Untersuchungsgebietes, vgl. folgende Abb. 21.

22 Unzerschnittene verkehrsarme Räume in Thüringen (tlug-jena.de)
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Quelle: Unzerschnittene verkehrsarme Räume in Thüringen (tlug-jena.de) (letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 21: Unzerschnittener verkehrsarmer Raum im Untersuchungsgebiet

Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen auf Basis OBK-Auszug aus dem FIS Naturschutz
Thüringen und Nachkartierung (i.A. und durch Mitarbeiter der UNB des Saale-Holzland-Kreises)

Die Einstufung der Biotope erfolgte nach Auswertung von vorliegenden Daten der Offenlandbiotop-Kar-
tierung. Die Offenlandbiotopkartierung wurde für das Gebiet der Stadt Eisenberg in 2019 aktualisiert.
Punktuell unklare Bestandteile wurden vor Ort überprüft und ergänzt. Da im Datenbestand der Biotop-
und Nutzungstypen etliche Lücken bestanden, wurden in 2020 wichtige Bereiche in Form von Begehun-
gen mit Einschätzung insbesondere des Grünlandes (durch Mitarbeiter der UNB des Saale-Holzland-
Kreises) ergänzt. Die digitale Aufbereitung des ergänzten Datenbestandes ist in den Landschaftsplan
eingeflossen, vgl. auch Karte 1 und Karte 6.

Für die Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen, ihrer Artenausstattung und Bedeutung für die biolo-
gische Vielfalt wird im Rahmen der Landschaftsplanung ein einfaches und nachvollziehbares Bewer-
tungsverfahren angewandt und im Maßstab 1: 10.000 aufbereitet. Nach Angaben u.a. von HEYDEMANN
(1981) und JEDICKE (1994) werden die Biotop- und Nutzungstypen entsprechend folgender wertgebende
Kriterien betrachtet:

· Natürlichkeit der Vegetation

· Regenerationsfähigkeit, Alter und Entwicklungsdauer

· Diversität

· Repräsentanz

· Seltenheit und Gefährdung.
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und die Ergebnisse einer 5- stufigen Bewertung zugewiesen. Die 5-Stufigkeit wird zugrunde gelegt, um
die Verbindung zur Eingriffsregelung in Thüringen (Bilanzierungsmodell) z.B. im Rahmen der Bebau-
ungsplanung oder Baugenehmigung herzustellen.

Die einzelnen Wertstufen charakterisieren sich in ihrem Wert und Bedeutung wie folgt:

Tab. 28: Wertstufen für die Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen

Wert Beschreibung der Wertstufen

5

SEHR
HOCH

- Lebensstätte für zahlreiche seltene und gefährdete Arten - "Rote Liste"- Arten
Kategorie 1, Biotope / FFH-Lebensraumtypen lt. FFH-Richtlinie,

- Stark gefährdete und im Bestand rückläufige Biotop- und Nutzungstypen mit hoher
Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen und geringer, zum Teil sehr langer
Regenerationszeit

- Biotope § 30 BNatSchG i.V.m. § 15 ThürNatG und Biotop mit Sicherungsrang
(z.B. Quellbereiche, naturnahe Bach- /Flussabschnitte, Kleingewässer, Altwässer,
Großseggenriede, Landröhricht, Feucht-/Nassgrünland, Trocken- /Halbtrockenrasen,
Streuobstbestände)

- Biotope mit aktuell sehr hoher Bedeutung im Biotopverbund

- Naturdenkmale (Einzelelement)

- Biotope mit meist hoher Natürlichkeit, extensive Nutzungsintensität oder keine Nut-
zung

- kaum oder gar nicht ersetzbar, unbedingt erhaltenswürdig

4

HOCH
- mäßig gefährdete, im Bestand zurückgehende Biotop- und Nutzungstypen mit mäßi-

ger Empfindlichkeit gegenüber Beeinträchtigungen und mit langen bis mittleren Re-
generationszeiten

- bedeutungsvoll als Lebensstätte für gefährdete Arten - "Rote-Liste"- Arten
Kategorie P, 2, 3

- Biotop mit aktuell hoher Bedeutung im Biotopverbund

- Biotope mit hoher bis mittlerer Natürlichkeit, mäßige bis geringe Nutzungsintensität

- nur bedingt ersetzbar, möglichst erhalten und verbessern

3

MITTEL
- schwach oder nicht genutzte Biotope höherer Regenerierbarkeit oder mit charakte-

ristischen Arten/ Lebensgemeinschaften

- ungefährdete, weitverbreitete Biotop- und Nutzungstypen mit geringer Empfindlich-
keit gegenüber Beeinträchtigungen und mittlerer bis relativ kurzer Regenerationszei-
ten

- relativ geringe Bedeutung als Lebensstätte, kaum gefährdete Arten

- Biotop mit aktuell mittlerer Bedeutung im Biotopverbund

- Biotope mit mittlerer bis geringer Natürlichkeit, mäßige bis hohe Nutzungsintensität

- aus der Sicht des Arten– und Biotopschutzes Entwicklung zu höherwertigen Bio-
toptypen anstreben, wenigstens Bestandssicherung garantieren
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Wert Beschreibung der Wertstufen

2

GERING
- Biotop mit geringer Bedeutung für den Biotopverbund und relativ hoher Regenerier-

barkeit

- häufige, stark anthropogen beeinflusste Biotoptypen, als Lebensstätte nahezu be-
deutungslos

- geringer Natürlichkeitsgrad, hohe Nutzungsintensität

- meist kurzfristige Neuentstehung, aus der Sicht von Naturschutz und Landschafts-
pflege Interesse an Umwandlung in naturnähere Ökosysteme geringerer Nutzungs-
intensität

1

SEHR
GERING

- Biotop- und Nutzungstypen mit sehr geringer Bedeutung und hoher Regenerierbar-
keit

- sehr belastete, devastierte bzw. versiegelte Flächen, soweit möglich, Verbesserung
der ökologischen Situation

Die Angaben zu Arten basieren auf den im FIS Naturschutz Thüringen eingestellten Daten zu Artnach-
weisen sowie der Auswertung diverser Fauna- und Fachgutachten, vgl. Literaturnachweis.

Die Zuordnung der Biotop- und Nutzungstypen in die einzelnen Wertstufen wurde mit der UNB des
Saale-Holzland-Kreises abgestimmt. Die Dokumentation dieser Bewertung erfolgt im Anhang A 3 in der
Aggregationstabelle zur Bewertung der Biotop- und Nutzungstypen, vgl. dort.

Die Biotope des Waldes werden im Rahmen der Waldbiotopkartierung (WBK) als gesetzlich vorgege-
bene, hoheitliche Aufgabe nach § 5 des Thüringer Waldgesetzes erfasst. Sie dient dem Zweck, den Zu-
stand aller Waldflächen in Thüringen flächendeckend und stichtagsbezogen zu erheben. Gleichzeitig
werden mit ihrer Hilfe die gesetzlich besonders geschützten Biotope nach § 30 BNatSchG im Wald er-
fasst23, vgl. 7.5.5.

Gesetzlich besonders geschützte Biotope im Untersuchungsgebiet

Rechtsgrundlage für gesetzlich besonders geschützte Biotope ist § 15 Abs. 1 ThürNatG (zu § 30
BNatSchG). Damit sind bestimmte Teile von Natur und Landschaft, die eine besondere Bedeutung als
Biotope haben, auch ohne Ausweisung gesetzlich geschützt.
Alle Biotope in der folgenden Tabelle sind gesetzlich besonders geschützte Biotope typen nach Defini-
tion des § 30 BNatSchG bzw. des § 15 ThürNatG, vgl. auch Karte 1.

23 Fachlich zuständig für die Waldbiotopkartierung ist die Zentrale von ThüringenForst in Erfurt. Das Forstliche Forschungs- und
Kompetenzzentrum in Gotha (FFK) ist mit der Kartierung betraut.
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Tab. 29: Biotope im Untersuchungsgebiet

Code/
Biotoptyp

Biotopbezeichnung § 30
BNatSchG

§ 15
ThürNatG

2110 Quelle, unverbaut x

2211 Bach, schmaler Fluss, Graben, strukturreich
( = naturnaher Bach) x

2410 Kleines Altwasser (<1ha) x

2511 Naturnahes Standgewässer (<1ha), strukturreich x

2512 Kleines Standgewässer (<1ha), mittlere Strukturdichte x

2513 Kleines Standgewässer (<1ha), strukturarm x

2522 Großes Standgewässer (>1ha), mittlere Strukturdichte x

3220 Großseggenried x

3230 Landröhricht x

4211 Trocken-/Halbtrockenrasen, basiphil x

4212 Trocken-/Halbtrockenrasen, bodensauer x

4230 Feucht-/Nassgrünland, eutroph x

4721 Sumpfhochstaudenflur x

4731 Staudenflur, trockenwarm x

5440 Lehm- und Lösswand x

5520 Steinriegel x

5530 Lesesteinhaufen x

5610 Zwergstrauch-Ginsterheide x

6211 Feldgehölz auf Feucht-/Nassstandort x

6221 Gebüsch auf Feucht-/Nassstandort x

6223 Trockengebüsch, Felsgebüsch x

6510 Streuobstbestand auf Grünland; Unterwuchs x

6530 Streuobstbestand auf Acker oder Nutzgarten x
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Code/
Biotoptyp

Biotopbezeichnung § 30
BNatSchG

§ 15
ThürNatG

6540 Streuobstbestand auf Kraut-/Staudenflur, Unterwuchs x

6550 Streuobstbestand auf stark verbuschtem Unterwuchs x

8101 Geschütze Lockergesteinsgruben und Steinbrüche mit
Bewuchs <30% x

In den bewaldeten Teilen des Untersuchungsgebietes sind mehrere Bereiche als gesetzlich besonders
geschützte Biotope erfasst. Sie sind als separate Teilflächen bzw. Waldbestände ausgewiesen, vgl.
Tab. 30 und Karte 1.

Tab. 30: Waldbiotope gemäß § 5 ThürWaldG

Lage /Ge-
markung

Haupt-
baumart

Deutscher
Name

Wissenschaft-
licher Name

Wald-
biotop

FFH-LRT24 Fläche
(ha)

Petersberg Es Gemeine
Esche Fraxinus excelsior ja 91E0+AUW 2,35

Eisenberg Er Erle Alnus glutinosa ja 91E0+AUW 0,27
Schmör-
schwitz Es Gemeine

Esche Fraxinus excelsior ja 9180+SLW 0,27

Hainspitz Er Erle Alnus glutinosa ja 91E0+AUW 0,18
Saasa Er Erle Alnus glutinosa ja BRW 0,19
Kursdorf Bu Rotbuche Fagus sylvatica ja 9180+SLW 0,13
Hainspitz Er Erle Alnus glutinosa ja 91E0+AUW 0,17

Eisenberg ELH
Edellaubholz
(Esche, Ahorn,
Ulme)

ja 9180+SLW 0,47

Hainspitz Er Erle Alnus glutinosa ja 91E0+AUW 0,13

Gösen Fi Gemeine
Fichte Picea abies ja 91E0+AUW 1,22

Eisenberg Er Erle Alnus glutinosa ja 91E0+AUW 0,45
Eisenberg Er Erle Alnus glutinosa ja 91E0+AUW 1,32
Eisenberg Er Erle Alnus glutinosa ja 91E0+AUW 2,73
Hainspitz Er Erle Alnus glutinosa ja SUW 0,51
Eisenberg Er Erle Alnus glutinosa ja 91E0+AUW 0,75
Saasa Er Erle Alnus glutinosa ja BRW 0,03
Hainspitz Er Erle Alnus glutinosa ja 91E0+AUW 0,78
Eisenberg Er Erle Alnus glutinosa ja 91E0+AUW 0,30
Eisenberg Ei Stieleiche Quercus robur ja 9160 1,23

24 Folgende Abkürzungen stehen für die Lebensraumtypen der Waldbiotope: 9180+SLW: Schluchtwald, 91E0+AUW: Auwald,
BRW: Bruchwald, SUW: Sumpfwald, vgl. E-Mail Forstliches Forschungs- und Kompetenzzentrum Gotha, Referat Digitale
Waldinformationssysteme vom 30.11.2020.
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Die Daten zu den Waldbiotopen wurden von der AöR Gotha am 04.11.2019 übermittelt. Eine nochma-
lige Nachfrage in 2020 ergab, dass diese dem aktuellen Stand entsprechen. Die Einstufungen sind je-
doch in einigen Fällen kritisch zu hinterfragen (z.B. in Schmörschwitz die Zuordnung zu Hang- und
Schluchtwald, obwohl es sich um eine Waldinsel auf der Hochfläche handelt).

Flora und Fauna

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die bedeutsamen, registrierten Tier- und Pflanzenarten inner-
halb des Untersuchungsgebietes und ihre Vorkommen in den einzelnen Gemarkungen. 25 26

Tab. 31: Aktuelle Daten zu Flora und Fauna der letzten 10 Jahre (2009-2019)

Lfd.
Nr. Deutscher Name Wissenschaftlicher

Name
RLT
2011

RLD
201327 Schutz Vorkommen/

Gemarkung

Säugetiere (ohne Fledermäuse)

1 Feldhase Lepus europaeus 2 3 Saasa

2 Fischotter Lutra lutra 2 3 II/ IV/ b/ s Petersberg, Kursdorf,
Aubitz

Fledermäuse

1 Bechsteinfleder-
maus Myotis bechsteinii 1 2 II/ IV/ b/ s Gösen

2 Braunes Langohr Plecotus auritus 3 V IV/ b/ s
Hainspitz, Eisenberg,
Gösen,
Petersberg

3 Breitflügelfleder-
maus Eptesicus serotinus 2 G IV/ b/ s Hainspitz, Eisenberg

4 Fransenfleder-
maus Myotis nattereri 3 IV/ b/ s Gösen, Hainspitz

5 Großer Abendseg-
ler Nyctalus noctula 3 V IV/ b/ s

Hainspitz, Eisenberg,
Gösen,
Petersberg

6 Kleine Bartfleder-
maus Myotis mystacinus 2 V IV/ b/ s

Hainspitz, Eisenberg,
Saasa,
Petersberg

7 Kleiner Abendseg-
ler Nyctalus leisleri 2 D IV/ b/ s Gösen, Hainspitz

25https://tlubn.thueringen.de/naturschutz/zoo-artenschutz/steckbriefe-gesch-arten (letzter Zugriff 18.02.2021)
26 Das Vorkommen der Wildkatze ist im Saale-Holzland-Kreis (Raum Jena) nachgewiesen, nicht aber im Untersuchungsgebiet.

Zum Vorkommen von Biber und Haselmaus gibt es keine Angaben für das Untersuchungsgebiet.
27 Für die Artengruppe der Vögel abweichend: RLT nach Frick et al. (2012), RLD nach Südbeck et al. (2007)
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Lfd.
Nr. Deutscher Name Wissenschaftlicher

Name
RLT
2011

RLD
201327 Schutz Vorkommen/

Gemarkung

8 Großes Mausohr Myotis myotis 3 V II/ IV/ b/ s Gösen, Hainspitz, Ei-
senberg

9 Nymphenfleder-
maus Myotis alcathoe 1 IV/ b/ s Hainspitz

10 Langohrfleder-
maus Plecotus spec. IV/ b/ s Hainspitz

11 Rauhautfleder-
maus Pipistrellus nathusii  2 IV/ b/ s Hainspitz, Gösen

12 Große Bartfleder-
maus Myotis brantii 2 V IV/ b/ s Hainspitz

13 Zwergfledermaus Pipistrellus
pipistrellus 3 IV/ b/ s Hainspitz, Eisenberg

14 Wasserfledermaus Myotis daubentonii IV/ b/ s Hainspitz, Petersberg,
Gösen

15 Mopsfledermaus Barbastella
barbastellus 2 2 II/ IV/ b/ s Hainspitz

16 Zweifarbfleder-
maus Vespertilio murinus D IV/ b/ s Eisenberg

Vögel

1 Bachstelze Motacilla alba b Kischlitz

2 Baumpieper Anthus trivialis V b/ wV Kischlitz

3 Beutelmeise Remiz pendulinus V b/ wV Hainspitz

4 Bluthänfling Carduelis cannabina 3 b/ wV Kischlitz

5 Dorngrasmücke Sylvia communi b Kischlitz

6 Drosselrohrsänger Acrocephalus
arundinaceus b/ s/ wV Hainspitz

7 Eisvogel Alcedo atthis I/ b/ s/ wV Eisenberg, Hainspitz

8 Flussregenpfeifer Charadrius dubius b/ s/ wV Saasa

9 Graureiher Ardea cinerea b/ wV Aubitz, Hainspitz

10 Grauspecht Picus canus 2 I/ b/ s/ wV Eisenberg
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Lfd.
Nr. Deutscher Name Wissenschaftlicher

Name
RLT
2011

RLD
201327 Schutz Vorkommen/

Gemarkung

11 Grünspecht Picus viridis b/ s Kischlitz

12 Haubentaucher Podiceps cristatus b/ wV Hainspitz

13 Höckerschwan Cygnus olor b/ wV Hainspitz

14 Kiebitz Vanellus vanellus 1 2 b/ s/ wV Hainspitz, Mertendorf

15 Kolkrabe Corvus corax b Kischlitz

16 Kormoran Phalacrocorax carbo R b/ wV Hainspitz

17 Krickente Anas crecca 1 3 b/ wV Hainspitz

18 Mauersegler Apus apus b Hainspitz, Kischlitz

19 Mäusebussard Buteo buteo b/ s
Eisenberg, Rau-
schwitz, Mertendorf,
Schmörschwitz

20 Neuntöter Lanius collurio I/ b/ wV Gösen, Hainspitz,
Saasa, Petersberg

21 Raubwürger Lanius excubitor 1 2 b/ s/ wV Eisenberg

22 Reiherente Aythya fuligula b/ wV Hainspitz

23 Ringeltaube Columba palumbus b Kischlitz

24 Rohrammer Emberiza schoeniclus b Hainspitz

25 Rohrweihe Circus aeruginosus I/ b/ s/ wV Hainspitz, Mertendorf

26 Rotmilan Milvus milus 3 V I/ b/ s/ wV

Mertendorf, Rau-
schwitz, Kischlitz,
Hainspitz, Saasa, Ei-
senberg

27 Schlagschwirl Locustella fluviatilis b/ wV Kursdorf

28 Schwarzmilan Milvus migrans I/ b/ s/ wV Kischlitz,
 Rauschwitz

29 Schwarzspecht Dryocopus martius I/ b/ s/ wV Eisenberg

30 Schwarzstorch Ciconia nigra I/ b/ s/ wV Eisenberg, Hainspitz,
Saasa
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Lfd.
Nr. Deutscher Name Wissenschaftlicher

Name
RLT
2011

RLD
201327 Schutz Vorkommen/

Gemarkung

31 Sperlingskauz Glaucidium passeri-
num I/ b/ s/ wV Eisenberg

32 Steinschmätzer Oenanthe oenanthe 1 1 b/ wV Kischlitz

33 Tafelente Aythya ferina b/ wV Hainspitz

34 Turteltaube Streptopelia turtur V 3 b/ s/ wV Kischlitz

35 Uhu Bubo bubo V I/ b/ s/ wV Kischlitz

36 Weißstorch Ciconia cicona 1 3 I/ b/ s/ wV Saasa,
Rauschwitz

37 Wendehals Jynx torquilla 2 2 b/ s/ wV Kischlitz

38 Wespenbussard Pernis apivorus V I/ b/ s/ wV Kischlitz

39 Zwergdommel Ixobrychus minutus  1 1 I/ b/ s/ wV Hainspitz

40 Kranich (Durch-
zügler) Grus grus R I/ b/ s/ wV Eisenberg

Reptilien

1 Blindschleiche Anguis fragilis b Saasa

2 Schlingnatter Coronella austriaca 3 3 IV/ b/ s Saasa, Kursdorf

3 Kreuzotter Vipera berus 2 2 b Eisenberg

4 Ringelnatter Natrix natrix 3 V b Saasa

5 Waldeidechse Zootoca vivipara b Saasa

6 Zauneidechse Lacerta agilis V IV/ b/ s Saasa, Petersberg,
Pretschwitz

Amphibien

1 Bergmolch Ichthyosaura alpestris b Gösen, Eisenberg

2 Erdkröte Bufo bufo b
Gösen, Eisenberg,
Karsdorfberg, Merten-
dorf, Petersberg

3 Grasfrosch Rana temporaria V/ b Eisenberg, Gösen,
Petersberg
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Lfd.
Nr. Deutscher Name Wissenschaftlicher

Name
RLT
2011

RLD
201327 Schutz Vorkommen/

Gemarkung

4 Kleiner Wasser-
frosch

Pelophylax
lessonae G IV/ b/ s Gösen

5 Knoblauchkröte Pelobates fuscus 3 3 IV/ b/ s Döllschütz, Karsdorf-
berg

6 Laubfrosch Hyla arborea 2 3 IV/ b/ s Gösen

7 Nördlicher Kamm-
molch Triturus cristatus 3 V II/ IV/ b/ s Gösen, Petersberg

8 Teichfrosch Pelophylax kl.
esculentus V/ b Gösen, Mertendorf

9 Teichmolch Lissotriton vulgaris b Gösen, Eisenberg,
Karsdorfberg

Heuschrecken

1 Blauflügelige Öd-
landschrecke

Oedipoda caerule-
scens V b Saasa

Schmetterlinge/ Falter

1 Eulenfalter Earias clorana Eisenberg

2
Schwarzblauer
Wiesenknopf-
Ameisenbläuling

Maculinea nausi-
thous V II/ IV/ b/ s Hainspitz, Eisenberg

3 Trauermantel Nymphalis antiopa V b Eisenberg

4 Wolfsmilchschwär-
mer Hyles euphorbiae V b Pretschwitz

Käfer

1 Eremit Osmoderma eremita 3 2 II/ II*/ IV/ b/
s Hainspitz

2 Hirschkäfer Lucanus cervus 2 2 II/ b Petersberg

3 Marmorierter Ro-
senkäfer Protaetia lugubris 2 b Hainspitz, Petersberg

Libellen

1 Becher-Azurjung-
fer

Enallagma cyathi-
gerum b Gösen, Eisenberg
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Lfd.
Nr. Deutscher Name Wissenschaftlicher

Name
RLT
2011

RLD
201327 Schutz Vorkommen/

Gemarkung

2 Blauflügel-Prachtli-
belle Calopteryx virgo b Gösen, Saasa

3 Blaugrüne Mosaik-
jungfer Aeshna cyanea b Saasa, Eisenberg,

Gösen

4 Blutrote Heideli-
belle

Sympetrum sangui-
neum b Gösen, Saasa

5 Federlibelle Platycnemis pennipes b Saasa

6 Frühe Adonislibelle Pyrrhosoma
nymphula b Saasa, Eisenberg

7 Gebänderte Heide-
libelle

Sympetrum pedemon-
tanum 2 2 b Saasa

8 Gemeine Binsen-
jungfer Lestes sponsa b Gösen

9 Gemeine Heideli-
belle Sympetrum vulgatum b Saasa, Gösen

10 Gemeine Sma-
ragdlibelle Cordulia aenea b Gösen, Saasa

11 Gemeine Winterli-
belle Sympecma fusca b Gösen

12 Große Heidelibelle Sympetrum striolatum b Gösen

13 Große Königs-
libelle Anax imperator b Gösen

14 Große Pechlibelle Ischnura elegans b Gösen, Saasa

15 Großer Blaupfeil Orthetrum cancella-
tum b Gösen

16 Herbst-Mosa-
ikjungfer Aeshna mixta b Gösen

17 Hufeisen-Azur-
jungfer Coenagrion puella b Gösen, Saasa,

Eisenberg

18 Plattbauch Libellula depressa b Gösen

19 Schwarze Heideli-
belle Sympetrum danae b Gösen, Saasa,

Eisenberg
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Lfd.
Nr. Deutscher Name Wissenschaftlicher

Name
RLT
2011

RLD
201327 Schutz Vorkommen/

Gemarkung

20 Südlicher Blaupfeil Orthetrum brunneum b Saasa

21 Vierfleck Libellula quadrimacu-
lata b Eisenberg, Saasa

22 Zweigestreifte
Quelljungfer Cordulegaster boltonii 3 b Saasa, Eisenberg

Weichtiere

1 Gemeine Heide-
schnecke Helicella itala 3 3 Kischlitz

Gefäßpflanzen

1 Acker- Wachtel-
weizen

Melampyrum
arvense 3 3 Pretschwitz

2 Aufrechtes Glas-
kraut Parietaria officinalis 3 V Eisenberg

3 Bienen-Ragwurz Ophrys apifera § Petersberg

4 Bleiches Waldvög-
lein

Cephalanthera dama-
sonium § Gösen

5 Borstige Schup-
pensimse Isolepis setacea 3 V Kursdorf

6 Braunstieliger
Streifenfarn

Asplenium trichoma-
nes 3 Hainspitz

7 Eiblättriges Tän-
nelkraut Kickxia spuria 2 3 Saasa

8 Fieberklee Menyanthes trifoliata 2 3 b Hainspitz

9 Filzsegge Carex tomentosa 3 3 Petersberg

10 Gewöhnliche Kü-
chenschelle

Pulsatilla vulgaris
s.str. 3 3 § Petersberg

11 Große Händelwurz Gymnadenia conop-
sea V § Petersberg

12 Großes Zweiblatt Listera ovata § Petersberg,
Rauschwitz
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Lfd.
Nr. Deutscher Name Wissenschaftlicher

Name
RLT
2011

RLD
201327 Schutz Vorkommen/

Gemarkung

13 Kleiner Wasser-
schlauch Utricularia minor s.str. 1 3 Gösen

14 Knäuel-Glocken-
blume Campanula glomerata 3 3 Rauschwitz

15 Kugelfrucht-Binse Juncus sphaerocar-
pus 2 2 Döllschütz

16 Nestwurz Neottia nidus-avis § Eisenberg

17 Purpur Knaben-
kraut Orchis purpurea V § Petersberg

18 Schwanenblume Butomus umbellatus  2 Hainspitz

19 Sibirischer Blau-
stern Scilla siberica § Petersberg

20
Silberdistel, Hoch-
stängliche Große
Eberwurz

Carlina acaulis ssp.
caulescens (Lam.)
Schübl. & G. Martens

V b Petersberg,
Pretschwitz

21 Sommer-Adonis-
röschen Adonis aestivalis 3 2 Rauschwitz

22 Stinkende Nies-
wurz Helleborus foetidus  3 § Eisenberg

23 Europäischer
Straußenfarn

Matteuccia struthiop-
teris V b Hainspitz

24 Südlicher Wasser-
schlauch Utricularia australis  3 V Saasa

25 Sumpf-Calla Calla palustris 2 V § Hainspitz

26 Sumpfquendel Peplis portula 3 V Kursdorf

27 Trollblume Trollius europaeus 3 3 § Eisenberg,
Rauschwitz

28 Wiesen-Habichts-
kraut

Hieracium caespito-
sum 3 V Rauschwitz

29 Wildbirne Pyrus pyraster 3 Kursdorf

30 Zimt-Erdbeere Fragaria moschata 3 V Petersberg
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Lfd.
Nr. Deutscher Name Wissenschaftlicher

Name
RLT
2011

RLD
201327 Schutz Vorkommen/

Gemarkung

31 Zungen-Hahnen-
fuß Ranunculus lingua 2 3 § Hainspitz

Erläuterungen: Rote-Liste-Kategorie (RL):  0 = Ausgestorben oder verschollen, 1 = Vom Aussterben be-
droht, 2 = Stark gefährdet, 3 = Gefährdet, V = Vorwarnliste, D = Daten unzureichend, R = Extrem selten
(rar)

Artenschutzrechtlicher Schutzstatus:  b = besonders geschützt nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG,
s = streng geschützt nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

EU-Kategorie (Schutzstatus): I = Art des Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie, II = Art des Anhang II
der FFH-Richtlinie, IV = Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie, * = prioritäre Art des Anhang II der FFH-
Richtlinie

Nach Auskunft des Forstamtes Jena-Holzland28 kommt auch die Wildkatze (Felis silvestris) im Untersu-
chungsgebiet bzw. im weiteren Umfeld vor, dies ist durch Fotofallen und Lockstöcke im Wald belegt.

Im Hinblick auf den Biotopverbund können Pflanzen- oder Tierarten als Zielarten (mit Leit- bzw. Schlüs-
selfunktion auch für andere Arten dieses Lebensraumtyps) herangezogen werden. Es sind Arten, wel-
che eine Lebensgemeinschaft repräsentieren. Anhand dieser Zielarten werden Schutzziele formuliert
und konkrete Maßnahmen abgeleitet. Die Ziele und Maßnahmen wirken für den gesamten Lebens-
raum, vgl. Kap. 9.2.2.

Von der oberen Naturschutzbehörde wurde eine Auswahl getroffen und eine Liste geeigneter Zielarten
aufgestellt, vgl. Fachgutachten „Biotopverbundkonzept Freistaat Thüringen (2015). Grundlage für eine
Integration der Zielarten in das Biotopverbundkonzept war ihre Zuordnung zu den Lebensraumnetzen.
Aufgenommen wurden 66 Arten aus 11 Artengruppen, darunter Säugetiere, Vögel, Reptilien, Amphi-
bien, Fische und Insekten.

Für das Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans sind folgende typische Arten der Waldlebensräume
(Reproduktionshabitat) aus der Tiergruppe der Säugetiere (Fledermäuse) als Zielarten in den letzten 10
Jahren nachgewiesen: Bechsteinfledermaus, Kleiner Abendsegler, Rauhautfledermaus und Mopsfleder-
maus. Weitere Fledermausarten sind nicht (nur) einem einzelnen Habitattyp zuzuordnen, sondern sind
als mobile Komplexbewohner mit Quartieren v.a. in Siedlungen vertreten: Breitflügelfledermaus, Kleine
Bartfledermaus, Große Bartfledermaus und Fledermäuse der Gattung Plecotus.

Für das Untersuchungsgebiet ist als typische Art der Trockenlebensräume (Reproduktionshabitat) nur
aus der Tiergruppe der Reptilien die Schlingnatter (= Glattnatter) nachgewiesen29.

Und als typische Arten der Fließgewässerlebensräume (Reproduktionshabitat) finden sich im Untersu-
chungsgebiet (Rauda- und Wethautal) unter den Säugetieren der Fischotter30 als Zielart und für die
Feuchtlebensräume (Reproduktionshabitat) die Amphibien Knoblauchkröte und Laubfrosch sowie unter
den Schmetterlingen die Zielart Schwarzblauer (Dunkler) Wiesenknopf-Ameisenbläuling31.

28 Telefonat am 11.01.2021, Forstamt Jena-Holzland
29 Coronella_austriaca_240209_lux (thueringen.de) (letzter Zugriff 18.02.2021)
30 Artensteckbrief_Lutra_lutra_250209 (thueringen.de) (letzter Zugriff 18.02.2021)
31 https://tlubn.thueringen.de/naturschutz/zoo-artenschutz/steckbriefe-gesch-arten/artengruppe-schmetterlinge

(letzter Zugriff 18.02.2021)
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Auf der Zielartenliste sind auch Vogelarten vertreten, die sich aber als hoch mobile Komplexbewohner
nur bedingt bestimmten Lebensraumnetzen zuordnen lassen. Für das Untersuchungsgebiet sind dies
der Kiebitz, Raubwürger und Steinschmätzer.

Historische Artdaten

Folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die bedeutsamen Tier- und Pflanzenarten innerhalb des Un-
tersuchungsgebietes für den Zeitraum 2000-2008. Diese Daten entstammen dem FIS Naturschutz Thü-
ringen. Noch weiter zurückliegende Daten werden nicht berücksichtigt.

Tab. 32: Historische Daten zu Flora und Fauna (2000-2008)

Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2011

RLD
2013

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Säugetiere (ohne Fledermäuse)

Eichhörnchen Sciurus vulgaris 2 3 b Saasa

Feldhase Lepus europaeus 2 3 Pretschwitz

Fledermäuse

Bechsteinfledermaus Myotis bechsteinii 1 2 II/ IV/ b/ s Gösen

Braunes Langohr Plecotus auritus 3 V IV/ b/ s Gösen, Eisenberg,
Hainspitz

Breitflügelfledermaus Eptesicus serotinus 2 G IV/ b/ s Hainspitz

Fransenfledermaus Myotis nattereri 3 IV/ b/ s Hainspitz, Gösen

Großer Abendsegler Nyctalus noctula 3 V IV/ b/ s Gösen

Kleine Bartfledermaus Myotis mystacinus 2 V IV/ b/ s Hainspitz, Saasa

Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri 2 D IV/ b/ s Gösen

Mausohr Myotis myotis 3 V II/ IV/ b/ s Gösen, Hainspitz

Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii 2 IV/ b/ s Gösen

Wasserfledermaus Myotis daubentonii IV/ b/ s Gösen, Hainspitz

Vögel

Bartmeise Panurus biarmicus R b/ wV Hainspitz

Braunkehlchen Saxicola rubetra 2 2 b Petersberg

Eisvogel Alcedo atthis I/ b/ s/ wV Petersberg, Hainspitz
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2011

RLD
2013

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Gartengrasmücke Sylvia borin b Pretschwitz

Gebirgsstelze Motacilla cinerea b Hainspitz

Grauammer Emberiza calandra V b/ s/ wV Petersberg, Kischlitz

Grauspecht Picus canus 2 I/ b/ s/ wV Hainspitz

Haubentaucher Podiceps cristatus b/ wV Hainspitz

Kolbenente Netta rufina R b/ wV Hainspitz

Kolkrabe Corvus corax b Mertendorf

Mönchsgrasmücke Sylvia atricapilla b Pretschwitz

Nachtigall Luscinia megarhyn-
chos

b Pretschwitz

Neuntöter Lanius collurio I/ b/ wV Kursdorf, Petersberg

Reiherente Aythya fuligula b/ wV Hainspitz

Rohrammer Emberiza schoenic-
lus

b Eisenberg

Rohrschwirl Locustella luscinioi-
des

b/ s/ wV Hainspitz

Rohrweihe Circus aeruginosus I/ b/ s/ wV Hainspitz, Eisenberg

Rotmilan Milvus milvus 3 V I/ b/ s/ wV Rauschwitz, Petersberg,
Eisenberg

Schafstelze Motacilla flava b Petersberg

Schilfrohrsänger Acrocephalus
schoenobaenus 3 b/ s/ wV Hainspitz, Eisenberg

Spießente Anas acuta 3 b/ wV Eisenberg

Sumpfrohrsänger Acrocephalus
palustris

b Pretschwitz

Tafelente Aythya ferina b/ wV Hainspitz

Tannenhäher Nucifraga caryo-
catactes

b Hainspitz
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2011

RLD
2013

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Teichrohrsänger Acrocephalus scir-
paceus

b Eisenberg

Wasseramsel Cinclus cinclus b/ wV Kursdorf, Eisenberg

Zwergtaucher Tachybaptus ruficol-
lis

b/ wV Hainspitz

Reptilien

Ringelnatter Natrix natrix 3 V b Eisenberg

Waldeidechse Zootoca vivipara b Pretschwitz

Zauneidechse Lacerta agilis V IV/ b/ s Pretschwitz, Döllschütz

Amphibien

Bergmolch Ichthyosaura alpest-
ris

b Döllschütz, Petersberg,
Eisenberg, Gösen

Erdkröte Bufo bufo
b Döllschütz, Petersberg,

Eisenberg, Gösen, Hain-
spitz

Grasfrosch Rana temporaria
V/ b Döllschütz, Petersberg,

Eisenberg, Gösen,
Saasa

Knoblauchkröte Pelobates fuscus 3 3 IV/ b/ s Gösen

Laubfrosch Hyla arbora 2 3 IV/ b/ s Gösen

Nördlicher Kamm-
molch Triturus cristatus 3 V II/ IV/ b/ s Gösen, Eisenberg,

Petersberg

Teichfrosch Pelophylax kl. es-
culentus

V/ b Döllschütz, Petersberg,
Gösen

Teichmolch Lissotriton vulgaris
b Döllschütz, Petersberg,

Eisenberg, Gösen, Hain-
spitz

Schmetterlinge/ Falter

Nachtkerzenschwär-
mer

Proserpinus proser-
pina 3 V IV/ b/ s Saasa

Kaisermantel Argynnis paphia b Petersberg
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2011

RLD
2013

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Gemeines Wiesenvö-
gelchen

Coenonympha pam-
philus b Hainspitz

Goldene Acht Colias hyale b Hainspitz

Kleiner Feuerfalter Lycaena phlaeas b Eisenberg

Schwarzblauer
Wiesenknopf-
Ameisenbläuling

Maculinea nausi-
thous V II/ IV/ b/ s Eisenberg, Friedrich-

stanneck, Hainspitz

Silberbläuling Polyommatus co-
ridon b Petersberg

Käfer

Eremit Osmoderma eremita 3 2 II/ II*/ IV/ b/
s Hainspitz, Gösen

Marmorierter Rosen-
käfer Protaetia lugrubis 2 b Hainspitz, Eisenberg

Libellen

Blaugrüne Mosa-
ikjungfer Aeshna cyanea b Döllschütz, Eisenberg

Gebänderte Prachtli-
belle

Calopteryx splen-
dens b Eisenberg

Hufeisen Azurjungfer Coenagrion puella b Eisenberg

Becher Azurjungfer Enallagma cyathi-
gerum b Eisenberg

Große Pechlibelle Ischnura elegans b Eisenberg

Große Binsenjungfer Lestes viridis b Eisenberg

Plattbauch Libellula depressa b Eisenberg

Vierfleck Libellula quadrima-
culata b Eisenberg

Frühe Adonislibelle Pyrrhosoma
nymphula b Eisenberg

Blutrote Heidelibelle Sympetrum sangui-
neum b Eisenberg, Döllschütz
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2011

RLD
2013

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Gemeine Heidelibelle Sympetrum vulga-
tum b Döllschütz

Hautflügler

Ameise (Art) Formica polyc-
tena V Döllschütz

Faltenwespe Vespa crabro b Eisenberg

Gefäßpflanzen

Braune Stendelwurz Epipactis atropurpu-
rea b Petersberg

Acker-Wachtelweizen Melampyrum
arvense 3 3 Petersberg, Mertendorf,

Kischlitz, Pretschwitz

Ähren-Tausendblatt Myriophyllum spica-
tum 3 Gösen

Bienen Ragwurz Ophrys apifera b Petersberg

Blaue Himmelsleiter Polemonium caeru-
leum 0 3 b Döllschütz

Braunrote Sitter Epipactis atrorubens V b Petersberg

Ei-Sumpfsimse Eleocharis ovata 3 3 Gösen

Fieberklee Menyanthes trifoli-
ata 2 3 b Klengel

Filzsegge Carex tomentosa 3 3 Petersberg

Frühe Haferschmiele Aira praecox 1 V Saasa

Fuchsrote Borsten-
hirse Setaria pumila 3 Kischlitz

Fuchssches Knaben-
kraut Dactylorhiza fuchsii V b Döllschütz

Gewöhnliche Küchen-
schelle

Pulsatilla vulgaris
s.str. 3 3 b Petersberg

Gewöhnlicher Spin-
nen-Ragwurz

Ophrys sphegodes
s.str. 2 b Petersberg
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2011

RLD
2013

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Große Händelwurz Gymnadenia conop-
sea V b Petersberg

Großes Zweiblatt Listera ovata b Petersberg, Gösen

Grünliche Waldhya-
zinthe

Platanthera chloran-
tha 3 b Kischlitz

Karthäuser Nelke Dianthus carthusi-
anorum s.str. V b Pretschwitz

Kleiner Wasser-
schlauch Utricularia minor 1 3 Gösen

Kleines Wintergrün Pyrola minor 3 3 Gösen

Langjährige-Segge Carex elongata 3 Hainspitz

Nadel-Sumpfsimse Eleocharis acicularis 2 V Gösen

Purpur Knabenkraut Orchis purpurea V b Petersberg

Quirl-Tausendblatt Myriophyllum verti-
cillatum 2 Petersberg

Schwarzschopf-
Segge

Carex appropin-
quata 1 3 Aubitz, Saasa

Silberdistel

Carlina acaulis ssp.
caulescens (Lam.)
Schübl. & G. Mar-
tens

V b Pretschwitz

Sommer - Adonisrös-
chen Adonis aestivalis 3 2 Petersberg, Aubitz,

Mertendorf

Europäischer Strau-
ßenfarn

Matteuccia struthi-
opteris V b Eisenberg

Südlicher Wasser-
schlauch Utricularia australis 3 V Gösen, Saasa

Sumpf-Calla Calla palustris 2 V Hainspitz

Tannenwedel Hippuris vulgaris 2 V Klengel

Trollblume Trollius europaeus 3 3 b Petersberg, Gösen,
Eisenberg
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Deutscher Name Wissenschaftlicher
Name

RLT
2011

RLD
2013

Schutz Vorkommen/
Gemarkung

Wiesen - Habichts-
kraut

Hieracium caespito-
sum 3 V Pretschwitz

Zitzen-Sumpfsimse Eleocharis mamil-
lata 3 Döllschütz

Zungen - Hahnenfuß Ranunculus lingua 2 3 b Hainspitz

Erläuterungen: Rote-Liste-Kategorie (RL):  0 = Ausgestorben oder verschollen, 1 = Vom Aussterben be-
droht, 2 = Stark gefährdet, 3 = Gefährdet, V = Vorwarnliste, D = Daten unzureichend, R = Extrem selten
(rar)

Artenschutzrechtlicher Schutzstatus:  b = besonders geschützt nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG, s =
streng geschützt nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG

EU-Kategorie (Schutzstatus): I = Art des Anhang I der EG-Vogelschutzrichtlinie, II = Art des Anhang II
der FFH-Richtlinie, IV = Art des Anhang IV der FFH-Richtlinie, * = prioritäre Art des Anhang II der FFH-
Richtlinie

Biotopverbund

Der Biotopverbund32 oder die Biotopvernetzung ist die Sicherung und Schaffung eines Netzes von (Ein-
zel-) Biotopen, welches das Überleben bestimmter Arten sichert. Der Biotopverbund ist dann gegeben,
wenn ein funktionaler Kontakt zwischen Biotopen (Lebensräumen) besteht, der eine Vernetzung zwi-
schen Populationen von Organismen in Form von Beziehungssystemen ermöglicht. Er funktioniert dann,
wenn die zwischen gleichartigen Lebensräumen liegende Fläche für Organismen überwindbar ist, so
dass ein beidseitiger Individuenaustausch möglich ist.

In Deutschland ist der Biotopverbund seit 2002 im Bundesnaturschutzgesetz (§ 21 BNatSchG) und seit
2019 auch im Thüringer Naturschutzgesetz als Aufgabe des Naturschutzes verankert und angestrebtes
Ziel. Biotopverbund besteht aus Kernflächen, Verbindungsflächen und Verbindungselementen.

Waldlebensräume

Für die Umsetzung des Biotopverbundes innerhalb der Forstflächen hat Thüringen grundsätzlich gute
Voraussetzungen. Allein die Kernflächen bzw. landesweit bedeutsamen Flächen (siehe Karte 6) > 50 ha
(viele davon gesetzlich geschützt) besitzen einen Anteil von fast 10 % der Landesfläche, sie können
aber nicht isoliert voneinander betrachtet werden. Die Zukunftsaufgabe einer auch hinsichtlich des Bio-
diversitätsschutzes nachhaltigen Forstwirtschaft müsste es deshalb sein, „Biotopverbund im Wald“ um-
zusetzen. Die isolierten naturnahen Flächen müssen in einen räumlichen Bezug zueinander gebracht
werden. Dazu geben die landesweit bedeutsamen Korridore den räumlichen Rahmen. Inhaltlich liefert
JEDICKE (2008) zum „Biotopverbund für Alt- und Totholz-Lebensräume“ entsprechende „Leitlinien eines
Schutzkonzepts inner- und außerhalb von Natura 2000“. Dabei sollen Prozessschutzflächen in einem
hierarchischen räumlichen Verbundsystem (vom Einzelbaum, der Baumgruppe, über Altholzinseln und
Naturwaldreservaten bis großen Nationalpark mit „Naturwald-Dynamik) realisiert werden. Der Alt- und

32 https://www.bfn.de/themen/biotop-und-landschaftsschutz/biotopverbund.html (letzter Zugriff 18.02.2021)
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Totholzschutz ist dabei der Schlüsselfaktor, der auch von einem Zielartensystem getragen werden
müsste.

Waldlebensraumverbund im Untersuchungsgebiet:

Das Verbundsystem für Waldlebensräume hat zwei Zielebenen: Zum einen geht es um den Verbund der
deckungsreichen Lebensräume für Wald bewohnende Arten, das betrifft Arten mit einem großen Raum-
anspruch wie z.B. Wildkatze. Diese Populationen benötigen für ihren dauerhaften Fortbestand möglichst
störungsarme, kohärente Räume von mindestens 10 km2 .Zum anderen geht es um den Verbund der
naturnahen Waldlebensräume für Arten mit hohen qualitativen Habitatansprüchen, dies ist für speziali-
sierte Arten wie z.B. Hirschkäfer, bestimmte Fledermausarten besonders relevant. Dafür wurde in Thü-
ringen mit dem landesweiten Biotopverbundkonzept Thüringen eine integrierte räumliche Strategie ent-
wickelt.

Kernflächen der Waldlebensräume sind im Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans sind z.B. FFH-
Gebiet Beuche-Wethautal, die Naturwaldparzelle „Eisenberger Holzland“, waldbestimmte Geschützte
Landschaftsbestandteile/Flächennaturdenkmale, Flächen der Waldbiotopkartierung, in denen Zielarten
der Wälder und waldassoziierte Arten nachgewiesen wurde.

Verbindungsflächen (Korridore) der Waldlebensräume im Untersuchungsgebiet (Korridore) ziehen sich
als Teil der landesweit bedeutsamen Korridore durch das Eisenberger Waldgebiet bis in die Beuche und
von dort in Richtung Norden.

Verbindungselemente liegen kleinflächig zwischen den elementaren Kernlebensräumen und verringern
die Abstände, sodass an diesen Strukturen entlang eine Wanderung und Ausbreitung von Arten erfol-
gen kann, z.B. kleinere Laubwaldinseln und punktuelle Wald- oder Gehölzbestände.

Trockenlebensräume und mesophiles Grünland

Anders als bei den Waldlebensräumen sind die Trockenlebensräume in Thüringen wie auch im Untersu-
chungsgebiet auf bestimmte Standorte begrenzt. Wenn die standörtlichen Voraussetzungen für Tro-
ckenlebensräume gegeben sind, dann bestehen Kernflächen und Entwicklungspotentiale.

Im Gebiet der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg sind - anders als im Saaletal - lediglich vereinzelte und
relativ kleine Kernflächen sowie punktuelle Verbindungselemente vorhanden. Verbindungsflächen der
Trockenlebensräume (Korridore) lassen sich auf Bundes- und Landesebene hier nicht ableiten. Jedoch
sind im lokalen Maßstab durchaus Trockenlebensräume und vereinzelt auch Zielarten der Trockenle-
bensräume zu finden.

Sie werden ergänzt durch die mesophilen Grünländer. Hier ist entlang der Steilstufe des sog. Pret-
schwitzer Hanges und dem mit dem Talzug der Kleinen Wethau bis hin zur Beuche ein landesweit be-
deutsamer Korridor für mesophiles Grünland ermittelt. Diese Räume sind im Landschaftsplan im Rah-
men der standörtlichen Möglichkeiten weiterzuentwickeln.

Feucht- und Fließgewässerlebensräume

Das System der Auen, basierend auf geeigneten Bodenpotentialen und Hochwassergebieten in den
Bach- und Flusstälern, bildet das Grundgerüst für die Verbindung der Feuchtlebensräume. Dabei bilden
die Fließgewässer das Rückgrat für den Verbund dieses Lebensraumnetzes, somit die Grundlage für
den Austausch zwischen Gewässer und Aue. Da die Auen oftmals kaum noch Feuchtlebensräume (z.B.
Feuchtwiesen, Feuchtgebüsche oder Auwälder) aufweisen, sind sie ausgeprägte Defiziträume.
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Die Renaturierung der Gewässer bildet eine wesentliche Grundlage für die Wiederherstellung ihrer
Funktionen im Gewässernetz, die vor allem die Durchgängigkeit im Biotopverbund betreffen, aber auch
eine günstige Entwicklung der Selbstreinigungskraft und der Biodiversität des Gewässerabschnittes er-
möglichen. Renaturierte Gewässerstrecken verbessern zudem den Wasserrückhalt und verzögern den
Abfluss, was zu einer Verringerung von Abflussspitzen im Hochwasserfall führt. Der erhöhte Rückhalt
führt darüber hinaus zu einer Verbesserung des Wasserhaushalts durch Anreicherung des Grundwas-
sers und trägt damit zusätzlich zur Minderung von negativen Folgen des Klimawandels bei. Die Ver-
bundfunktionen sind aus den Zielsetzungen, die systembedingt vorrangig auf die Stärkung der besonde-
ren ökologischen Verbundfunktion der Fließgewässer (und ihrer Auen) abzielen sowie auf die Sicherung
der landesweit bedeutsamen Kernabschnitte, die Entwicklung der Verbindungsabschnitte zwischen den
Kernabschnitten und auf die langfristige Wiederherstellung der Durchgängigkeit von historischen Wan-
derfischachsen (Werra, Unstrut, Saale, Ilm, Weiße Elster), abgeleitet.

Feucht- und Fließgewässerlebensraumverbund im Untersuchungsgebiet:

Das Verbundsystem der Feucht- und Fließgewässerlebensräume orientiert sich entlang der Fließgewäs-
ser, hier innerhalb des Waldes insbesondere entlang der Rauda und im Offenland entlang der Wethau
und des Malzbaches. Als Zielarten der Fließgewässer und Auen sind spezialisierte Arten wie z.B. Fisch-
otter, Schwarzblauer Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Amphibien- und bestimmte Fischarten besonders
relevant.

Kernflächen der Fließgewässerlebensräume sind im Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans Ge-
wässerabschnitte mit „gutem ökologischem Zustand“ mit dem Hauptkriterium einer guten Gewäs-
serstrukturgüte, hier die Rauda im Mühltal.

Verbindungsabschnitte der Fließgewässerlebensräume im Untersuchungsgebiet sind alle restlichen Ge-
wässerabschnitte, die mehr oder weniger Defizite aufweisen. Diese betreffen vor allem die Gewäs-
serstrukturgüte und die Gewässergüte, z.B. Malzbach in gesamter Länge, Kleine Wethau bzw. Wethau,
aber auch die z.T. fehlende Durchlässigkeit infolge von Querbauwerken und verrohrten Bachabschnit-
ten.

Zur Sicherung von Amphibien-Wanderbewegungen gibt es im Untersuchungsgebiet an mehreren Stel-
len stationäre Amphibien-Leiteinrichtungen, vgl. Karte 6:

· Gösen, L1071, nördlich der Ortslage, ca. 400 m beidseitig

· Eisenberg, Obere Donitzschkau /Borgfeldstraße, ca. 100 m beidseitig und in

· Saasa, Gewerbegebiet „In den Wiesen“ als mobile Amphibien-Leiteinrichtung (über NALAP-Vertrag,
in der Flur 3, Flurstücke 151/10 – 166/13).

Vorbelastungen

lineare Immissionsquelle,
Barriere- und Zerschnei-
dungswirkung

Bundesautobahn, Bundesstraße, flächenhafter Schadstoffeintrag an
stark befahrenen Straßen, fehlende Amphibien-Leiteinrichtung an L3007
Fehlende Querungshilfen, Verbindungskorridore im Biotopverbund

punktuelle Vorbelastun-
gen:

Wehre, Abstürze und Grundschwellen (Barriere- und Zerschneidungs-
wirkung) sowie Verrohrungen in Gewässern

Altstandorte und Altablagerungen mit Altlastenverdacht
Fehlender Schutzstatus für wertvolle (Kern-)Lebensräume
Fehlende Pufferzonen um wertvolle Gebiete bzw. zwischen Teilen
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intensive Nutzungen/ Ver-
siegelung:

Flächen mit hohem u. mittlerem Biotopentwicklungspotential in intensi-
ver landwirtschaftlicher bzw. einseitiger forstlicher Nutzung
(ohne Darstellung, nur textlich)
Intensivierung und Reduzierung der Grünlandnutzung
Strukturarmut in Offenlandbereichen, Verarmung/Nivellierung
Nutzungsaufgabe/ Fehlende Pflege von wertvollen Biotopkomplexen
und Einzelelementen
Flächenverlust für Siedlungs- und Erschließungsflächen aller Art

morphologische Verände-
rungen

Uferverbau, Begradigungen, Verlust von Auenflächen

Landschaftsbild

Datenbasis
· Digitale Daten zu europarechtlichen und nationalen Schutzgebieten (SHK Stand 09/2019)

· Digitale Daten der Offenlandbiotopkartierung (SHK Stand 07/2020)

· Daten der Waldbiotopkartierung (ThüringenForst Stand 11/2019)

· Streuobstwiesen aus Biotoptypenkartierung i.A. des LRA SHK (Stand 10/2019)

· TLUG (2004): Die Naturräume Thüringens, Naturschutzreport, Heft 21, Jena

· BfN-Script 517 (2018), www.DNL-online.de (letzter Zugriff 18.02.2021)

· die Darstellung erfolgt in Karte 7.

Einführung

Das Landschaftsbild umfasst das wahrnehmbare Erscheinungsbild einer Landschaft, welches sowohl
durch die Natur, z.B. Erdoberfläche, Relief als auch durch die Kultur geprägt ist, z.B. Spuren der
menschlichen Besiedlung / Bewirtschaftung wie Geländestufen aufweist. Das Erscheinungsbild ist au-
ßerdem ganzheitlich zu verstehen und umfasst neben den visuellen Aspekten auch nichtvisuelle Ein-
drücke, z.B. Gerüche und Geräusche.

Das Landschaftsbild setzt sich aus einer Fülle von Elementen der Landschaft zusammen, welche ihrer-
seits natürlich entstanden sind (z.B. Gewässer, Felsbildungen) oder durch Menschenhand beeinflusst
sein können (z.B. Schutzpflanzungen, Hecken-, Heidelandschaften) oder ausschließlich durch das Wir-
ken des Menschen bedingt sind (z.B. Sekundärlandschaften nach Rohstoffabbau).

Gemäß § 1(5) BauGB, § 1 BNatSchG wird das Landschaftsbild als Schutzgut gleichwertig neben ande-
ren Schutzgütern verstanden, für dessen Schutz ein besonderes öffentliches Interesse besteht. Jedoch
wird im BNatSchG nicht der Begriff Landschaftsbild verwendet, sondern dieses mit Vielfalt, Eigenart und
Schönheit von Natur und Landschaft umschrieben.

Landschaftstypen und Landschaftsbildeinheiten

Die Wahrnehmung der Landschaft ist immer subjektiv, d.h. auf den Menschen und seine individuellen
Vorstellungen bezogen. Daher ist es schwierig, die individuelle Wahrnehmung des Landschaftsbildes zu
objektivieren. Im Folgenden wird zunächst im Plangebiet eine Gliederung des Landschaftsbildes vorge-
nommen.
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Am offensichtlichsten ist eine Zweiteilung des Untersuchungsgebietes. Es gibt eine klare Gliederung
zwischen den landwirtschaftlich genutzten nordwestlichen Bereichen und den bewaldeten Gebieten im
Südosten. Das Relief ist besonders durch ausgedehnte Hügel in den landwirtschaftlichen Teilen und
durch enge Täler in den Wäldern geprägt. Auffallend ist die Lage der Siedlungen, welche sich in Talla-
gen oder sich an Hangfußbereiche anschmiegen. Steilhänge und Hochflächen wurden siedlungsge-
schichtlich gemieden.

Im BfN-Script 517 (2018) werden großräumig Bedeutsame Landschaften in Deutschland (Band 2, darin
Thüringen) identifiziert. Die gutachterlichen Empfehlungen für eine Raumauswahl beschreiben überge-
ordnet das Untersuchungsgebiet in den folgenden Steckbriefen:

· 307 Mittlere Saale mit angrenzenden Tälern, hier sind es die Ausläufer dieser historischen Kultur-
landschaft, die das Untersuchungsgebiet betreffen und

· 308 Ostthüringer Holzland, eine Kulturlandschaft, die auch eine hohe Bedeutung für das Land-
schaftserleben / die landschaftsgebundene Erholung hat.

Eine nähere Differenzierung erfolgt im Kulturlandschaftsprojekt Ostthüringen, vgl. auch Kap. 7.8.3. In
diesem Projekt, vgl. SCHMIDT ET AL. (2005) wurden historisch geprägte Kulturlandschaften und spezifi-
sche Landschaftsbilder in Ostthüringen erforscht, die natur- und kulturbedingte Eigenart Ostthüringens
ermittelt, kurz charakterisiert und Leitbilder abgeleitet. Für das Untersuchungsgebiet des Landschafts-
plans sind zwei Landschaftsräume mit besonderer Eigenart hervorzuheben:

· Gebiet der Abteidörfer (32) innerhalb der Kulturlandschaft der Muschelkalktäler (entsprechend oben
der Nr. 307) mit markanten Gassendörfern und Weilern in auenorientierter Lage zur Wethau-Niede-
rung und

· Mühltal bei Eisenberg (42) innerhalb der Kulturlandschaft des Holzlandes (entsprechend oben der
Nr. 308) in einem engen, von großflächigem Wald umgebenen Tal, eins der wassermühlenreichsten
Täler Thüringens

· Streuobstwiesenlandschaft bei Bad Köstritz (41), diese ragt randlich von Osten her in das Unter-
suchungsgebiet des Landschaftsplans über Kursdorf bis an den südöstlichen Stadtrand von Eisen-
berg hinein, das dominierende Kulturlandschaftselement sind die Streuobstwiesen.

Die Teilräume zeichnen sich dadurch aus, dass eine räumliche Geschlossenheit erkennbar ist und dass
ein historisches Kulturlandschaftselement dominiert bzw. bei der Streuobstwiesenlandschaft eine Vielfalt
an Kulturlandschaftselementen auf engem Raum besteht (Höchste Konzentration an Streuobstwiesen in
Ostthüringen). Diese Räume sind in den folgenden Abbildungen als Schraffur dargestellt.
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Quelle: SCHMIDT ET AL. (2005), S. 365

Abb. 22: Abteidörfer: (Kultur-)Landschaftsraum Ostthüringens mit besonderer Eigenart

Quelle: SCHMIDT ET AL. (2005), S. 385

Abb. 23: Mühltal: (Kultur-)Landschaftsraum Ostthüringens mit besonderer Eigenart
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Quelle: SCHMIDT ET AL. (2005), S. 383

Abb. 24: Streuobstwiesenlandschaft östlich Eisenberg mit besonderer Eigenart

Das Untersuchungsgebiet lässt sich lokal noch in weitere, deutlich wahrnehmbare Räume Teilräume
bzw. Landschaftsbildeinheiten unterteilen, vgl. Tab. 33.

Tab. 33: Beschreibung des Landschaftsbildes

Land-
schaftstyp Verbreitung geologischer

Untergrund/ Relief
Haupt-
nutzung Besonderheiten

Hochfläche
/ Offenland
�

Östlich und
südlich von
Eisenberg

Buntsandstein /
Plateaulage und
Übergang zu Hangla-
gen

Ackerland überwiegend geringer Anteil
landschaftsgliedernder Struktu-
ren, großflächig landschaftliche
Weite

Hochfläche
/ Wald
�

Westlich und
südlich von
Eisenberg,
Hainspitz

Buntsandstein /
Plateaulage und
Übergang zu Hangla-
gen

Wald, Forst-
wirtschaft

Nordhänge feuchter und kühler,
stark eingeschnittene Bachtäler,
Süd- und Südwesthänge stärker
besonnt

Bachtäler
und Tal-
hänge
�

Auen / Ne-
benbäche
von Malz-
bach, Rauda,
Obere Wet-
hau, Altenro-
daer Grund

Buntsandstein /
Tallage und Über-
gang zu Hanglagen

Grünland,
Siedlung,
Einzelanwe-
sen, Gärten,
Mühlen

schmale und enge Bachtäler als
wichtige landschaftliche Leitli-
nien, Konzentration des Land-
schaftsbestandteils Wasser, ge-
gliedert sonn-, schattseitig



7        Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter

LP der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg / Thüringen Seite 124

Land-
schaftstyp Verbreitung geologischer

Untergrund/ Relief
Haupt-
nutzung Besonderheiten

Hänge und
Höhenrü-
cken / Of-
fenland
�

Raum der
Abteidörfer
und Merten-
dorf

tertiäre Lehmbede-
ckung / leicht bis
stärker geneigt über
Muschelkalk

Ackerland,
einzeln ein-
gestreutes
Grünland

überwiegend mittlerer Anteil
landschaftsgliedernder Struktu-
ren, landschaftliche Weite, Aus-
blicke

Talmulden
und Tal-
gründe
�

Auen / Ne-
benbäche
von Kleine
Wethau,
Wethau und
Biele

tertiäre Auenlehme /
nahezu eben bis
leicht geneigt über
Muschelkalk

Grünland, z.
T. Äcker,
Siedlung,
Gärten, Müh-
len

Aufgeweitete, flachere Talzüge
mit Gewässern, mittlerer Anteil
landschaftsgliedernder Struktu-
ren z.B. entlang der Bäche und
Gräben, offener Charakter

Kuppen,
Hänge,
Hangso-
ckel, Über-
gangs-be-
reiche
�

Wald- und
Offenlandge-
biet Beuche /
Raum Gösen
- Aubitz –
östlich Pe-
tersberg

tertiäre Lehmbede-
ckung / stärker bis
stark geneigt über
Muschelkalk

Forstwirt-
schaft, z.T.
Acker- und
Grünland

weite Ausblicke, z.T. aufgrund
der Fernwirkung stark land-
schaftsprägend, Süd- und West-
hänge mit extremen Trockenla-
gen, hier zahlreiche floristische
und faunistische Besonderheiten,
zum Teil sehr kleinteiliger Wech-
sel verschiedener Nutzungsfor-
men, zum Teil aber auch großflä-
chiger

Die für das Untersuchungsgebiet abgeleiteten Teilräume mit den Nr. 1 – 6 sind relativ klar gegeneinan-
der abgrenzbar, sie spiegeln die Standortverhältnisse, Relief, Nutzungen und den Raumeindruck wider
(z.B. bewaldete nordseitige Steilhänge, intensiv ackergenutzte Tal- und Hochflächen).

Bewertung der Landschaftsbildeinheiten und des Ortsbildes

Das Landschafts- und Orts- bzw. Siedlungsbild wird wie folgt bewertet:

· Erfassung und Darstellung der Ausgangsinformationen, z.B. der Einzelelemente und Landnutzungs-
formen im Landschaftsraum, der Landschaftstypen,

· Einteilung dieser Daten nach Anzahl und/oder Ausprägung in Kategorien, um Details und Unter-
schiede des Landschaftsbildes herauszuarbeiten.

Zur Bewertung des landschaftsästhetischen Erlebnispotentials werden entsprechend der Landschaftsty-
pen folgende Kriterien erfasst:

· Landschaftliche Vielfalt (Häufigkeit und Verteilung einzelner Nutzungsformen und landschaftlicher
Einzelelemente), Bewertungsstufen von 1 (gering) bis 3 (hoch) bedeuten:

- Gering: überwiegend großflächige, einheitliche Landschaftsstruktur
- Mittel: durchschnittlicher Wechsel der Einzelflächen u. Verteilung der Landschaftsmuster
- Hoch: überwiegend kleinteilige u. vielfältige Landschaftsstruktur.

· Landschaftliche Eigenart (typische Nutzungsformen sowie Natürlichkeit und kulturhistorische Bedeu-
tung von Einzelelementen unter Berücksichtigung der Bindung an diesen Landschaftsraum), Bewer-
tungsstufen von 1 (gering) bis 3 (hoch) bedeuten:

- Gering: untypische Bau- u. Nutzungsformen dominieren, kulturhistorisch bedeutsame
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  Elemente od. prägnante Nutzungsformen/ -elemente sind kaum vorhanden
- Mittel: „Normalbild” einer üb. längere Zeit gewachsenen, gut strukturierten, i.d.R. agrarisch
  oder forstlich genutzten Landschaft mit einzelnen bäuerlichen Siedlungselementen
- Hoch: charakteristische, üb. längere Zeit entwickelter Bau- u. Nutzungsformen/ -elemente z.T.
  an naturnahe Bereiche u. Landschaftsraum gebunden, hoher Prägnanz u. Kontinuität.

· Reliefdynamik Bewertungsstufen von 1 (gering) bis 3 (hoch) bedeuten:

- Gering: eben bis flachwellig, d.h. weitläufig, geringe Höhenstufungen
- Mittel: wellig/ hügelig, d.h. zwar deutliche Höhenänderungen vorhanden, aber keine starke
  Reliefierung
- Hoch: bergig, bzw. steil ansteigende Hänge, starke Höhenänderungen auf relativ kurzer
  Entfernung.

Die Ergebnisse der Einstufung erscheinen als dreistellige Zahlenkombination zusammen mit den vor-
handenen Einzelelementen und landschaftlichen Leitlinien in den Landschaftsbildeinheiten. So stehen
die Stufungen einzeln nebeneinander. Für jedes Einzelkriterium lässt sich ablesen, wie sich das land-
schaftsästhetische Erlebnispotential aus den Einzelkriterien Vielfalt, Eigenart und Reliefdynamik zusam-
mensetzt. Diese Methode lässt somit das heterogene Gefüge der landschaftlichen Teilbereiche klar für
die freie Landschaft (außerhalb der Ortslagen) nachvollziehen, vgl. Tab. 34 und Karte 7.

Tab. 34: Bewertung der Landschaftsbildeinheiten

Zusammenfassung für das Landschaftsbild

Generell hat die Erfüllende Gemeinde Eisenberg einige hochwertige Landschaftsbildräume. Dies sind
zum einen die Talzüge von Malzbach und Rauda (Mühltal), zum anderen ist es der Raum zwischen Pe-
tersberg, Aubitz und Gösen. Durch die hohe Reliefenergie, die gekammerten und strukturreichen Hänge

Bewertung /
Raum

Landschaftliche
Vielfalt

Landschaftliche
Eigenart Reliefdynamik

Ge-
ring

1

Mittel
2

Hoch
3

Ge-
ring

1

Mittel
2

Hoch
3

Ge-
ring

1

Mittel
2

Hoch
3

Hochfläche / Offenland
�

X X X

Hochfläche / Wald
�

X X X

Bachtäler, Talhänge ge-
gliedert, sonn-, schattseitig

�
X X X

Hänge und Höhenrücken /
Offenland
�

X X X

Talmulden und Talgründe
�

X X X

Kuppen, Hänge, Hang-
sockel, Übergangsbereiche

�

X X X
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rund um die Beuche sowie Übergänge zum Wethautal gewinnt dieser Teilraum eine besondere Bedeu-
tung für das Landschaftsbild.

In den Talmulden und Talgründen mit den Gewässern der Kleinen Wethau, Wethau und Biele sind die
landschaftliche Eigenart hoch als auch die Reliefenergie ausgeprägt, die Vielfalt ist aktuell mittel. Die
offenen, weiten, flach bis mäßig geneigten Hänge und Rücken zeichnen sich als Landschaftsraum mitt-
lerer Bedeutung aus. Im Verhältnis dazu geringwertiger sind die aktuell strukturärmeren und relativ fla-
chen, ackerbaulich genutzten Hochflächen im Norden.

Die Beurteilung der einzelnen Orts- bzw. Siedlungsbilder erfolgt nach der gleichen Methode, allerdings
mit Kriterien, welche sich auf die innerörtliche Situation einschließlich Stadt-/Ortsrand beziehen (vgl.
Karte 7).

· Siedlungsvielfalt (Häufigkeit und Verteilung einzelner Bauformen und landschaftstypischer Sied-
lungsstruktur), Bewertungsstufen von 1 (gering) bis 3 (hoch) bedeuten:

- Gering: geringer Bestand an regional- und landschaftstypischen Bauformen, -materialien und
  Freiflächen, sehr gleichförmige Bau- und Raumstruktur ohne historisch/ kulturell bedeutsame
  Einzelelemente
- Mittel: durchschnittlicher Bestand typischer Bauformen, -materialien und Freiflächen, übliche
  Ausstattung mit prägnanten und historisch/ kulturell bedeutsamen Einzelelementen
- Hoch: reicher Bestand regionaltypischer Bauformen, -materialien, Freiflächen, Raumerlebnis
  sen, kleinteiliger Wechsel von Bauten und siedlungsgebundenen Freiflächen, reiche Ausstat-
  tung mit prägnanten und historisch/ kulturell bedeutsamen Einzelelementen.

· Siedlungseigenart (typische Bauformen sowie kulturhistorische Bedeutung von Einzelelementen un-
ter Berücksichtigung der Bindung an diesen Siedlungsraum), Bewertungsstufen von 1 (gering) bis 3
(hoch) bedeuten:

- Gering: Dominanz regional untypischer Siedlungsstrukturen, Bauformen und Baustoffe, „zer-
  faserte“ Siedlungsstrukturen ohne ausgeprägte Ortsränder, geringer Bestand an historischer
  Bausubstanz und an identifikativen Freiflächen
- Mittel: in Teilbereichen regional- bzw. landschaftstypischer Siedlungsstruktur und -gestalt, ab
  schnittsweise ausgebildete Ortsränder Freiflächen, üblicher Bestand an historischer Bausub-
  stanz und an identifikativen Freiflächen
- Hoch: Dominanz regional- bzw. landschaftstypischer Siedlungsstrukturen, Bauformen und
  Baustoffe und Freiflächen mit eigenem Charakter, geschlossene Ortssilhouette in enger Ver-
  zahnung zur umgebenden Landschaft, ausgebildete Ortsränder, Ensemblewirkung, umfang-
  reicher Bestand an kulturhistorisch bedeutenden Gebäuden und Freiflächen.
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Tab. 35: Bewertung des Siedlungs- und Ortsbildes

Bewertung /
Ortslage

Siedlungsvielfalt Siedlungseigenart
Gering

1
Mittel

2
Hoch

3
Gering

1
Mittel

2
Hoch

3

Eisenberg

alter
Stadtkern

X X

sonstige
Siedlungs-

gebiete
X X

Gewerbe-
gebiete X X

Gösen
X X

Hainspitz

alter
Ortskern

X X

sonstige
Siedlungs-

gebiete
X X

Gewerbe-
gebiete X X

Mertendorf
(Rundlingsdorf) X X

Petersberg mit Kischlitz
(Rundlingsdorf)

und Aubitz
X X

Rauschwitz
mit

Döllschütz,
Karsdorf-

berg, Pret-
schwitz,
Schmör-
schwitz

(Rundlings-
dorf)

alter
Ortskern

X X

sonstige
Gebiete /
Ldw. Be-

triebe

X X

Zusammenfassung für das Siedlungs- und Ortsbild

Bei der Bewertung von Siedlungsvielfalt und –eigenart ergibt sich eine differenzierte Situation. In den
meisten Ortslagen trifft man in den alten, historischen Ortskernen auf ein geschlossenes, meist histori-
sches Siedlungsbild (dörfliche Siedlungsstruktur und –bauweisen). Dies gilt in besonderem Maß für die
Ortskerne der Rundlingsdörfer von Mertendorf, Schmörschwitz und Kischlitz, aber auch für Petersberg
und Rauschwitz.

Als geschlossen und weitgehend einheitlich gilt der Stadtkern von Eisenberg. In den Randbereichen des
Eisenberger Stadtkerns sind am Stadtbild die Entwicklungsphasen der Stadtentwicklung abzulesen mit
(z.T. aus neuerer und neuster Zeit) Siedlungsbildern mittlerer Wertigkeit. Geringe Siedlungsvielfalt und
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Eigenart weisen die Gebiete mit mehrstöckigen Wohnblocks (z.B. Straßenzüge Zeilbäume, Pfälzer
Straße, Mendener Straße, Biberacher Straße) auf. Die Bebauung ist charakterisiert durch nicht regional-
typische Siedlungsbilder wie z.B. Plattenbauten. Eine unmaßstäbliche Bebauung im Siedlungsbereich
ist nicht anzutreffen.

Im Untersuchungsgebiet bestehen mehrere großflächige Gewerbegebiete. Beeinträchtigend bzw. stö-
rend für das Landschaftsbild wirken sich die 6 Windkraftanlagen in der Gemarkung Rauschwitz aus so-
wie der Schornstein im Gewerbegebiet an der Jenaer Str./nahe REWE-Markt im Stadtbild von Eisen-
berg.

Erholung

Datenbasis
· Thüringer Tourismusverband Jena-Saale-Holzland e.V., E-Mails vom 12.09.2019 und 16.07.2020

· Forstdaten ThüringenForst, Stand 10/2019 und 11/2019

· Regionalplan Ostthüringen, Stand 2012

· Stadt Eisenberg / Thüringen, Informationen zum Milows Claw Trail vom 14.10.2019, Radwegekon-
zept Dorfregion Wethautal (Stand Januar 2018) sowie Radwegekonzept der Stadt Eisenberg (Stand
Februar 2008), E-Mail vom Bauamt am 21.07.2020

· Saale-Holzland-Kreis Tourismus
https://www.saaleholzlandkreis.de/index.php?id=11 (letzter Zugriff 18.02.2021)

· Radroutenplaner Thüringen für die Region Saaleland
https://radroutenplaner.thueringen.de/rth_region_routen.asp?reg=7 (letzter Zugriff 18.02.2021)

· Thüringen Saaleland
https://www.saaleland.de/ (letzter Zugriff 18.02.2021)

· Die Darstellung erfolgt in Karte 7.

Erholungszielpunkte und Erholungsräume

Als Teil der Tourismusregion „Saaleland“ ist die Landschaft des Untersuchungsgebietes durch seine in-
teressante Mischung aus Geschichte, Kultur und Natur besonders attraktiv. Neben geschichtlichen
Zeugnissen im Saale-Holzland-Kreis wie Burgen und Hummelshainer Jagdschlösser sowie die noch er-
haltene barocke Jagdanlage Rieseneck sind es vor allem die kulturellen Merkmale der handwerklich ge-
prägten Standorte der Porzellanstadt Kahla, des Porzellandorfes Reichenbach und der Töpferstadt Bür-
gel, welche der Region ihren Charakter geben.

In Eisenberg selbst sind der Tiergarten und besonders die zum Schloss Christiansburg gehörende
Schlosskirche hervorzuheben. Diese gilt als die schönste Barockkirche Thüringens. Sie ist zugleich ein
typisches Zeugnis protestantischen Kirchenbaus, ein "barockes Theatrum sacrum" (gebaut zwischen
1680 und 1692).

(Zitat) „Immer einen Besuch wert ist auch der Schlosspark von Schloss Christiansburg in Eisenberg. Er
gilt als herausragendes Denkmal der Gartenkunst in Thüringen und steht als historische Gartenanlage
unter Denkmalschutz. Ein beliebtes Fotomotiv ist neben dem Schloss selbst der historische Bogengar-
ten, der einst von Herzog Christian zu Sachsen-Eisenberg angelegt wurde. In seinen schattigen Lau-
bengängen lässt sich selbst an heißen Sommertagen in angenehmer Kühle spazieren gehen; die histori-
schen Holzbalken, die den alten Linden des Laubenganges Halt geben, wurden 2019 erneuert. Eben-
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falls kürzlich erst freigelegt wurden die historischen Sichtachsen aus dem angrenzenden Land-
schaftspark auf das Schloss. Mit dem kleinen Landschaftspark überliefert ist der im 19. Jahrhundert an-
gelegte Baumbestand und ein Kräutergarten mit Pavillon. Besucher finden hier eine typische Parkarchi-
tektur aus der Zeit des Klassizismus.

Nur fünf Gehminuten vom Schlosspark entfernt können die Einwohner und Besucher der Stadt Eisen-
berg außerdem „Geyers Garten“ besuchen. Diese Gartenanlage wurde im 19. Jahrhundert von dem
Fabrikanten Felix Geyer beauftragt. Der Freund der Wissenschaften und Künste wünschte sich für sein
Grundstück eine prachtvollen Garten und ließ es darum mit seltenen Pflanzen, Höhlen, Grotten, Lau-
bengängen, dem riesigen Kiefer eines Wales und einer künstlichen Burgruine ausstatten. Der Garten
war schon damals für jedermann an Sonntagen geöffnet. Seit 1971 ist in „Geyers Garten“ der Eisenber-
ger Tiergarten untergebracht. Er ist bis heute ein beliebtes Ausflugsziel für die Familien aus der Re-
gion“33 (Zitatende), vgl. auch Kap. 7.7.5.

Hervorzuheben ist, dass im Rahmen der Bundesgartenschau in Erfurt das ganze Jahr 2021 als The-
menjahr im Zeichen der Gartenkunst steht. Neben dem BUGA-Außenstandort der Dornburger Schloss-
gärten reiht sich die o.g. Eisenberger Parkanlage mit ihrer historischen Bedeutung und Einmaligkeit in
das Thüringenweite Gartennetzwerk ein.

Auch die einstige Residenzstadt Eisenberg selbst mit ihrem gut erhaltenen Stadtkern lädt zum Entde-
cken ein. Historische Profanbauten der Renaissance, des Barocks, des Klassizismus und der Gründer-
zeit stehen dicht gedrängt in der historischen Altstadt.

Im Untersuchungsgebiet ist weiterhin das Mühltal bei Eisenberg wichtiger Erholungszielpunkt, welches
geschichtliche und kulturelle Aspekte der Region mit einem naturverbundenen Erlebnistourismus zu ver-
bindet. Erholungszielpunkte im Umland sind zudem die kulturhistorischen Einzelelemente, vgl. 7.8.3.

Über das Untersuchungsgebiet hinaus gibt es zahlreiche Sehenswürdigkeiten, z.B. im Raum Gera, Bad
Klosterlausnitz, Bad Köstritz, Bürgel, Jena, die miteinander vernetzt sind.

Naturgebundene Erholung

Sehr eng mit der Ausprägung und dem Erlebniswert des Landschaftsbildes verbunden ist die natur-
bzw. landschaftsbezogene Erholung, die die ruhigen, extensiven Erholungsformen wie u.a. Spazieren-
gehen, Wandern und Radfahren umfasst.

Landschaftsraumausstattung

Die vom Muschelkalk geprägten Landschaftsräume, vgl. 6.2, sind mit Hecken, kleineren Feldgehölzen
und Trockenbiotopen ausgestattet. Stark reliefierte Landschaftsformen sind durch die Lössablagerungen
überdeckt und abgemildert, sie weisen nur spärliche landschaftliche Elemente (z. B. Bäume, Gebüsche,
Gehölze und Reste von Streuobstbeständen) auf. Die durch Buntsandstein geprägten Räume sind stär-
ker bewaldet und zertalt. Dies ist u.a. an zahlreichen größeren und kleineren Erosionsrinnen ablesbar,
z.B. beidseits des Malzbaches östlich von Eisenberg.

Neben den flächigen und linienhaften Elementen gibt es einige markante Einzelbäume im Untersu-
chungsgebiet, teilweise als Naturdenkmale ausgewiesen, vgl. Tab. 5, welche solitär durch ihren beson-
deren Wuchs, durch ihre ungewöhnlich hohes Alter oder durch ihre besondere Lage aus der Landschaft
heraus ragen. Dadurch sind diese als Anlaufpunkte und Landmarken landschafts- bzw. ortsbildprägend.

33 Zitat / Auszug aus: Thüringer Staatsanzeiger, Nr. 2/2021, Montag, 11.01.2021, 31. Jahrgang, Deckblatt Vor- und Rückseite.
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Weitere markante Einzelbäume (bisher) ohne Ausweisung sind z.B. die Dorflinde in Kischlitz (Stamm-
umfang in 2018: 5,02 m), ein Feldahorn an der ehemaligen Bahnstrecke in Eisenberg (Stammumfang in
2011: 2,47 m).

Landschaftliche Leitlinien und Elemente, Fließgewässer und ihre Quellen, Standgewässer

Optisch wahrnehmbare Leitlinien in der Landschaft sind vor allem die Bäche und Fließgewässer, wenn
sie mit gewässerbegleitenden, das Landschaftsbild prägenden Ufergehölzen ausgestattet sind (z.B.
Wethau bei Petersberg, kleine Wethau östlich von Hainspitz, bei Döllschütz). Dies gilt auch für Teiche
und Kleingewässer mit umgebenden Gehölzen.

Markante Alleen als landschaftliche Leitlinien, z.B. in Hainspitz (Seedamm, Winter-Linden) sind eher sel-
ten im Untersuchungsgebiet. Häufiger sind einseitige Baumreihen entlang verschiedener Straßen (z.B.
an der L1071 zwischen Eisenberg und Gösen, Winter-Linden, K138 zwischen Petersberg und Stünz-
mühle versch. Laubbaumarten gemischt) und an Feldwegen (z.B. Mühlenstraße/ Weg Richtung Pfarr-
mühle Winter-Linden, Döllschützer Straße Eschen-Ahorn).

Erholungswirksame Klimaverhältnisse

Erholungswirksam sind Klimaverhältnisse, wenn sonnige, wärmebegünstige Bereiche zum Verweilen in
der freien Landschaft einladen. Diese Situationen sind im Untersuchungsgebiet in südwestlich exponier-
ten Hanglagen zu finden, z.B. östlich von Petersberg am Wachhügel, den Hängen oberhalb des Baches
aus der Beuche wie auch an der Südwestseite Rosenhain, aber auch an den Hängen östlich oberhalb
des Malzbaches zwischen Eisenberg und Kursdorf. Letztere sind teilweise mit Gartenanlagen und Frei-
zeitgärten durchsetzt.

Kulturhistorische Einzelelemente, Kulturhistorische Nutzungen und Besonderheiten

Kulturhistorische Einzelelemente und Flächen sind wichtige landschaftliche und innerörtliche Besonder-
heiten. Neben den zahlreichen Bodendenkmalen, vgl. Tab. 9 und Tab. 10, sind es die gebauten kulturel-
len Zeugnisse, z.B. herausragend das Schloss mit Schlosskirche in Eisenberg, aber auch historisch ge-
wachsene, besondere Siedlungsformen (z.B. Rundlingsdörfer) oder historische technische Anlagen
(z.B. Wind-, Wassermühlen), früher verbreitete Nutzungsformen (z.B. Streuobstwiesen), Friedhöfe so-
wie Parks (Eisenberg und Hainspitz) sowie Grün- und Freiflächen, die Erholungsfunktionen erfüllen.

Besonderheit: Standorte „Baum des Jahres“

Interessante Zielpunkte sind mehrere „Bäume des Jahres“, die in der Vergangenheit im Untersuchungs-
gebiet gepflanzt wurden. Es handelt sich um eine Wildbirne in Eisenberg, eine Eberesche in Hainspitz
sowie je ein Feldahorn, ein Wacholder und ein Speierling in der Gemarkung Petersberg, vgl. auch 9.2.7.

Auffällig ist, dass sich die Mehrzahl in und um Petersberg befindet, dort wurden auch weitere markante
Einzelbäume (als ausgewachsene Exemplare) sowie auch kürzlich gepflanzte Jungbäume vorgefunden.
Erstere sind als Biotoptyp in der Karte 1 mit der Code-Nr. 6410 dargestellt.
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Waldfunktionen hinsichtlich Lärm-, Sicht- und Erholungsschutz

Im Untersuchungsgebiet sind vor allem entlang der Bundesautobahn BAB A9 Waldflächen mit besonde-
rer Lärm-, Sicht- und Erholungsschutzfunktion ausgewiesen. Dahinter liegende bewaldete Bereiche wei-
sen sich durch eine besondere Erholungsqualität aus. Die Quellenangabe für die folgenden vier Abbil-
dungen lautet:

Quelle: ThüringenForst AöR, Forstliches Kompetenzzentrum (Stand 11/2019)

Abb. 25: Lärmschutzfunktion des Waldes im Untersuchungsgebiet
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Abb. 26: Sichtschutzfunktion des Waldes im Untersuchungsgebiet

Abb. 27: Erholungsfunktion des Waldes im Untersuchungsgebiet
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Abb. 28: Eigentumsformen im Wald

Aktive Erholung

Das Untersuchungsgebiet ist mit einer Vielzahl von Möglichkeiten zur aktiven Erholung ausgestattet.

Erholungsausstattung und Erholungsinfrastruktur

Wichtige Erholungsangebote sind die Bäder (Frei- und Hallenbad in Eisenberg), der Tiergarten (Motto:
„Mit dem Tier auf du und du“) und Sportanlagen (in Eisenberg und Hainspitz).

Einen flächenmäßig umfangreichen Teil nehmen Kleingartenanlagen und Freizeitgärten rund um Eisen-
berg ein. Sie bilden einen grünen Gürtel um das Stadtgebiet und werden nicht nur von Einheimischen,
sondern traditionell auch von Nutzern aus dem Raum Leipzig und Merseburg bewirtschaftet. Sie sind
überwiegend im Verein organisiert.

Hervorzuheben ist weiter die „Geburtenbaumfläche34“, welche am Hang gegenüber dem Tiergarten süd-
lich der Geraer Straße öffentlich zugänglich ist. Hier wurden bisher vorwiegend heimische Laubbäume
wie Ahorn, Linde, Zierapfel und Walnuss gepflanzt. Die Fläche ist bereits ausgefüllt und eine Erweite-
rungs- oder Alternativfläche fehlt.

34 Hierbei handelt es sich um ein Angebot der Stadt Eisenberg / Thüringen an junge Familien, für jedes neugeborene Kind einen
Baum zu pflanzen. Die Fläche wird von der Eduard-Geyer-Stiftung verwaltet und ist inzwischen voll belegt (eine Erweiterung ist
geplant).
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Rad- und Wanderwege, Mountainbike-Trail

Durch das Untersuchungsgebiet führen mehrere überregionale und regionale Wander- und Radwege,
z.B. der Fernradweg D4-Route, der Radfernweg „Thüringer Städtekette“, der Radweg „Erneuerbare
Energien“ sowie der „Thüringer Mühlenradweg“. Daneben gibt es im Untersuchungsgebiet ver-
schiedenste Wanderwege, aber auch Themenwege wie z.B. der „Sommerfrische-Weg“ und der „Behin-
dertenfreundliche Wanderweg“ südwestlich nicht weit von den Waldkliniken Eisenberg entfernt.

Auch dem Reitsport stehen durch vorhandene Reitwege und durch die Reitanlage in Pretschwitz unter-
schiedliche Möglichkeiten offen. Die abwechslungsreiche Natur, mit Hügeln und Tälern, insbesondere
durch das Mühltal laden zum Wandern und zu ausgedehnten Radtouren ein.

Entlang der Wege im Mühltal, aber auch im Waldgebiet von Eisenberg sowie im Umfeld von Hainspitz
bestehen zahlreiche Rastplätze, Bänke, Informationen und Wegweiser sowie Schutzhütten. Die Erho-
lungsinfrastruktur wird durch günstig gelegene (Wander-)Parkplätze komplettiert.

In Eisenberg gibt es einen Wohnmobil-Stellplatz, günstig gelegen am Stadtrand (Geraer Str. 71) mit 7
Stellplätzen. Ein Campingplatz ist nicht ausgewiesen.

Eine Besonderheit ist der Mountainbike-Trail, „Milows Claw Trail“, eine ausgeschilderte MTB-Abfahrts-
strecke im Mühltal. Ausgehend von der Naupoldsmühle besteht ein Zubringer südlich Richtung Sand-
berg zum Startpunkt, von dem aus die Abfahrtstrecke zum Zielpunkt im Mühltal nahe der Grenze des
Untersuchungsgebietes führt.

Die Stadt Eisenberg hat in 2008 ein Radwegekonzept aufgestellt, vgl. Abb. 29. Die Planungen werden
nachrichtlich übernommen sowie in Kap. 8.2 bewertet.
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Quelle: Stadt Eisenberg /Thüringen: Radwegekonzept der Stadt Eisenberg (Stand Februar 2008), E-Mail
vom Bauamt am 21.07.2020

Abb. 29: Geplante Radwege (rot) der Stadt Eisenberg

Die Gemeinde Hainspitz hat in 2018 Fördermittel für Radwege-Neubau und Radwegebau auf vorhande-
nen Straßen beantragt, vgl. Abb. 30. Die Planungen werden nachrichtlich übernommen sowie in Kap.
8.2 bewertet.
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Quelle: Stadt Eisenberg / Thüringen, Radwegekonzept Dorfregion Wethautal (Stand Januar 2018), E-Mail
vom Bauamt am 21.07.2020.

Abb. 30: Geplante Radwege (blau) der Dorfregion „Wethautal“

„Alte Weinstraße“

Eine weitere Besonderheit ist die „Alte Weinstraße“, vgl. auch Kap. 4.3.3, deren vermuteter Verlauf in
Ost-West-Richtung in etwa parallel zur heutigen B7 verläuft. Einige Abschnitte dieser Straße (z.B. zwi-
schen Poxdorf und Karsdorfberg, an der Grenze des Untersuchungsgebietes im Parallelverlauf zur „Ho-
hen Straße“ aus dem Tautenburger Forst) sind ausgesteint, andere hohlwegartig vertieft (z.B. östlich
Kischlitz Richtung Wethautal). Einige Abschnitte dieser alten Wegeverbindung fehlen.
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Regionalplan Ostthüringen

Bezüglich der im Regionalplan ausgewiesenen Flächen für die Freiraumsicherung und Erholung wird
auf Kap. 3.2.2 und Tab. 1 sowie Abb. 1 verwiesen. Dabei fällt auf, dass große Bereiche des Untersu-
chungsgebietes der Funktion Freiraumraumsicherung zugeordnet sind.

Als Vorranggebiet sind die Bereiche „Beuche, Wethautal, Eselholz“ (FS-65), und das „Holzland, An den
Ziegenböcken, Rote Pfütze, Altenrodaer Grund, Hainspitzer See“ (FS-70) sowie die „Raudaer Hänge,
Teisker“ (FS-68) ausgewiesen. Als Vorbehaltsgebiete die Landschaftsteile „Wethautal, Nebentäler,
strukturreiche Hänge und umgebende Wälder“ (fs-51) sowie die „Wälder und strukturreiche Kulturland-
schaft zwischen Eisenberg, Walperhain und Nickelsdorf“ (fs-49) und das „Holzland zwischen Hermsdorf,
Eisenberg und Tautenhain, Raudatal“ (fs-50). Diese Gebiete dienen neben anderen Funktionen der
landschaftsgebundenen Erholung.

Bewertung des Erholungspotentials

Mehrere Defizite in der Raumausstattung sind festzustellen:

Die Bundesautobahn BAB A9 stellt eine erhebliche Zerschneidung für das Untersuchungsgebiet dar.
Während südlich der Anschlussstelle Eisenberg in regelmäßigen Abständen Unter- oder Überführungen
bestehen, die von Wanderern, Radfahrern, Reitern usw. genutzt werden können, sieht es im Abschnitt
nördlich der Anschlussstelle ungünstiger aus. Zwar führen die L1071 und L1073 unter bzw. über die Au-
tobahn hinweg, jedoch sind diese Querungsmöglichkeiten für Wanderer, Radfahrer wenig attraktiv und
beengt. Hier fehlen Unter-/Überquerungen im Wegenetz, ebenso wie die Anbindungen dorthin.

Fehlende Wegeverbindungen betreffen auch Teilabschnitte der „Alten Weinstraße“, die dadurch nicht
durchgängig erlebbar ist.

Generell ist der nordwestliche Raum von Mertendorf über Kischlitz Petersberg, Aubitz, Pretschwitz Rau-
schwitz und Karsdorfberg wenig für Erholungssuchende erschlossen. Das Erholungspotential der
Dorfregion Wethautal und auch des Raumes um Mertendorf ist, gemessen an den naturräumlichen
Möglichkeiten, nicht ausgenutzt.

Vorbelastungen

Siedlungsraum, Verkehr, Ver- und Entsorgung

Gestörte Stadt-, Orts- und Siedlungsränder finden sich im Nordosten von Eisenberg im Bereich Heim-
stättensiedlung (Ostseite), am Silberberg (Südrand, Straße An der Fichte), auch in Hainspitz (Klengel-
scher Weg). Hier besteht auch die Gefahr, dass die Orte Hainspitz und Klengel baulich zusammenwach-
sen, es fehlt eine optische Siedlungszäsur.

Eine unmaßstäbliche Bebauung im besiedelten Bereich ist nicht in größerem Umfang zu verzeichnen.
Es gibt jedoch mehrere Industrie- und Gewerbegebiete, die eine erhebliche Größe erreichen und sich
beidseits der Autobahn und der B7 erstrecken. Diese sind zum Teil sehr gut eingegrünt (z.B. Wienerber-
ger), zum Teil aber ohne randliche Einfassung und Übergang in die freie Landschaft (z.B. in Hainspitz,
Bebauungsplan „An der alten Bahn“) bzw. in exponierter Lage (Bebauungsplan „Am Kuhberg“, hier un-
belegte Flächen /Eichenweg). Darüber hinaus sind die z.T. nicht mehr genutzten Stallanlagen zwischen
Schlössersmühlenweg und Straße Am Herrenberg eine starke visuelle Vorbelastung für die angren-
zende Wohnnutzung.
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Hinzu kommen die linearen Immissionsquellen (Verlärmung) durch Bundesautobahn, Bundesstraße,
flächenhafter Schadstoffeintrag sowie auch Barriere- und Zerschneidungswirkung an stark befahrenen
Straßen (begrenzte Querungsmöglichkeiten an Verkehrswegen).

Landschaftsraum und Erholungsinfrastruktur

Die Kleingartenkomplexe und Sportanlagen, deren Freizeitfunktionen von der Landschaftsqualität relativ
unabhängig sind, liegen weitgehend im und am Rande des besiedelten Bereiches, sodass Vorbelastun-
gen nur dort bestehen, wo sich diese Nutzungen auf Steilhanglagen oder in den Wald hinein entwickelt
haben.

Der Verkehrslärm durch die BAB A9 und auch phasenweise durch die Bundesstraße B7, insbesondere
die zur Landesstraße abgestufte Landesstraße L3007 verursacht eine erhebliche Vorbelastung für den
innerstädtischen Raum wie auch im Teilraum Malzbachtal insgesamt.

Eine erhöhte Vorbelastung gibt es durch Wochenendgärten und Datschen, die z.T. zu einer starken Zer-
siedlung geführt haben. Hier ist eine differenzierte und vertiefende Analyse erforderlich.

Schutzgut Mensch einschließlich menschliche Gesundheit /Schutzgut
Kultur- und sonstige Sachgüter

Datenbasis
· Regionalplan Ostthüringen, Stand 2012

· Auskunft Bauamt Stadt Eisenberg 14.10.2019 und Schreiben vom 20.07.2020

· Denkmalliste: Umweltamt Saale-Holzland-Kreis, 07602 Eisenberg, Stand 30.09.2019 und 02.10.2019

· Bodendenkmale: Thüringisches Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie,
Dienststelle Weimar, Fachbereich Archäologische Denkmalpflege, Stand 21.10.2019.

· die Darstellung erfolgt in Karte 7.

Schutzgut Mensch einschließlich menschliche Gesundheit

Für das Schutzgut Mensch ist besonders zu betrachten, inwieweit schädliche Umwelteinwirkungen vor-
handen sind und welche Auswirkungen z.B. für die Bauleitplanung der Gemeinde durch die Aufstellung
eines Flächennutzungsplans oder Bebauungsplans zu erwarten sind. Entscheidenden Einfluss auf die
Lebensqualität des Menschen (Gesundheit und Wohlbefinden) haben die Wohn- und Wohnumfeldfunk-
tion sowie Erholungs- und Freizeitfunktion. Das Schutzgut Mensch steht in enger Wechselbeziehung zu
den übrigen Schutzgütern, vor allem zu denen des Naturhaushaltes und ist im Rahmen der Umweltprü-
fung zu behandeln.

Für den Teilaspekt „Gesundheit und Wohlbefinden des Menschen“ liegen die gesetzlichen Standards
des BImSchG sowie der 16. (Verkehrslärmschutzverordnung) und 39. (Verordnung über Luftqualitäts-
standards und Emissionshöchstmengen) zugrunde, die verbindlichen Vorgaben für die Vermeidung
schädlicher Umwelteinflüsse beinhalten. Im Sinne des Vorsorgegebotes sind darüber hinaus die Orien-
tierungswerte der DIN 18005 relevant. Da sich diese Vorgaben i.d.R. auf die BauNVO beziehen, sind
diese zu ermitteln und darzustellen. Bezüglich der Wohnfunktion wird auf die Aussagen im Kap. 3.4 ver-
wiesen. Die verbindlichen Festsetzungen (Geltungsbereiche von Satzungen gem. §§ 9, 34, 35 BauGB)
werden dargestellt und soweit möglich differenziert (Wohnbauflächen, Gemischte und Gewerbliche Bau-
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flächen, Flächen für den Gemeinbedarf wie z.B. Kirche, Friedhof, Schloss). Die Gemeinde Hainspitz be-
sitzt einen genehmigten und gültigen Flächennutzungsplan, die Stadt Eisenberg hat keinen genehmig-
ten Flächennutzungsplan, jedoch einen Entwurf aus dem Jahr 2005 (Auskunft Bauamt Stadt Eisenberg
14.10.2019). Dieser ist befindet sich momentan in Aktualisierung (Schreiben Bauamt Stadt Eisenberg
20.07.2020).

Für den Teilaspekt Wohn- und Wohnumfeldfunktion werden die bewohnten Siedlungsbereiche und ihr
näheres Umfeld herangezogen (Naherholungsraum für das Erleben von Natur und Landschaft/Bewe-
gungsraum für Spiel, Sport und Freizeit). Als siedlungsnahe Freiräume mit Bedeutung für die Feier-
abend- und Naherholung werden Gärten, Grünflächen und Streuobstwiesen wie auch Gartenanlagen
erfasst. Diese stellen im Raum Eisenberg den Freiraum mit Erholungsbedeutung dar und liegen in der
Regel im Umkreis von weniger als 15 Fußminuten um die Siedlungen.

Für den Teilaspekt Freizeit- und Erholungsfunktion werden Flächen für ausgewiesene Freizeiteinrichtun-
gen, z.B. Sportplätze, Spielplätze dargestellt, vgl. Karte 1 und Karte 7. Bezüglich der Räume mit beson-
derem Schwerpunkt für die Erholungsnutzung sowie lokaler, regionaler wie überregionaler Rad-, Was-
ser- und Wanderwege erfolgt eine Abgrenzung zum Schutzgut Landschaft.

Aktuelle Vorbelastungen, insbesondere Verkehrslärm bestehen hinsichtlich linearer Emissionen durch
die Bundesautobahn BAB A9, zumal die Siedlungsräume z.T. dicht an und entlang der Verkehrswege
liegen.

Schutzgut Kulturgüter und sonstige Sachgüter

Es ist hervorzuheben, dass Kulturgüter unwiederbringlich sind und bei ihrer Entfernung, Überbauung,
Zerstörung dauerhaft verloren gehen. Unter dem Begriff „Kulturgüter und sonstige Sachgüter“ werden
geschützt oder schützenswerte Kultur-, Bau- oder Bodendenkmale, archäologische Fundstellen und
Landschaftsteile von besonders charakteristischer Eigenart subsumiert. Auch Böden mit Funktionen als
Archiv für Natur- und Kulturgeschichte stellen somit einen eigenen Wert dar.

Zum Thema Kulturlandschaft sind im KulturLandschaftsPortal Thüringen35 Informationen enthalten, die
bereits im Kap. 7.6.37.7.2 ff. aufgeführt sind, vgl. dort. Speziell für Ostthüringen wurde an der Fachhoch-
schule Erfurt, Fachbereich Landschaftsarchitektur ein Forschungsprojekt im Auftrag der Regionalen Pla-
nungsgemeinschaft Ostthüringen erarbeitet (SCHMIDT ET AL. 2005). In dieser Arbeit wurden historisch
geprägte Kulturlandschaften und spezifische Landschaftsbilder in Ostthüringen analysiert. Auf dieser
Grundlage konnten Zielvorschläge und Projektideen sowie zusammenfassende Empfehlungen entwi-
ckelt und abgeleitet werden.

Für das Untersuchungsgebiet sind drei Teilräume charakteristisch

- Abteidörfer

- Mühltal bei Eisenberg

- Streuobstwiesenlandschaft östlich Eisenberg

Zusätzlich sind in diesem Portal Hinweise auf ehemaligen Bergbau an der Robertsmühle verzeichnet
und dort ein Hohlweg-Relikt. Neben Friedhöfen und innerörtlichen Gedenksteinen sind weiterhin zwei
Gerichtsplätze interessant, nämlich südlich Döllschütz (Angerberg) und der Gerichtsberg nördlich von
Eisenberg Richtung Königshofen. Auf eine Darstellung in der Karte 7 muss maßstabsbedingt verzichtet
werden.

35 Siehe http://www.kulturlandschaft.fh-erfurt.de/index.php?id=24&type=0&uid=162&cHash=4abf7453566913cffe1129907f29be6b
(letzter Zugriff 18.02.2021)



7        Bestandsaufnahme und Bewertung der Schutzgüter

LP der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg / Thüringen Seite 140

Der Blick auf die Historische Karten MTB 5036 Bürgel (von 1905 mit einzelnen Nachträgen aus 1928)
und MTB 5037 Eisenberg (von 1908 mit einzelnen Nachträgen aus 1938)36 zeigt, dass die Feld-Wald-
Verteilung seit diesem Zeitraum nahezu gleichgeblieben ist. Jedoch war die Feldflur deutlich stärker
durch Wege und Raine gegliedert, sodass sich die Landschaft, z.B. in der Dorfregion Wethautal vor ca.
100 Jahren kleinteiliger erschienen sein muss.

Die verbindlichen Festsetzungen zu Bau- und Bodendenkmalen sind in den Kap. 4.3.2 und 4.3.3 aufge-
führt und dort (einschließlich der archäologischen Relevanzgebiete) sowie in Karte 3 und Karte 7 darge-
stellt.

36 Informationen durch: Landesamt für Bodenmanagement und Geoinformation, Ref. 34 Geoinformationszentrum, Erfurt vom
21.08.2020



8        Auswirkungen vorhandener / geplanter Nutzungen auf Natur und Landschaft

LP der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg / Thüringen Seite 141

8 Auswirkungen vorhandener / geplanter Nutzungen auf Natur und
Landschaft

In den folgenden Kapiteln werden alle bei der Bewertung der einzelnen Schutzgüter (B = Boden, OW =
Oberflächenwasser, GW = Grundwasser, K/L = Klima/Luft, A/B = Arten/Biotope/Lebensräume, L/E =
Landschaft/Erholung, M/KS = Mensch/Kultur- und Sachgüter) und Landschaftspotentiale aufgezeigten
Einzelkonflikte zusammengefasst und Vorschläge für ihre Reduzierung und Beseitigung gegeben. Die
kartografische Darstellung ist, soweit darstellbar, in den Karten 3-7 enthalten.

Konflikte durch die Siedlung

Bezogen auf die im Kap. 7 aufgeführten Schutzgüter zeichnen sich zusammengefasst für die Ortsteile
folgende Konflikte ab:

Tab. 36: Konflikte Siedlung

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermei-
dung/ Entwicklungskon-
zeption

1. Siedlung
1.1 Flächenversiegelung durch Siedlungserweiterung (B, OW, GW, K/L, A/B, L/E)
1.1.1 Ausweisung neuer

Wohngebiete und Bau-
plätze im Süden von
Eisenberg inkl. Orts-
randgestaltung. Meh-
rere Planungsabsich-
ten bestehen:
- 2. Änderung „Die

Siebenfreude“ in
Planung

- Flächen südl. „Die
Siebenfreude“ für
Wohn- und Kran-
kenhausbebauung

- Entlang Schlös-
sersmühlenweg

- Poolfläche südl.
des Silberberges

- Reduzierung des Flä-
chenverbrauches

- Innenstadtentwicklung,
statt Außenentwick-
lung

- Aufwertung der Innen-
stadt als attraktives
Wohngebiet statt

- Flächen für Wohn- und
Krankenhausbebau-
ung, werden sehr kri-
tisch bewertet, da Zer-
siedlungsgefahr, Flä-
chen oberhalb des-
Tonteiches und BPL
„Die Siebenfreude“
sind wichtige Schneise
für Durchlüftung des
Stadtgebietes, Teil ei-
nes geplanten innerört-
lichen Grünzuges lt.
Stadtentwicklungskon-
zept, potenzieller
Grüngürtel am Stadt-
rand

- Keine weitere Bebau-
ung entlang des
Schössersmühlenwe-
ges (s.o.), stattdessen
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermei-
dung/ Entwicklungskon-
zeption
- Umgestaltung der

Stallanlagen, Revitali-
sierung, Entwicklung
zu Wohnbebauung

1.1.2 Bebauung durch Flä-
cheneigentümer auf
der Wiesenfläche
westl. des Sportplatzes
Eisenberg, seitens des
Bauamtes Eisenberg
keine Einwände

- Kompensation
- Waldrandnaher und

hängiger Bereich sollte
von einer Bebauung
freigehalten werden
(ca. die westliche
Hälfte)

1.1.3 Neuausweisung von
Gewerbegebiet an der
Ortseinfahrt von
Saasa/ Eisenberg

Neuorganisation der
Alt-Gewerbeflächen am
Bahnhof

- Erweiterung von vor-
handenen Gewerbege-
bieten zw. Eisenberg
und der BAB A9

- wird sehr kritisch gese-
hen (Siedlungsband,
fehlende Siedlungszä-
sur, Gefahr des Zu-
sammenwachsens)

- Prüfung der Verträg-
lichkeit notwendig

- Flächen-Recycling er-
forderlich, Rückbau

- Minimierung der Ver-
siegelung

1.1.4 VEP Schortental: Er-
weiterung der Sportan-
lage und Vergrößerung
der Gastronomie und
Gaststätte, Schaffung
von Parkplätzen im
Wald (frühzeitige Betei-
ligung)

- Minimierung der Park-
plätze

- Weitgehende Erhal-
tung der wertvollen
umgebenden Laub-
mischwaldbestände

- Kompensation
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermei-
dung/ Entwicklungskon-
zeption

1.1.5 Planung Solarpark
Gösen: Solaranlagen
sollen auf ehemalige
Deponie (Kohlelager-
fläche) errichtet wer-
den.

- Minimierung der Sicht-
barkeit von Solaranla-
gen (intensive Eingrü-
nung)

- Kompensation

1.1.6 VEP „Betonmischan-
lage Gebr. v. den Wet-
tern GmbH“

- Fläche ist bisher nicht
bebaut

- Dringende Rückent-
wicklung anzustreben,
fehlende Siedlungszä-
sur, Gefahr eines Sied-
lungsbandes (Zusam-
menwachsen), wich-
tige Teilfläche für den
Biotopverbund, Ge-
wässer/Aue/Wethautal

1.2 Visuelle Störungen durch nicht angepasste Bauten am Siedlungsrand/ fehlende
      Eingrünung (L/E)
1.2.1 Stadt Eisenberg, südl.

der Reihenhausbebau-
ung am Silberberg „An
der Fichte“ (Planung
Erweiterung der Wohn-
bebauung/ Ausweisung
Wohngebiet, siehe
1.1.1)

- Entwicklung eines
landschaftstypischen
Ortsrandes mit raum-
wirksamer Bepflan-
zung

- Sichtschutzpflanzun-
gen (äußere Begrü-
nung)

- Innere Durchgrünung

1.2.2 Stadt Eisenberg,
Grenze Heimstätten-
siedlung/ Gerichtsberg
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermei-
dung/ Entwicklungskon-
zeption

1.2.3 Hainspitz, südwestli-
cher Ortsrand in Rich-
tung Klengel

- Schaffung einer Sied-
lungszäsur durch Frei-
haltung von Bebauung
(Richtung Klengel)

1.2.4 Umfeld der Waldklini-
ken Eisenberg ist nicht
angepasst an die hohe
Qualität des Neubaus
der Waldkliniken, feh-
lende Wege, Zugäng-
lichkeit der Natur, man-
gelhafte Umfeldgestal-
tung

Erstellung einer Konzep-
tion zur Umfeldgestaltung,
insbesondere für Patien-
ten der Waldkliniken (be-
hindertenfreundlich, barri-
erearm bzw. -frei)

1.3 Barriere innerhalb einer Kaltluftabflussbahn/in empfindlichen Landschaftsraum (K/L)

Kaltluftflüsse entstehen während autochthonen Wetterlagen (wolkenarm, windschwach, hohe Son-
neneinstrahlung). Der Abfluss der Luftmassen erfolgt talabwärts, entlang der Abflussbahnen (siehe
Karte 5 Klima und Luft). Das hat die Entstehung von Talwinden mit großen Kaltluftvolumenströmen
zur Folge. Vor allem aufgrund des Klimawandels und häufigeren Wärme- und Dürreperioden ist ein
funktionierender Luftaustausch von hoher Bedeutung.

1.3.1 - Gemeinde Rauschwitz, OT Schmörschwitz, Bebauung am
südwestl. Ortsrand von Schmörschwitz

- Gebäudestellung längs zur Fließrichtung (Tal) auf Anhöhe

- Begrenzung der Höhenentwicklung (Aue)

- geringer Konflikt

- Beratung durch einen
Klimalotsen als Bera-
tungsinstrument für
geeignete Klimaan-
passungen und Maß-
nahmen für die kom-
munale Stadtentwick-
lung (u.a. Lärmaus-
breitungskarten, Kalt-
luftstau)

- Klimaangepasstes
Bauen und Einpas-
sung von großen Bau-
ten in die Landschaft,
um
- Talwinde (Durchlüf-
tung) nicht zu behin-
dern,
- um Kaltluftstau zu

1.3.2 - Gemeinde Rauschwitz, OT Rauschwitz, Gebäudekomplex
der Abtei-Bäuerliche Aktiengesellschaft Rauschwitz, im östl.
Teil des Ortes

- Gebäudestellung längs zur Fließrichtung (Tal) am Hang-
fuß/Talrand

- Begrenzung der Höhenentwicklung (Aue)

- geringer Konflikt
1.3.3 - Südl. Ortsrand von Gemeinde Petersberg, OT Petersberg

- Wirtschaftsgebäude als Kaltluftbarriere, Petersberg als Kalt-
luftsammelgebiet
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermei-
dung/ Entwicklungskon-
zeption

1.3.4 - Stadt Eisenberg, Straße „Am Malzbach“/Kläranlage

- Kaltluftbarriere

vermeiden
- um einer Überwär-
mung entgegen zu
wirken.1.3.5 - Zwischen Stadt Eisenberg und OT Kursdorf, Verengung des

Tales

- Kaltluftbarriere

- Düseneffekt in Richtung Kursdorf, Erhöhung der Windge-
schwindigkeiten

1.3.6 - Weisenmühle bei Kursdorf: Wohn- und Wirtschaftsgebäude
befinden sich quer zum Kaltluftabfluss

- Kaltluftbarriere

1.4 Barriere im Biotopverbund (K/L) (vgl. Karte 6 Tiere, Pflanzen und Biologische Vielfalt)
1.4.1 Zerschneidungs- und Trennwirkung auf landesweit bedeutsa-

men Biotopverbund der Waldlebensräume (Beuche-Eisenberger
Holzland) durch Gewerbe- und Industriegebiete zwischen Hain-
spitz, der B 7 und der BAB A9, insbesondere bei

Realisierung des VEP „Betonmischanlage Gebr. v. der Wettern
GmbH“ an der B7 (Gemarkung Petersberg), bisher nicht bebaut

- Schaffung von Que-
rungshilfen und

- Verbindungselemen-
ten

- Rückentwicklung des
VEP

1.4.2 Trennwirkung auf den Verbund der Feucht- und Fließgewässer-
lebensräume (Wethau) durch Bundesstraße B7

- Freihaltung der Bach-
aue

- Förderung von
Feuchtlebensräumen

1.4.3 Trenn- und Barrierewirkung in der Stadt Eisenberg auf den
Malzbach (Querbauwerke, Verrohrungen, etc. siehe Kap. 8.5)
im Stadtgebiet

- Rückbau der Quer-
bauwerke

- Erhöhung der Durch-
lässigkeit

- Freistellung der Klein-
gärten am Malzbach

Konflikte durch den Verkehr

Die Verkehrsmengen der Bundes- und Landesstraßen liegen nach Auskunft des Straßenbauamtes Ost-
thüringen (2015) in folgender Größenordnung. Die Prognose für 2030 stammt aus dem Landesstraßen-
bedarfsplan 2030 (Mai 2018):
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Tab. 37: Verkehrsmengen

Abschnitt Bestand 2015
Kfz /24 Std.

Davon Anteil
Schwerverkehr

Prognose 2030
Kfz /24 Std.

Davon Anteil
Schwerverkehr

Bundesautobahn
BAB A9

64.704 12.884 > 30.000 k.A.

B7, BAB A9 Abfahrt Ei-
senberg bis Hainspitz/
Klengel

9.539 654 4.000 – 8.000 k.A.

B7, Abfahrt K138 bis
Hainspitz/ Klengel

7.638 478 4.000 – 8.000 k.A.

L1070, Roter Hügel
Rauschwitz bis Merten-
dorf

3.087 353 <4.000 k.A.

L1071, Eisenberg bis
Gösen

2.948 142 k. A. k.A.

L1073, Eisenberg bis
Königshofen

8.242 225 k. A. k.A.

L1073, Eisenberg bis
Weißenborn

3.977 194 <4.000 k.A.

L3007, Abfahrt BAB A9
bis Schützenplatz (in-
nerorts Stadt Eisenberg)

10.052 604 4.000 – 8.000 k.A.

L3007, Schützenplatz
Eisenberg bis Kreuzung
L1073

8.242 225 4.000 – 8.000 k.A.

L3007, Kreuzung L1073
bis Kursdorf

4.809 142 <4.000 k.A.

Die Bundesstraße B7 ist im Bereich der Stadt Eisenberg zur Landstraße L3007 abgestuft. Der Maut-,
Durchgangs-, sowie Schwerlastverkehr verursacht große Konflikte. Seit einiger Zeit ist eine Verlegung
der Ortsdurchfahrt Eisenberg (Umgehungsstraße) in Planung (Neubau), vgl. auch Landesstraßenbe-
darfsplan 2030, Entwurf (Mai 2018), Gesamtvorhaben Nr. 21. Ende der 1990er Jahren war diese als
eine innerörtliche Umgehung geplant. Dieser Abschnitt wurde jedoch verworfen, da eine innerörtliche
Entlastung nicht erreicht werden konnte.

Die Weiterführung der L3007 außerörtlich stellt ebenfalls ein erhebliches Problem dar. Diese soll auf
dem Bahndamm der ehemaligen Bahnstrecke (Crossen an der Elster – Porstendorf, welche das Elster-
mit dem Saaletal verband, 1969 Nutzung eingestellt) geführt werden. Erhebliche Konflikte der 3,7 km
langen Strecke betreffen:

· Malzbach selbst (Gewässernähe: Gefahr von Hochwasser, Schadstoffeintrag, Überbauung von Ufer-
zone, Talenge, Zerstörung und Zerschneidung der vorhandenen und gut ausgeprägten Biotopstruk-
turen)

· Überregionaler Radweg (Mühlenradweg) verläuft auf diesem Bahndamm (starke Frequentierung)

· Kaltluftabfluss in sich verengenden Malzbachtal, Gefahr von Kaltluftstau und Schadstoffeintrag

· Lärmproblematik und Nähe zum Siedlungsraum/ zur Siedlungsentwicklung.
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Aus Sicht der Landschaftsplanung sind mehrere Schutzgüter massiv durch diese Planungsabsicht be-
troffen. Der Zeithorizont für diese Maßnahme ist mit 2021 – 2030 datiert (Vordringlicher Bedarf). Begrün-
det wird das Vorhaben u.a. mit der aktuell hohen innerstädtischen Lärmbetroffenheit. Die Umweltauswir-
kungen werden auch seitens der Landesstraßenbauverwaltung als „sehr hoch“ eingeschätzt.

Im Radwegenetz bestehen Defizite in Bezug auf den Zustand und die Streckenführung einiger regiona-
ler Radwege. Besonders betrifft dies einen geplanten Neubau-Abschnitt bei Hainspitz. Hier soll der Rad-
weg über eine landwirtschaftliche Fläche verlaufen (vermutlich auf dem Flurstück der ehemaligen
Bahntrasse). Dadurch entstehen eine ungünstige Streckenführung und zusätzliche Zerschneidungsef-
fekte für die landwirtschaftlichen Nutzer. Weitere Konflikte treten durch die neu zu versiegelnde Strecke
über die Ackerfläche „Der Zehl“ (stattdessen Führung entlang der vorhandenen Döllschützer Straße mit
Abzweig nach Pretschwitz) zwecks Vermeidung von Flächenverbrauch, vgl. Abb. 30.

Ein weiterer Konflikt wird erwartet, wenn die Radwegeplanung der Stadt Eisenberg Nr. 5 zwischen
Sportplatz Schortental nach Heideland realisiert werden soll. Hier sind Teilabschnitte im Wald/am Wald-
rand, die befestigt und ggf. versiegelt werden müssen, vgl. Abb. 29. Die umliegenden Waldgebiete sind
aus faunistischer Sicht sensibel.

Tab. 38: Konflikte Verkehr

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/ Ent-
wicklungskonzeption

2. Verkehr
2.1 Stark befahrene Verkehrswege mit hoher Trennwirkung, Lärm- und Schadstoffemission
2.1.1 Bundesautobahn BAB A9

- hohe Trennwirkung trotz11 Querungen (Brü-
cken, Tunnel für landwirtschaftl. Verkehr, Rad-
verkehr, Fußgänger, Fauna)

- ~ 150 – 900 m voneinander entfernte (auf einer
Strecke von 7 km) Querungsmöglichkeiten
(durchschnittlich 550 m voneinander entfernt)

- Erhalt und Neuanlage
von Immissions-, Lärm-
und Sichtschutzpflanzun-
gen

- Erhaltung und Verbesse-
rung der Durchlässigkeit

2.1.2 Bundesstraße B 7 (Straßennetz), außerdem

Mühlenradweg führt an B7 entlang bis nach Eisenberg
„Am Roten Berg“

- Erhalt und Neuanlage
von Immissions-, Lärm-
und Sichtschutzpflanzun-
gen

- Amphibienschutz an
Straßen

2.1.3 Landesstraßen L1070, L1071, L1073, L3007, außerdem

Mühlenradweg führt entlang der L3007 von Eisenberg
bis nach Kursdorf, regionale Radwege führen entlang
der L1073 nach Weißenborn

Fehlender Amphibien-Schutz an der L3007 (Abzweig
BAB A9 bis Ortseingang Eisenberg)

- Erhalt und Neuanlage
von Immissions-, Lärm-
und Sichtschutzpflanzun-
gen

- Amphibien-Leiteinrich-
tung an Straßen, L3007
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Konflikte durch die Landwirtschaft

Aufgrund des hohen Flächenanteils besonders im westlichen Untersuchungsgebiet spielt die Landwirt-
schaft eine große Rolle, wenn es darum geht, die Bodenfruchtbarkeit zu erhalten, Wasserressourcen
und das Klima zu schützen, Erholungslandschaften sowie Tier- und Pflanzenarten und die biologische
Vielfalt zu erhalten.

Eine flächige Grundbelastung bewirkt die intensive Landwirtschaft auf grundwasserempfindlichen, erosi-
onsgefährdeten und überschwemmungsgefährdeten Böden sowie durch flächenhaften Stoffeintrag ins-
gesamt, vgl. auch Karten 3 und 4. Dies hat langfristig eine biologische und visuelle Verarmung zur
Folge. Andererseits werden durch die landwirtschaftliche, insbesondere durch die Grünlandnutzung Flä-
chen offengehalten, die sonst möglicherweise verbuschen würden oder der Sukzession unterliegen.

Tab. 39: Konflikte Landwirtschaft

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/ Ent-
wicklungskonzeption

3. Landwirtschaft
3.1 Intensive Nutzung auf Böden mit hoher Bedeutung für die Grundwasserneubildung (B, GW)
3.1.1 Bereiche mit intensiver Ackernutzung in Plateaulage: (Sil-

berberg, Im Ortel, Gerichtsberg) im östl. Teil des Untersu-
chungsgebietes.
Die westl. Teile haben eine geringere Bedeutung für die
Grundwasserneubildungsrate.

- Artenreiche Fruchtfolgen im
Rahmen des KULAP (A 11,
A 12)

- Reduzierung N-Austrag im
Rahmen des KULAP (A 2)

3.2 Intensive Nutzung auf erosionsgefährdeten Böden (Gefährdung mittel) (B)
3.2.1 - Bereiche mit intensiver Ackernutzung mit Hangneigung

- Westl. Hänge der Wethau, z.B. Lerchenfeld

- Wachhügel bei Petersberg

- Mittelsfeldsberg, Triebelberg und Rodeland bei
Mertendorf

- Hangbereiche der Rauda zwischen Eisenberg und
Kursdorf

- Südöstliche Hangbereiche Schortental

- Betrieblicher Erosionsschutz
im Rahmen des KULAP (A 3)

3.2.2 - Ebene und schwach geneigte Flächen mit intensiver
Ackernutzung (Hangschultern am Silberberg)

- zwischen Hainspitz und Döllschütz (Angerberg)

- Gerichtsberg
3.3 Intensive Nutzung auf Talböden/ Talauen (Gefährdung hoch) (B, OW)
3.3.1 Ackernutzung in den Haupttälern und Talrändern

- Malzbach, Mündungsbereich in die Rauda
- Wethau, nördlich von Petersberg bis nahe Stünzmühle
- Südlich von Mertendorf, Biele

- Verzicht auf Ackernutzung,
Umwandlung von Acker zu
Grünland

- Nutzung des Ackerlandes als
Grünland im Rahmen des
KULAP (A 5)
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/ Ent-
wicklungskonzeption

3.4 Intensive Nutzung auf empfindlichen Böden gegenüber flächenhaftem Stoffeintrag (B, GW)
      (Gefährdung sehr hoch und hoch)
3.4.1 Nahezu gesamtes Untersuchungsgebiet außerhalb des

Waldes
- Artenreiche Fruchtfolgen im

Rahmen des KULAP (A 11,
A 12)

- Reduzierung N-Austrag im
Rahmen des KULAP (A 2)

- Nutzung der wachsenden Fä-
higkeiten der Präzisionsland-
wirtschaft wie

- Z.B. der Einsatz von GPS als
Steuerungsmöglichkeiten

3.4.2 Schadstoffeintrag an Straßen, speziell an der BAB A9
durch Streusalz, Mineralöle, Reifenabrieb

- Schutzpflanzungen

3.5 Verbuschung (Nutzungsaufgabe) von Grünland/ Trocken-/ Hanglagen, Eutrophierung von
      naturschutzfachlich wertvollen Flächen (A/B, L/E)
3.5.1 artenreiches Grünland sowie trockene und feuchtebetonte

Offenland-Biotope (hier nur punktuelle Konflikte)
- Raudatal oberhalb der Naupoldsmühle
- Talmulde zwischen Kischlitz und Petersberg
- Hänge westlich Rosenhain bei Aubitz
- Triebensgrund (potenziell)

- Erhaltung der Grünlandflä-
chen

- Umwandlung von Ansaatgras-
land in naturnahe Wiesen

- Pflege von artenreichem
Grünland und Offenland-Bio-
topen im Rahmen des KULAP
(G-Maßnahmen)

- Reduzierung N–Austrag
(KULAP A2)

Konflikte durch die Forstwirtschaft / Jagd

Der Wald im Raum Eisenberg ist Lebensraum, Arbeitsplatz, Erholungsraum und Vieles mehr. Die Wäl-
der sind geprägt durch Nadelholz- sowie Laubholz-Misch- und Reinbestände.

Die beiden großen, zusammenhängenden Waldgebiete (westlich Eisenberg sowie Beuche-Rosenhain)
bestehen überwiegend aus Staatswald. Im Raum Gösen und um Eisenberg gibt es kleinflächig und zer-
streut Körperschaftswald sowie Privatwald. Das Rückersdorfer Holz ist dem Bundesforst zugeordnet,
vgl. Abb. 28.

Kiefer und Fichte sind die Hauptbaumarten. Diese Baumarten haben zur Zeit Probleme mit schon mehr-
jähriger Trockenheit und Hitze in den Sommermonaten37, dadurch sind die Bestände geschwächt (Ein-
fallstor für versch. Käferarten, v.a. Borkenkäfer, aber auch andere Forstschädlinge). Daher wird schon
seit über 10 Jahren ein Baumartenwechsel angestrebt (weg von Fichten, Buchen, auch Eichen hin zu
Weißtanne, Douglasie, Ulme, vereinzelt Amerikanischer Roteiche). Letztere sollen klimaresistenter sein,
wobei auch südländische Herkünfte vermehrt einbezogen werden. Wichtigstes Ziel ist aber die Vielfalt
an Baumarten, die die Bestände stabiler werden lassen. Im Eisenberger Raum sind vielfach Misch-
baumarten im Unterstand vorhanden, die in den nächsten Jahren Stabilität erwarten lassen.

37 Informationen tel. durch Forstamt Jena-Holzland vom 10.01.2021
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Im Bereich des Forstamtes wird kontinuierlich auf Damwild, Rehwild und Schwarzwild gejagt. Die priva-
ten Waldflächen sind in der Regel Bestandteil gemeinschaftlicher Jagdbezirke. Seit ca. 10-12 Jahren
erfolgt eine intensive Bejagung der Staatswaldfläche in Regie der Forstverwaltung mit dem Ergebnis,
dass eine Vielfalt von Nebenbaumarten entstanden ist und die Wilddichte gesenkt werden konnte.

Ziel der Jagd ist es, einen artenreichen und gesunden Wildbestand in einem ausgewogenen Verhältnis
zu seinen natürlichen Lebensgrundlagen herzustellen und dann zu erhalten. Beeinträchtigungen einer
ordnungsgemäßen land-, forst- und fischereiwirtschaftlichen Nutzung durch das Wild müssen vermieden
werden. Alle natürlicherweise hier vorhandenen Baumarten müssen sich ohne Schutzmaßnahmen ver-
jüngen können.

Tab. 40: Konflikte Forstwirtschaft / Jagd

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/ Ent-
wicklungskonzeption

4. Forstwirtschaft
4.1 Nadelholzforsten, insbesondere Fichtenreinbestände (A/B, B, OW)
4.1.1 - Hanglagen

- südlich Naupoldsmühle
- Mückentäler (nördlich Mühltal)
- Herrenberg (nördlich Amtsschreibermühle und

Walkmühle)
- Triebensgrund
- vereinzelt Jakobsgrund
- vereinzelt am Altenrodaer Grund
- Kuppenlagen
- rund um Gösen

- Schrittweiser, gleichzeitig zügi-
ger Umbau in standortgerechte
Bestockung (mit Einschränkun-
gen wg. der Besitzverhältnisse
im Kleinprivatwald)

- Schnelle Beseitigung von Tro-
ckenschäden und Befallsflä-
chen des Borkenkäfers

- Wiederbewaldung möglichst
über Naturverjüngung

4.2 Hohe Wilddichte, dadurch komplexe Folgeprobleme (A/B)
4.2.1 - Nahezu gesamtes bewaldetes Untersuchungsge-

biet rund um das Mühltal bis zur BAB A9
- sowie das Waldgebiet Beuche-Wethautal

- Weitere Reduzierung der Wild-
dichte (Balance)

- Beratung der Jägerschaft /
Jagdgenossenschaften, Forst-
betriebsgemeinschaften, Klein-
privatwaldbesitzer

4.3 Nicht standortgerechte u. fehlende Bestockung an Fließgewässern, punktuell (A/B, OW)
4.3.1 - Mühltal, Abschnitt südlich Naupoldsmühle, z.T.

auch Seitentäler Tonborn und Leckengraben
- Fließgewässerabschnitte ohne/oder mit geringer

Begrünung zwischen Hainspitz und Petersberg bis
Mertendorf (Biele)

- Schrittweiser Umbau in stand-
ortgerechte Bestockung
(Schutz von Horstbäumen be-
achten)

- Entwicklung lebensraumtypi-
scher Ufervegetation

4.4 Windexponierte Waldrandlagen
4.4.1 Gefahr von starken Sturmschäden, meist innerhalb

Kaltuftsammelgebieten oder nahe von windexponierten
Offenlagen (siehe Karte 5 Klima und Luft)

- Nordwestlicher Waldrand Schortental

- Förderung des Traufs, Stabili-
sierung mit Laubbaumarten,
Entwicklung eines Waldman-
tels mit gestufter Saum-,
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/ Ent-
wicklungskonzeption

- Westlicher Waldrand Beuche
- Westlicher Waldrand Kuhberg
- Westlicher Waldrand Birkicht (bei Mertendorf)

Strauch- und Baumschicht im
Rahmen der Durchforstung

Offene Waldränder sind punktuell im Untersuchungsgebiet vorhanden. Die Waldränder sind durch Laub-
baumarten geprägt sowie meist mit Strauch- und Krautschicht untersetzt. Es ist dabei zu beachten, ob
der Waldrand umbauwürdig und umbaufähig ist. Für ältere Waldbestände (in fortgeschrittenem Alter)
wird eine Umgestaltung kaum mehr möglich sein, bei Waldneuanlage werden Waldränder mitangelegt.

Einseitige Bestände haben nach Trockenheits- und Borkenkäferkalamitäten erhebliche Kahl-
schläge/Schadflächen zur Folge. Eine schnelle Wiederaufforstung ist vorgesehen. Dabei wird im Lan-
deswald der Laubholzanteil aktiv gesteigert. Eine Waldmehrung im Raum Mertendorf wird aus forstlicher
Sicht begrüßt, die Größe sollte nicht unter 5 ha liegen, um die Bestandsbegründung und Bewirtschaf-
tung zu erleichtern.

Konflikte durch die Wasserwirtschaft / Altnutzungen

Tab. 41: Konflikte Wasserwirtschaft / Altnutzungen

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

5. Wasserwirtschaft/ Altnutzungen
5.1 Lagerung grundwassergefährdender Stoffe (B, GW)
5.1.1 Altstandort mit Altlastenverdacht in Gewässernähe bzw.

in Flächen mit sehr hoher Empfindlichkeit gegenüber
Schadstoffeintrag, vgl. auch Tab. 14

- Sanierung und evtl. Beseiti-
gung/Auslagerung

- Sorgfältige Einhaltung der
technischen Sicherheitsstan-
dards und gesetzlichen Best-
immungen

5.1.2 Altablagerungen mit Altlastenverdacht in Gewässernähe
bzw. in Flächen mit sehr hoher Empfindlichkeit gegen-
über Schadstoffeintrag, vgl. auch Tab. 14

5.2 Fließgewässerabschnitte mit unzureichender Uferschutzzone (OW, A/B)
5.2.1 Biele (überwiegend beidseitig) - Umwandlung von Acker in

Grünland, mindestens Nut-
zungsartenänderung im Ufer-
randbereich

- Extensivierung Grünlandflä-
chen entlang der Ufer

- Flächenankauf von Uferrand-
bereichen und Übernahme in
öffentliche Trägerschaft

- Entwicklung lebensraumtypi-
scher Ufervegetation

5.2.2 Bach aus Pretschwitz (überwiegend beidseitig)
5.2.3 Bach vom Roten Berg (Nordseite)
5.2.4 Teile vom Malzbach östlich „Roter Berg“ (Südseite)
5.2.5 Bach von Klengel/Zulauf zum Hainspitzer See (Südseite)

5.3 Fehlende Durchgängigkeit von Fließgewässern (OW, A/B)
5.3.1 Malzbach (Absturz, Überfallwehr, Stützschwellen, Rau-

gerinne), im Durchschnitt 500-700 Meter entfernt
- Rückbau der Querbauwerke
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

5.3.2 Rauda, mehrere Querbauwerke38 (3 Überfallwehre, 1
Raugerinne) im Mühltal, im Durchschnitt 600m entfernt

- Ersatz der Grundschwellen
durch Sohlgleiten

- Ersatz der Abstürze durch
Sohlgleiten

5.3.3 Wethau, zwei Querbauwerke (Sohlstufe Stünzmühle und
Wehr/Rampe Petersberg)

5.4 Fließgewässerabschnitte mit Verrohrungen bzw. Verbauung (OW, A/B)
5.4.1 Malzbach: Verrohrungen39 in den Bereichen

- Verrohrung an der Gösener Straße (Malzbach)
- Verrohrung im Gewerbegebiet östlich der Gösener

Straße (Malzbach)
- Verrohrung Donitzschkau
- Verrohrung Königshofener Bach
- Verrohrung westlich der Königshofener Straße (Malz-

bach)
- Verrohrung östlich der Königshofener Straße (Malz-

bach)
- Verrohrung Bach aus dem Zitronental
- Verrohrung parallel entlang Kläranlage (Malzbach)

- Öffnung der Verrohrungen
- Wiederherstellung der Ufer-

randbereiche in ausreichen-
der Breite

- Anpflanzung von standortge-
rechten Baumarten an rena-
turierten Abschnitten

- Reduzierung der Verbauung,
ggf. Neugestaltung eines na-
turnäheren Gerinnes (Rena-
turierung)

5.5 Fließgewässerabschnitte mit unzureichender Gewässerunterhaltung (OW, M/KS, A/B, L/E)
5.5.1 Neophyten an Gewässerläufen, punktuell betroffene Be-

reiche: Mühltal, z. B. Drüsiges Springkraut (Impatiens
glandulifera), Malzbachtal südöstlich Kläranlage: Stau-
denknöterich (Fallopia jaonica) sowie Riesen-Bärenklau
(Heracleum mategazzianum) nahe Gösener Str. (FND)

- Neophytenbekämpfung nach
Bedarf, siehe Maßnahmen-
blätter40 des TMUEN zu Inva-
siven Arten in Thüringen

5.6 Stillgewässer mit unzureichendem Gewässerzustand (OW, A/B, L/E) und Quellbereiche
5.6.1 Hainspitzer See, starke Verlandung - Entschlammung

- Regelmäßige Kontrolle
- Erhaltung und Entwicklung

lebensraumtypischer Uferve-
getation

5.6.2 Teich in Petersberg und anderen Ortslagen (außer
Eisenberg)

- Entwicklung lebensraumtypi-
scher Ufervegetation

- Entschlammung
- Regelmäßige Kontrolle

5.6.3 Stadtteiche Eisenberg: Tonteich, weiterhin
- Friedensteich
- Ziegelteich
- Schöppeteich
- Massenteich

- Entwicklung lebensraumtypi-
scher Ufervegetation

- Entschlammung
- Regelmäßige Kontrolle

5.6.4 Ernstquelle – Zulauf nicht intakt, Fassung zerfallen - Wiederherstellung Zulauf,
Fassung, Zuwegung

38 Es ist zu beachten, dass hier nur die die Querbauwerke enthalten sind, die auch im 1. Und 2. Bewirtschaftungszeitraum der
WRRL enthalten sind (d.h. keine Brücken, Stege o.ä.), vgl. Schreiben UWB vom 11.08.2020.

39 Daten zu Verrohrungen liegen der UWB nur als amtsinterner Arbeitsstand vor (Stand 08.08.2020). Die Prüfung aller Verrohrun-
gen vor Ort erfolgte i.d.R. nicht. Die Eintragungen sind nicht abschließend, vgl. Schreiben UWB vom 11.08.2020 und E-Mail
vom 14.01.2021.

40 https://umwelt.thueringen.de/themen/natur-artenschutz/biologische-vielfalt/invasive-arten (letzter Zugriff 29.03.2021)
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

5.7 Strukturgüte Fließgewässer (OW, A/B, L/E)
5.7.1 Vollständige bis starke Veränderung in folgenden Berei-

chen der Wethau, Malzbach und Rauda
- Malzbach Bereich Eisenberg (Bahnhofstr. bis Königs-

hofener Straße) sowie Richtung Kursdorf zwischen
Kleine Mühle und Mündung in die Rauda

- Wethau kurz vor Mündung Kleine Wethau bis Stünz-
mühle

- Gesamter Verlauf der Kleinen Wethau durch das UG

- Wiederherstellung der natürli-
chen Fließeigenschaften

- Rückbau von störenden Ufer-
befestigungen u.ä.

- Renaturierung

Konflikte durch Ver- und Entsorgungsanlagen

Tab. 42: Konflikte Ver- und Entsorgungsanlagen

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/ Ent-
wicklungskonzeption

6. Ver- und Entsorgung
6.1 Kläranlagen (B, OW, GW)
6.1.1 Zentrale Kläranlage Eisenberg und Hainspitz mit mo-

dernster Technik: Einleitung der Abwässer nach Vorklä-
rung in Fließgewässer (Malzbach, Wethau)

- Keine

6.1.2 Kläranlage Serba/Trotz: offenbar nicht voll funktionsfähi-
gen Kläranlage, wohl die Hauptursache für den schlech-
ten Zustand der Wasserqualität des Hainspitzer Sees

- Dringende Verbesserung der
Wasserqualität (technisches
Kläranlagen-Management)

6.2 Energieversorgungs- und Funkanlagen (A/B, L/E)
6.2.1 - 110 kV -Freileitung quer durch das Untersuchungsge-

biet (nahe der BAB A9), Umspannwerk nördlich der
Stadt (Gerichtsberg)

- Potenzielle Achse SuedOstLink Abschnitt B, verläuft
voraussichtlich außerhalb des Untersuchungsgebie-
tes. Der Vorschlags-Trassenkorridor (1.000m) ragt
teilweise in das UG hinein

- Bei Ersatz-Neubau und Aus-
bau: Nachrüstung vorh. Tras-
sen statt neuer Linienführun-
gen, ggf. in siedlungsnahen
Räumen Prüfung einer Erd-
verkabelung

- Stärkung des Landschaftsbil-
des durch Sichtschutzpflan-
zungen

6.2.2 Solarparks, -anlagen
- 2 Solarparks in Hainspitz (Bestand)
- 2 Solarparks in Eisenberg (Bestand) sowie
- 3 geplante Solarparks, davon

1 Solarpark lt. Entwurf zur Änderung des Regional-
plans Ostthüringen (2018): Vorbehaltsgebiet Groß-
flächige Solaranlagen sol-7: Planung nördlich der
BAB A 9, in Höhe Wienerberger Ziegelindustrie

- Verbesserung der randlichen
Eingrünung bei Bestandsan-
lagen

- Stärkung des Landschaftsbil-
des durch Sichtschutzpflan-
zungen

- Insbesondere Begrenzung
(nur Unterhang) und Sicht-
schutz zu FFH-Gebiet Nr.
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/ Ent-
wicklungskonzeption

GmbH (Eisenberg), im Korridor entlang der Auto-
bahn

132 „Beuche-Wethautal“ in
Nachbarschaft

6.2.3 Windkraftanlagen (6 Anlagen) südlich von Mertendorf - Freihaltung des Landschafts-
bildraumes, kein Repowering

- kein Ersatz-Neubau, Rück-
bau

6.2.4 Funkmasten, Türme/ Schornsteine im Industriegebiet
„Roter Berg“ Eisenberg

- Verbesserung der Eingrü-
nung

- Rückbau nach Nutzungsauf-
gabe

Konflikte durch Freizeit und Erholung

Tab. 43: Konflikte Freizeit und Erholung

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

7. Freizeit und Erholung
7.1 Wandern, Naherholung (L/E)
7.1.1 Überregionale Wanderwege und Regionale Wanderwege

(Sommerfrischeweg)
- Konflikte mit Verlauf der Reitwege, Parallelfüh-

rung/Kreuzung
- Errichtung illegaler Feuerstellen
- Entsorgung von Müll
- Beschädigung und Mitnahme von Pflanzenteilen

- Erschließung kulturhistori-
scher Einzelelemente mit
Wanderwegen (z.B. Rund-
lingsdörfer Mertendorf,
Schmörschwitz und
Kischlitz, Baum des Jahres,
Windmühle)

- Unterhaltung und Erschlie-
ßung von Rastplätzen/ Sitz-
plätzen/Grillstellen

- Vermeidung illegaler Feuer-
stellen

7.1.2 Behindertenfreundlicher Wanderweg
- Schlecht zugängliche Rastplätze am Wegesrand
- Sehr schlechter Wegezustand (Oberfläche)

- Verbesserung des Zustan-
des oder Aufgabe

- Suche nach alternativer
Wegeführung nahe der Kli-
nik

7.1.3 „Alte Weinstraße“
- Fehlende Wegeverbindungen zwischen einzelnen vor-

handenen Wegeabschnitten (siehe Karte 7 Land-
schaftsbild und Erholung)

- Fehlende Durchgängigkeit

- „Alte Weinstraße“ erschließt
eine Vielzahl von kulturhis-
torischen Einzelelementen
(z.B. Rundlingsdörfer
Mertendorf, Schmörschwitz
und Kischlitz, Baum des
Jahres, Windmühle)

7.2 Mäßig genutztes Erholungspotential (B, A/B) (vgl. Karte 7 Landschaftsbild und Erholung)
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

7.2.1 - Tourismus und Erholung konzentrieren sich hauptsäch-
lich auf Waldgebiet rund um das Mühltal.

- Landwirtschaftlich geprägter Raum im Nordwesten ist
unerschlossen, birgt aber Vielzahl attraktiver Landschafts-
und Aussichtspunkte sowie kulturhistorischer Einzelele-
mente, u.a. Rundlingsdörfer, Baum des Jahres, Wind-
mühle

- Verbesserte Erschließung
der „Alten Weinstraße“

- Schaffung weiterer The-
menwege, Angebote

- Vernetzung der Einzelele-
mente

7.2.2 - hohes Potential markanter Laubbäume in Petersberg,
nicht ausgeschöpft

- Baum-Lehrpfad rund um Petersberg touristisch interes-
sant, nicht erschlossen

- Sicherung und zusätzliche
Pflanzungen

- Erschließung i.V.m. der „Al-
ten Weinstraße“

7.3 Radfahren, Erholung (L, E)
7.3.1 Überregionale Radwege gemeinsamer Verlauf im Mühltal

(Fernradweg D4, Radfernweg Thüringer Städtekette, GRZ
Route 4: Elster-Mühltal, Thüringer Mühlenradweg)

- Einschränkung des Durch-
gangsverkehrs durchs
Mühltal (evtl. Poller) auf-
stellen

- Schaffung von zusätzli-
chen Parkflächen abseits
der ausgewiesenen Park-
flächen

- Transport von Gästen
durch Shuttle Service statt
Individualverkehr

7.3.2 Regionale Radwege (u.a. Radweg Erneuerbare Ener-
gien), fehlende Vernetzung des Radwegenetzes, der Rad-
wege untereinander

- Lückenschluss in Eisen-
berg, innerstädtischer Stre-
ckenverlauf

7.3.3  Mountainbike-Trail-Strecke und illegale Strecken führen
zur Zerfahrung von Waldboden/ Pflanzen und Störung/
Vertreiben und Überfahren von Tieren

- Ausweisung weiterer Trail-
strecken in landschaftlich
geeigneten Bereichen

7.4 Reitwege
7.4.1 Mehrfachnutzung der Wege als Reitwege, Sommerfri-

scheweg und Regionale Wanderwege führen zu Nut-
zungskonflikten zwischen Reitern und Wanderern. Die
Nutzung durch Pferde führt zu Beschädigungen und Ver-
schmutzungen der Waldwege, Schädigung Oberboden-
struktur

- Räumliche Trennung der
Wander- und Reitwege

- Vermeidung von Flächen
mit hoher Tiertrittempfind-
lichkeit

- Entflechtung von Reitwegen
im Umfeld Mühltal

7.5 Geplante Radwegeverbindung in Eisenberg (B, A/B)
7.5.1 Geplante Radwege aus dem Gemeindlichen Entwick-

lungskonzept Dorfregion „Wethautal“
- Nutzung vorhandener Wirt-

schaftswege (z.T. asphal-
tiert)

- Erschließung kulturhistori-
scher Einzelelemente, Ver-
knüpfung mit Wanderwegen

- Bepflanzung, Rastplätze
-
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

7.6 Verlärmung der Landschaft
7.6.1 Entlang der BAB 9, B7 und den stark befahrenen Straßen

im Stadtgebiet führt zur Beeinträchtigung der Erholung
und dem Ruhebedürfnis der Erholungssuchenden (z.B.
Radfahrer Mühlenradweg)

- Schallschutzwände
- Schutzpflanzungen
- Umleitung Schwerlastver-

kehr aus dem Stadtgebiet
(Großräumige Umfahrung)

7.7 Rückentwicklung von Wochenendgärten und Datschen
7.7.1 Westlich am „Am Ziegelteich“ bestehen Wochenendgärten

und Datschen im Wald, ohne geregelte Erschließung,
Wasserversorgung, Parkplätze, usw.

- Rückbau langfristig im
westlichen Teil (Wald),

- Verbesserung der Erschlie-
ßung südlichen Teil (Pla-
teau)

7.7.2 Bündelung, ggf. Rückentwicklung von Wochenendgärten
im Raum oberes und mittleres Malzbachtal, Silber-
berg/Herrenberg

- Am Malzbachtal Freihaltung
der Uferzone sowie

- Hangbereiche Herrenberg

Konflikte durch Rohstoffgewinnung

Die Rohstoffgewinnung bleibt innerhalb der ausgewiesenen Grenzen und es sind lt. Regionalplan Ost-
thüringen 2012 keine Erweiterungsflächen geplant.

Tab. 44: Konflikte Rohstoff-Abbaugebiete

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

8. Rohstoffgewinnung
8.1 Rohstoffgewinnung
8.1.1 Tonabbau Saasa/ Eisenberg/ Roter Berg

großflächiger Abbau zwischen Stadtgebiet und BAB A9
- Amphibienschutz
- Stabilisierung und Kontrolle

des Wasserstandes
- Ordnungsgemäße Entsor-

gung von Abraum, ggf. Wie-
dereinbau

- Kompensation im Rahmen
der Rekultivierung

8.1.2 Kalksteinabbau Kischlitz und Tünschütz
Konflikte betreffen insbesondere die Zufahrt zum Stein-
bruch Kischlitz, da die Erschließungsstraße (von L1070
nach Osten) nicht für den Begegnungsverkehr von LKW
ausgelegt ist. Folge: völlig zerfahrene Bankette, Gefähr-
dung der Nachpflanzung in einer Baumreihe (Obst-/Laub-
bäume, EKIS -Maßnahmen E2)

8.1.3 Erweiterung Rohstoffgewinnung lt. Entwurf zur Änderung
des Regionalplans Ostthüringen (2018):

Vorbehaltsgebiet Rohstoffe für spezielle Einsatzzwecke
se-2: Planung bei Eisenberg / Königshofen (südöstlich
Gösen),
im Korridor entlang von BAB A9

- Randliche Eingrünung
- Sichtschutzpflanzungen auf

Süd,- u. Westseite
- Insbesondere Begrenzung

(der Flächenausdehnung)
bis Feldweg entlang Ge-
meinde-/Gemarkungs-
grenze), dort (Verlauf der
„Alten Weinstraße“)



8        Auswirkungen vorhandener / geplanter Nutzungen auf Natur und Landschaft

LP der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg / Thüringen Seite 157

Konflikte in Bezug auf Arten- und Biotopschutz, biologische Vielfalt

Tab. 45: Konflikte Arten- und Biotopschutz, biologische Vielfalt

Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

9. Nutzungskonflikte in Bezug auf Arten- und Biotopschutz
9.1 Barrieren im Biotopverbund
9.1.1 Bzgl. Verbund der Waldlebensräume – Landesweit be-

deutsame Korridore
- Minderung der Zerschnei-

dungswirkung der BAB A9
- Schaffung von Verbindungs-

flächen und -elementen
9.1.2 Bzgl. Verbund der Trockenlebensräume – Fehlender

Verbund zwischen einzelnen isolierten Kernlebensräu-
men Raum Gösen, Aubitz, Petersberg, Kischlitz

- Vernetzung der isolierten,
kleinflächigen trockenen
Kernflächen

9.1.3 Bezgl. Verbund der Feuchtlebensräume und Fließge-
wässer - Barrieren im Biotopverbund der Fließgewässer
Entwicklungsabschnitte – Stufe III - Wethau
Entwicklungsabschnitte – Stufe III - Malzbach

- Erhöhung des Mindestwas-
serdurchflusses, vor allem im
Sommerhalbjahr

- Förderung der angrenzenden
Feuchtlebensräume

- Renaturierung (Durchlässig-
keit, Strukturgüte) von Ge-
wässerabschnitten

- Schaffung von Gewässer-
randstreifen

9.2 Fehlender Schutzstatus für wertvolle Gebiete
9.2.1 Erweiterung Geschützter Landschaftsbestandteil (GLB)

- GLB 098 – Auf dem Berge
- GLB 084 - Seeäckerchen

- Erweiterung
- Erweiterung der Pufferzone

9.2.2 Erweiterung eines Flächenhaften Naturdenkmals (FND)
- FND Gösener Tongruben

- Hinzunahme des nördlichen
Teiches nahe Gösen

9.2.3 Neuausweisung Naturdenkmal (ND) – Einzelelement
- Dorflinde Kischlitz
- Feldhahorn an der ehemaligen Bahnstrecke

„Am Malzbach“ in Eisenberg

- Geplante Neuausweisung
(des Umweltamtes Saale-
Holzland-Kreis)

9.3 Fehlende Pufferzonen um wertvolle Gebiete bzw. zwischen Teilen
9.3.1 FFH-Gebiet Nr. DE 5037-304 – Hainspitzer See und

Park zur B 7
- Siehe FFH-Management-

Plan, zusätzlich
- Dringende Klärung bzgl.

Wasserqualität aus der Klär-
anlage Serba/Trotz

- Umwandlung randlicher
Ackerflächen am Bach von
Klengel/Zulauf zum See

9.4 Fehlende Pflege von wertvollen Biotopkomplexen und Einzelelementen
9.4.1 Punktuell Bereiche mit unerwünschter Verbuschung

- zwischen Kischlitz und Petersberg,
- Erhaltung von Grünland
- Beweidung, Offenhaltung
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Nr. Art des Konfliktes/ betroffenes Schutzgut
(B, OW, GW, K/L, A/B, L/E, M/KS)

Hinweise zur Vermeidung/
Entwicklungskonzeption

- Mühltal südlich Naupoldsmühle
- Hangflanken Malzbachtal (Triebensgrund)
- sowie nordöstlich von Aubitz

9.4.2 Gefahr der Zerschneidung von Amphibien-Wanderwe-
gen
- L3007, Abzweig BAB A9 bis Ortseingang Eisenberg
- Entlang B7 Hainspitzer See und Querung Wethautal
- Südlich Gösen entlang L1071

- Erhalt und Sicherung
- Amphibien-Schutz- und Leit-

einrichtungen

9.5 Intensivierung und Reduzierung der Grünlandnutzung
9.5.1 Intensivierung und Reduzierung der Grünlandnutzung im

westlichen Untersuchungsgebiet
- Erhaltung von Grünland
- Förderung von artenreichem

Grünland im Rahmen des
KULAP (G1 - G5)

- Umwandlung Acker in arten-
reiches Grünland in der
Wethau-Aue

9.6 strukturarme Offenlandbereiche
9.6.1 Strukturarme Offenlandbereiche befinden sich im westli-

chen und landwirtschaftlich geprägten Bereich, insbe-
sondere
- das Wethautal zwischen Karsdorfberg und Schmör-

schwitz, sowie
- Bereiche zwischen Döllschütz und Hainspitz (vgl.

Karte 7 Landschaftsbild und Erholung)

- Anreicherung mit Strukturen
als Teil des Biotopverbundes

- Blüh-, Ackerrandstreifen,
Feldgehölze (KULAP)
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9 Leitbilder, Ziele und Maßnahmen Landschaftsplanung

Die Entwicklungskonzeption stellt das Gesamtergebnis der Ziele für die einzelnen Schutzgüter (vgl. Kap.
7) in Verbindung mit den aktuellen Nutzungen (vgl. Kap. 6) dar. Im Folgenden sollen die Leitbilder, Pla-
nungen, Nutzungsregelungen sowie Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen für das Untersu-
chungsgebiet erläutert werden. Die Karte 2 enthält die „Entwicklungskonzeption“ mit den Zielen für den
anzustrebenden Zustand von Natur und Landschaft (Maßstab 1: 10.000). Darin werden umsetzungsori-
entiert die Entwicklungsziele örtlich konkretisiert und die erforderlichen Maßnahmen räumlich zugeord-
net und dargestellt.

Übergeordnete Vorgaben und Konkretisierung der Leitbilder

Für die Formulierung von Entwicklungszielen ist es zwingend erforderlich, die Vorgaben der übergeord-
neten Planungen, insbesondere des Landesentwicklungsprogramms sowie des Regionalplans zu be-
rücksichtigen. Die dort enthaltenen Aussagen werden auf die spezielle Situation in der Erfüllenden Ge-
meinde Eisenberg bezogen. In einem weiteren Schritt werden die örtlichen Vorstellungen der des Land-
kreises und der Gemeinden bestmöglich berücksichtigt.

Ziele und Leitbilder aus dem Landesentwicklungsprogramm 2025

Das Landesentwicklungsprogramm Thüringen 2025 „Thüringen im Wandel“ äußert im Kap. 5 Leitvorstel-
lungen zum Klimaschutz und Klimawandel sowie zur Energie. Die Leitvorstellungen lauten:

1. „Der Klimawandel soll durch Maßnahmen und Planungen zur Reduzierung des Ausstoßes von
Treibhausgasen gemindert werden. Thüringen bekennt sich zur Begrenzung des globalen An-
stiegs der Durchschnitttemperatur auf maximal 2 Grad C gegenüber dem vorindustriellen Ni-
veau.

2. Durch Klimaanpassungsmaßnahmen sollen die unvermeidbaren Folgen der vom Menschen ver-
ursachten Klimaveränderungen bewältigt und damit zukünftige Gefährdungen vermieden oder
gemildert werden. Die Risiken negativer Auswirkungen des Klimawandels sollen minimiert und
positive Potentiale genutzt werden. Zur Vorsorge sollen in allen betroffenen Bereichen empfind-
liche Strukturen geschützt und ihre Robustheit gestärkt werden.

3. Das Erreichen der Klimaschutzziele sowie eine sichere und nachhaltige Energieversorgung er-
fordern einen Umbau des bisherigen Energiesystems. Der Energiebedarf muss zunehmend mit
erneuerbaren Energien - also aus Biomasse, Erdwärme, Solarenergie, Wasserkraft und Wind-
energie - gedeckt werden“.

Weitere Leitvorstellungen mit besonderer Relevanz für den Landschaftsplan sind die Leitvorstellungen
im Kap. 6 zum Thema Ressourcen bewahren – Freiraum entwickeln. Die Leitvorstellungen zum Teil
Freiraum und Umwelt (Kap. 6.1) lauten:

1. „Der Freiraum soll als Lebensgrundlage und als Ressourcenpotential für die nachfolgenden Ge-
nerationen erhalten, der Schutz von Natur und Landschaft soll verstärkt und erweitert werden
(Naturerbe).

2. Die Naturgüter Boden, Wasser, Luft, Pflanzen- und Tierwelt sollen in ihrer Funktions- und Re-
genrationsfähigkeit sowie in ihrem Zusammenwirken gesichert und entwickelt werden. Den An-
forderungen des Klimaschutzes und der Anpassung an den Klimawandel soll Rechnung getra-
gen werden.
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3. Der Verbrauch nicht erneuerbarer natürlicher Ressourcen soll auf den unvermeidbaren Bedarf
reduziert werden. Erneuerbare Naturgüter sollen nur im Rahmen ihrer Regenerationsfähigkeit
genutzt werden.

4. Der Boden soll in seinen natürlichen Funktionen, in seiner Funktion als Archiv der Natur- und
Kulturgeschichte sowie in seiner Nutzungsfunktion gesichert und erhalten werden.“

Die Land- und Forstwirtschaft nimmt einen großen Anteil im Untersuchungsgebiet ein. Die Leitvorstel-
lungen des LEP 2025 zum Teil Land- und Forstwirtschaft (Kap. 6.2) lauten:

1. „Land- und Forstwirtschaft sollen für die Produktion und Verarbeitung von qualitativ hochwerti-
gen, gesunden Nahrungsmitteln und nachwachsenden Rohstoffen als wettbewerbs- und leis-
tungsfähige, den ländlich strukturierten Raum prägende Wirtschaftszweige erhalten und entwi-
ckelt werden.

2. Land- und Forstwirtschaft sollen wichtige Beiträge zur Erhaltung und Pflege der Kulturland-
schaft, zur Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen, des Klimaschutzes sowie zur Schaf-
fung von Angeboten für Freizeit und Erholung leisten.

3. Die besondere Bedeutung der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung soll für die Wertschöpfung
und Arbeit im ländlichen Raum erhalten bleiben. Die Tierbestände sollen gesichert und unter
Berücksichtigung der Naturkreisläufe regional ausgewogen gesteigert werden.

4. Im Rahmen der aktiven Kulturlandschaftsgestaltung und Kulturlandschaftspflege sollen naturbe-
tonte Strukturelemente der Agrarräume erhalten bzw. wieder eingebracht werden.

5. Der Wald soll in seiner Fläche und räumlichen Verteilung erhalten werden. Die Nutz-, Schutz-
und Erholungsfunktionen des Waldes sollen durch eine leistungsfähige, nachhaltige und multi-
funktionale Forstwirtschaft gesichert und entwickelt werden“.

Da die Gewässer im Untersuchungsgebiet eine die Landschaft prägende Rolle einnehmen, sollen die
Leitvorstellungen des LEP 2025 zu Flusslandschaften und Hochwasserrisiko (Kap. 6.4) herangezo-
gen werden. Sie lauten:

1. „Die Gewässer in Thüringen sollen bis 2027 naturnah entwickelt werden. Die Nährstoffeinträge
in Grund- und Oberflächengewässer sollen bis dahin weiter reduziert werden. Der gute Zustand
soll bis 2027 erreicht werden.

2. Der Erhalt und die Rückgewinnung von Auen, Überschwemmungsgebieten, Rückhalte- und Ent-
lastungsflächen sowie die Verbesserung des Wasserrückhalts in den Einzugsgebieten sind
Ziele des Hochwasserflächenmanagements. Zusammen mit dem technischen Hochwasser-
schutz und der weitergehende Hochwasservorsorge soll es zur Minderung des Risikos an den
durch Hochwasser besonders gefährdeten Gewässern beitragen. Dabei soll ein fairer Ausgleich
zwischen Unter- und Oberliegern (regionaler bzw. sogar überregionaler Retentionsflächenaus-
gleich) angestrebt werden“.

Für die einzelnen Grundsätze sowie Vorgaben und ihre Begründung wird auf den LEP 2025 (für Kap. 5
Seite 82 ff. und für Kap. 6 S. 98 ff.) verwiesen.

Ziele und Leitbilder aus dem Regionalplan Ostthüringen 2012

Der Regionalplan Ostthüringen 2012 beinhaltet die Ziele und Grundsätze der Raumordnung, vgl. auch
Kap. 3.2.2 und enthält unter Einbeziehung der raumbedeutsamen Fachplanungen eine raumordnerische
Gesamtkonzeption für Ostthüringen, das Untersuchungsgebiet inbegriffen.
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Selbstverständlich sind die Ziele und Leitvorstellungen des LEP 2025 durch den Regionalplan Ostthürin-
gen 2012 untersetzt sowie auf den Saale-Holzland-Kreis bezogen. Es würde zu weit führen, zusätzlich
und ausführlich diese Zielebene hier zu zitieren. Es wird auf den Regionalplan Ostthüringen, auf Kap.
3.2.2 und auf Tab. 1 verwiesen. Es werden hier aber einzelne Grundsätze mit besonderer Relevanz für
den Landschaftsplan herausgegriffen. Folgende Grundsätze (G) sind zu beachten:

G 4-1: Zur ökologischen Stabilisierung und Verbesserung des regionalen Naturhaushaltes, zur Siche-
rung der dauerhaften Nutzungsfähigkeit regional bedeutsamer natürlicher Ressourcen sowie unter Be-
rücksichtigung des europäischen Schutzgebietsnetzes Natura 2000 sollen die Vorrang- und Vorbehalts-
gebiete Freiraumsicherung sowie Hochwasserschutz in Ostthüringen als Schwerpunkträume eines öko-
logischen Freiraumverbundsystems entwickelt werden. Die Vorrang- und Vorbehaltsgebiete Landwirt-
schaftliche Bodennutzung sowie Waldmehrung sollen das ökologische Freiraumverbundsystem vor al-
lem durch Komplementärwirkungen unterstützen. Die besondere ökologische Verbundfunktion der
Fließgewässer und ihrer Auen soll durch Renaturierung- und Revitalisierungsmaßnahmen gestärkt wer-
den.

· Auf das Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans bezogen sind insbesondere das FFH-Gebiet
„Beuche-Wethautal“ und FFH-Gebiet „Hainspitzer See und Park“ als Schwerpunkträume zu entwi-
ckeln. Das FFH-Gebiet „An den Ziegenböcken“ ist nur geringfügig betroffen (außerhalb des UG).

· Dabei kann auch über die Grenzen des Schutzgebietes hinaus deren Umfeld hinzugezogen werden.

G 4-2: In der Planungsregion Ostthüringen soll die Schönheit, Vielfalt und Eigenart der Region prägen-
den Landschaftsräume, die bisher wenig durch Infrastruktur und Besiedlungsdynamik beeinträchtigt
oder intensiv land- und forstwirtschaftlich genutzt werden, insbesondere u.a. die Wälder, Täler und
strukturreichen Landschaftsteile des Buntsandsteingebietes westlich und östlich der Saale (…) bewahrt
werden.

· Für den Landschaftsplan heißt das, insbesondere die typischen Elemente des Bundsandsteingebie-
tes mit ihren komplexen Funktionen für verschiedene Schutzgüter zu erhalten. Wichtige Ansatz-
punkte sind dabei die Maßnahmen der Gewässerrahmenpläne (Herstellen der Durchgängigkeit, Be-
seitigung Querbauwerke an Wethau, Rauda und Malzbach).

· Forstrechtliche Erst- und Ausgleichsaufforstungen spielen im Raum süd- und östlich der BAB A9
keine Rolle, da der Waldanteil bereits sehr hoch ist.

G 4-4: Die für die Planungsregion Ostthüringen besonders bedeutsamen unzerschnittenen, störungsar-
men Räume sollen erhalten werden.

Im Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans liegt nur ein kleiner Teil des Unzerschnittenen Verkehrs-
armen Raumes (UVZR) Nr. 32 mit der Bezeichnung „Ackerhügelland rechts und links der Wethau“, vgl.
auch Kap. 7.5.4. Zwar sind topografisch bedingt weiteren Zerschneidungen enge Grenzen gesetzt, aber
dennoch grundsätzlich relevant (z.B. bzgl. Energiefreileitungen).

Allgemeine naturschutzfachliche Zielvorstellungen für die Naturraumtypen

In den in 2004 veröffentlichten Naturräumen Thüringens (Naturschutzreport Heft 21, TLUG, 2004) sind
allgemeine naturschutzfachliche Zielvorstellungen für die Naturraumtypen aufgeführt. Die Zielvorstellun-
gen für die im Untersuchungsgebiet relevanten Naturräume, jeweils nach Schutzgütern unterschieden,
lauten:
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Leitbild für Saale-Sandsteinplatte (Naturraum 2.6)

- „Arten und Biotope: Erhaltung, Pflege und gebietsweise Regenerierung der landschaftstypischen
Ausstattung der naturraumspezifischen Lebensraumtypen. Dazu zählen insbesondere naturnahe Le-
bensräume wie Hainsimsen- und Waldmeister-Buchenwälder, Biotopkomplexe der Talgründe, in de-
nen oft Feuchtbiotope wie Fließgewässer, Erlen-Eschenwälder, feuchte Hochstaudenfluren, Feucht-
wiesen und -weiden, lokal Moorbildungen und Teiche entwickelt sind.

Durchgrünung der agrarisch intensiv genutzten Räume

Verdichtung von Biotopverbundsystemen.

- Boden: Die stark erosionsanfälligen Sandsteinböden bedürfen besonderen Schutzes, u.a. durch
landschaftsgestaltende Maßnahmen.

- Gewässer: Für die ausgebauten und zum Teil verrohrten Fließgewässer ist eine weitgehende Rena-
turierung anzustreben.

Die Gewässergüte ist mindestens auf Güteklasse II zu verbessern.

In Weidegebieten sind die Bäche gegen starken Viehtritt zu schützen; es ist ein naturnaher Zustand
wiederherzustellen.

- Landschaftsbild/Erholung: Die gebietsweise vorhandenen Erholungspotentiale mit dem reizvollen,
abwechslungsreichen Landschaftsbild und den guten lufthygienischen Verhältnissen sind zu pflegen
und weiter zu entwickeln.“

Leitbild für Ilm-Saale-Ohrdrufer Platte (Naturraum 3.6)

- „Arten und Biotope: Bewahrung und Pflege der naturraumspezifischen Lebensraumtypen, die im Um-
fang gebietsweise stark dezimiert sind. Dazu zählen insbesondere die naturnahen Waldmeister-Bu-
chenwälder und Orchideen-Buchenwälder, aber auch Eichen-Hainbuchenwälder sowie Schlucht-
und Hangmischwälder. Zu den Trockenbiotopen zählen u.a. ausgedehnte Kalk-Trockenrasen, Wa-
cholderheiden, (…) wärmeliebende Staudenfluren, Trockengebüsche und Kalkäcker

Vervollständigung des Biotopverbundes

Die dort vorkommenden großflächig unzerschnittenen Lebensräume sind zu bewahren und weiter zu
entwickeln.

- Boden: Bewahrung der außerordentlichen Vielfalt an bodenbedingten Standorteigenschaften, insbe-
sondere in den Kalk-Steilhangbereichen und auf dem Rötsockel.

- Gewässer: Verbesserung des Gewässerzustandes im Hinblick auf Wasserqualität, Strukturvielfalt in
Gewässerläufern und an deren Ufern.

- Landschaftsbild/Erholung: Das gebietsweise vielgestaltige Landschaftsbild und Erholungspotential
sind zu bewahren und zu verbessern. Bei der Entwicklung des Tourismus sind die naturschutzfachli-
chen Belange zu berücksichtigen.“

Leitbild für Weißenfelser Lössplatte (Naturraum 5.2)

- „Arten und Biotope: Die für den Naturraum bezeichnenden, jedoch stark dezimierten Lebensraumty-
pen sind zu erhalten, zu pflegen und gebietsweise zu regenerieren. Dazu gehören insbesondere die
Eichen-Hainbuchenwälder der Restwälder, die kontinental getönten Kalk-Trockenrasen der Kuppen
und Hänge sowie Gehölzbiotope (…).
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Wesentliche Verdichtung von Biotopverbundsystemen, insbesondere entlang von Bachauen unter
Einbeziehung der künstlichen Standgewässer wie Bewässerungsspeicher und Bergbaugruben, von
Feldgehölzen und Trockenbiotopen auf Hügeln.

- Boden: Das beträchtliche Ertragspotenzial ist zu schützen, insbesondere gegen Wasser- und Win-
derosion, vor allem aber gegen Versiegelung.

- Gewässer: Die Fließgewässer sind weitgehend zu renaturieren.

Die Gewässergüte ist mindestens auf Güteklasse II zu verbessern.

Bewässerungsspeicher und Bergbaugruben sind zu wertvollen Biotopen zu entwickeln.

- Landschaftsbild/Erholung: Unter Wahrung des offenen Charakters der Landschaft sind weitere natur-
raumtypische Elemente einzubringen, um das Landschaftsbild und das örtliche Erscheinungsbild zu
verbessern.“

Darüber hinaus können Teilziele im Rahmen der Maßnahmenplanung auf der örtlichen Ebene konkreti-
siert und differenziert werden, die in der Entwicklungskonzeption für Naturschutz und Landschaftspflege
ihren Niederschlag finden.

Ziele und Leitbilder auf der örtlichen Ebene

9.1.4.1 Entwicklungsziele und Leitbild für das Untersuchungsgebiet

Die Leitbilder auf der örtlichen Ebene des Landschaftsplans ergeben sich aus der Konkretisierung der
o.g. Leitbilder der überörtlichen Ebene. Die dort enthaltenden Aussagen werden auf die spezielle Situa-
tion im Untersuchungsgebiet der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg bezogen. Dadurch wird ein Rahmen
geschaffen, in den sich die in den nachfolgenden Kapiteln beschriebenen, zur Umsetzung vorgeschla-
genen Maßnahmen einfügen. Besonderen Stellenwert besitzen zusammengefasst folgende Ziele:

· Entwicklungsziel 1: Erhalt der regional bedeutsamen, hochwertigen Lebensräume für gefährdete
oder vom Aussterben bedrohte wildlebende Tier- und Pflanzenarten, Sicherung und Entwicklung des
Vorkommens seltener Arten und der räumlichen Voraussetzungen für den Erhalt notwendiger Funkti-
onsbeziehungen (Biotopverbund)

· Entwicklungsziel 2: Sicherung und Entwicklung der vielfältig strukturierten, regional und subregio-
nal prägenden, besonders erholungswirksamen Freiräume der Kulturlandschaft

· Entwicklungsziel 3: Sicherung regional besonders herausgehobener ökologischer Bodenfunktionen
und regional seltener Böden

· Entwicklungsziel 4: Sicherung und Entwicklung von ökologisch intakten (funktionsfähigen) subregi-
onalen Gewässersystemen einschließlich der von ihnen abhängigen Feuchtgebiete und Landökosys-
temen sowie die nachhaltige Nutzung der regional vorhandenen Wasserressourcen

· Entwicklungsziel 5: Freihaltung, Sicherung und Entwicklung lufthygienisch, lokal- und kleinklima-
tisch bedeutsamer Räume, innerstädtisch und in Stadt- bzw. Ortsrandbereichen

· Entwicklungsziel 6: Sicherung und Entwicklung der Kulturlandschaft/ Landwirtschaft mit lokal be-
deutsamen ökologischen und sozioökonomischen Funktionen

· Entwicklungsziel 7: Sicherung und Entwicklung der Waldgebiete/Forstwirtschaft mit regional beson-
ders bedeutsamen ökologischen und sozioökonomischen Funktionen.

Eine weitere Konkretisierung dieser Entwicklungsziele erfolgt über die Einzelmaßnahmen im Untersu-
chungsgebiet, vgl. Kap. 9.3.



9        Leitbilder, Ziele und Maßnahmen Landschaftsplanung

LP der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg / Thüringen Seite 164

9.1.4.2 Kommunales Leitbild

Im Stadtentwicklungskonzept der Stadt Eisenberg Fortschreibung 2020 (Gesamtentwicklung Touris-
mus/Fremdenverkehr/Naherholung, Stand Nov. 2009) sind mehrere Entwicklungsrichtungen vorskiz-
ziert, die sich u.a. auf den Freiraum beziehen:

· Ergänzung und Aufwertung vorhandener Grünflächen zur Anlage eines durchgängigen, innerörtli-
chen Grünzuges (Grünzug zwischen Mühltal und Schorten-/Malzbachtal, Grünzug zwischen Sportfo-
rum und Innenstadt sowie Grünzug zwischen Beuche- und Innenstadt)

· Aufwertung des Landschaftsraumes und Ergänzung des Freizeit- und Naherholungsangebotes (Do-
nitzschkau / Verbindung zur Beuche, Roter Berg – Umgestaltung in Abstimmung mit dem Rahmen-
betriebsplan nach Beendigung des Tonabbaus mit einer naturnaher Entwicklung, Umsetzung der
Maßnahmen aus dem Gewässerentwicklungskonzept für den Malzbach, Renaturierung der Wethau
und Einzelmaßnahmen zur Aufwertung des Freizeitangebotes).

Schutzgutbezogene Zielkonzepte und Entwicklungsmaßnahmen

Zur nachvollziehbaren Darstellung und Umsetzung auf der örtlichen Ebene werden Zielkonzepte und
Entwicklungsmaßnahmen abgeleitet. Die Vorgehensweise bei der Zuordnung und Abgrenzung der we-
sentlichen Maßnahmentypen wird im Folgenden dargelegt.

Grundlage für die Ableitung der Maßnahmen sind die Bestandserhebungen und Bewertungen für die
einzelnen Schutzgüter (vgl. Kap. 7), die Auswirkungen vorhandener und geplanter Nutzungen (vgl. Kap.
8) sowie die in Kap. 9.1 formulierten Leitbilder für das Untersuchungsgebiet. Die einzelnen Maßnahmen
sind tabellarisch zusammengefasst und differenziert für die einzelnen Maßnahmenkategorien, vgl. Kap.
9.3. Die Gliederung der Maßnahmen entspricht der Struktur für Maßnahmen der Landschaftspläne in
Thüringen, welche für den Aufbau eines Maßnahmenpools / zur Kompensation entwickelt und verbind-
lich festgesetzt wurde.

Neben den Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen werden zunächst Vorschläge für die Auswei-
sung von Schutzgebieten gemäß §§ 23-29 BNatSchG gemacht, die auf der Auswertung der Bestandser-
hebung und -bewertung (s. o.) basieren. Als wichtige Grundlagen wurden die Angaben zu den FFH- Ge-
bieten, zu den gesetzlich geschützten Biotopen nach § 30 BNatSchG i.V.m. § 15 ThürNatG und zu wei-
teren schutzwürdigen Biotopen (z.B. aus der Waldbiotopkartierung) verwendet. Eine Ausweisung der im
Landschaftsplan vorgeschlagenen Gebiete sollte nach Möglichkeit in den nächsten 5 bis 10 Jahren er-
folgen, vgl. Kap. 9.2.1.

Im Weiteren werden schutzgutbezogen Maßnahmen entwickelt und dokumentiert, vgl. Kap. 9.2.2ff. Da-
bei ist zu beachten, dass die Maßnahmen oft multifunktional wirken und für mehrere Schutzgüter rele-
vant sind. Es werden im Hinblick auf einen Maßnahmen-Pool41 folgende Maßnahmenkategorien für ein
Ausgleichflächenkonzept unterschieden:

41 Im Sinne einer übergeordneten Gebietsabgrenzung zu räumlich/funktional zusammenhängenden Kompensationsmaßnahmen
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N Maßnahmen des Arten- und Biotopschutzes/ biologische
Vielfalt (Biotopverbund) Arten- und Biotopschutzkonzept

N Maßnahmen der Landschaftspflege

O Maßnahmen im Offenland und Maßnahmen zur Minde-
rung von Beeinträchtigungen durch Landwirtschaft Boden-, Wasser-, Klimaschutz

W Maßnahmen im Wald und Maßnahmen zur Minderung
von Beeinträchtigungen durch Forstwirtschaft

G Maßnahmen an/in Gewässern und Maßnahmen zur Min-
derung von Beeinträchtigungen durch Wasserwirtschaft

S Maßnahmen im Siedlungsraum/ zur
Siedlungsentwicklung

Konzept zum Ortsbild/ Erholung

K Maßnahmen des Landschaftsbildes
Konzept zum Landschaftsbild/
ErholungK Maßnahmen der Erholungseignung

K Maßnahmen der Kulturlandschaft, Erholung/Tourismus

Mit Hilfe dieser Struktur ist es dann möglich, einen Überblick über die Nutzbarkeit für die Kompensation
in Rahmen der Eingriffsregelung zu gewinnen. In zwei Kategorien werden die Maßnahmen im Hinblick
auf ihre Eignung zur Kompensation bzw. als nutzbare Maßnahmen für Naturschutz und Landschafts-
pflege im Sinne der Eingriffsregelung, eingestuft (Ausgleichsflächenkonzept):

· Kategorie I: potenzielle Kompensationsmaßnahme und weitere, geeignete Maßnahme für Schutz,
Pflege, Wiederherstellung oder Gestaltung von Natur und Landschaft, die in Abstimmung mit der
Fachbehörde u.U. realisierbar sind.

· Kategorie II: aktuell bereits festgeschriebene Kompensationsmaßnahme (z.B. über EKIS, GRP der
WRRL, FNP oder BPL).

Gesondert mit Hinweisen gekennzeichnet sind Maßnahmen zu touristischer Ausstattung und Erschlie-
ßung, die ggf. selbst der Kompensation bedürfen.

Wichtig ist es, an dieser Stelle hervorzuheben, dass der Einzelne nicht verpflichtet werden kann, die
dargestellten Maßnahmen umzusetzen. Mit der Integration des Landschaftsplans in den Flächennut-
zungsplan und dessen Genehmigung werden die Entwicklungsziele und Maßnahmen jedoch für Behör-
den und Gemeinde verbindlich.

Umsetzung der Landschaftsplanung kann auch bedeuten, ggf. auch auf Vorhaben zu verzichten, wenn
diese anderen Zielen entgegenstehen.

Schutzgebietskonzept

Für die meisten Arten und Lebensgemeinschaften ist der Erhalt der wenigen verbliebenen, z.T. zusam-
men hängenden größeren Lebensräume wichtiger als die Sicherung kleiner und kleinster Lebensräume
an der kritischen unteren Grenze der Überlebensfähigkeit von Tier- und Pflanzenarten, wobei für die
Mindestgröße alle im Jahresverlauf auftretenden Ansprüche einer Population, ihre Brut,- Aufzucht-, Nah-
rungs- und Rasthabitate zu berücksichtigen sind.



9        Leitbilder, Ziele und Maßnahmen Landschaftsplanung

LP der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg / Thüringen Seite 166

Daher werden Vorschläge für die Ausweisung von Schutzgebieten bzw. für deren Erweiterung entwi-
ckelt. Schutzgebietsvorschläge sind in erster Linie Maßnahmen, die dem Naturschutz dienen. Sie folgen
der Muster-Legende, werden in der Maßnahmentabelle beschrieben und in Karte 2 abgegrenzt.

9.2.1.1 Vorschläge für die Neuausweisung als Schutzgebiete /-objekte nach Natur-
schutzrecht

· N 1.1: „Biotopkomplex zwischen Kischlitz und Petersberg“ (geplantes GLB 01)

Talmulde mit Trocken- und Halbtrockenrasen (Code-Nr. 4211 §), Streuobstbeständen auf Grünland
(6510 §), Mesophiles Grünland, frisch bis mäßig trocken (4222) sowie frisch bis mäßig feucht (4223)
und weiteren Obstbaumbeständen (6372). Die Flächengröße beträgt ca. 11,90 ha, vgl. Anhang A 2 Nr.
79.

Ziel: Erhaltung und Entwicklung eines Bereiches, welcher sich durch Geschlossenheit, ein ausgeprägtes
Relief, besondere kleinklimatische Verhältnisse und geringe randliche Beeinträchtigungen auszeichnet.
Offenhaltung und Verhinderung einer Verbuschung.

· N 1.2: „Biotopkomplex Wethauzulauf nördlich Hainspitz“ (geplantes GLB 02)

Feuchtlebensraumkomplex mit Vorkommen von Großseggenried (3220 §), Landröhricht (3230 §),
Feucht- und Nassgrünland (4230 §) sowie mesophilem Grünland, frisch bis feucht (4223§). Der verbin-
dende Graben (2214) führt zu einem Standgewässer (2512 §) sowie im weiteren Verlauf zur Wethau.
Pufferzonen zur angrenzenden Nutzung sind minimal oder fehlend. Die Flächengröße beträgt ca. 3,51
ha, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 132,133.

Ziel: Erhaltung und Entwicklung eines Feuchtbereiches, der als wichtiger Trittstein in einer intensiv ge-
nutzten z.T. Agrarlandschaft noch rel. isoliert gelegen ist. Reduzierung von Stoffeinträgen, mit Pufferzo-
nen wird dieser Bereich als entwicklungsfähig eingeschätzt.

· N 1.3: Biotopkomplex Schortental (geplantes GLB 03)

Der Biotopkomplex besteht aus einem halboffenen Talraum mit verschiedenen, sich ineinander verzah-
nenden Wald,- Grünland- und Gewässerlebensräumen, die z.T. mit Kleinststrukturen bereichert werden
(Code-Nr. 2211 §, 2214, 4721 §, 5440 §, 5530 §, 6510 § sowie FFH-LRT 9170). Die Flächengröße be-
trägt ca. 11,58 ha, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 201.

Ziel: Förderung der Arten und Biotope, Offenhaltung des Talzuges und Reduzierung der Zersiedlung
durch Wochenendhäuser und -gärten.

· N 1.4: Biotopkomplex Triebensgrund (geplantes GLB 04)

Der Biotopkomplex besteht aus einem in sich geschlossenen Talraum, der von Laubmischwald umrahmt
wird und einen reich strukturierten, ungestörten Grünland- und Gewässerlebensraum beinhaltet. Diverse
Strukturelemente ergänzen den Komplex (Code-Nr. 2211 §, 3220 §, 4230 §, 6372, 6510 §). Die Flä-
chengröße beträgt ca. 12,53 ha.

Ziel: Förderung der Arten und Biotope, Offenhaltung des Talzuges (Verhinderung der Verbuschung) und
Förderung der Strukturvielfalt.

· N 1.5: „Dorflinde von Kischlitz“ (geplantes ND)
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Schutzgegenstand/Schutzzweck: besonders ausgeprägte Sommerlinde (Tilia platyphyllos) in der Orts-
mitte von Kischlitz, Stammumfang (2018): 5,02 m (Gemarkung Kischlitz, Flur 2, Flurstück 15), gepflanzt
um 1700.

Ziel: Erhaltung eines (1) besonders markanten Einzelbaumes im dörflichen Kontext, vgl. Fotodokumen-
tation.

· N 1.6: „Feld-Ahorn in Eisenberg“ (geplantes ND)

Schutzgegenstand/Schutzzweck: (besonders ausgeprägter Feld-Ahorn (Acer campestre) an der ehema-
ligen Eisenbahn, Stammumfang (2011): 2,47 m (Gemarkung Eisenberg, Flur 3, Flurstück 2203).

Ziel: Erhaltung eines (1) besonders markanten Einzelbaumes (Antrag Dr. G. Seidel) im Bereich oberhalb
des Malzbachtals, Blickpunkt auf den historischen Ortskern.

Weitere Vorschläge für einzelne markante Laubbäume oder Baumgruppen als geplante ND betreffen:

· N 1.7: Neuausweisung ND von Stieleiche südöstlich Gösen, vgl. Fotodokumentation Nr.11.

· N 1.8: Neuausweisung ND von Stieleiche östlich Aubitz, vgl. Fotodokumentation Nr. 119, 120.

· N 1.9: Neuausweisung ND von Baumgruppe (6 Winter-Linden) in Petersberg (Gasthof Köhler),
vgl. Fotodokumentation Nr. 94.

· N 1.10: Neuausweisung ND von Sommer-Linde (Dorflinde) in Mertendorf, vgl. Fotodokumenta-
tion Nr. 54.

· N 1.11: Neuausweisung ND von Baumgruppe (5 Winter-Linden, 3 Kastanien), Ortseingang
Mertendorf, vgl. Fotodokumentation Nr. 59.

· N 1.12: Neuausweisung ND von 2 Winter-Linden (Baumtor) südlich Rauschwitz, vgl. Fotodoku-
mentation Nr.39.

· N 1.13: Neuausweisung ND von Berg-Ahorn an der Naupoldsmühle, vgl. Fotodokumentation Nr.
177.

9.2.1.2 Vorschläge für die Erweiterung von Schutzgebieten /-objekten nach Natur-
schutzrecht

· N 2.1: Erweiterung des Streuobstwiesen-Komplexes Hangflanke „Auf dem Berge“ (GLB 098)

Die gesamte Hangflanke südlich Lerchenfeld zeichnet sich durch ein Mosaik von Trocken- und Halbtro-
ckenrasen (4211 §), Staudenfluren frischer Standorte (4710), Streuobstwiesen (6510 §), sonstigen Ge-
büschen (6224) und mesophilem Grünland, frisch bis mäßig trocken (4222) aus. Die Flächengröße be-
trägt ca. 18,14 ha, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 86, 87.

Ziel: Erhaltung und Entwicklung von trockenen und strukturreichen Lebensräumen innerhalb einer inten-
siv genutzten Agrarlandschaft, Förderung von Gehölz- und insbesondere Obstbeständen als Teile (Re-
likte) einer weithin sichtbaren Kulturlandschaft.

· N 2.2: Westliche Erweiterung des „Feuchtgebietes vor dem Gösener Berg“ (FND 020)

Aufgrund eines aktuellen Nachweises des Vorkommens vom Schwarzblauen Wiesenknopf-Ameisen-
bläuling (Maculinea nausithous) in 2020 durch eine Kontrolle des Falter-Vorkommens (Rode/Teumer)
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sollte dieses durch einen Schutzstatus gesichert werden. Die Fläche betrifft konkret die sich an das be-
stehende FND ca. 400 m westlich anschließenden Wiesen „Im Weidicht“. Eine Neuausweisung insge-
samt als GLB wird angeregt. Die Flächengröße beträgt ca. 3,40 ha.

Ziel: Erhaltung und Entwicklung eines feuchten Wiesenbereiches, welcher sich durch besondere Falter-
Vorkommen, besondere kleinklimatische Verhältnisse und durch ausreichende Kontaktbiotope mit Tritt-
steinfunktion auszeichnet, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 161.

· N 2.3: Nördliche Erweiterung der „Gösener Tongruben“ (FND 022)

Die Gösener Tongruben sind durch ehemaligen Abbau gekennzeichnet. Inzwischen sind die Gruben mit
Wasser gefüllt und haben sich in einem ansonsten gewässerarmen Raum zu abgeschirmten, ungestör-
ten Lebensräumen entwickelt. Durch eine Erweiterung um den nördlichsten Teich (nahe Ortsrand
Gösen) kann die Teichkette komplettiert werden. Eine Neuausweisung insgesamt als GLB wird ange-
regt. Die Flächengröße für die Erweiterung beträgt ca. 5,60 ha.

Ziel: Stabilisierung und Entwicklung der Stillgewässer, Förderung der feuchtegebundenen Arten und Bi-
otope mit Trittsteinfunktion, Freistellung der südexponierten Hanglagen der Gewässer von Gehölzen als
potenzieller Reptilien-(Zauneidechsen)Lebensraum, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 10.

· N 2.4: Erweiterung der Trockenlebensräume am „Wachhügel“ (FND 058)

Die südwestexponierte Hangflanke am Wachhügel ist ein typischer kleiner, von Gehölzen durchsetzter
Trockenlebensraum mit ausgeprägtem Relief, trockenwarme Staudenfluren wechseln ab mit Streuobst-
wiesen (6510 §), Gebüsche haben sich angesiedelt. Diese Hangflanke (eine Teilfläche direkt im An-
schluss an das bestehende FND, die zweite Teilfläche höher/nördlich gelegen) zeigt ein hohes Entwick-
lungspotential für Trockenlebensräume. Eine Neuausweisung insgesamt als GLB wird angeregt. Die
Flächengröße beträgt (für beide Teilflächen) ca. 2,15 ha, vgl. Anhang A 2 Nr. 111, 96.

Ziel: Erhaltung und Entwicklung eines trockenen Bereiches, welcher sich durch besondere Exposition,
ein ausgeprägtes Relief und besondere kleinklimatische Verhältnisse auszeichnet. Trittsteinfunktion mit
Anschluss an benachbarte Lebensräume.

9.2.1.3 Pflege und Optimierung bestehender Schutzgebiete und -objekte

· N 3.1: FND „Feuchtgebiet vor dem Gösener Berg“ (FND 020)

Im diesem FND gibt es in den Feuchtwiesen neben Vorkommen der durchaus seltenen und gefährdeten
Trollblume (Trollius europaeus) auch ein Vorkommen des Schwarzblauen Wiesenknopf-Ameisenbläu-
lings (Maculinea nausithous). Eine Kontrolle des Falter-Vorkommens hat das Vorkommen in 2020 be-
stätigt (Rode/Teumer). Eine Bestätigung in 2020 ist auch auf den ca. 400 m westlich anschließenden
Wiesen „Im Weidicht“ erfolgt. Die Pflege ist auf den Erhalt der Biozönose des Schwarzblauen Wiesen-
knopf-Ameisenbläulings auszurichten, vgl. Fotodokumentation, vgl. Anhang A 2 Nr. 160.

Der FND-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.2: FND Waldschlucht und Waldwiese bei Gösen (FND 023)

Die Krebsteichwiese ist ein nährstoffreiche Frisch- bis Feuchtwiese, die unmittelbar in der Aue eines
kleinen Bachtälchens liegt, dort u.a. ehemaliges Trollblumenvorkommen42, Frühjahrsblüher (u.a. Schlüs-
selblumen).

42 Trollblume – Wikipedia
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Wichtig ist zukünftig die Entnahme der randlichen Eschen-„Überhänger“ und Fortführung der jährlichen
Mahd. Eine Neuausweisung, zumindest der Wiese – ggf. auch des Krebsteiches, sollte davon abhängig
gemacht werden, ob es gelingt, eine extensive Nutzung zu regeln. Insgesamt wird eine Neuausweisung
als GLB wird angeregt.

· N 3.3: FND Wacholderberg (FND 028)

Die Magerrasen des FND „Wacholderberg“ sind die mit Abstand wertvollsten Flächen im FFH-Gebiet
„Beuche-Wethautal“. Es gibt jedoch langjährige Pflegedefizite.

Aktuell (Sommer 2020) befinden sich die schafbeweideten Flächen im FND in einem sehr unterschiedli-
chen Zustand: Die Flächen im Westteil des FND (beiderseits der „Alten Weinstraße“) sind wenig ver-
buscht und kurzrasig, die Flächen weiter östlich sind teilweise flächig verbuscht und vollkommen „unter-
beweidet“. In den Hecken sind zahlreiche Eschen aufgewachsen, die wieder einmal entfernt werden
müssten (dies wurde letztmals 2012 durch die GFAW43-Maßnahme der UNB gemacht).

Auch die zum FND gehörende Apfel-Streuobstwiese (durch die Waldarbeiter des Forstamtes Jena wur-
den 2014 die 21 Obstbäume verschnitten sowie der Stammschutz erneuert) ist in keinem guten Zustand
(Verfilzung der Grasnarbe, teilweise Verbuschung). Die Pflegemaßnahmen sind dringend wieder aufzu-
nehmen.

Der FND-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.4: FND Eschenbachs Wiese bei Saasa (FND 030)

Dieses FND ist Teil der Naturwaldparzelle (NWP) „Eisenberger Holzland“. Lt. GÖCKERITZ 2006 wird fest-
gestellt: „Das FND ist eine artenarme Feuchtfläche. Botanische und auch faunistische Besonderheiten
konnten nicht festgestellt werden. Erwähnenswert sind noch vielleicht die Vorkommen von Eichenfarn
(Gymnocarpium dryopteris) und Buchenfarn (Phegopteris connectilis) in der Fläche.“

Aktuell (2019) präsentiert sich das Gebiet noch als Offenfläche; im oberen (südwestlichen) Teil mit einer
Dominanz von Gewöhnlichem Gilbweiderich (Lysimachia vulgaris), daran anschließend ein Schlankseg-
genried (mit Carex acuta = gracilis). Im unteren (nordwestlichen) Teil ist stärkere Fichtensukzession zu
beobachten. Als sumpfig oder gar vermoort ist das Gebiet schwer zu kennzeichnen. Beiderseits des
Talgrundes sind zahlreiche Fichten vom Borkenkäfer befallen und abgestorben (wohl 2019). Es bleibt
abzuwarten, wie sich das – in der nicht mehr bewirtschafteten Naturwaldparzelle – entwickelt.

Es wird empfohlen, weiterhin Biotoppflegearbeiten zur Offenhaltung der Feuchtbiotope durchzuführen
(etwa Entfernung von Fichtensukzession).

Der FND-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.5: FND Kiesgrube in der Beuche (FND 052)

Auf dem Plateau des Waldgebiets „Beuche“ liegt eine kleine ehemalige Kiesgrube. Die Tümpel darin
sind in den letzten Jahren oft völlig ausgetrocknet. Problematisch ist der hohe Verbuschungsdruck, der
dazu geführt hat, dass sich wiederholt Birken- und Zitterpappel-Aufwuchs ausbreitet.

Es wird empfohlen, weiterhin Biotoppflegearbeiten zur Offenhaltung der Feuchtbiotope durchzuführen
(Entfernung von Birken- und Zitterpappelsukzession). Ab 2020 ist die Entbuschung als NALAP-Projekt
der Natura 2000-Station „Mittlere Saale“ vorgesehen.

43 Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaates Thüringen mbH
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Der FND-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.6: FND Seeholz und Seeholzteich bei Gösen (FND 053)

Der östliche Seeholzteich ist mit etwas Unterwasser- und Schwimmblattvegetation, ausgedehnter Röh-
richtzone und Hochstaudenfluren ausgestattet. Es breiten sich junge Weidengebüsche aus. Das Wasser
ist durch einzellige Algen getrübt. Der westliche Seeholzteich ist mit etwas Unterwasserrasen und rudi-
mentärer Schwimmblattvegetation bewachsen. Das Ufer ist relativ steil und von Erlen gesäumt. Das Ge-
wässer wird fischereilich genutzt. An beiden Teichen wurden 2004 Vorkommen von Zwiebel-Binse und
Zypergras-Seggen registriert, angrenzend besteht Laubmischwald überwiegend aus Eichen und eine
nicht bewirtschaftete Streuobstwiese. Es fehlen Angaben zum Amphibien-, Vogel- und Fledermausbe-
stand, der Wasserspiegel ist aufgrund der Trockenheit der letzten Jahre am Absinken.

Eine Neuausweisung insgesamt als GLB wird angeregt, da eine hohe Schutzwürdigkeit besteht. Im
Zuge der Neuausweisung sollte44 …“eine an das FND angrenzende Habitatfläche des Nördlichen
Kammmolches, die ebenfalls Entwicklungsfläche des LRT 3130 ist, in die Neuausweisung einbezogen
werden“ (Zitatende). Dies betrifft den kleinen Teich außerhalb des Waldes, nordöstlich Ortskern Gösen,
vgl. Fotodokumentation, vgl. Anhang A 2 Nr. 13.

· N 3.7: FND Wachhügel (FND 058)

Am westexponierten Hang des Wethautals, fast gegenüber der Einmündung der Kleinen Wethau nörd-
lich von Aubitz, liegt ein von Gehölzen durchsetzter kleiner Kalkmagerrasen. Charakteristisch sind Vor-
kommen von Küchenschellen (Pulsatilla vulgaris), Große Händelwurz (Gymnadenia conopsea) und an-
deren Orchideenarten.

Wichtig ist die Fortführung der regelmäßigen Mahd. Es wird empfohlen, weiterhin Biotoppflegearbeiten
zur Offenhaltung der Trockenbiotope durchzuführen (Entfernung von Gebüschsukzession, Auflichtung
durch Entnahme einzelner Gehölze, periodischer Rückschnitt). Generell muss darauf geachtet werden,
dass die Hecken nicht zu weit in die Flächen hineinwachsen. Eine mechanische Bekämpfung der Orien-
talischen Zackenschote (Bunias orientalis), die sich seit 2019 am Rand der oberen Wiese angesiedelt
hat, ist durch Ausstechen erforderlich, vgl. Fotodokumentation.

Der FND-Status kann bestehen bleiben und es wird eine Erweiterung angeregt, vgl. Kap. 9.2.1.2.

· N 3.8: GLB Kiesgrube bei Saasa (GLB 060)

In der aufgelassenen ehemaligen Kiesgrube im Wald südwestlich von Saasa ist ein Aufschluss (Kies-
wand) vorhanden, der jedoch mit jungen Kiefern und Lärchen bestanden ist. Eine Freistellung des Auf-
schlusses wäre (Stand Anfang 2020) wieder dringend erforderlich.

Der FND-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.9: GLB Seeäckerchen (GLB 084)

Das Seeäckerchen ist ein kleines Feldgehölz, in dem sich zwei Standgewässer befinden und an dessen
Südrand sich eine Grünlandfläche mit Obstbäumen erstreckt. Wiederholte Nachweise von Amphibien-
und Libellenvorkommen gibt es, darüber hinaus ist der kaum gepflegte Bereich ein wichtiger Trittstein in
einer weitgehend ausgeräumten Ackerflur. Folgende Maßnahmen sind aufzugreifen und umzusetzen:

- Eine teilweise Auflichtung um und in dem östlichen Tümpel wäre erstrebenswert.

44 Hinweis aus: MMP (FB Offenland) für das FFH-Gebiet Nr. 132 „Beuche-Wethautal“, Kap. 6.1, Seite 118.
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- Vom Weg bis zum Gehölzmantel sollte eine Sommermahd mit Beräumung erfolgen (nach dem 1.
Schnitt Fläche planieren und Mähgut abräumen). Ggf. wird vorgeschlagen, in jährlichem Wechsel nur
die halbe Fläche nach dem Winter zu mähen, um den Rebhuhnbestand zu fördern.

- Pufferstreifen von mindestens 50 m um den GLB sind anlegen (z.B. über KULAP 20jährige Stilllegung).
- Biotopverbund mit Lebensräumen um Karsdorfberg (zumindest einseitige Baumpflanzung entlang

des Fahrweges einschl. 2m breitem Saum) ist zu fördern.
- Pflegeschnitt der Obstbäume und ggf. Nachpflanzungen, vgl. Anhang A 2 Nr. 45, 72 und 73.

Der GLB-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.10: GLB Auf dem Berge (GLB 098)

Nördlich der „Abtei“ (Tal der „Kleinen Wethau“) ist der Bereich des markant als Steilstufe ausgebildeten
sog. Pretschwitzer Hanges von Magerrasen bedeckt, welche z. T. (in Abhängigkeit von der erfolgten Be-
weidung) verfilzt, z.T. aber auch zunehmend verbuscht ist. Am abwärts führenden Weg standen (2018)
Silber-Distel (Carlina acaulis) an 4 Stellen und Karthäuser-Nelke (Dianthus carthusianorum, > 10x). Das
Gebiet muss regelmäßig kontrolliert, der Pflegezustand teilflächenscharf dokumentiert und ggf. Maßnah-
men zur Verbesserung eingeleitet werden. Es sind dringend folgende Pflegemaßnahmen erforderlich:

- Ergänzung der GLB-Schilder (NW-Ecke und SO-Ecke).
- Nachmähen der Wiese am abwärts führenden Weg: war (2018 schlecht) beweidet, ziemlich verfilzt.
- Beseitigung der Schlehen-/Weißdornverbuschung zwischen dieser Wiese und der großen südlichen

Wiese.
- Beseitigung der Rosen-/Weißdornverbuschung an der großen Fläche (incl. Alt-FND), diese war

(2018 schlecht) beweidet.
- Pflegeschnitt der Obstbäume und ggf. Nachpflanzungen, vgl. Anhang A 2 Nr. 86, 87.

Die Verpflichtungen aus der Kompensationsmaßnahme E23 (Vorhaben WEA - 14 Windkraftanlagen
Wetzdorf) sind durch den Vorhabenträger umzusetzen.

Der GLB-Status kann bestehen bleiben und es wird eine Erweiterung angeregt, vgl. Kap. 9.2.1.2.

· N 3.11: ND Seedamm-Allee in Hainspitz (ND 010)

Die Linden auf dem Damm des Hainspitzer Sees sind – im Rahmen der Gestaltung der Landschaft im
Umfeld des Hainspitzer Rittergutes – ganz bewusst (ca. um 1827) gepflanzt worden, allerdings zu einer
Zeit, als dort nur Fußgänger und eventuell wenige Pferdegespanne verkehrten. Dies hat sich komplett
verändert; auf dem Seedamm verläuft der gesamte Verkehr, der in den südlichen Ortsteil von Hainspitz
will, einschließlich der Ver- und Entsorgungsfahrzeuge. In der Straße sind Wasser-, Gas- und Strom-
leitungen verlegt; die Straße ist seit langem asphaltiert. Die Bedingungen für die Bäume haben sich in
den letzten 50 Jahren also dramatisch verschlechtert. Der Zustand einiger der alten Bäume ist sehr
schlecht, es werden weitere Bäume in den nächsten Jahren gefällt und ersetzt werden müssen. Ihr Er-
scheinungsbild durch die Kappungen seit 1998 (2017 einheitlich wiederholt) völlig anders ist als noch in
den 1980er Jahren. In (mindestens) 28 Bäumen kommen geschützte Rosenkäfer vor (nicht unbedingt
überall der Eremit), vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 135, 146, 149.

Umso wichtiger ist es, weitere negative Beeinträchtigungen bzw. Eingriffe abzuwenden, um die restli-
chen verbliebenen Altbäume mit Mulmhöhlen mit folgenden Maßnahmen zu erhalten:

-  Regelmäßiger Schnitt der Köpfe (mindestens wohl alle 8-10 Jahre).
- Weitere Nach- und Neupflanzungen an gleicher Stelle zur langfristigen Erhaltung der Allee auch als

zukünftiger Rosenkäfer- bzw. Eremit-Lebensraum.
- Sachgerechter Schnitt der Stock- und Stammaustriebe.
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- Erhaltung und Sicherung aller Linden gegen Mähschäden bzw. gegen Schäden durch LKW-Verkehr
(z.B. „tree-protect“-Stammsicherungen).

- Vermeidung aller Verletzungen der Stämme (z.B. Beschilderung, Befestigung von Zaunfeldern u.ä.).

Der ND-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.12: ND Fünfbrüdereiche bei Hainspitz (ND 011)

Die fünfstämmige Stieleiche in den Wiesen westlich des Hainspitzer Sees ist sicher einer der bekann-
testen und markantesten Bäume im Saale-Holzland-Kreis (ca. um 1810 gepflanzt). Im 10 m-Umkreis ist
die Umgebung als Naturdenkmal mitgeschützt. Der Baum weist trotz seiner zahlreichen Schäden und
des Pilzbefalls eine erstaunlich gute Vitalität und starke Zuwächse auf, was eine moderate Kronenein-
kürzung erforderlich machte. Seit einigen Jahren werden die Seewiesen vom Agrarunternehmen (Hain-
spitz) im Rahmen einer KULAP-Förderung abgestimmt auf die Ansprüche des dort vorkommenden
Schwarzblauen Wiesenknopf-Ameisenbläulings (Maculinea nausithous) gemäht. Dies kommt durch die
deutlich geringere Stickstoffdüngung auch der Fünfbrüdereiche zugute, vgl. Fotodokumentation. Die Er-
haltung und Sicherung der Fünfbrüdereiche erfordern die folgenden Maßnahmen:

- Vermeidung von jeglichen negativen Eingriffen.
- Extensivierung der Ackernutzung im Westen.
- Erhalt der extensiveren Grünlandbewirtschaftung der Seewiesen und Erweiterung.
- regelmäßige Kontrolle der Kronenverspannungen auf Funktionsfähigkeit.
- ggf. periodischer Rückschnitt von zu weit ausladenden Kronenteilen.
Dann kann die sehr vitale Eichengruppe noch lange das Landschaftsbild um den Hainspitzer See berei-
chern, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 145, 147.

Der ND-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.13: ND Eiche im Schortental bei Eisenberg (ND 016)

Die Eiche im Schortental ist mit einem Stammumfang von 5,25 m (2006) die fünftstärkste Stieleiche
(Quercus robur) im Saale-Holzland-Kreis (Alter unbekannt). Neben der schütteren Belaubung wurde im
Rahmen der jährlichen Baumschauen immer wieder Totholz, Astausbruch, aber kein Pilzbefall festge-
stellt. Im Stammfußbereich sind Müllablagerungen häufig und die Beschilderung oft zerstört, vgl. An-
hang A 2 Nr. 194. Zur Erhaltung und Sicherung der Eiche sind die folgenden Maßnahmen notwendig:

- Vermeidung von jeglichen negativen Eingriffen.
- Regelmäßige Kontrolle auf Pilzbefall, Müll im Umfeld.
- ggf. periodischer Rückschnitt von zu weit ausladenden Kronenteilen.

Der ND-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.14: ND Georgseiche bei Kursdorf (ND 019)

Obwohl die „Georgseiche“ (Alter unbekannt, vor 1837) deutlich kleinere Ausmaße als die ebenfalls in
der näheren Umgebung von Eisenberg stehende „Eiche im Schortental“ aufweist, gibt es – sicher auf-
grund des exponierten Standortes an der Landstraße und ehemaligen Eisenbahnstrecke) viel mehr Lite-
ratur über diesen Baum, vgl. Kap. 7.5.3.3. Auf jeden Fall hat der Baum den Eisenbahnbau (1906?), den
Ausbau der Fernverkehrs-, heute Bundesstraße B 7 (zuletzt 2010, incl. Anlage des Radweges) und
auch den Rückbau der Eisenbahnstrecke in 1990er Jahren überstanden.

Totholz (zumindest immer über Einfahrt und Radweg), Pilzbefall und die wahrscheinlich problematische-
ren Beeinträchtigungen sind ständige Ablagerungen von Müll, Gartenabfällen sowie das Benutzen des
Stammes als „Toilette“. Letzteres hat auf der straßenabgewandten Seite bereits zu Schäden am
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Stammfuß geführt, vgl. Fotodokumentation. Zur Erhaltung und Sicherung der landschaftsbildprägenden
Eiche sind die folgenden Maßnahmen notwendig, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 188:

- Vermeidung von jeglichen negativen Eingriffen.
- Regelmäßige Kontrolle auf Pilzbefall, Müll im Umfeld.
- ggf. periodischer Rückschnitt von zu weit ausladenden Kronenteilen.

Der ND-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.15: ND Kiefer im Altenrodaer Grund (ND 020)

Diese Kiefer (Alter ca. 187 Jahre) ist ganz gerade gewachsen und steht als Überhälter in einem Jung-
kieferbestand. Der Baum ist seit den 1990-er Jahren abgestorben, es fallen keine Äste ab, im Stammfuß
beginnt langsam die Kernfäule. Bei regelmäßiger Kontrolle wird keine Umsturz-Gefahr gesehen, da es
sich hier um die zweitstärkste Kiefer im Saale-Holzland-Kreis handelt.

Der FND-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.16: ND Gleditschie im Schlosspark in Eisenberg (ND 029)

Auch wenn der Baum nach dem Absetzen der gesamten Krone 2009 nur noch eine Sekundärkrone auf-
weist, stellt er doch eine bemerkenswerte Baumgestalt dar (Alter ca. 186 Jahre). Nach der Schnittmaß-
nahme haben sich an den nunmehr freigestellten Starkästen zahlreiche nach oben abgehende Reiter-
ate45 gebildet. Diese mussten im Spätsommer 2018 erstmals vereinzelt werden (10 stärkste wurden
komplett zurückgeschnitten), vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 18.

Diese Schnittmaßnahme muss regelmäßig wiederholt werden, um die Last auf den hohlen Stamm nicht
zu groß werden zulassen.

Der ND-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.17: ND Linde in der Klosterlausnitzer Straße in Eisenberg (ND 031)

Die Hybridlinde (Tilia x vulgaris) in der Klosterlausnitzer Straße gehört nicht zu den bemerkenswerten
Linden des Saale-Holzland-Kreises (Alter ca. 128 Jahre). Wegen des Standplatzes an einer viel befah-
renen Straße (Fußweg unter der Krone) bestehen hohe Anforderungen an die Verkehrssicherheit und
für Sanierungsarbeiten. Seit April 1996 wurde der Baum in Rahmen der halbjährlichen Baumschauen
der Naturdenkmale mit begutachtet.

Der ND-Status kann bestehen bleiben.

45 Reiteration: Bildung einer Ersatzkrone durch Neuaustriebe. Die Reiteration (sprich Re-iter-ation) ist eine Überlebensstrategie bei
Bäumen, die in Schieflage geraten sind. In der Natur können Bäume umknicken, am Hang rutschen oder einfach auseinander-
brechen. Dann erreicht die ursprüngliche Krone nicht mehr den vollen Lichtgenuss. Der Baum bildet aus dem Stamm eine Er-
satzkrone durch neue Zweige, die sich senkrecht zum Licht hin entwickeln, um das Überleben sicher zu stellen. Diese Bäume
werden dann auch Harfenbäume genannt, da die senkrechten Zweige wie die Saiten einer Harfe aussehen. Laub- wie Nadel-
bäume bilden diese Abweichung der ursprünglichen Baumarchitektur aus (Quelle: https://garten-von-ehren.de/ratgeber/pflan-
zen-pflege/reiteration) (letzter Zugriff 18.02.2021).

.
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· N 3.18: ND Liebesbuche bei Friedrichstanneck (ND 033)

Baum mit mehreren Stämmlingen, der südliche Stämmling ist 2016 umgestürzt; er lag teilweise außer-
halb der (dadurch beschädigten) Umzäunung. 2018 fiel eine große Kiefer in die Umzäunung, bei Aufar-
beitung wurde mit schwerer Forsttechnik in die Umzäunung gefahren, dabei wurde die Rinde der Wur-
zelanläufe beschädigt, der Zaun an zwei Stellen zerstört. Danach ist der Zaun nochmals umfassend re-
pariert und das Baumumfeld aufgelichtet worden.

Der umgestürzte Stammteil soll verbleiben. Der noch stehende Teil ist ebenfalls stark von Pilzen (z.B.
Lackporlingen befallen) und faul; er wird irgendwann ebenfalls umstürzen.

Eine langfristige Perspektive gibt es daher für das Naturdenkmal leider nicht mehr. Durch die laufenden
Kontrollen muss gesichert sein, dass der Zaun intakt bleibt, um eine Gefährdung von Wanderern auszu-
schließen.

Der ND-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.19: ND Stieleiche im Gösener Park (ND 034)

Die Stieleiche (Datierung nach Jahrringzählungen) wurde um 1860 gepflanzt, prägt mit ihrer prachtvol-
len Krone ganz maßgeblich den Park, der heute zu einem als privates Wohnhaus genutzten (ehemali-
gen Rittergutsgebäude) gehört.

Seit dem Frühjahr 1995 wird das Naturdenkmal auf der Grundlage der Verkehrssicherungspflicht halb-
jährlich im Rahmen der Baumschauen durch die UNB kontrolliert. Die Baumschauprotokolle enthalten
jeweils Aussagen zu Veränderungen, durchzuführenden Maßnahmen usw. Im Auftrag der UNB wurde
regelmäßig Totholz beseitigt.

Der ND-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.20: ND Baumhauslinde an der Stünzmühle (ND 072)

Der Baum ist seit 2010 Naturdenkmal (Alter ca. 227 Jahre). Der Standort liegt benachbart zum Mühlen-
Grundstück. Der Zugang führt über eine Treppe von der Straße aus zur Baumhauslinde.

Aufgrund der guten Vitalität ist es erforderlich, den unteren Astkranz ungefähr alle 5 Jahre zurückzu-
schneiden. Auch der obere Astkranz – wegen der Fäule der Astanbindungen am oberen Stammkopf -
darf nicht zu hohe Austriebe haben und muss daher regelmäßig, wenn auch nicht so häufig zurückge-
schnitten werden. Dann kann die Linde mit ihrem einzigartigen Erscheinungsbild noch sehr lange erhal-
ten bleiben, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 110.

Der ND-Status kann bestehen bleiben.

· N 3.21: FND „Gösener Tongruben“ (FND 022)

Aktuell gibt es wenige Informationen über den Datenbestand und Pflegezustand des Gebietes. Die Tei-
che werden bis heute von Anglern bewirtschaftet, wohl ohne dass auf die Belange des Amphibienschut-
zes Rücksicht genommen wird. Hier sind Abstimmungen und Regelungen erforderlich.

Das Gebiet insgesamt ist als Gemeindewald der Gemeinde Gösen eingestuft und wird mit einem Be-
försterungsvertrag mit dem Forstamt Jena-Holzland bewirtschaftet (zumindest bei einer geplanten Aus-
lichtung im Winter 2012/2013 hat es dazu Abstimmungen mit der UNB gegeben). Das Freistellen der
südexponierten Hänge im Gebiet (als Lebensraum einer großen Zauneidechsen-Population) ist regel-
mäßig durchzuführen, vgl. Fotodokumentation.
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Es ist unklar, ob eine Neuausweisung als GLB (dann aber für das Gesamtgebiet) infrage kommt. Aus
landschaftsplanerischer Sicht wird dies befürwortet.

9.2.1.4 Rücknahme von Schutzgebieten

· N 4.1: FND Waldgebiet Beuche „Rosenhain“ (FND 019)

Der mit alten Laubbäumen (vor allem Eichen) bestandene Westteil des Waldgebietes Beuche „Rosen-
hain“ wurde 1986 als Flächennaturdenkmal unter Schutz gestellt. Da ein FFH-Managementplan exis-
tiert, der die Waldbewirtschaftung regelt, ist die Neuausweisung des FND, etwa als GLB, entbehrlich.

Der FND-Status kann aufgehoben werden.

· N 4.2: FND Siebenfreude (FND 021)

Diese ehemals vogelartenreiche Gebiet wird als Stadtwald der Stadt Eisenberg bewirtschaftet. Die in
den 1980er Jahren angelegten Feuchtbiotope wurden nach 1990 nicht mehr unterhalten oder erneuert.
Es sind aus den letzten Jahren keine Vorkommen bemerkenswerter Vogel-, Amphibien- oder Reptilien-
arten bekannt.

Der FND-Status kann aufgehoben werden.

· N 4.3: FND Ziegelteich bei Saasa (FND 031)

Am West- und Nordrand eines Laubmischwaldes südwestlich von Saasa befindet sich der eingezäunte
Ziegelteich, dort wurden vor 1995 Amphibien- und Reptilienvorkommen registriert. Aus heutiger Sicht ist
eine Schutzwürdigkeit wohl nicht mehr gegeben. Der Teich war als geschütztes Biotop kartiert (OBK-
Code 2513); Pflege- oder Managementmaßnahmen der UNB hat es seit mehr als 20 Jahren nicht gege-
ben, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr.162.

Der FND-Status kann aufgehoben werden.

· N. 4.4: FND Feldgehölz und Kiesgrube bei Kischlitz (FND 050)

Das FND liegt auf einem Hochplateau ca. 1 km westlich der Gemeinde Kischlitz in unmittelbarer Nähe
der Windmühle. Das Gebiet umfasst ein Feldgehölz, Ruderal- und Wiesenflächen in einer stark ausge-
räumten Feldflur. Die ehemals vorhandene Kiesgrube mit Temporärgewässer ist verfüllt. Mehrere An-
läufe, die Kiesgrube als Laichgewässer zu reaktivieren, sind gescheitert.

Der FND-Status kann aufgehoben werden.

· N 4.5: FND Feuchtgebiet bei Döllschütz (FND 051)

Das als gesetzlich geschütztes Biotop kartierte Schilfgebiet und Frischwiesen nördlich der Kleinen Wet-
hau gehört nur zu einem geringen Teil zum FND. Es gibt dort keine bemerkenswerten Arten oder sons-
tige Schutzziele, die nicht durch andere Gesetze erreicht werden können, vgl. Anhang A 2 Nr.118.

Der FND-Status kann aufgehoben werden.

· N 4.6: FND Hainspitzer See (FND 055)

Das FND umfasst die westliche Hälfte des Hainspitzer Sees mit angrenzenden Schilfbeständen und
Feuchtwiesen. Seit 1990 hat es vielfältige Aktivitäten im und am See gegeben – Autobahn-Ersatzmaß-
nahmen, ENL-Projekte der Gemeinde und der RAG Saale-Holzland e.V., Bemühungen des AAT, der
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unteren Wasserbehörde usw. Im Ergebnis haben weder diese Maßnahmen noch die Ausweisung als
FFH-Gebiet zu einer dauerhaften Verbesserung des Zustandes geführt. Die extreme Verschlechterung
der Wasserqualität hat sicher komplexe Ursachen: verminderte Frischwasserzufuhr aus dem Altenro-
daer Grund durch den Autobahnumbau, massive Nährstoffeinträge von den umliegenden Äckern, unge-
nügende Klärung der kommunalen und gewerblichen Abwässer aus Serba / Trotz. Infolge dessen hat
der überregional bedeutsame Vogelbrut- und Rastplatz an Habitatqualität, auch für Amphibien einge-
büßt, vgl. Anhang A 2 Nr.145. Ein FFH-Managementplan existiert.

Der FND-Status sollte aufgehoben werden, wenn klar ist, wie der Freistaat Thüringen beabsichtigt, die
FFH-Gebiete rechtlich zu sichern. Ein NSG-Status, unter Einschluss mindestens der Seewiesen mit
dem aktuell bestätigten Vorkommen vom Schwarzblauen Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea
nausithous), käme dafür in Frage. In diesem Zusammenhang46 sind …“in einer neu zu erlassenden
Rechtsverordnung die NATURA-2000-Schutzgüter und die erforderlichen Pflegemaßnahmen aufzuneh-
men“ (Zitatende). Dies betrifft u.a. die Eremit-Vorkommen an der Linden-Allee am Seedamm, vgl. Foto-
dokumentation.

Arten- und Biotopverbundkonzept

Für den Arten- und Biotopschutz geht es um die Erhaltung und Entwicklung der für das Untersuchungs-
gebiet spezifischen Arten und Lebensräume (Biotope). Durch die naturräumliche Situation und durch die
Standortbedingungen (Geologie, Böden, Wasserhaushalt) ist in bestimmter Weise vorgegeben, an wel-
chen Orten ein Entwicklungspotential für Trockenlebensräume besteht und an welchen Orten ein Ent-
wicklungspotential für Feuchtlebensräume47. Daraus leiten sich die für Eisenberg typischen Arten und
Biotope ab, die dauerhaft erhalten und gesichert werden sollen.

9.2.2.1 Maßnahmen Arten-/Biotopschutz, biologische Vielfalt

Schwerpunkt der Maßnahmen liegt beim Schutz streng und besonders geschützter Arten wie z.B. der
Gruppe der Fledermäuse, Eremit, Schwarzblauer Wiesenknopf-Ameisenbläuling, Schlingnatter oder
Laubfrosch und Knoblauchkröte. Diese Arten stehen im engen Zusammenhang mit den FFH-Gebieten
und sind auf extreme, trockene oder feuchte Lebensräume, also Standorte von besonderer Ausprägung
angewiesen. Eine besondere Gefährdung besteht, wenn diese Standorte z.B. durch Trockenlegung,
Nährstoffeintrag, Holzeinschlag usw. sich verändern oder entfallen. Diese Lebensräume spielen gleich-
zeitig eine wichtige Rolle im örtlich-regionalen und landesweiten Biotopverbund. Die Maßnahmen sind
im Übergeordneten Maßnahmenkonzept, Kap. 9.3 und Karte 2 dargestellt.

Bei der Auswertung der Vorkommen von Lebensraumtypen, Ziel- und FFH-Arten wurde geprüft, ob die
Lebens- und Aktionsräume durch die bestehenden Schutzgebiete abgedeckt sind. Daraus ist ablesbar,
wo wichtige Lebensräume und Artvorkommen bereits geschützt sind und wo ggf. noch Defizite beste-
hen. Handlungsbedarf besteht insbesondere dort, wo schützenswerte Vorkommen außerhalb von
Schutzgebieten liegen.

46 Hinweis aus: MMP (FB Offenland) für das FFH-Gebiet Nr. 229 „Hainspitzer See und Park“, Kap. 6.1, Seite 70 und FÖRSTER, T.,
WEIGEL, A., LUX, A., FRITZLAR, F. (2020) „Leben im Verborgenen“ – Der Eremit in Thüringen in Landschaftspflege und Natur-
schutz in Thüringen 56 (4) 2020, Seite 228.

47 Im Untersuchungsgebiet gibt es z.B. keine größeren Flüsse oder Ströme, sodass ausgeprägte Auen natürlicherweise nicht vor-
kommen. Dies gilt auch für Steilhänge, Felsbildungen o.ä.



9        Leitbilder, Ziele und Maßnahmen Landschaftsplanung

LP der Erfüllenden Gemeinde Eisenberg / Thüringen Seite 177

Tab. 46: Auswertung der FFH-Lebensraumtypen in und außerhalb von Schutzgebieten

Kenn-
ziffer,
Ort

FFH-Lebensraumtypen
Innerhalb
von Schutz-
gebieten

Außerhalb
von Schutz-
gebieten

FFH-Lebensraumtypen im Offenland

3130 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der
Littorelletea uniflorae und/oder der Isoëto-Nanojuncetea X

3150 Natürliche eutrophe Seen mit einer Vegetation des Magnopota-
mions oder Hydrocharitions X

3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ra-
nunculion fluitantis und des Callitricho-Batrachion X X

6210 Naturnahe Kalktrockenrasen und deren Verbuschungsstadien
(Festuco-Brometalia) (* besondere Bestände mit bemerkens-
werten Orchideen)

X X

6430 Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis al-
pinen Stufe X

6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, San-
guisorba officinalis)

X X

7410 Übergangs- und Schwingrasenmoore X

FFH-Lebensraumtypen im Wald

9110 Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) X X

9130 Waldmeister-Buchenwald (Asperulo-Fagetum) (incl. Waldgers-
ten-Buchenwald) X X

9160 Sternmieren-Eichen-Hainbuchenwald (Stellario-Carpinetum) X

9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchenwald (Galio-Carpinetum) X X

9180 Schlucht- und Hangmischwald (Tilio-Acerion) X

91E0 Auen-Wälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) X X

In der folgenden Tabelle werden wesentliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung von ausge-
wählten FFH-Lebensraumtypen zusammengefasst, vgl. Tab. 47, welche vielfach auch die Habitate für
FFH-Arten darstellen und mit diesen eng verknüpft sind. Da sich einige FFH-Lebensraumtypen z.T., ein-
zelne ausschließlich außerhalb von Schutzgebieten befinden, werden allgemeine und spezielle Maß-
nahmen aufgelistet.
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Tab. 47: Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung von FFH-LRT (Auswahl)

FFH-
LRT48

Allgemeine Maßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-LRT

Spezielle Einzelmaßnahmen zum Erhalt / zur
Förderung von FFH-LRT

FFH-Lebensraumtypen im Offenland

3130 · Erhaltung und Regeneration der Vor-
kommen sowie der oligo- bis mesotro-
phen Verhältnisse

· Naturnahe Wasserführung (insbes.
zeitweiligen Trockenfallen von Teilbe-
reichen)

· Minimierung des Nutzungsdrucks

· Extensive Teichnutzung

· Entschlammung und Entkrautung

· Entnahme von Ufergehölzen, Entfernen von
nicht lebensraumtypischer Ufervegetation

· Anlage von Pufferzonen (Breite 10-50 m)

· Neuanlange von Gewässern / Neuentwick-
lung des LRT

· Technische Maßnahmen zur Reduzierung
gewässerbelastender Einleitungen

· Verbesserung der Durchgängigkeit

3150 · siehe oben, 3130 · siehe oben, 3130 und

· Schaffung naturnaher Wasserstände und
Wasserstandsschwankungen

· Besucherlenkung

3260 · vgl. Kap. 9.2.4 und Maßnahmenkata-
log der WRRL

· vgl. Kap. 9.2.4 und Maßnahmenkatalog der
WRRL

6210 · Extensive Beweidung (Schafe oder
Ziegen)

· 1-malige Mahd/Jahr (später Zeitpunkt)

· Vollständiger Verzicht auf Düngung,
Rohstoffabbau, Aufforstung

· Erhalt durch Beweidung/Mahd

· Aushagerung eutrophierter Bestände

· Anlage von Pufferzonen (Breite 20-50 m)
gegen Nährstoffeintrag

· Entbuschung, Entfernen von Gehölzen

· Wiederherstellung von degradierten Flächen

· Neuentwicklung durch Artentransfermaßnah-
men (Übertragung von autochthonem Heu-,
Saatgut aus Spender-, Nachbarflächen)

6430 · Erhaltung und Sicherung feuchter
Standortverhältnisse an Waldgrenzen
oder Fließgewässerufern

· Erhalt durch gelegentliche Mahd

· Naturnahe Überflutungsdynamik im
Bereich von Ufersäumen

· Anlage von Pufferzonen (Breite 5-10 m)

· Mahd (in zwei- oder mehrjährigem Abstand)

· Bekämpfung und Zurückdrängung von Neo-
phyten

· Schaffung naturnaher Standortverhältnisse,
dann Neuentwicklung von LRT-Beständen

6510 · Aufrechterhaltung der extensiven
Mahd- oder Mähweidenutzung

· Erhalt durch Mahd

48 ACKERMANN, W., STREITBERGER, M. und LEHRKE, S. (2016)
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FFH-
LRT48

Allgemeine Maßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-LRT

Spezielle Einzelmaßnahmen zum Erhalt / zur
Förderung von FFH-LRT

· Angepasster Schnittzeitpunkt, zeitlich
gestaffelt

· Geringe und an die Stickstoffeinträge
aus der Atmosphäre angepasste Dün-
gung

· Anlage von Pufferzonen (Breite 10-50 m)

· Ein-bis zweischürige Mahd, 1. Schnitt nicht
vor Blühbeginn der Gräser, ggf. Nachbewei-
dung

· Wiederherstellung durch Aushagerungsmahd

· Neuentwicklung durch Artentransfermaßnah-
men (Übertragung von autochthonem Heu-,
Saatgut aus Spender-, Nachbarflächen)

7410 · Erhaltung von hoch anstehendem
(Grund-)wasser

· Erhaltung der Nährstoffarmut, extensi-
ven Nutzung

· Sicherung bzw. Wiederherstellung naturna-
her hydrologischer Standortverhältnisse

· Anlage von Pufferzonen (Breite 20-40m), ggf.
Mahd mit Abtransport des Mähgutes

· Freihaltung von Gehölzen, Beseitigung

FFH-Lebensraumtypen im Wald

9110 · Belassen eines ausreichenden Anteils
von Alt- und Totholz oder stellenweise
Nutzungsverzicht

· Extensive Waldbewirtschaftung mit na-
turnaher Baumartenzusammensetzung

· Erhaltung/Entwicklung strukturreicher
Waldaußen- und -innenränder

· Belassen von Habitat – bzw. Biotopbäumen49

· Verlängerung der Umtriebszeit, Erhöhung
der Anzahl von Habitatbäumen

· Förderung von Beimischungen durch gezielte
Freistellung (Stiel-Eiche, Trauben-Eiche u.a.
Mischbaumarten)

· Holzeinschlag und Rückearbeiten nur zw.
Okt – Febr., Rückegassenabstand mindes-
tens 40 m, möglichst auf gefrorenem Boden

· Ausweisung und Beachtung von Horst-
schutzzonen, Jungbestandspflege außerhalb
der Vogel-Brutzeiten

· Anlage von Pufferzonen (Breite > 10 m)

9130 · Sicherung eines ausgeglichenen
Bodenwasserhaushaltes

· Belassen eines ausreichenden Anteils
von Alt- und Totholz oder stellenweise
Nutzungsverzicht

· Extensive Waldbewirtschaftung mit na-
turnaher Baumartenzusammensetzung

· siehe oben, 9110, außerdem

· Förderung der Naturverjüngung

49 Habitat- oder Biotopbäume sind Bäume, „die aufgrund ihrer Beschaffenheit eine besondere Bedeutung für Fauna und Flora ha-
ben“ (LWF 2014): sehr alte Bäume und Baumriesen, Höhlenbäume, Bäume mit abgestorbenen Ästen, Kronentotholz, Stamm-
verletzungen, Rissen , starkem Moos-, flechten- und Pilzbewuchs. Besonders bedeutsam sind starkes Totholz, totholzreiche
Uraltbäume sowie Horst- und Höhlenbäume.
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FFH-
LRT48

Allgemeine Maßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-LRT

Spezielle Einzelmaßnahmen zum Erhalt / zur
Förderung von FFH-LRT

9160 · Sicherung naturnaher feuchter Stand-
ortverhältnisse durch hohe Grundwas-
serstände oder Staufeuchte

· Belassen eines ausreichenden Anteils
von Alt- und Totholz oder stellenweise
Nutzungsverzicht

· Extensive Waldbewirtschaftung mit na-
turnaher Baumartenzusammensetzung

· siehe oben, 9130, außerdem

· Maßnahmen bzgl. natürlicher Wasserverhält-
nisse

· ggf. Verschließung von Entwässerungsgrä-
ben und/oder Renaturierung von Fließgewäs-
sern

· Verbissschutzmaßnahmen

· Erhaltung /Wiedereinführung historischer
Waldnutzungsformen (Mittelwald)

91E0 · Sicherung einer regelmäßigen Überflu-
tung bzw. von naturnahen hydrologi-
schen Standortverhältnissen

· Lebensraumschonende Waldbewirt-
schaftung mit Belassen eines ausrei-
chenden Anteils an Alt- und Totholz
oder stellenweise Nutzungsverzicht

· Siehe oben, 9160, außerdem

· Zurückdrängung von invasiven Arten

In der folgenden Tabelle sind Schwerpunkte des Vorkommens von Ziel- und FFH-Arten aufgeführt. Da
einige der genannten Arten z.T. hochmobil sind, ist ihr Vorkommen auch außerhalb der Schutzgebiete
möglich, wenn sich diese z.B. auf Nahrungssuche oder ihren Jagdhabitaten befinden.

Tab. 48: Auswertung der Ziel- und FFH-Arten in und außerhalb von Schutzgebieten

Lfd.
Nr. Deutscher Name Wissenschaftlicher

Name

Innerhalb
von Schutz-
gebieten

Außerhalb
von Schutz-
gebieten

Raum, Fundort

Säugetiere (ohne Fledermäuse)50

2 Fischotter Lutra lutra X Petersberg, Kurs-
dorf, Aubitz

Fledermäuse

1 Bechsteinfleder-
maus Myotis bechsteinii X Gösen

3 Breitflügelfleder-
maus Eptesicus serotinus X Hainspitz, Eisen-

berg

6 Kleine Bartfleder-
maus Myotis mystacinus X X

Hainspitz, Eisen-
berg, Saasa, Pe-
tersberg

50 Zum Vorkommen von Biber und Haselmaus liegen keine Angaben vor.
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Lfd.
Nr. Deutscher Name Wissenschaftlicher

Name

Innerhalb
von Schutz-
gebieten

Außerhalb
von Schutz-
gebieten

Raum, Fundort

7 Kleiner Abendsegler Nyctalus leisleri X Gösen, Hainspitz

10 Langohrfledermaus Plecotus spec. X Hainspitz

11 Rauhautfledermaus Pipistrellus nathusii X Hainspitz, Gösen

12 Große Bartfleder-
maus Myotis brantii X Hainspitz

15 Mopsfledermaus Barbastella barbas-
tellus X Hainspitz

Vögel

14 Kiebitz Vanellus vanellus X Hainspitz, Merten-
dorf

21 Raubwürger Lanius excubitor X Eisenberg

32 Steinschmätzer Oenanthe oenanthe X Kischlitz

Reptilien

2 Schlingnatter Coronella austriaca X Saasa

2 Schlingnatter Coronella austriaca X Kursdorf

Amphibien

5 Knoblauchkröte Pelobates fuscus X Döllschütz

5 Knoblauchkröte Pelobates fuscus X Karsdorfberg

6 Laubfrosch Hyla arborea X Gösen

Schmetterlinge/ Falter

2
Schwarzblauer
Wiesenknopf-
Ameisenbläuling

Maculinea nausit-
hous X Hainspitz

2
Schwarzblauer
Wiesenknopf-
Ameisenbläuling

Maculinea nausit-
hous X Eisenberg

Da für etliche Lebensräume der Zielarten und FFH-Arten eine Sicherung über Schutzgebiete gemäß
BNatSchG und FFH-RL nicht besteht, werden Erweiterungen und Neuausweisungen geprüft und vorge-
schlagen.
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Die im Kap. 9.2.1 vorgeschlagenen Neuausweisungen und Erweiterungen umfassen wertvolle Flächen
für den Arten- und Biotopschutz. Während die beiden geplanten GLB Biotopkomplexe zwischen Peters-
berg und Kischlitz sowie die Feuchtflächen nördlich Hainspitz stärker der Biotopentwicklung dienen sol-
len, steht im geplanten Biotopkomplex Schortental eher der Artenschutz im Vordergrund mit der Förde-
rung von Strukturen für Grauspecht, Mäusebussard und Rotmilan. Auch für Reptilien (Altnachweise:
Zauneidechsenvorkommen) und Amphibien können spezifische Lebensräume entwickelt werden, vgl.
Fotodokumentation.

Durch die Neuausweisung des Biotopkomplexes im Triebensgrund wird ein Vorkommen der Zielart tro-
ckener Lebensräume, der Schlingnatter gezielt gesichert und entwickelt (südöstliches mesophiles Grün-
land, frisch bis mäßig trocken, Code (4222)). Außerdem kommt in diesem Bereich die Blindschleiche
vor.

Mit der Erweiterung des GLB 098 „Auf dem Berge“ kann eine Sicherung und vor allem Entwicklung von
Trockenlebensräumen i.V.m. magerem Grünland erreicht werden, zumal dort bereits Vorkommen von
Zauneidechse und Wolfsmilchschwärmer bekannt sind. Auch für die Erweiterung der „Gösener Tongru-
ben“ FND 022 und Neuausweisung als GLB sprechen die Vorkommen von Erdkröte und Grasfrosch51,
sowie Libellen (Hufeisen-Azurjungfer, Gemeine Smaragdlibelle, Große Pechlibelle). Die Erweiterung des
FND 058 „Wachhügel“ und Neuausweisung als GLB unterstützen die Sicherung und Entwicklung von
Trockenhabitaten der Zauneidechse sowie Vorkommen der Gewöhnlichen Küchenschelle und Großen
Händelwurz.

In der folgenden Tabelle werden wesentliche Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung von ausge-
wählten FFH-Arten zusammengefasst, vgl. Tab. 49. Auch die Vorschläge zur Pflege und Optimierung
von Schutzgebieten beziehen sich in vielen Fällen auf die Vorkommen von Zielarten, FFH-Arten und an-
deren seltenen oder gefährdeten Arten, vgl. Kap. 9.2.1.3.

Tab. 49: Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung von FFH-Arten (Auswahl)52

FFH-Art Allgemeine Maßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-Arten

Spezielle Einzelmaßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-Arten

Fischot-
ter53

· Erhalt und Förderung derzeitiger Kern-
vorkommen

· Verbesserung der ökologischen Durch-
gängigkeit von Fließgewässern > Bio-
topverbund

· Reduzierung des Kollisionsrisikos an
Straßen durch Umbau bestehender
bzw. Neubau von Kreuzungsbauwer-
ken

· Schaffung und Erhalt ausreichend gro-
ßer Ruhezonen, insb. in touristisch
stark frequentierten Gewässerland-
schaften

· Biotopgestaltung und -renaturierung zur
Aufwertung des Lebensraumpotentials
(Belassen/Extensivierung von Uferrand-
streifen, Rückbau von Uferbefestigun-
gen, Strukturanreicherung an Gewäs-
sern)

· Artangepasste Gewässerunterhaltung
(bzgl. Böschungsmahd, Gewässerent-
krautungen, Sohlräumungen)

· Maßnahmen an Straßen und Brücken-
bauwerken zur Verringerung von Ver-
kehrsopfern (ottergerechte Bauwerke,
Querungshilfen)

51 Grasfrosch (Rana temporaria) – Deutschlands Natur (deutschlands-natur.de) (letzter Zugriff 18.02.2021)
52 ACKERMANN, W., STREITBERGER, M. UND LEHRKE, S. (2016)
53 Siehe auch Pressemitteilung Deutsche Wildtier Stiftung vom 01.12.2020 https://www.deutschewildtierstiftung.de/natur-

schutz/tier-des-jahres (letzter Zugriff 18.02.2021)
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FFH-Art Allgemeine Maßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-Arten

Spezielle Einzelmaßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-Arten

Bechstein-
fledermaus

· Schutz der Altholzbestände, speziell
Alteichen im Umkreis der Wochenstu-
ben

· Sukzessive Erhöhung des Laubwaldan-
teil

· Erhalt von stehendem Totholz und
Baumhöhlen, inkl. Baumhöhlenanwär-
tern

· Förderung extensiver Beweidung und
strukturreichen Offenlandes auf Agrar-
flächen im Umkreis von 2 km um die
Koloniestandort

· Maßnahmen zur Verbesserung des
Nahrungsraumpotentials (Wald)

· Optimierung der Habitatqualität der Wo-
chenstubengebiete

· Schutz von Quartierbäumen bei Baum-
pflegemaßnahmen

· Schaffung und Optimierung von Winter-
quartieren

· Ausbringung künstlicher Fledermaus-
quartiere bzw. Schaffung von Quartier-
bäumen

Kleiner
Abend-
segler

· Schutz der Altholzbestände, insbeson-
dere im Umkreis von ca. 8 km um Wo-
chenstuben

· Sukzessive Erhöhung des Laubwaldan-
teil

· Erhalt von stehendem Totholz und
Baumhöhlen, inkl. Baumhöhlenanwär-
tern

· Förderung extensiver Beweidung und
strukturreichen Offenlandes auf Agrar-
flächen im Umkreis von 8 km um die
Koloniestandorte

· Maßnahmen zur Verbesserung des
Nahrungsraumpotentials (Wald)

· Erhöhung des Baumhöhlenangebotes

· Schutz von Höhlenbäumen bei Baum-
pflegemaßnahmen

· Schutzmaßnahmen bei Lebensraumver-
lust durch Eingriffe in die Landschaft

· Ausbringung künstlicher Fledermaus-
quartiere

Mops-
fledermaus

· Schutz der Altholzbestände, insbeson-
dere im Umkreis von ca. 8 km um Wo-
chenstuben

· Sukzessive Erhöhung des Altwaldanteil

· Erhalt von stehendem Totholz und
Baumhöhlen, inkl. Baumhöhlenanwär-
tern

· Förderung extensiver Beweidung und
strukturreichen Offenlandes auf Agrar-
flächen im Umkreis von 5 km um die
Koloniestandorte

· Maßnahmen zur Verbesserung des
Nahrungsraumpotentials (Wald)

· Erhöhung des Quartierangebotes an
Bäumen / im Wald

· Schutz von Höhlenbäumen bei Baum-
pflegemaßnahmen

· Schutzmaßnahmen bei Sanierungsar-
beiten an Gebäudequartieren (Wochen-
stuben)

· Ausbringung künstlicher Fledermaus-
quartiere

Schling-
natter

· Belassen bzw. Neuschaffung mosaikar-
tiger Strukturen bzgl. Sonnen- und
Wärmebedürftigkeit der Natter (SO-
/SW-Exposition, Gesteins-, Totholz-
und Gebüschstrukturen)

· Offenhaltung größerer Flächen aus-
schließlich durch Mahd oder Bewei-
dung

· Verzicht auf Aufforstung

· Arterhaltende Nutzung der Lebens-
räume

· Habitatoptimierung

· Biotopvernetzung mit geeigneten Struk-
turen
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FFH-Art Allgemeine Maßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-Arten

Spezielle Einzelmaßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-Arten

· Keine Beseitigung/Nutzung von Rück-
zugs- bzw. Teillebensräumen und Tritt-
steinbiotopen (z.B. Säume, Böschun-
gen)

· Anlage von Pufferzonen zur Vermeidung
von Nährstoffeinträgen

· Neuentwicklung geeigneter Lebens-
räume

· Lebensraumvernetzung

Zaun-
eidechse

· Sicherung und Wiederherstellung eines
Netzes aus geeigneten wärmegetönten
und strukturreichen Habitaten

· Berücksichtigung der Lebensrauman-
sprüche bei Mahd oder Beweidung

· Artgerechte Gestaltung von Waldaus-
sen- und -innenrändern

· Erhalt von Brache-, Ruderal- u.a. unge-
nutzten Flächen, Weg- und Feldrainen
sowie entlang von vorh. und ehemali-
gen Verkehrstrassen

siehe oben, Schlingnatter

Knob-
lauchkröte

· Sicherung und Stärkung der Populati-
onsgrößen, um diese gegenüber Ver-
änderungen stabiler zu machen

· Maßnahmen zum Gewässerumfeld und
zum Gewässerschutz

· Optimierung von Laichgewässern

· Neuschaffung von Laichgewässern

· Extensivierung der fischereilichen Nut-
zung von Laichgewässern

· Optimierung von Landlebensräumen auf
Agrarflächen, Vernetzung

Hirsch-
käfer

· Schutz der Altholzbestände, speziell
der Alteichen, innerhalb und im Um-
kreis

· Sukzessive Erhöhung des Laubwaldan-
teils

· Erhalt von liegendem und stehendem
Totholz (Laubholz, insbes. Eichen)

· Förderung von Altholzinseln im Offen-
land im Umkreis der Vorkommens-
gebiete des Hirschkäfers

· Verbindung isolierter Altwaldflächen

· Reduzierung der Schwarzwilddichte

· Artangepasste Waldbewirtschaftung, Si-
cherung von essentiellen Habitatele-
menten

· Erhalt von Altholz in der Kulturlandschaft
und im Siedlungsbereich

· Anlage von Mulmmeilern als „Hirschkä-
ferwiegen“ (spezielle Bruthilfe aus alten
Stämmen und Holzspänen)

· Förderung von Artenschutzmaßnahmen

Eremit · Schutz aller Vorkommen der Art bzw.
der Mulmhöhlen

· Schutz der Altbäume vor Beeinträchti-
gungen, z.B. Stamm- und Wurzelschä-
den, Müll

· Sachgerechter Schnitt von Stamm- und
Stockaustrieben

· Schnitt der Köpfe der Linden (z.B. am
Seedamm Hainspitz) alle 8-10 Jahre

· Vorzeitige Nachpflanzung von potenziel-
len Habitatbäumen (nicht erst bei Ab-
gang von Altbäumen)
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FFH-Art Allgemeine Maßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-Arten

Spezielle Einzelmaßnahmen zum Erhalt /
zur Förderung von FFH-Arten

Schwarz-
blauer
Wiesen-
knopf-
Ameisen-
bläuling

· Orientierung der Wiesenpflege an den
Lebensraumansprüchen des Falters

· Jährlich wechselnde Saumstrukturen

· Förderung des Großen Wiesenknopfes
als Falterfutterpflanze

· Keine Nutzungsaufgabe der extensiven
Grünlandnutzung

· extensive 2-schürige Mahd, früher 1.
und später 2.Schnitt

· Schnitt ausreichend hoch (mind. 10 cm)
für besseren Wiederaustrieb

· Verzicht auf Walzen und Schleppen zum
Schutz der Wirtsameise

Bezogen auf das Untersuchungsgebiet sind einige Räume und Flächen (außerhalb von Schutzgebieten)
aufgrund ihrer Ausstattung und ihres Potentials besonders für eine Biotopentwicklung geeignet. Hier
können gezielte Maßnahmen zum Erhalt und zur Förderung von FFH-LRT, Ziel- und FFH-Arten vorran-
gig realisiert werden. Da meist in benachbarten Räumen und Flächen bereits vergleichbare Habitate
und Kontaktbiotope vorkommen, besteht eine Chance auf Flächenbesiedlung und dauerhafte Vernet-
zung. Folgende Maßnahmen und Flächen werden vorgeschlagen, vgl. Tab. 50.

Tab. 50: Maßnahmen und Flächen zur Biotopentwicklung

Nr. FFH-LRT,
Ziel- bzw.
FFH-Art

Gemarkung,
Lage, Ort

Maßnahmen und Biotopentwicklungsflä-
chen zum Erhalt / zur Förderung von FFH-
LRT, Ziel- und FFH-Arten

Größe
(ha)
ca.

N 5.1 Fischot-
ter54

Hainspitz: B7 -Kreu-
zungsbauwerk/ Wet-
hau, ca. 900m östlich
der Ortslage, vgl.
Anhang A 2 Nr.155

und weitere Que-
rungsbereiche (Ge-
wässer/ Straße)

Fischottergerechter Umbau55 von Brücken,
Einbau von Bermen, Umfeldgestaltung:
- Errichtung einer Querungshilfe an der B7 im
Bereich der Wethau-Querung als Bereich mit
höchster Verkehrsdichte
- L3007(Kursdorf) im Bereich Malzbach
- L1070 (Rauschwitz) Kleine Wethau, hier
Berme am/an
- Kreuzungsbauwerk unvollständig
- K159 im Bereich Kleine Wethau
- K137 (Stünzmühle) und K138 (Petersberg)
Wethau

k.A.
mög-
lich

N 5.2 3260,
Fischotter,
Fleder-
mäuse

Petersberg: Wet-
hautal zwischen Pe-
tersberg, Stünz-
mühle und UG-
Grenze

Umwandlung von Acker entlang des Gewäs-
sers in extensiv genutztes Grünland, Anlage
von Pufferzonen

7,9 ha

N 5.3 6210,
6510,
Schlingnat-
ter, Fleder-
mäuse

Eisenberg/ Saasa:
Hangflanke der Beu-
che gegenüber Roter
Berg, vgl.
Anhang A 2 Nr.17

Vergrößerung der Trocken -/Halbtrockenrasen
durch Umwandlung von Acker, Ausmagerung,
Anlage von Pufferzonen zur BAB A9, Abschir-
mung (ab Waldrand ca. bis oberhalb Höhenli-
nie 300m ü. NHN hangparallel)

2,9 ha

54 Fischotterschutz in Thüringen – Deutsche Umwelthilfe e.V. (duh.de) (letzter Zugriff 18.02.2021) und
55 Angaben durch https://www.duh.de/projekte/fischotter-thueringen/ (letzter Zugriff 18.02.2021)
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Nr. FFH-LRT,
Ziel- bzw.
FFH-Art

Gemarkung,
Lage, Ort

Maßnahmen und Biotopentwicklungsflä-
chen zum Erhalt / zur Förderung von FFH-
LRT, Ziel- und FFH-Arten

Größe
(ha)
ca.

N 5.4 6210,
6510,
Schlingnat-
ter, Fleder-
mäuse

Eisenberg/ Saasa:
Obere Hangflanke
Rosenhain

Etablierung von Trocken -/Halbtrockenrasen
durch Umwandlung von Acker, Ausmagerung,
Anlage von Pufferzonen zur landwirtschaftli-
chen Nutzung (ab Waldrand ca. bis oberhalb
Höhenlinie 300m ü. NHN hangparallel)

1,6 ha

N 5.5 Knob-
lauchkröte

Rauschwitz: GLB
Seeäckerchen, vgl.
Anhang A 2 Nr. 45,
72 und 73

Etablierung von extensivem Grünland als Puf-
ferzone um das Wäldchen durch Umwandlung
von Acker in Grünland (Vor allem West-, Nord-
und Ostseite)

0,4 ha

N 5.6 6510,
Schwarzbl.
Wiesen-
knopf-
Ameisen-
bläuling

Hainspitz:
Flächen westlich
Hainspitzer See, vgl.
Anhang A 2 Nr. 147,
148

Etablierung von extensivem Grünland als Puf-
ferzone für die mageren Flachland-Mähwie-
sen, potenzielle Habitate für Schwarzblauer
Wiesenknopf-Ameisenbläuling

4,1 ha

N 5.7 6510,
Schwarzbl.
Wiesen-
knopf
Ameisen-
bläuling

Eisenberg:
südlich Tonteich

Freistellung der mageren Flachland-Mähwie-
sen von Gehölzen, Sicherung der aktuellen
und potenzieller Habitate von Schwarzblauer
Wiesenknopf-Ameisenbläuling

3,4 ha

N 5.8 9160,
9170

Eisenberg: östlich
Schortental

Entwicklung von Sternmieren-Eichen-Hainbu-
chenwald bzw. Labkraut-Eichen-Hainbuchen-
wald durch Umwandlung von Acker

2,1 ha

N 5.9 6430,
6510,
Schwarzbl.
Wiesen-
knopf
Ameisen-
bläuling

Eisenberg: Oberes
Malzbachtal, vgl.
Anhang A 2 Nr. 161

Etablierung von extensivem Grünland als Puf-
ferzone für die mageren Flachland-Mähwie-
sen, potenzielle Habitate für Schwarzblauer
Wiesenknopf-Ameisenbläuling, i.V.m. Kleinge-
wässern auch für Amphibien

2,4 ha

N
5.10

3260,
6430,
91E0

Eisenberg/ Kursdorf:
Mündung, Dreieck
zwischen Malzbach,
Rauda/ Bahndamm
und Mühlgraben, vgl.
Anhang A 2 Nr. 186

Entwicklung von Ackerflächen zu Auwiesen
und Auwald durch Umwandlung von Acker in
extensives Grünland und Auwald durch Um-
wandlung von Acker

3,5 ha

Diese Flächen sollten für aktuelle und potenzielle Ausgleichsmaßnahmen bevorzugt herangezogen wer-
den. Sie sind in die Entwicklungskarte integriert und sollten auch als Maßnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft in die Flächennutzungspläne übernommen wer-
den.
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9.2.2.1 Maßnahmen der Landschaftspflege

Weitere Maßnahmen der Landschaftspflege, die zum Erhalt und zur Entwicklung des Artenbestandes im
Untersuchungsgebiet dienen, sind:

· N 6.1: Erhalt, Pflege und Entwicklung von Streuobstwiesen

Die Bestandspflege und der regemäßige Schnitt (Erziehungsschnitte an Jungbäumen und Erhaltungs-
schnitte an Altbäumen) der bestehenden Obstgehölze ist erforderlich, um gezielt die spezifischen Arten
zu fördern. Durch Sanierung und Revitalisierung, z.B. über die Altbaumpflege sowie durch Nachpflan-
zungen (in Lücken oder bei abgängigen Bäumen mit gebietstypischen Sorten) kann der Bestand stabili-
siert werden. Wichtig ist die Pflege der Flächen (Grünlandnutzung des Unterwuchses, vorzugsweise
durch 1-2-schürige Mahd) und bei extensiver Beweidung der Schutz der Bäume vor Verbiss (Schafe,
Rinder oder Pferde). Gerade die extensive Nutzung durch Schafe ist ein für den Naturschutz wichtiger
Faktor. Zur Förderung der Wirtschaftlichkeit der Schafhaltung und Nutzung der Schafwolle als nach-
wachsender Rohstoff wird auf ein interessantes Projekt im Biosphärenreservat Rhön verwiesen56.

Falls die Nutzung aufgegeben wurde und sich bereits Gebüsche bzw. Gehölze angesiedelt haben, ist
die Entbuschung erforderlich, vgl. Fotodokumentation vgl. Anhang A 2 Nr. 22, 34, 78, 82, 126.

Alt- oder Höhlenbäume in den Streuobstwiesen sollten erhalten werden und als Höhlenbäume stehen
bleiben. In den Höhlen können Habitate entstehen für Arten wie z.B. Steinkauz, Wendehals oder
Spechte. Viele weitere Arten können Obstwiesen als Rückzugsräume nutzen, u.a. Insekten, Spinnen,
Reptilien, Säugetiere. Sie sind wichtiger Teil der Kulturlandschaft, vgl. auch aktuelle Broschüre
(06/2020) des TMUEN „Handlungskonzept Streuobst Thüringen57“. Hervorzuheben ist in Ostthüringen,
insbesondere im Saale-Holzland-Kreis das Kooperationsprojekt "Streuobstinitiative Ostthüringen58", wel-
che sich zum Ziel gesetzt hat, eine enge und dauerhafte Zusammenarbeit unterschiedlicher regionaler
Akteure zu fördern und eine Vermarktung dieser Produkte zu generieren. Diese Initiative arbeitet daran,
den großen Reichtum dieser geschützten Biotope zu sichern und der Überalterung und fehlenden
Pflege entgegenzusteuern.

Diese Maßnahmen werden für folgende Flächen vorrangig vorgeschlagen:

- Schmörschwitz,

- Hang oberhalb Pretschwitz

- rund um Kischlitz und westlich Petersberg

- Raum südlich Gösen

- Hangflanke östlich bis südöstlich Eisenberg und

- Raum um Kursdorf.

· N 6.2: Erhalt und Pflege von Kopfweiden

Weiden begleiten z. T. die Gräben und Bäche im Untersuchungsgebiet, auch wachsen sie auf feuchten
Wiesen und ehemals bewirtschafteten landwirtschaftlichen Flächen. Sie wurden lange Zeit zur Gewin-
nung von biegsamen Ruten, Futter und Einstreu für die Tierzucht und Brennholz angepflanzt. Der regel-
mäßige Schnitt garantiert den gleichmäßigen Nachschub an langen, geraden Weidenruten. Heute erset-
zen andere Rohstoffe die Weide. Der Kopfschnitt ist dennoch nötig, um diese Kulturgüter und ökologi-
schen Habitate zu erhalten, vgl. Fotodokumentation vgl. Anhang A 2 Nr. 107, 108, 129.

56 https://dmr.marktplatzrhoen.de/projekte/7-duenger-aus-rhoener-schafwolle (letzter Zugriff 18.02.2021)
57 https://umwelt.thueringen.de/aktuelles/publikationen (letzter Zugriff 18.02.2021)
58 https://www.rag-sh.de/68-projekte/hf4/kooperationsprojkete/72-selber-machen-streuobst-als-alltagskultur (letzter Zugriff

18.02.2021)
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Bereits bei jungen Bäumen ist es wichtig, regelmäßig alle Triebe am Stamm zu entfernen. Das beugt
späteren, großen Schnittwunden vor und begünstigt die Äste, die am späteren Kopf wachsen. Der Rück-
schnitt sollte erfolgen, wenn die Weide im Herbst lange Äste gebildet hat. Dadurch wird der Neuaustrieb
im Frühling und das Dickenwachstum des Stammes gefördert. Die Kopftriebe sollen bündig am Stamm
abgeschnitten werden. Sobald sich ein Kopf bildet, sollten alle Äste dicht am Kopf abgeschnitten werde,
damit sich kein Laub dort verfängt. So wird Fäulnis vorgebeugt und der Baum kann die Schnittwunden
besser überwallen, vgl. Fotodokumentation. Diese Maßnahmen werden für folgende Bereiche/Gewäs-
serabschnitte vorrangig vorgeschlagen:

- Bach von Törpla (südlich Gösen)
- oberer Malzbach
- Mündungsbereich Malzbach/Rauda
- Bach von Klengel (Zulauf Hainspitzer See)
- Graben aus Schmörschnitz
- Bach aus Pretschwitz
- Kleine Wethau zwischen Pretschwitz und Döllschütz.

· N 6.3: Erhalt und Entwicklung von Ackerwildkräutern

Ackerwildkräuter (Ackerbegleitflora) werden oft bekämpft, weil sie mit den Kulturpflanzen um Nährstoffe,
Licht und Wasser konkurrieren. Jedoch verursachen nur ca. zwei Dutzend Arten nennenswerte Ertrags-
einbußen. Die meisten Ackerwildkräuter stellen keine wirkliche Konkurrenz für die Kulturpflanzen dar,
sind niedrig wüchsig und kaum produktiv. Viele Tierarten in der Agrarlandschaft sind aber auf Ackerwild-
kräuter als Nahrungsquelle oder Lebensraum angewiesen, vgl. Anhang A 2, Nr. 46, 53, 64, 70, 114.

Im Untersuchungsgebiet sind gerade auf den mageren, flachgründigen Standorten bzw. in steileren La-
gen, entlang von Waldrändern und Böschungen Potentiale für diese selten gewordenen Arten vorhan-
den. Durch angepasste Bewirtschaftung (z.B. verminderte Saatstärke, Verminderung oder Verzicht auf
Düngung, Pflanzenschutzmittel, Wachstumsregulatoren, vergrößerter Reihenabstand, Drilllücken oder
sog. Lichtstreifen) können die lichtbedürftigen Ackerwildkräuter59 gefördert werden. Auch Förderpro-
gramme und Produktionsintegrierte Kompensationsmaßnahmen (PIK) können hierfür genutzt werden60.
Alternativ sind auch hangparallele Streifen erfolgreich, die für die Förderung von Ackerwildkräutern ver-
wendet werden können. Diese Maßnahmen werden für folgende Flächen vorrangig vorgeschlagen:

- (Flachgründige) Kuppenlagen westlich Rosenhain

- Wachhügel südöstlich von Petersberg

- Hanflanken Silberberg,

- Hanglangen von Haneberg und Lampertsberg

- Hangflanke östlich Rauschwitz bis Hang südlich Lerchenfeld

- Hangflanken nördlich Petersberg bis UG-Grenze,

- sämtliche Waldrandlagen um Mertendorf (Birkicht u.a.)

- Waldrandlagen um Schortental und

- östlich oberhalb Kursdorf/Malzbachtal.

· N 6.4: Erhalt und Entwicklung von Feldrainen

Die Feldraine in der Offenlandschaft sind meist schmale, lineare, mit gras- und krautartigen Pflanzen
bewachsene, meist gehölzarme Flächen zwischen oder am Rand landwirtschaftlich genutzter Flächen.

59 BfN-Skripten 351 (2013) www.bfn.de (letzter Zugriff 18.02.2021)
60 http://www.schutzaecker.de/ (letzter Zugriff 18.02.2021)
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Sie sind meist durch Eigentums- oder Bewirtschaftungsgrenzen entstanden und bilden z.T. Geländestu-
fen ab. Während diese Kleinflächen früher oft genutzt (und dadurch gehölzfrei gehalten) wurden und oft
eine hohe biologische Vielfalt61 besitzen, sind sie heute als Kleinststrukturen gefährdet, vgl. Information
zu Feldrainen des TLLLR (2019)62, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, Nr. 47, 52, 65, 157, 158.

Eine funktionsorientierte Pflege beinhaltet so wenig Pflegeaufwand (durch Mulchen, Mahd) wie möglich
und so viel wie nötig, einmalig im Sommer (ab 15. Juli) je nach Situation alle 2-4 Jahre mit einer Schnitt-
höhe nicht unter 10 cm. Günstig ist ein räumlicher und zeitlicher Wechsel beim Pflegen der Feldraine,
um Ausweichlebensräume zu gewährleisten.

Diese Maßnahmen werden ohne konkrete Flächenfestlegung (in Karte 2 nicht darstellbar) vor allem in
Bereichen vorgeschlagen, die ein ausgeprägtes Relief aufweisen (z.B. Offenland im Bundsandstein öst-
lich Eisenberg) und für Bereiche, die stark ausgeräumt sind (Offenland um Mertendorf, Karsdorfberg,
Kischlitz).

· N 6.5: Sicherung und Schaffung von Fledermausquartieren

Aus der Abfrage der FMKOO (vom 17.06.2020) wurde nur sehr wenige Daten übermittelt. Dabei handelt
sich bei den aufgeführten Fledermausnachweisen um ehrenamtlich erfasste Artnachweise und nicht um
Erfassungen von Lebensstätten. Gerade im Wald sind Lebensstätten in dafür geeigneten Habitatstruktu-
ren immer zu erwarten. Auch in den dörflichen Ortslagen wie auch im Stadtgebiet von Eisenberg ist mit
weiteren Vorkommen bzw. Quartieren zu rechnen. Unterstützung hierzu ist über die Stiftung FLEDER-
MAUS63 erhältlich.

Thüringen führt seit 1999 die Aktion FLEDERMAUSFREUNDLICH durch. Im Rahmen dieser Aktion wer-
den Bürger, Bildungseinrichtungen und Unternehmen ausgezeichnet, die Fledermausquartiere schaffen,
bestehende Quartiere bei Sanierungen erhalten oder den Schutz der Tiere ideell unterstützen.64

Quartierfördernde Maßnahmen werden für folgende Schwerpunkte vorrangig vorgeschlagen: Stadtkern
Eisenberg, Ortskern Hainspitz, Mühlen u.a. Einzelanwesen sowie sämtliche Ortskerne. Für die Waldbe-
wohnenden Arten sind quartierfördernde Maßnahmen in zusammenhängenden Laubwäldern und Laub-
waldinseln des Untersuchungsgebietes besonders sinnvoll (ohne konkrete Flächenfestlegung, in Karte 2
nicht darstellbar). Es wird eine fachliche Begleitung von Dachstühlen angeregt (z.B. in Kirchen, alten
Gebäuden).

· N 6.6: Schutz von Uhu-Brutplätzen vor Störungen

Vermeidung und Untersagung von Störungen und Beeinträchtigungen jeglicher Art (z. B. Freizeitaktivitä-
ten) im Bereich des Brutumfeldes und ähnlicher Strukturen. Im Untersuchungsgebiet des Landschafts-
planes ist derzeit 1 Uhu-Revier nahe Kischlitz nachgewiesen.

Diese Maßnahme wird daher für den Raum Kischlitz vorrangig vorgeschlagen. Keinesfalls darf eine Ver-
füllung oder Aufforstung im Umfeld des Uhu-Brutplatzes erfolgen. In der Brutzeit muss dafür gesorgt
werden, dass der Uhu Ruhe beim Brüten hat (z.B. durch kontrollierte Zonierung, befristete Sperrungen).
Außerdem sollte dafür gesorgt werden, dass in aktiven Steinbrüchen noch während des Abbaus künf-
tige Brutnischen eingeplant, geschaffen bzw. belassen werden.

Darüber hinaus sollte das Nahrungsangebot für den Uhu optimiert werden, z.B. durch Feldfutterbau, An-
lage und Bewirtschaftung von Ackerbrachen, Schaffung von Strukturelementen im Ackerland, extensive

61 https://biologischevielfalt.bfn.de/bundesprogramm/projekte/projektbeschreibungen/via-natura-2000.html (letzter Zugriff
18.02.2021)

62 http://www.tll.de/www/daten/publikationen/merkblaetter/feldrain_A5_i.pdf (letzter Zugriff 18.02.2021)
63 https://fmthuer.de/ (letzter Zugriff 18.02.2021)
64 https://tlubn.thueringen.de/naturschutz/vsw-seebach1/aktion-fledermaus (letzter Zugriff 18.02.2021)
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Dauergrünlandbewirtschaftung. Denn dadurch werden kleine bis mittelgroße Säuger und Vögel geför-
dert, die zu seinem Nahrungsspektrum gehören (zu seiner Beute zählen in Mitteleuropa vor allem Igel,
Ratten, Mäuse, Kaninchen, Feldhasen, Rabenvögel, Tauben und Enten), vgl. Anhang A 2, Nr. 71.

· N 6.7: Förderung und Entwicklung von Rotmilan-Lebensräumen

Deutschland hat eine besondere Verantwortung für diese Art, Thüringen ist Kernlebensraum für Rotmi-
lane und Schwerpunkt-Vorkommen sind u.a. rund um Jena bekannt. Die östlichen Ausläufer der Mu-
schelkalkplatten (der Ilm-Saale-Ohrdrufer-Platte) reichen bis in den Raum Eisenberg hinein und stellen
einen Teillebensraum dar, auch wenn kein EU-Vogelschutzgebiet hier ausgewiesen ist. Mehrere Fund-
punkte des Rotmilans praktisch im gesamten Offenland deuten auf ein regelmäßiges Vorkommen hin.

Zum Erhalt und Entwicklung der Nahrungsgrundlage (u.a. Mäuse, Hasen, Maulwürfe, Fische, Aas und
Abfälle) sind extensiv genutzte Teilbereiche in der Landschaft elementar wichtig, z.B. durch Luzerne-,
Feldfutterbau, Anlage und Bewirtschaftung von Ackerbrachen, Schaffung von Strukturelementen im
Ackerland, extensive Dauergrünlandbewirtschaftung. Maßnahmen sollten sich auf folgende Bereiche
vorrangig konzentrieren, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, Nr. 1, 3, 28, 37, 39, 103, 203:

- Randbereiche von Beuche-Rosenhain,

- Wachhügel

- Silberberg südlich Eisenberg

- Hanglagen von Haneberg, Lampertsberg und Roter Hügel südlich Rauschwitz

- Hangflanke beidseits Lerchenfeld sowie

- sämtliche Waldrandlagen um Mertendorf (Birkicht, Mertendorfer Grund u.a.)

- Waldrandlagen um Schortental und

- östlich oberhalb Kursdorf/Malzbachtal.

· N 6.8: Sicherung und Schaffung von Vogelnistplätzen

Erhalt der Brutvorkommen von Bewohnern der Offen- und Halboffenlandschaften wie Kiebitz, Raubwür-
ger, Steinschmätzer als Komplexbewohner, der Lebensräume des Eisvogels (Uferwände/ Brutröhren),
Spechte (Höhlen aller Art), Mauerseglern (Habitate an Gebäuden), der Groß- und Greifvögel, z.B.
Schwarzstorch (Horste).

Maßnahmen für Komplexbewohner werden für folgende Flächen vorrangig vorgeschlagen: Raum um
Kischlitz, Raum Biele/Mertendorfer Grund, um Hainspitz, Mühltal sowie Raum um Schortental. Maßnah-
men für Eisvogel und Schwarzstorch konzentrieren sich auf Rauda und Wethau (ohne konkrete Flä-
chenfestlegung, in Karte 2 nicht darstellbar bzw. nicht lagegetreu aus Horstschutzgründen).

· N 6.9: Entnahme nicht standortgerechter, gebietsfremder Arten bzw. Neophyten

Erhalt der heimischen Flora durch Entnahme nicht standortgerechter, gebietsfremder Pflanzen und
Baumarten bzw. Neophyten in den Tälern und Offen- bzw. Halboffenlandschaften.

Diese Maßnahmen werden vorrangig für Flächen mit Drüsigem Springkraut am Gewässer (Rauda,
Mühltal) vorgeschlagen sowie auf trockenen Standorten (z.B. Wachhügel), auf denen mit weiterer Domi-
nanz von Orientalischer Zackenschote zu rechnen ist, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, Nr. 174.

Insgesamt wirken die Maßnahmen der Landschaftspflege in Verbindung mit den Maßnahmen in Schutz-
gebieten und den Maßnahmen mit eher gestalterischem Charakter multifunktional, d.h. sie können zu
einer Aufwertung von Natur und Landschaft führen.
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· N 6.10: Einrichtung von stationären Amphibien-Leiteinrichtungen

Erhalt der heimischen Lurche durch Schaffung von stationären Amphibien-Leiteinrichtungen, insbeson-
dere an der stark befahrenen L3007, Abzweig BAB A9 bis Ortseingang Eisenberg (Länge ca. 400m
beidseits). Dort wurden bei Zählungen ca. 200 Erdkröten/Jahr sowie einzelne Berg- und Teichmolche
erfasst, vgl. Karte 2.

9.2.2.2 Maßnahmen des Biotopverbundes

Der Biotopverbund ist neben dem lokalen oder regionalen auch im bundes- und europaweiten Zusam-
menhang von Bedeutung, vgl. Art. 10 und Art. 3 Abs. 1 FFH-RL. Das Zusammenhängen der Lebens-
räume („Kohärenz“) drückt sich direkt aus durch das Schutzgebietsnetz Natura 2000. Maßnahmen des
Biotopverbundes sind solche Maßnahmen, die diese Zusammenhänge sichern, stärken, und gff. Wie-
derherstellen sowie der Verinselung von Lebensräumen entgegenwirken. Grundlage für Thüringen ist
das Fachgutachten „Biotopverbundkonzept Freistaat Thüringen (2015), welches in ansprechender Form
als Broschüre des TMUEN „Vielfalt durch Vernetzung - Biotopverbundkonzept für den Freistaat Thürin-
gen“ in 12/2020 öffentlichkeitswirksam aufbereitet und veröffentlicht wurde65.

9.2.2.2.1 Verbundsystem für Waldlebensräume

In den Korridoren zwischen den waldgeprägten kohärenten Räumen (Kernflächen > 100 km2 Größe)
sollen kleinere Kernflächen integriert werden. Im Untersuchungsgebiet liegt ein landesweit bedeutsamer
Korridor der Waldlebensräume, der sich vom Eisenberger Waldgebiet über die Beuche über den Raum
Gösen, Tünschütz, Kischlitz und Mertendorf bis in den Tautenburger Wald zieht, vgl. Karte 6.

In diesem Raum tragen alle Maßnahmen, die Verbindungselemente beinhalten, z.B. kleinere Strukturen
wie Hecken, Gebüsche, Feldgehölze, Obstwiesen dazu bei, die Verbindungsflächen (Korridore) zu ver-
dichten und Deckung zu liefern. Damit wird die Wanderung, Ausbreitung und den Austausch von Groß-
säugern, z.B. für Zielarten wie Wildkatze66, Gartenschläfer unterstützt.

Beispiele für Einzelmaßnahmen werden hier nicht extra aufgeführt, sondern sind in dem insgesamt kon-
zipierten Entwicklungskonzept enthalten. Zentrale Bereiche für die Stärkung dieses Verbundsystems
sind die Räume zwischen Kuhberg und Rosenhain, die Beuche, der Mertendorfer Grund und die Tal-
mulde der Biele (in Überleitung zum Tautenburger Wald).

Wichtig ist, dass nicht nur Einzelmaßnahmen in diese Räume gelenkt werden, sondern dass sie für die
o.g. Funktionen im Verbund der Waldlebensräume gesichert und freigehalten werden, z.B. von Bebau-
ung. Beispielhaft gilt dies für den Raum zwischen Waldgebiet Eisenberg und Beuche, vgl. Fotodoku-
mentation Anhang A 2, Nr. 85.

9.2.2.2.2 Verbundsystem für Trockenlebensräume und des Frischgrünlandes

Auf der lokalen Ebene ist ein Beitrag zum Verbund der Trockenlebensräume nur eingeschränkt möglich,
da die Standortbedingungen bzw. das standörtliche Entwicklungspotential weiteren Maßnahmen enge
Grenzen setzen. Punktuell können durch die vorgeschlagenen Maßnahmen Kernflächen erhalten und
vergrößert werden, um zusätzliche Lebensräume für die Zielarten wie Schlingnatter, Bläulinge, Dick-
kopffalter u.a. Tagfalter zu schaffen.

Beispiele für solche Maßnahmen sind die Erweiterungsvorschläge des FND 058 Wachhügel, des GLB
098 Auf dem Berge, der Neuausweisungsvorschlag für die Talmulde zw. Petersberg und Kischlitz und

65 https://umwelt.thueringen.de/aktuelles/publikationen (letzter Zugriff 18.02.2021)
66 Artensteckbrief_Felis sylvestris_250209_Lux (thueringen.de) (letzter Zugriff 18.02.2021)
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die Biotopentwicklungsflächen südlich der Beuche, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, Nr. 98, 104,
120.

9.2.2.2.3 Verbundsystem für Feucht- und Fließgewässersysteme

Die Fließgewässer weisen anders als die Verbundsysteme der Wald- und Trockenlebensräume schon
durch den Wasserlauf einen Verbund auf, jedenfalls wenn keine Hindernisse oder Barrieren im Gewäs-
ser bestehen. Im natürlichen Zustand sind die Gewässer in ihre Auen eingebettet.

Die Feucht- und Fließgewässerlebensräume sind im Untersuchungsgebiet zumindest für den Raum
westlich der BAB A9 defizitär, da es an Feuchtlebensräumen mangelt. Die Wethau als Fließgewässer
besitzt keine ausreichende Gewässerstruktur, ökologischen Zustand und Durchlässigkeit (Verbindungs-
abschnitt der Entwicklungsstufe III = Handlungsbedarf!), vgl. geplante Maßnahmen der WRRL im 3. Be-
wirtschaftungszyklus. Hier sind alle Maßnahmen, die im Zusammenhang mit der Stärkung der Aue, der
Gewässerdynamik und Renaturierung am/im Gewässer stehen, zur Verbesserung der Verbundfunktio-
nen / Vernetzung dringend erforderlich.

Für den Malzbach gilt dies in ähnlicher Weise, zumal Teile der Aue innerstädtisch überbaut und im wei-
teren Verlauf stark eingeengt sind. Der Mündungsbereich des Malzbaches in die Rauda ist aktuell wenig
naturnah ausgeprägt. Daher setzen hier Maßnahmen zur Verbesserung des Verbundes der Gewässer
wie auch zwischen Aue und Gewässer an, die dann auch den Zielarten wie z.B. Fischotter, Amphibien-,
Fisch- und Muschelarten zugutekommen.

Beispiele für die Stärkung der Verbundsysteme der Feucht- und Fließgewässerlebensräume sind die
Neuausweisungsvorschläge für die Talmulde nördlich Hainspitz, Schortental und Triebensgrund sowie
die Biotopentwicklungsflächen des oberen Malzbaches, im Mündungsbereich des Malzbaches in die
Rauda, der Flächen westlich Hainspitzer See und im Wethautal zw. Petersberg und UG-Grenze.

Auch hier gilt, dass nicht nur Einzelmaßnahmen in diese Räume gelenkt werden, sondern dass sie für
die o.g. Funktionen im Verbund der Feucht- und Fließgewässerlebensräume gesichert und freigehalten
werden, z.B. von Bebauung, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, Nr. 37, 40, 58, 97, 108, 129.

9.2.2.3 Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität

In Ergänzung zu den o.g. Maßnahmen, auch im Sinne einer praxisnahen Konkretisierung werden Maß-
nahmen zur Förderung der Biodiversität in der Agrarlandschaft vorgeschlagen. Diese orientieren sich an
dem Rahmen des vom Deutschen Bauernverband koordinierten Verbundprojektes „Lebendige Agrar-
landschaften – Landwirte gestalten Vielfalt!“67 erstellten Praxis-Handbuch. In diesem Projekt wurden in
drei Modellregionen im Rheinland, Münsterland und an der Mosel wurden mehrere Naturschutzmaßnah-
men entwickelt und erprobt, die sich positiv auf die Artenvielfalt von Tier- und Pflanzenarten in der Ag-
rarlandschaft auswirken.

Im Praxis-Handbuch sind Steckbriefe zu 16 unterschiedlichen Naturschutzmaßnahmen enthalten, die
konkrete Handlungsanleitungen für die selbstständige Umsetzung der im Projekt erprobten Maßnahmen
auf dem eigenen landwirtschaftlichen Betrieb bieten. Diese Maßnahmen zur Förderung der Artenvielfalt
und Ökosystemleistungen in Agrarlandschaften haben sich in den o.g. Modellregionen als ökologisch
wirksam, praxistauglich und wirtschaftlich tragfähig erwiesen und sind während der Projektlaufzeit be-
reits vielerorts von Landwirten sowie Winzern in die Betriebsabläufe integriert worden.

67 Projektinformationen: http://lebendige-agrarlandschaften.de/(letzter Zugriff 18.02.2021)
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Für das Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans sind 11 der produktionsintegrierten Maßnahmen
(ohne Maßnahmen für den Weinbau) zur Anwendung geeignet. Es handelt sich um folgende Maßnah-
mentypen68, in Karte 2 nicht darstellbar, da Realisierung auf einzelbetrieblicher Ebene:

Maßnahmen für bestäubende Insekten:

- Blühende Zwischenfrüchte (z.B. für Wildbienen, Schmetterlinge, Schwebfliegen, Vögel, Nieder-
wild, Erosionsminderung, Humusanreicherung)

- Bestäuber-Nisthilfen (Nist- bzw. schlupfplatz für oberirdisch nistende Wildbienenarten)

- Blüten- und strukturreiche Säume (mehrjährig), Nahrungsquelle, Vernetzungsstruktur, Aufwer-
tung Landschaftsbild

- Blühstreifen/ -flächen, mehrjährig, mit/ohne Biogaserzeugung (z.B. für Rebhuhn u.a. Hecken-
und Bodenbrüter, ganzjähriger Rückzugsraum, Nahrungsquelle für Insekten)

- Blühstreifen/ -flächen, einjährig, mit Biogaserzeugung (Rückzugsraum, Nahrungsquelle für In-
sekten)

Maßnahmen für den Getreidebau:

- Wintergetreidegemenge (Feldlerche, Feldhase, bestäubende Insekten, Ackerwildkräuter)

- Sommergetreidegemenge (Lebensraumvielfalt für Wildtiere und Rückzugs- und Nahrungsräume
für Wildtiere nach Haupternte, Bodenbedeckung)

- Extensivgetreide (Lebensraum für Ackerwildkräuter, für Insekten und Boden brütende Vogelar-
ten)

Maßnahmen für den Maisanbau:

- Stangenbohnen-Mais-Gemenge (Bohnenblüten als Nahrungsquelle für Insekten, Verbesserte
Nahrungsverfügbarkeit in den Sommermonaten, z.B. für Feldhasen, Singvögel)

- Maisanbau mit Kleegras-Untersaat Gemenge (im 2. Jahr Kleegrasblüten als Nahrungsquelle für
Insekten, Erhöhung der Lebensraumkapazität im Frühjahr)

- Maisanbau im Strip Till-Verfahren69 (Schutz für Kiebitz-Vorkommen (Erstgelege) durch redu-
zierte und zeitlich verschobene Bodenbearbeitung)

Einige der Maßnahmen können im Greening angerechnet werden (Stand 10/2020). Andere finden sich
in ähnlicher Form im Förderprogramm von Thüringen für Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen70 (gültig
bis 31.12.2021). Sie können auch miteinander kombiniert werden.

Auch Hinweise, um zu einem artenreicheren und naturnäheren Grünland zu kommen, sind im Praxisleit-
faden „BlütenMeer 2020.Blumenwiesen und Heiden entwickeln“71 zu finden. Enthalten ist neben zahlrei-
chen Praxisbeispielen eine Zusammenfassung, was planerisch, rechtlich, technisch und naturschutz-
fachlich zu beachten ist.

68 Kompakte Online-Version des Praxis-Handbuches mit Maßnahmen-Steckbriefen: https://bauernverband-epaper.de/ (letzter Zu-
griff 18.02.2021) und externer Link zur interaktiven PDF https://bauernverband-epaper.de/pdf/ (letzter Zugriff 18.02.2021)

69 Strip Till: streifenförmige Bodenbearbeitung nur dort, wo später der Mais gelegt wird. Gülle bzw. Gärreste werden dabei als Un-
terfußdüngung in den Boden injiziert. In Kombination mit bearbeitungsfreier Schonzeit vom 22.03.bis 15.05. auf Flächen mit
Kiebitz-Vorkommen

70https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/landwirtschaft/agrarfoerderung/flaechen/ (letzter Zugriff
18.02.2021)

71 Publikation (2020): https://www.stiftungsland.de/fileadmin/pdf/Bluetenmeer2020/20-2841_Praxisleitfaden_Naturschutz_Inter-
net.pdf (letzter Zugriff 18.02.2021)
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Bodenschutzkonzept

Weiterer Schwerpunkt der Maßnahmen ist der Schutz der Böden als nicht vermehrbares Gut, Produkti-
onsgrundlage für Nutzungen und als Archiv der Natur- und Kulturgeschichte. Maßnahmen des Boden-
schutzes im Offenland sind insbesondere darauf ausgerichtet, die örtlichen Defizite, vgl. Kap. 7.2 und
Kap. 8.3 auszugleichen. Die Maßnahmen sind in Kap. 9.3 und Karte 2 dargestellt. Diese Maßnahmen
dienen zur Vorbeugung gegenüber Beeinträchtigungen des Bodens sowie zur Minderung der Beein-
trächtigungen durch Land- und Forstwirtschaft. Einige der o.g. Maßnahmen wirken multifunktional, sie
betreffen vor allem:

- Flächen mit hohem Standortpotential für natürliche Vegetation

- Flächen zur Entwicklung einer abwechslungsreichen Feldflur

- Flächen zur Entwicklung stabiler, artenreicher Waldbestände.

Die hier aufgeführten Maßnahmen können (nur) bei einer entsprechenden Flächenverfügbarkeit umge-
setzt werden. Sie sind insbesondere als Entwicklungspotentiale im Sinne des Naturschutzes und der
Landschaftspflege zu verstehen. Grundsätzlich können alle dargestellten Flächen aufgrund ihrer Boden-
verhältnisse und des Biotopentwicklungspotentials aufgewertet werden.

Besonderes Augenmerk liegt dabei auf Flächen, die ein Entsiegelungspotential enthalten.

· O 1: Anlage von Grünland /Entwicklung von Auenlebensräumen

Die Maßnahmen zur Umwandlung von Acker in Grünland entlang von Gewässern sollen der Boden-
erosion durch Wasser und Nähstoffeinträgen entgegensteuern, sie sind von besonderer Priorität und
möglichst kurzfristig umzusetzen. Ein erster Schritt in diese Richtung ist eine Nutzungsartenänderung im
Rahmen des KULAP, d.h. eine (nicht dauerhafte) Grünlandnutzung. Langfristig muss aus Gründen des
Bodenschutzes unbedingt die dauerhafte Sicherung des Schutzgutes Boden angestrebt werden, vgl.
Kap. 9.2.2.1. Diese Maßnahme ist z.T. deckungsgleich mit Biotopentwicklungsflächen, vgl. Tab. 50 und
Karte 2.

Diese Maßnahmen werden für folgende Bereiche vorrangig vorgeschlagen, vgl. Anhang A 2, Nr. 133:

- Mündungsbereich des Malzbaches in die Rauda,

- Wethautal zwischen Petersberg und UG-Grenze sowie

- Flächen westlich Hainspitzer See.

· O 2: Maßnahmen des Betrieblichen Erosionsschutzes (KULAP A3)
Maßnahmen des Betrieblichen Erosionsschutzes sind in ackerbaulich genutzten Hanglagen zur Vermei-
dung und zum Schutz vor Bodenerosion durch Wasser sinnvoll und notwendig. Hierbei handelt es sich
nicht um eine Einzelmaßnahme, sondern um das Zusammenspiel verschiedener, betrieblich realisierba-
rer Maßnahmen mit dem Ziel, das Bodenabtragsrisiko eines Betriebes auf erosionsgefährdetem Acker-
land mit Gewässeranschluss zu senken (ausgehend von einem Basiswert um mindestens 20 %). Dabei
können folgende Maßnahmen optional zur Erosionsreduzierung eingesetzt werden:

- Optimierte Fruchtfolge (gewässerschonend), Anbauverlagerung

- Zwischenfruchtbau (einschließlich Untersaaten)

- Mulchsaat

- Strip-Tillage (s.o.)

- Direktsaat

- Maisengsaat

- Schlagteilungen (Hanglängenverkürzung, Feldblock-Teilung)
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- Grünstreifen quer zum Hang (Hanglängenverkürzung)

- Begrünung von Tiefenlinien (Abflussbahnen des Reliefs)

- Gewässerrandstreifen.

Es obliegt dem einzelnen Betrieb, diese Maßnahmen anzuwenden, sodass im Landschaftsplan textlich
darauf hingewiesen wird, aber keine kartografische Darstellung (räumliche Verortung) erfolgen kann.
Grundsätzlich sind die erosionsgefährdeten Bereiche aus Karte 3 ableitbar.

· O 3: Anpflanzung von Flurgehölzen, Bäumen, Wege- und Straßenbegleitgrün

Als weitere Maßnahmen in ackerbaulich genutzten Hanglagen zur Vermeidung und zum Schutz vor Bo-
denerosion durch Wasser sind vor allem hangparallele Schutz- und Pflanzstreifen sinnvoll und notwen-
dig, insbesondere in hängigen, großflächigen und wenig gegliederten Teilbereichen. Dazu bieten sich
Wegeseitenräume, Nutzungsgrenzen und Geländestufen an, vgl. Anhang A 2, Nr. 133.

Diese Maßnahmen werden für folgende Schwerpunktbereiche im Offenland vorgeschlagen:

- Raum (Feldblöcke) nördlich Eisenberg (Richtung Gösen) und nordöstlich (Richtung Heideland)

- Südlich Eisenberg auf dem Silberberg und an den Hängen zum Tal der Rauda bei Kursdorf,

- hängige Ackerflächen nördlich und südlich von Petersberg

- Parallel zur Talmulde der Kleinen Wethau zwischen Rauschwitz und Petersberg

- West- und Nordrand von Hainspitz

- Kuppenlagen entlang „Alte Weinstraße“ und Umfeld von Mertendorf.

Mit diesen Maßnahmen wird die Eigenart der Abteidörfer bzgl. des Landschaftsbildes gestärkt, die Erho-
lungseignung unterstützt sowie der Arten- und Biotopschutz / Biotopverbund verbessert, vgl. Karte 2.

· W 1: Nutzungsaufgabe/Naturwaldparzelle „Eisenberger Holzland“

Die Ausweisung von Waldflächen als Naturwaldparzelle72, vgl. Kap. 4.4, deckt sich zwar nicht mit den
als Bodenschutzwald dargestellten Flächen, vgl. Kap.7.2.6, Abb. 12. Diese großräumige Maßnahme
stellt aber dennoch einen aktiven Beitrag zum Bodenschutz dar und kann im Rahmen der Fortschrei-
bung der Forsteinrichtung umgesetzt werden, vgl. Anhang A 2, Nr. 172 und Karte 2.

Vorschläge für die Ausweisung von (weiterem) Bodenschutzwald sind aktuell nicht erforderlich.

· W 2: Waldumbaumaßnahmen

Die Vorschläge zur Beseitigung von standortfremden Bestockungen und zum Waldumbau73 resultieren
aus den Gesprächen mit dem Forstamt Jena-Holzland, welches die Waldumbaumaßnahmen aufgrund
der örtlichen Besitzstruktur für den Landeswald favorisiert. Wann und inwieweit die Waldumbaumaßnah-
men das Ziel des standortgerechten Hainsimsen-Buchenwaldes auf Buntsandstein, des Flattergras-
Hainsimsen-Buchenwaldes und des Flattergras-Hainsimsen-Buchenwaldes mit örtlicher Differenzierung
im Nordosten und den Waldgersten-Buchenwald im Wechsel mit Waldmeister-Buchenwald zu erreichen
ist, hängt von eine Anzahl Faktoren ab, u.a. der konsequenten Kultur- und Jungwuchspflege und auch
von der Regulierung der Wildbestände im Raum. Ausgehend von der Potenziellen natürlichen Vegeta-
tion sind die Waldumbaumaßnahmen präventiv und flexibel zu gestalten, um auf zukünftige Entwicklun-
gen reagieren zu können.

72 https://www.naturwaldwandel.de/ (letzter Zugriff 18.02.2021)
73 https://umwelt.thueringen.de/themen/top-themen/aktionsplan-wald (letzter Zugriff 18.02.2021)
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Der Weg zu diesem Ziel kann wie folgt beschrieben werden: Kiefer und Fichte sind „Brotbäume“ und
willkommener Schirm in Teilen des Untersuchungsgebietes als standortgerechte Bestockung zu bewer-
ten und zu erhalten. Vorhandene Erfahrungen mit Naturverjüngungsverfahren sollen engagiert (im Ein-
zelfall in Abhängigkeit von den Standorteigenschaften) weitergeführt werden. Neben der Kiefer ist der
„Brotkorb“ mit weiteren Baumarten zu „füllen“. Dabei ist den Misch- und Nebenbaumarten, wo immer
möglich, eine Chance zu geben. Der Traubeneiche wird dabei eine besondere Rolle zugemessen.

Grundsätzlich ist aktiv dafür zu sorgen, dass die Anteile von Laubholz, Weißtannen und Douglasien er-
höht werden, um größere Stabilität zu erreichen. Dieses Ziel ist größtenteils, insbesondere bei Buche,
durch die Naturverjüngung zu erreichen. Aber auch Samenbäume von Ahorn, Hainbuche, Ulme sowie
Weißtannen und Eiben sind punktuell vorhanden und müssen konsequent auch als blühfähige Samen-
bäume gefördert werden. Dies ist ein wichtiger Aspekt, da absehbar nicht ausreichend geeignete forstli-
che Herkünfte und Pflanzmaterial für einen Waldumbau zur Verfügung stehen. Klimarelevante Eigen-
schaften (anspruchslos, schnellwachsend und ökologisch wertvoll) werden auch den Pionierbaumarten
Eberesche, Birke und Salweide nachgesagt.

Waldumbaumaßnahmen sind naturgemäß nur mittel- bis langfristig umsetzbar, um strukturreiche Laub-
und Laubmischwälder zu erreichen, der Kronenverlichtung und Vitalitätsverlusten entgegen zu wirken74.
Zusätzlich gibt es aktuell ein Landesprogramm mit ergänzenden Maßnahmen zur Beseitigung der Fol-
gen von Extremwetterereignissen im Wald 75.

· W 3: Förderung von Waldrändern

Gestufte Waldränder76 sind aus verschiedenen Gründen wichtige Bereiche zum Schutz und zur Entwick-
lung stabiler Bestände. Durch sie wird bei ausreichender Tiefe (mind. 10 m) und Gliederung das Wal-
dinnenklima sowie der Übergang vom Wald zur Feldflur gesichert. Sie beherbergen oftmals eine Ge-
hölzvielfalt, außerdem mehr Sträucher, krautige Pflanzen, ökologisch bedeutende Kleinstrukturen (z. B.
liegendes Totholz, Steinhaufen, Feuchtbiotope) als im Inneren. Außerdem schützen sie vor Sturmschä-
den, Austrocknung sowie Stoffeinträgen und unterstützen den Biotopverbund, vgl. Anhang A 2, Nr. 172.

Voraussetzung hierfür sind ausreichende Platzverhältnisse und gezielte Pflegemaßnahmen. Diese bein-
halten u.a. eine gelegentliche (ca. alle 5-10 Jahre) Auflichtung der Baumschicht, abschnittweise Rück-
schnitt des Strauchgürtels und extensive Nutzung des Krautsaums. Dazu gehört auch die Förderung
markanter, seltener oder langsam wachsender Randbäume, Biotopbäume und stehendes Totholz. Auch
durch das Schlagen von Buchten kann Platz für dynamische Prozesse geschaffen werden, insbeson-
dere, wenn anfallendes Astmaterial bei Pflegemaßnahmen vor Ort belassen und mit weiteren Kleinstruk-
turen verbunden wird.

Gestufte Waldränder können entweder durch Waldumbau oder durch Neupflanzung erreicht werden.
Aktuell wird das ENL-Projekt „Waldsäume sind Lebensräume“ des BUND Thüringen in Zusammenarbeit
mit der AöR ThüringenForst77 erstellt. Darin werden landesweit ca. 700 km Waldränder kartiert und ein
Maßnahmenplan zur Wiederherstellung artenreicher Waldsäume mit Schwerpunkt in den Thüringer Na-
tura-2000-Gebieten entwickelt. Der Raum Ostthüringen wurde bereits in 2019 erfasst, im Ergebnis sol-
len vor allem für die Wanderung von Wildkatzen (bisher gesichtet im Raum Jena, nicht im Untersu-
chungsgebiet) geeignete deckungsreiche Waldränder ermittelt werden.

74 Waldzustandsbericht 2020 - Forstliches Umweltmonitoring in Thüringen: https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/filead-
min/Forst_und_Jagd/Forstwirtschaft/20_11_20_WaldzustandsberichtWeb.pdf (letzter Zugriff 18.02.2021)

75 ThürStAnz Nr. 47/2020 S. 1468 – 1477, https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/forst-jagd-und-fische-
rei/forstwirtschaft/waldbesitzer (letzter Zugriff 18.02.2021)

76 https://www.thueringenforst.de/aktuelles-medien/aktuelle-meldungen/detailseite/waldraender-sind-hotspots-der-artenvielfalt/
(letzter Zugriff 18.02.2021)

77 https://www.bund-thueringen.de/waldsaeume/ (letzter Zugriff 18.02.2021)
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Für den einzelnen Waldbesitzer hat Thüringen aktuell ein Förderprogramm (Waldumweltmaßnahmen,
Förderprogram WUM), durch das u.a. die Erhaltung strukturreicher Waldränder bzw. Maßnahmen zum
Umbau und zur Pflege von Waldrändern unterstützt wird78. Förderschwerpunkt dieses Programms ist
jedoch die Aufarbeitung der durch den Borkenkäfer verursachten Schadflächen.

Wasserschutzkonzept

Schwerpunkt der Maßnahmen ist der Schutz des Wassers (Grund- und Oberflächenwasser), welche
insbesondere darauf ausgerichtet sind, die örtlichen Defizite, vgl. Kap. 7.3 und Kap. 8.5 auszugleichen.
Die Maßnahmen sind in Kap. 9.3 und Karte 2 dargestellt. Diese Maßnahmen dienen zur Vorbeugung
gegenüber Beeinträchtigungen in/an Gewässern sowie zur Minderung der Beeinträchtigungen durch
Wasserwirtschaft. Einige der o.g. Maßnahmen wirken multifunktional.

· G 1: Maßnahmen zur Stabilisierung des Grundwasserdargebotes

Die meisten Bereiche mit einer sehr hohen Empfindlichkeit gegenüber flächenhaftem Schadstoffeintrag
liegen im Untersuchungsgebiet unter Wald, Bereiche mit hoher Empfindlichkeit auch im Offenland west-
lich der BAB A9, vgl. Karte 4. Die Gewährleistung, ggf. auch Wiederherstellung der Versickerungsfähig-
keit und damit Förderung der Grundwasserneubildung ist daher von Bedeutung. Alle Maßnahmen zur
Entsiegelung und des Rückbaus tragen dazu bei.

Bei Projekten, die mit einer Neuversiegelung von Flächen verbunden sind, sind Vorschläge und Festle-
gungen zur gezielten Niederschlagsversickerung vor Ort erforderlich. Auch Maßnahmen zum Erhalt im
Wasserkreislauf sind festzulegen, z.B. im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung. Eine Darstellung in
Karte 2 ist nicht möglich.

· G 2: Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässerstruktur, Herstellung der Durchgängigkeit

Zur Wiederherstellung bzw. Verbesserung der linearen Durchgängigkeit von Fließgewässern an Weh-
ren, Abstürzen und Durchlassbauwerken (z.B. Rückbau, Umbau, Anlage eines passierbaren Bauwerkes
als Umgehungsgerinne, Sohlengleite, Rampe, Fischauf- und -abstiegsanlage, optimierte Steuerung)
werden im Rahmen der WRRL die Beseitigung von Querbauwerken für den Malzbach (Absturz, Über-
fallwehr, Stützschwellen, Raugerinne) und für die Rauda (3 Überfallwehre, 1 Raugerinne), vgl. Karte 4,
vorgeschlagen, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2, Nr. 175.

Weiterhin sollen an beiden Gewässern in ausgewählten Abschnitten die Eigendynamik der Gewässer
initiiert werden (Habitatverbesserung z.B. durch Entfernung von Sohl- und Uferverbau und Einbau von
Strömungslenkern, ohne das Gewässer baulich umzuverlegen, Initiieren bzw. Zulassen einer eigendy-
namischen Gewässerentwicklung, mit dem Ziel, dass das Gewässer wieder eigenständig mäandriert,
Uferbefestigung entfernen, Ziel < 10 %, soweit Bebauung dies zulässt, Uferstreifen anlegen soweit Be-
bauung dies zulässt, Uferstrukturen naturnah entwickeln z. B. durch Einbringen und Belassen von Tot-
holz, Totholzfang oberhalb Kursdorf anlegen).

An beiden Gewässern sollen zudem Habitate im Uferbereich verbessert werden durch Anlegen oder Er-
gänzen eines standortheimischen Gehölzsaumes (Uferrandstreifen), dessen sukzessive Entwicklung
oder Entfernen von standortuntypischen Gehölzen, Ersatz von technischem Hartverbau durch ingenieur-
biologische Bauweise, Duldung von Uferabbrüchen, Gehölzbestand innerorts ggf. als Hochstämme,
Uferstreifen beidseitig mindestens 10 m breit, soweit Bebauung dies zulässt. Diese Maßnahmen wurden
noch nicht begonnen.

78 https://www.thueringenforst.de/taetigkeitsbereiche-produkte/dienstleistungen/fuer-waldbesitzer/forstfoerderung/ (letzter Zugriff
18.02.2021)
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Für die Wethau sind ebenfalls (im Entwurfsstand der vorläufigen Maßnahmenkarte des Wasserkörpers
Wethau im 3. Zyklus der WRRL) zahlreiche Verbesserungen der Gewässerstruktur vorgesehen (Vitali-
sierung des Gewässers innerhalb des vorhandenen Profils, von Habitaten im Uferbereich, zum Initiie-
ren/Zulassen einer eigendynamischen Gewässerentwicklung u.a.). Weiterhin ist die Herstellung der line-
aren Durchgängigkeit aufgelistet (Auskunft TLUBN per E-Mail vom 16.07.2020 und tel. vom
25.10.2019). Diese Maßnahmen betreffen u.a. zwei Querbauwerke (Sohlstufe Stünzmühle und
Wehr/Rampe Petersberg). Eine abschließende Entscheidung (nach der Anhörung vom 22.12.2020 bis
22.06.2021) steht noch aus.

· G 3: Freilegung verrohrter Gewässerabschnitte

Die Beseitigung von Verrohrungen an Fließgewässerabschnitten des Malzbaches und anderen Gewäs-
sern stellen zentrale und äußert wichtige Maßnahmen der Entwicklungskonzeption dar. Alle Maßnah-
men tragen zur Herstellung der Durchgängigkeit des Fließgewässers bei, zusätzlich zur Öffnung sollten
die angrenzenden Flächen freigestellt und Uferbefestigungen beseitigt werden. Damit ist ein größerer
Effekt zu erwarten und diese sollte baldmöglichst bzw. vorrangig umgesetzt werden.

Die Beseitigungen von Verrohrungen (innerorts, überwiegend am Malzbach) wird an folgenden Bachab-
schnitten vorgeschlagen:

- Verrohrung an der Gösener Straße (G 3.1)

- Verrohrung im Gewerbegebiet östlich der Gösener Straße (G 3.2)

- Verrohrung Donitzschkau (G 3.3)

- Verrohrung Königshofener Bach (G 3.4)

- Verrohrung westlich der Königshofener Straße (G 3.5)

- Verrohrung östlich der Königshofener Straße (G 3.6)

- Verrohrung Bach aus dem Zitronental (G 3.7)

- Verrohrung parallel entlang der Kläranlage Eisenberg (G 3.8).

Mit diesen Maßnahmen, die inhaltlich ineinandergreifen, kann nicht nur ein weitgehend naturnäherer
Gewässerzustand erreicht werden, es werden dadurch auch die Lebensräume von Tieren und Pflanzen
verbessert, die im und am Gewässer leben.

Weitere linienhafte Maßnahmen zur Herstellung der Durchgängigkeit betreffen

· G 4: Wiederherstellung von Quellbereichen und Teich mit Umfeld

Teich westlich Friedrichstanneck (G 4.1) Friedensteich: Für diese Maßnahme besteht ein dringender
Handlungsbedarf. Diese Maßnahme umfasst folgende Teilschritte, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2
Nr. 25:

- Wiederherstellung der Quelle /des Zulaufes

- Sanierung /Entschlammung und Beräumung des Teiches (von Müll, Altreifen u.ä.)

- Wiederherstellung des Gedenksteines mit Steintafel

- Wiederherstellung des Brunnenhauses

- Umfeldgestaltung mit fußläufiger Zuwegung.

Diese Aufgaben sind fachübergreifend und z.T. denkmalpflegerischer Art. Sie umfassen ein Stück Stadt-
geschichte bzw. sind Teil der Kulturlandschaft. Die Wiederherstellung des Friedensteiches mit Umfeld
wie auch des folgenden Quellgebietes sollte als Zukunftsprojekt ein besonderes Anliegen sein.
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Quellbereich Ernstquelle7980 (G 4.2), mitten im Wald gelegen, dem Herzog Ernst gewidmet:

- Wiederherstellung der historischen Quelle /des Zulaufes

- Wiederherstellung der zerfallenen Fassung (Steinmetzarbeiten)

- Wiederherstellung fußläufigen Erreichbarkeit, die aktuell in schlechtem Zustand ist.

Die Ernstquelle liegt innerhalb der geplanten Naturwaldparzelle „Eisenberger Holzland“, vgl. Kap. 4.4,
Abb. 6. Dieser Umstand ist aus landschaftsplanerischer Sicht zu beachten, sollte aber nicht dazu führen,
dass ein historischer Ort in Vergessenheit gerät. Eine Wanderwegeführung ist im Detail zu prüfen, da es
sich nicht um eine forstliche Maßnahme handelt (ausgeschlossen nach § 9a des Thür WaldG).

Eine weitere Maßnahme betrifft des Schwarzen Teich in Hainspitz (G 4.3), vgl. Kap. 4.1.4. Dabei han-
delt es sich um eine Teichsanierung (Gemeinde/Gemarkung Hainspitz, Flur 2, Flurstücke 226/7 und
226/8, Am Schwarzen Teich, Eigentümer Gemeinde Hainspitz). Bei dieser Maßnahme ist eine Instand-
setzung des Teiches sowie Auflichtung des Gehölzbestandes erforderlich. Die Fläche ist kurzfristig ver-
fügbar, lediglich die Eigentumsverhältnisse benachbarter Flurstücke sind zu klären und Zustimmung der
benachbarten Eigentümer einzuholen.

· G 5: Anlage und Pflege von Gewässerrand- bzw. -schutzstreifen/ Anlage von Grünland

Als weitere wichtige Maßnahme zum Schutz des (oberflächennahen) Grundwassers vor Stoffeinträgen
(z.B. von Nährstoffen, Chemischen Stoffen), vor allem aber der Oberflächengewässer selbst, ist der Auf-
bau und Pflege von Schutzstreifen/ Pufferzonen bzw. die Anlage von Grünland in den Auen einzustufen,
vgl. auch Kap.9.2.3. Die Wirksamkeit von Gewässerrandstreifen steigt mit zunehmender Breite (nach
Zhang et al. (2010) Metastudie, University of California), bei 10 m Breite wird ein Rückhalt von 90 % des
Sedimentes, 80 % der Pflanzenschutzmittel und 70 % der Nährstoffe erreicht.

In den Auen bestehen oft Nutzungskonflikte, vgl. Kap.8, verursacht durch großflächige Äcker in direkter
Angrenzung an Gräben und entlang der Gewässer, insbesondere der Wethau-Aue. Da im Zuge des Kli-
mawandels mit erhöhten Niederschlägen und verstärktem bzw. stoßweisem Abfluss zu rechnen ist,
sollte diese Maßnahme vor allem in denjenigen Bereichen Vorrang haben, in denen öffentliches Eigen-
tum besteht, vgl. Maßnahmentabelle Kap 9.3. Ziel muss eine Verbesserung der Wasserqualität sein.

Die im Untersuchungsgebiet befindlichen Gewässer II. Ordnung müssen (im Außenbereich) beidseitig
einen Gewässerrandstreifen von 5 m aufweisen, vgl. § 38 WHG, dazu abweichend gilt lt. § 29 ThürWG
2019 (im Außenbereich) beidseitig eine Breite des Gewässerrandstreifens von 10 m. In dieser Zone gilt
das Verbot für eine Düngung und für den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln. Lt. des Thüringer Options-
modells besteht die Möglichkeit, dass, wenn in den ersten 5 Metern des Gewässerrandstreifens (ab Bö-
schungsoberkante) ein Gehölz- oder Grünstreifen angelegt ist, dann die weiteren 5 Meter des Gewäs-
serrandstreifens ackerbaulich genutzt werden können81, vgl. Anhang A 2 Nr. 31, 37, 40, 97.

Die von der Unteren Wasserbehörde gemeldeten Gewässer II. Ordnung gemäß ThürWG sind in einer
Arbeitskarte dokumentiert. Im Ergebnis einer Fortschreibung ist inzwischen seit Nov. 2020 eine Arbeits-
karte veröffentlicht (Stand 15.12.2020). Derzeit läuft eine Anhörung für landwirtschaftliche Betriebe82. In
der Arbeitskarte sind mehr Gewässer als bisher als Gewässer II. Ordnung eingestuft, entlang derer die
Bestimmungen zum Gewässerrandstreifen nach § 29 ThürWG einzuhalten sind.

79 Hinweis auf Enstquelle:https://www.otz.de/leben/vermischtes/ernstquelle-und-naturwald-id223033849.html (letzter Zugriff
18.02.2021)

80 https://geo.viaregia.org/testbed/index.pl?rm=obj&objid=1783 (letzter Zugriff 18.02.2021)
81 Weitere Informationen über: https://aktion-fluss.de/ (letzter Zugriff 18.02.2021)
82 Kartendienst des TLUBN unter: Hydrologie/Gewässerkundliche Grundlagen/Gewässernetz – Arbeitsstand/ (letzter Zugriff

18.02.2021)
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Für den vorliegenden Landschaftsplan wurden die Gewässer II. Ordnung der aktuellen Arbeitskarte her-
angezogen und in Karte 2 dargestellt, an welchen Abschnitten Gewässerrandstreifen nunmehr erforder-
lich sind. Zum Teil werden Vorschläge zur Umwandlung von Acker in Grünland unterbreitet, die darüber
hinaus gehen, wenn Arten- und Biotopschutzgründe dafürsprechen, vgl. Karte 2 und Fotodokumenta-
tion.

Im Falle einer Bepflanzung werden gewässerseitig Gehölze (mehrstufig Bäume und Sträucher) empfoh-
len, die heimisch (autochthon) und standortgerecht sind. Den Übergang zur Nutzungsgrenze sollte ein
(Hoch-)Staudensaum bilden.

· G 6: Maßnahmen zur Verbesserung der Gewässergüte (Phosphat-/Nitratkulisse)

Ziel der novellierten Düngeverordnung des Bundes (DÜV) vom 28.04.2020 (BGBl. I Nr.20, S. 846-861)
ist es, den ressourcenschonenden Einsatz von Pflanzennährstoffen und die Erfüllung der Anforderun-
gen des Gewässerschutzes zu realisieren. Der Nähstoffeintrag aus der Landwirtschaft soll in belasteten
Gebieten gesenkt werden.

Neben den scharfen Bundesregeln zum Düngen und Wirtschaften in den „roten“ Gebieten83, in denen
ein Überschuss an Nitrat zu verzeichnen ist, müssen die Länder zusätzliche Maßnahmen festlegen.
Laut der am 01.01.2021 in Kraft tretenden Thüringer Düngeverordnung (ThürDV) vom 02.12.202084 sind
dies im Freistaat: die Wirtschaftsdüngeruntersuchung, die N-min-Bodenuntersuchung sowie die unver-
zügliche Einarbeitung von Wirtschaftsdüngern innerhalb einer Stunde. In der sogenannten Nitratkulisse
werden diejenigen landwirtschaftlichen Nutzflächen bzw. Gebiete in Thüringen feldblockgenau darge-
stellt, welche einen Überschuss an Nitrat im Grundwasser aufweisen (Grundwasserkörper in schlechtem
chemischen Zustand = Überschreitung des Nitratgrenzwertes von 50 mg/l und/oder steigender Trend
der Nitratwerte über 37,5 mg/l). Im Untersuchungsgebiet des Landschaftsplans betrifft dies nur einige
wenige Ackerflächen am nordöstlichen Rand, vgl. Abb. 31.

Bezüglich der Phosphatkulisse („gelbe Gebiete“), in denen ein Überschuss an Phosphat (Eutrophierung)
in Oberflächengewässern auftritt, wurde das Untersuchungsgebiet ebenfalls aktuell geprüft. Verpflich-
tend vorgeschrieben werden in dieser Kulisse die Untersuchung von Wirtschaftsdüngern und Gärresten
auf Gesamt-N sowie verfügbaren N und Gesamt-P. Daneben muss an Gewässern in der Phosphatku-
lisse ein fünf Meter breiter Streifen der landwirtschaftlichen Fläche ganzjährig begrünt werden. Dünge-
mittel sind auf dem Streifen tabu. Das Landeswassergesetz schreibt diese Streifen für die Landwirte seit
2019 verpflichtend vor. Die Maßnahmen zielen auf die Erosionsminderung bzw. Minderung des Phos-
phoreintrages in Gewässer ab. Die Phosphatkulisse betrifft nur wenige Ackerflächen am südwestlichen
Rand, vgl. Abb. 31.

83 Aktueller Stand aus: http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoclient/start_geoproxy.jsp (letzter Zugriff 18.02.2021)
84 Thüringer Düngeverordnung vom 02.12.2020: https://landesrecht.thueringen.de/perma?j=D%C3%BCV_TH_!_9 (letzter Zugriff

18.02.2021)
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Quelle: http://www.geoproxy.geoportal-th.de/geoclient/start_geoproxy.jsp (letzter Zugriff 18.02.2021)

Abb. 31: Nitrat- und Phosphatkulisse bezogen auf das Untersuchungsgebiet

Klimaschutzkonzept

Neben der Dreifachstrategie von Vermindern (klimaschädlicher Komponenten, Energieeinsparung und
Energieeffizienz), Ersetzen (alternative Energieträger, Ausbau erneuerbarer Energie) und Ausgleichen
mit dem Ziel der Milderung des Klimawandels, der regionalen Anpassung an die Folgen des Klimawan-
dels und der Vorbildfunktion, vgl. Klimaschutzkonzept des Saale-Holzland-Kreises, vgl. Kap. 7.4.3, kön-
nen verschiedene andere Maßnahmen der Entwicklungskonzeption das Klimaschutzkonzept unterstüt-
zen. Neben z.B. der Anlage von Grünland, der Anpflanzung von Baumreihen, Wege- und Straßenbe-
gleitgrün sowie von Flurgehölzstreifen (außerorts wie innerorts) können vor allem die Waldumbaumaß-
nahmen dazu beitragen, das lokale Klima zu stabilisieren und die möglichen Auswirkungen des Klima-
wandels abzupuffern, vgl., Kap 9.2.3.

Der Klimawandel greift auch in den Wasserhaushalt ein: ändert sich das Klima, dann ändern sich auch
regionale und lokale Wasserverhältnisse (z.B. im Untersuchungsgebiet auftretende Starkregen (Sturzflu-
ten), vermehrte Trockenheit/Dürre, Absenkung des Grundwasserspiegels, niedrigere Wasserstände in
Fließ- und Standgewässern, höhere Wassertemperaturen. Insofern tragen auch Agrarstrategien und
Maßnahmen wie z.B. die Beseitigung von Verrohrungen, Gewässerrandstreifen u.ä. zum Ausgleich bei,
vgl. Kap. 9.2.4.

Darüber hinaus gewinnen Maßnahmen des Biotopverbundes an Bedeutung, da die Entfernung von (in-
selartigem) Lebensraum zu Lebensraum sowie dazwischen vorhandener Strukturen oder Barrieren dar-
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über entscheiden können, ob Arten die Biotopinseln erreichen, besiedeln und im Austausch mit benach-
barten Vorkommen nutzen können. Somit spielt auch die Freihaltung von Räumen, die Beseitigung von
Hindernissen und Barrieren eine Rolle, inwiefern klimabedingt Wander- und Ausweichbewegungen er-
folgreich sind, vgl. Kap. 9.2.2.2.

Auch wenn das Stadtgebiet von Eisenberg als Übergangsklimatop einzustufen ist, also aktuell keine
hohe thermische Belastungsgefahr besteht und die umgebenden Räume Ausgleichsfunktionen hinsicht-
lich Kaltluftentstehung, -abfluss und Durchlüftung übernehmen, vgl. Karte 5, so sind doch die innerstäd-
tischen Grün- und Freiflächen wichtige Achsen, die ein Potential als innerörtliche Grünzüge aufweisen,
vgl. Kap. 9.2.6. Damit erfüllen diese im kleinen Maßstab wichtige örtliche, z.T. auch überörtliche, lokalkli-
matische Funktionen. Insbesondere die Freihaltung von Kaltluftabflussbahnen ist im Rahmen der Sied-
lungs-(innen-)entwicklung von Eisenberg zu beachten, vgl. dazu Hinweise in Kap. 8.1. Durch Pflanz-
maßnahmen von Bäumen kann diese Situation innerorts unterstützt werden, vgl. Maßnahme K 4, S 5.

Nicht zuletzt stellt auch die Ausweisung von Waldflächen als geplanter „Urwald von morgen“ (in Vorbe-
reitung über die Naturwaldparzelle „Eisenberger Holzland“) ein Beitrag zum Klimaschutz dar und kann
im Rahmen der Forsteinrichtung umgesetzt werden, vgl. Kap. 4.4. Vorschläge für die Ausweisung von
(weiterem) Klimaschutzwald sind aktuell nicht geplant.

Konzept für Maßnahmen im Siedlungsraum /zur Siedlungsentwicklung

Schwerpunkte der Maßnahmen im Siedlungsraum sind die Übergangsbereiche zwischen dem bebauten
Innenbereich und der freien Landschaft. Aus der Konfliktanalyse, vgl. Kap. 8.1 ff. ergeben sich die
Handlungsansätze für den besiedelten Raum. Diese betreffen sowohl flächige Bereiche/ Ortsränder als
auch Einzelanwesen bzw. –objekte, für die eine verbesserte landschaftliche Einbindung erforderlich ist.
Folgende Maßnahmen zur Aufwertung des Ortsbildes, der Siedlungs- und Ortsränder werden empfoh-
len:

· S 1: Erhalt und Entwicklung historisch gewachsener Ortsränder

Die Vorgaben der bestehenden Grünordnungspläne, sofern vorhanden, sind in eigener Verantwortung
der Kommunen weiterhin zu beachten, z.B. die grünordnerischen Vorgaben zu Einfriedungen, zu Park-
und Stellplätzen und zur randlichen Begrünung im Geltungsbereich.

Wichtig für die Weiterentwicklung der Ortslagen ist der Erhalt der historisch gewachsenen Ortsränder.
Die Ortsränder spiegeln die (hier weitgehend noch intakten) den wesentlichen Übergang zwischen Orts-
lage und freier Landschaft sowie die Identität der Ortslagen (Ortsbilder) wider. In einigen Bereichen gibt
es gestörte Siedlungsränder, d.h. fehlende Übergänge und mangelhafte Eingrünung, vgl. Karte 7 (unter
Vorbelastungen). Dies betreffen, vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 150, 202:

- Eisenberg, Heimstättensiedlung: östlicher Rand (S 1.1)

- Eisenberg, oberhalb Straße An der Fichte (Silberberg): südlicher Rand (S 1.2)

- Hainspitz, Klengelscher Weg: nördlicher Rand (S 1.3).

Seitens des Bauamtes der Stadt Eisenberg85 ist eine Umnutzung der Stallanlagen einschließlich Umfeld
am Silberberg (rel. ebene Spitze zwischen Schössersmühlenweg und Straße Am Herrenberg) in ein
Wohngebiet angedacht. Diese Planungsabsicht ist aus landschaftsplanerischer Sicht zu begrüßen, da
keine neuen Flächen in Anspruch genommen werden müssten und eine z.T. aufgelassene Stallanlage
umgenutzt bzw. gestalterisch aufgewertet werden könnte.

85 Informationstermin im Bauamt, Besprechung am 15.10.2019 mit Umweltamt LK SHK und Sweco GmbH Weimar
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Mögliche Maßnahmen zur Verminderung der Sichtbarkeit (Fernwirkung) sind streifenförmige mehrstu-
fige Anpflanzungen von Feldgehölz, Gebüsch, Baumreihen. Die Bäume und Sträucher sollen heimischer
Herkunft (autochthon) und standortgerecht sein. Den Übergang zur Nutzungsgrenze sollte ein Stauden-
saum bilden. Diese Maßnahmen wirken langfristig nicht nur visuell, sondern können auch Funktionen
hinsichtlich Sicht-, Lärm- und Klimaschutz (z.B. gegenüber Wind/Sturm, Hitze/Austrocknung) sowie im
Biotopverbund übernehmen. Einzelne gestalterische Maßnahmen könnten ggf. im Rahmen von Aus-
gleichs- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt werden.

· S 2: Begrenzung der Siedlungsentwicklung und Freihaltung von Bebauung

Neben der Ortsrandgestaltung sind in einigen Bereichen Maßnahmen zur Begrenzung der Siedlungs-
entwicklung / Freihaltung von Bebauung wichtig. Sie sollten in denjenigen Übergangsbereichen, die be-
sonders sensibel, sichtexponiert oder bereits überformt sind, die Siedlungsentwicklung begrenzen. Da-
mit soll möglichst eine Gestaltung der Ortsrandlagen verbunden werden. Diese Siedlungsbegrenzung
betrifft folgende Bereiche:

- Gösen: Begrenzung östlicher und nördlicher Ortsrand (S 2.1)

- Eisenberg: Begrenzung westlicher Ortsrand oberhalb „Am Stadion“ (S 2.2)

- Eisenberg: Begrenzung der Bebauung (einseitig, Schössersmühlenweg) und Freihaltung von
Bebauung in der Verlängerung der Rudolf-Elle-Straße südlich Siebenfreude (S 2.3)

- Eisenberg-Saasa: Begrenzung der Bebauung und Freihaltung westlicher Ortsrand (S 2.4) ent-
lang B7

- Eisenberg-Saasa: Freihaltung Gewerbefläche zwischen B7, K138 und Bach vom Roten Berg (S
2.5). (hierbei handelt es sich um die (unbebaute) Fläche des VEP „Betonmischanlage Gebr. v.
der Wettern GmbH). Eine Aufhebung des VEP ist aus landschaftsplanerischer Sicht dringend zu
empfehlen.

- Hainspitz: Begrenzung westlicher Ortsrand „Klengelscher Weg“ (S 2.6)

- Hainspitz: Begrenzung westlicher / nördlicher Ortsrand „Bahnhofstraße“ (S 2.7).

In Gösen geht es vor allem darum, eine kompakte Dorf- bzw. Ortsstruktur zu erhalten sowie darum, wei-
teren Zersiedelungstendenzen entgegen zu steuern (S 2.1). Die Fläche westlich oberhalb des Eisenber-
ger Stadions ist in der waldnahen, stärker geneigten Hälfte und Angrenzung zum Waldrand von einer
(Wohn-)Bebauung freizuhalten, um die Zugänglichkeit des Waldes und die klimatischen Funktionen im
Hinblick auf die Durchlüftung des Stadtgebietes zu erhalten (S 2.2). Aus diesen wichtigen Gründen sind
auch Flächen an der verlängerten Rudolf-Elle-Straße (Richtung Mühlenstr.) freizuhalten (S 2.3). Die Pla-
nungsabsicht, betreffend ein allgemeines Wohngebiet „Die alte Tonlagerstätte“, vgl. auch Kap.3.4.2,
zwischen der „Siebenfreude“ und den Waldkliniken Eisenberg, sollte daher aufgegeben werden, vgl. Fo-
todokumentation Anhang A 2 Nr. 171.

Eine gewerbliche Entwicklung entlang der L3007 westlich Saasa ist aus Gründen des Stadt- und Ortsbil-
des abzulehnen. Weiterhin würde eine Bebauung das Zusammenwachsen von Saasa mit Hainspitz be-
günstigen und ein durchgängiges Siedlungsband erzeugen (S 2.4). Hier sind regelmäßige Amphibien-
Wanderungen zu beobachten, die den Einbau stationärer Amphibien-Leiteinrichtungen erfordern (siehe
oben). Die Fläche sollte von einer Bebauung freigehalten werden. Gewerbliche Entwicklungen werden
in Form von innerstädtischer Umnutzung und Flächenrecycling favorisiert, ggf. sollten weiter gehende
Analysen erfolgen.

Auch eine als Gewerbe ausgewiesene Fläche (zu Petersberg), welche sich zwischen B7, K138 und dem
Bach vom Roten Berg erstreckt, sollte von Bebauung freigehalten werden. Hier ist aus landschaftspla-
nerischer Sicht vor allem eine Freihaltung wegen der Belange des Biotopverbundes wichtig, da ansons-
ten Verbindungräume (für den landesweit bedeutsamen Verbund der Waldlebensräume) zwischen Kuh-
berg und Beuche sowie dem Verbund der Feucht- und Fließgewässerlebensräume entlang der Wethau
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(beidseits der B7) verloren gehen bzw. fehlen. Die Gewerbeentwicklung (derzeit überwiegend Acker-
land) ist aufzugeben (S 2.5) bzw. zu verlagern.

In Hainspitz ist die Siedlungsentwicklung am Klengelschen Weg zu begrenzen (S 2.6), um ein Zusam-
menwachsen von Hainspitz mit Klengel zu verhindern (Siedlungszäsur). Aus Gründen des Orts- und
Landschaftsbildes sollte auch eine beidseitige Bebauung des westlichsten Abschnittes am Klengelschen
Weg unterbleiben. Stattdessen wird eine Ortsrandbegrünung empfohlen (siehe S 1.3). Eine weitere Aus-
dehnung der Wohn- und gewerblichen Entwicklung westlich der Döllschützer Straße sollte vermieden
werden. Die Begrenzung der Bebauung dient dazu, eine kompakte Dorf- bzw. Ortsstruktur zu erhalten
sowie weiteren Zersiedelungstendenzen entgegen zusteuern (S 2.7), vgl. Anhang A 2 Nr. 150.

· S 3: Verbesserung der landschaftlichen Einbindung

Verschiedene Einzelobjekte an Ortsrändern bedürfen einer verbesserten Gestaltung, um die Qualität
des Ortsbildes, die Übergänge in die Landschaft und auch die touristische Attraktivität des Untersu-
chungsraumes zu erhalten und zu entwickeln.

Diese Maßnahmen im Siedlungsrandbereich betreffen ausschließlich gewerbliche, landwirtschaftliche
Betriebsstandorte. Mit ihrer Umsetzung kann eine Steigerung der Wohn- und Arbeitsattraktivität bewirkt
und zusätzlich die Freiraumqualität in folgenden Bereichen verbessert werden, vgl. Fotodokumentation:

- Mertendorf: Nordseite der Stall- und Betriebsgebäude der Agrarhandelsgesellschaft Mertendorf
GmbH (S 3.1)

- Rauschwitz: Ostseite der Stall- und Betriebsgebäude (S 3.2)

- Döllschwitz: Nord- und Westseite der Stall- und Betriebsgebäude (S 3.3) sowie Biogasanlage
der Agrarprodukt Hainspitz eG

- Petersberg: Westseite der Stall- und Betriebsgebäude (S 3.4)

- Petersberg-Aubitz: Nord- und Ostseite der Stall- und Betriebsgebäude (S 3.5)

- Eisenberg: (Ehemalige) Stallanlage auf dem Silberberg (S 3.6).

Mögliche Gestaltungsmaßnahmen betreffen streifenförmige mehrstufige Anpflanzungen von Feldgehölz,
Gebüsch, Baumreihen. Die Bäume und Sträucher sollen heimisch (autochthon) und standortgerecht
sein. Den Übergang zur Nutzungsgrenze sollte ein Staudensaum bilden. Diese Maßnahmen wirken
langfristig nicht nur visuell, sondern können auch Funktionen hinsichtlich Sicht-, Lärm- und Klimaschutz
(z.B. gegenüber Wind/Sturm, Hitze/Austrocknung) sowie im Biotopverbund übernehmen. Einzelne ge-
stalterische Maßnahmen könnten ggf. im Rahmen von Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen umgesetzt
werden.

· S 4: Verbesserung des landschaftlichen Umfeldes der Waldkliniken Eisenberg

Wie in Kap. 3.4.3 erläutert, liegen im Untersuchungsgebiet die Waldkliniken Eisenberg, welche sich in
mehrfacher Hinsicht als außergewöhnlich präsentieren. Um das Konzept (Gastfreundschaft als heilende
Komponente im Mittelpunkt, vor allem aber Nutzung der heilenden Kraft der Natur im Klinikalltag) auch
in der äußeren Klinik-Umgebung anzuwenden und zu unterstützen, wird eine Analyse notwendig.

Das Umfeld dieses Geländes, vgl. Kap. 8.1, ist stark verbesserungsbedürftig, um dem neuen, hochwerti-
gen Standard gerecht zu werden, insbesondere um, die Heilungschancen mit den natürlichen Grundla-
gen zu verknüpfen.
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In einer eigenständigen Untersuchung sollten diese Verbesserungen ermittelt und eine Umsetzung vor-
bereitet werden (z.B. verbesserte Gestaltung der Außenbereiche, Aufwertung der Übergänge in die Na-
tur/Landschaft und Erlebbarkeit im Nahbereich). Weitere flankierende Maßnahmen sind im folgenden
Kapitel enthalten, vgl. dort 9.2.7.

Mit diesem Kontext könnte auch die Maßnahme G 4.1: Wiederherstellung des Teiches mit Brunnenhaus
und Sanierung des Umfeldes verknüpft werden, da diese Gewässer-Maßnahme im Nahbereich der
Waldkliniken liegt, einen dringenden Handlungsbedarf erfordert, gleichzeitig aber ein attraktives Ziel dar-
stellt, vgl. 9.2.4.

· S 5: Erhaltung und Entwicklung des Baumbestandes mittels Baumschutz-Satzung

Eine Baumschutz-Satzung kann von einer Stadt oder Gemeinde erlassen werden, um für private Grund-
stückseigentümer die Voraussetzungen festzuschreiben, unter denen sie Bäume auf ihrem Grundstück
fällen dürfen. Damit soll vor allem der für das Orts- und Stadtbild und innerörtliche Klima wichtige ausge-
wachsene Baumbestand geschützt werden. Eine Baumschutz-Satzung gibt es nur für Mertendorf.

Die Baumschutz-Satzung ist ein rechtliches Instrument, mit der Einzelbäume oberhalb eines bestimmten
Stammumfangs (40 cm – 100 cm) über dem Wurzelansatz als schützenwert eingestuft werden. Solche
Bäume haben daher i.d.R. ein fortgeschrittenes Alter (ab ca. 25 Jahre) und verfügen über positive ökolo-
gische Wirkungen. Diese betreffen z.B. die Fähigkeit zur Filterung der Luft, Verbesserung des Mikrokli-
mas, auch Schattenwurf, Prägnanz für Orts- und Stadtbild.

Es wird im Rahmen des Landschaftsplans dringend empfohlen, auch für Eisenberg, Hainspitz und die
übrigen Gemeinden eine solche Baumschutz-Satzung zu erstellen und zu beschließen. Immerhin gibt es
> 4.000 Bäume auf privaten Grundstücken allein im Stadtgebiet von Eisenberg. Mit diesem Instrument
werden neben den Schutzkriterien auch Kriterien festgelegt, wenn z.B. aus Gründen der Verkehrssi-
cherheit eine Baumfällung notwendig wird (Art, Anzahl und Umfang von Ersatzpflanzungen).

· S 6: Sanierung und Nachnutzung von Altablagerungen und Altstandorten

Die im Untersuchungsgebiet bekannten Altablagerungen und Altstandorte (Status Altlastenverdacht),
vgl. Tab. 14, sollten, wo immer möglich und nötig, saniert und ggf. durch Flächenrecycling wieder einer
Nutzung zugeführt werden. Damit kann ein Beitrag zur Vermeidung von Flächenversiegelung/ Flächen-
verbrauch/ Neuinanspruchnahme von Böden geleistet werden.

Die Altablagerungen und Altstandorte (Status gelöscht), vgl. Tab. 15, sollten weiter beobachtet werden,
auch wenn von diesen Standorten keine Gefahr mehr ausgeht. Um ihr Vorkommen - auch für die Zu-
kunft - zu dokumentieren, werden sie im Landschaftsplan in Karte 3 (Boden), Karte 4 (Wasser) und
Karte 6 (Tiere und Pflanzen, biologische Vielfalt) dargestellt.

Auf einigen dieser Flächen haben sich Biotope entwickelt, die zu erhalten sind:

- Hainspitz: Kennziffer 6761 (Status Altlastenverdacht) > Streuobstwiese – 6510 § (teilweise)

- Eisenberg. Kennziffer 6629 (Status Altlastenverdacht) > Ruderalflur auf anthropogen veränder-
ten Standorten in Ortslagen (Stadt- und Dorfbrache), an Gewerbe- und Industriestandorten -
9392 (teilweise)

- Eisenberg: Kennziffer 6658 (Status Altlastenverdacht) > Ruderalflur auf anthropogen veränder-
ten Standorten - 9392 und Geschütze Lockergesteinsgruben u. Steinbrüche mit Bewuchs < 30
% - 8101 § (beide teilweise)

- Eisenberg: Kennziffer 6634 (Status Altlastenverdacht) > Feldgehölz auf Feucht- und Nassstand-
ort – 6211 §, Landröhricht – 3230 § und strukturreicher Bach, schmaler Fluss, Graben – 2211 §
(alle teilweise)
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- Hainspitz: Kennziffer 6753 (Status gelöscht) > Sumpfhochstaudenflur – 4721 § und Großseg-
genried – 3220 § (beide teilweise)

- Eisenberg: Kennziffer 6623 (Status gelöscht) > Staudenflur – 4710 (teilweise)

- Rauschschwitz: Kennziffer 6985 (Status gelöscht) > Streuobstwiese – 6510 § (teilweise)

- Mertendorf: Kennziffer 6889 (Status gelöscht) > Sonstiges Feldgehölz, naturnah – 6214 (teil-
weise).

Insbesondere in den Bereichen, in denen noch Altlastenverdacht besteht, wurden keine zusätzlichen
Maßnahmen in der Entwicklungskonzeption vorgesehen, um evtl. Sanierungen nicht im Wege zu ste-
hen.

· S 7: Flächenentsiegelung und Rückbau

Die Vermeidung von Flächenversiegelung/ Flächenverbrauch/ Neuinanspruchnahme von Böden hat ei-
nen hohen Stellenwert, da der Boden nicht vermehrbar ist. Dies gilt generell und insbesondere auf
Standorten mit hohen Standortpotentialen, z.B. ebenen, fruchtbare Auenstandorte, Freihalteräumen aus
klimatischer oder arten- und biotopschutzrechtlicher Sicht.

Wichtig sind im Gegenzug Flächen und Gebäude, die ein Rückbau- und Entsiegelungspotential enthal-
ten, z.B. ehemalige Stallanlagen, leergezogene Wochenendhäuser, versiegelte Siloflächen, Brachen mit
befestigten Abschnitten, Zufahrten u.ä., auch nicht mehr genutzte Industrieflächen.

Hier sind im Rahmen einer vertieften Betrachtung im Flächennutzungsplan und der Stadtentwicklung
Entsiegelungs-, Umnutzungs- und Revitalisierungsmöglichkeiten zu ermitteln und zu bewerten. Dies ist
insbesondere notwendig, um zukünftig geplante Neuausweisungen von Wohnbauflächen, z.B. westlich
Am Stadion, oder von gewerblichen Flächen zu kompensieren. Sollte zukünftig eine Gartennutzung in
eine Wohnbebauung überführt werden, ist auch damit eine Erhöhung des Versiegelungsgrades verbun-
den. Es ist darauf zu achten, dass im Rahmen der verbindlichen Bauleitplanung entsprechende Maß-
nahmen und Festlegungen zur Minimierung der Versiegelung, Erhaltung der Wasserkreisläufe durch
gezielte Versickerung von Oberflächenwasser usw. erfolgen.

Aktuell wurde das Förderprogramm Integrierte Ländliche Entwicklung und Revitalisierung von Brachflä-
chen86 neu gefasst. Darin sind Fördermöglichkeiten für Um- und Rückbau alter Industriestandorte,
Stadtquartiere und im ländlichen Raum z.B. von landwirtschaftlichen Betriebsstätten (bauliche Miss-
stände, Entsiegelung u.ä.) enthalten. Durch die Revitalisierung von Brachen ist eine Rückgewinnung
und Gestaltung von Landschafts- und Siedlungsräumen, unabhängig von ihrer jeweiligen Vornutzung,
möglich.

Ein konkreter Ansatzpunkt ist die Rückentwicklung einer Wochenendbebauung Saasa im Wald (S 7.1)
in der Verlängerung der Straße „Am Ziegelteich“ in Richtung BAB A9, vgl. Kap. 8.7. Ggf. ist hierfür ein
gesondertes Konzept erforderlich (Aufgabe der Wochenendhausbebauung und Gartennutzung zuguns-
ten einer Renaturierung).

Eine weitere Rückentwicklung betrifft einige Gärten am oberen und mittleren Malzbachtal sowie in
Hangbereichen des Silberberg/Herrenberges.

86 https://infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de/unsere-themen/laendlicher-raum/ile/ (letzter Zugriff 18.02.2021)
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Konzept für Maßnahmen der Kulturlandschaft, Landschaftsbild, naturgebun-
dene Erholung / Tourismus (Aktiverholung)

Ausgehend von den Konflikten des Landschafts- und Ortsbildes sowie durch Freizeit und Erholung, vgl.
Kap 8.7 werden folgende Maßnahmen vorgeschlagen und in Karte 2 dargestellt.

· K 1: Wiederherstellung von Aussichtspunkten durch Freistellung

Durch die Wiederherstellung eines markanten Aussichtspunktes mittels Freistellung soll die besondere
landschaftliche Qualität des Raumes wieder erlebbar werden (Offenland). Dieser Aussichtspunkt befin-
det sich westlich von Petersberg an der K138 auf halbem Weg nach Kischlitz. Durch diese Maßnahme
wird die Wegeverbindung aufgewertet und es werden besonders Sichtbeziehungen (in Richtung Eisen-
berg, Hainspitz und Abteidörfer) wiederhergestellt (K 1.1), vgl. Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 80.

Ein weiterer Aussichtspunkt bedarf der Freistellung (im Wald) oberhalb des Mühltals. Dieser liegt an der
Zufahrt zur Pfarrmühle und erlaubt einen besonders attraktiven Ausblick hinab ins Mühltal. Eine mode-
rate Freistellung wäre hier wünschenswert (K 1.2), vgl.  Fotodokumentation Anhang A 2 Nr. 183.

· K 2: Neuanlage/Lückenschluss eines Wanderweges bzw. Wegeabschnittes

Die Einrichtung eines Wanderweges im Wethautal (Themenweg bzw. „Kulturlandschafts-Pfad“) bietet
sich an. Damit könnte der landschaftlich bedeutende Teil des nordwestlichen Untersuchungsgebietes für
eine naturgebundene Erholung verstärkt zugänglich gemacht werden. Mit einer im Detail noch festzule-
genden Wegeführung könnten die naturschutzfachlich attraktiven und kulturlandschaftlich wertvollen Be-
reiche für den Wanderer bzw. Erholungssuchenden erschlossen werden.

Ausgangspunkt könnte der Hainspitzer See und Park sein (Parkplatz vorhanden), von dem eine fußläu-
fige Verbindung nach Döllschütz, nach Petersberg (Kirche), über Kischlitz (Rundlingsdorf mit Wind-
mühle), über die Holzbildhauer-Dörfer (Karsdorfberg, Gut Karsdorfberg, Schmörschwitz – gleichzeitig
Rundling - und Rauschwitz) zurück über den Haneberg nach Hainspitz führen könnte. Eine Reihe von
interessanten Aussichtspunkten mit Blick in das Wethautal und die Abteidörfer kann damit verknüpft
werden (K 2.1).

In Verbindung mit diesem Rundweg könnte westlich von Kischlitz ein Wegeabschnitt der „Alten Wein-
straße“ bei Karsdorfberg (zwischen der L1070 und Karsdorfberg oder entlang K161 wiederhergestellt
und optimiert werden, sodass dadurch Synergieeffekte entstehen. Die „Alte Weinstraße“ als historische
Wegeverbindung verweist auf die wichtige Handelsstraße zwischen Elster und Saale. Sie stellt ein Stück
Kulturlandschaft dar, das über die Wiederherstellung von Wegeabschnitten erlebbar gemacht werden
kann (K 2.2).

Weitere Wanderwege bzw. Abschnitte von Wanderwegen könnten das örtliche Wegeangebot, vgl. Karte
7 ergänzen und die Attraktivität vor Ort steigern. Dazu eignet sich aufgrund der Naturraumausstattung
der Raum Eisenberg/Silberberg/Kursdorf. Als Neuanlage eines Wanderweges sind zwei Rundweg-Vor-
schläge konzipiert, die sich ausgehend von den Waldkliniken Eisenberg erstrecken und den (derzeit in
mangelhaftem Zustand befindlichen) „behindertenfreundlichen“ Wanderweg ersetzen könnten. Diese
sind orts-(klinik)nah, gut erreichbar und daher nicht nur für die naturgebundene Erholung sowie Naher-
holung der örtlichen Bewohner geeignet, sondern vor allem auch für Gäste und Patienten der Waldklini-
ken Eisenberg (Parkplatz vorhanden, ggf. auch Parkhaus der Waldkliniken nutzbar). Im Rahmen einer
Umfeldgestaltung der Waldkliniken (s.o., S 4) könnten diese Wegeverbindungen einen landschaftlichen
Mehrwert darstellen (K 2.3).

- Rundweg „Waldroute Siebenfreude“: ein rel. kurzer Rundweg im nahen Umfeld der Waldkliniken,
  barrierearm, von den Kliniken aus gut erreichbar sowie
- Rundweg „Rund um den Silberberg“: ggf. mit Erweiterung Richtung Kursdorf/Mühltal“: erweiterter
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  Rundweg mit rel. geringen Höhenunterschieden, vielen Ausblicken in die Offenlandschaft und thema
  tischen Ansätzen (Themenvertiefung zum Streuobstanbau in der Region87, z.B. über Audio-Touren,
  zumal der Streuobstanbau in der Region fest verankert ist). Die vertiefenden Themen88 könnten lauten:

- „Streuobstwiesen im Wandel der Zeit“

- „Produkte aus Streuobstwiesen/ Direktvermarktung als Chance für die Zukunft“

Ein dritter Ansatz für Wanderwege bzw. Abschnitte von Wanderwegen könnte ebenfalls das lokale
Thema „Streuobstanbau in der Region“ aufgreifen und mit einem weiteren Wegeabschnitt der „Alten
Weinstraße“ östlich von Kischlitz Richtung Stünzmühle verknüpfen (K 2.2). Entlang der Wethau, ggf.
über den Wachhügel, nach Petersberg könnte sich eine äußert abwechslungsreiche Wegeführung erge-
ben (K 2.4). Als Erweiterung und Ergänzung könnten sich diese Wegeabschnitte zu folgender Route
verknüpfen lassen:

- Route „Rund um Petersberg/Kischlitz“: Die Wegeführung könnte, ausgehend von Petersberg in Rich-
tung zum Rundlingsdorf Kischlitz durch den westlich gelegenen Talgrund /alternativ entlang der K138
verlaufen, von Kischlitz an der alten Windmühle vorbei am Lerchenfeld, zum GLB 098 – „Auf dem
Berge“, durch die Obstwiesen dort Richtung Döllschütz und von dort aus diagonal zurück nach Peters-
berg. Das vertiefende Thema könnte lauten:

- „Streuobstwiesen, ihre Sortenvielfalt macht sie so wertvoll“.

Insbesondere Petersberg selbst weist ein hohes landschaftliches und Erholungs-Potential auf. Dort be-
steht bereits eine vergleichsweise hohe Anzahl älterer, jüngerer und z.T. neu gepflanzter Einzelbäume.
Diese könnten einbezogen werden, z.B. zu einem Themenweg „Baum des Jahres“ (K 2.5). Dieser
könnte als örtlicher Rundweg zu einer Reihe von „Bäumen des Jahres89“ führen, welche als geeignete
Nachpflanzungen punktuell noch ergänzt werden müssten, vgl. folgende Tabelle (ohne kartografische
Darstellung) und Fotodokumentation.

Tab. 51: Themenweg „Baum des Jahres“

Jahr Deutscher
Name, Art

Wissenschaft-
licher Name

zu
prü-
fen

vor
h.

Geeignetes Exemplar, Lage, Pflanzda-
tum, Zustand

2020 Gewöhnliche
Robinie

Robinia
pseudoacacia

X

2019 Flatter-Ulme Ulmus laevis X

2018 Ess-Kastanie Castanea sativa X

2017 Gemeine
Fichte

Picea abies X

2016 Winter-Linde Tilia cordata - X Ortskern Petersberg, Gasthof
Köhler, alte Baumgruppe

87 Kooperationsprojekt Streuobstnetzwerk Ostthüringen: https://streuobst-thueringen.de/kontakt/ (letzter Zugriff 18.02.2021)
88 Handlungskonzept Streuobst in Thüringen: https://umwelt.thueringen.de/aktuelles/anzeigen-medieninformationen/schutz-und-

pflegekonzept-fuer-streuobstwiesen (letzter Zugriff 18.02.2021)
89 Baum des Jahres: https://www.baum-des-jahres.de/baeume-1989-2019/ (letzter Zugriff 18.02.2021)
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Jahr Deutscher
Name, Art

Wissenschaft-
licher Name

zu
prü-
fen

vor
h.

Geeignetes Exemplar, Lage, Pflanzda-
tum, Zustand

2015 Feld-Ahorn Acer campestre - X Petersberg, Anhöhe „Kirchberg“, ge-
pflanzt 2015, 08/2019 vorhanden + be-
schildert

2014 Trauben-Ei-
che

Quercus
petraea (Matt.)
Liebl

X

2013 Wild-Apfel Malus sylvestris (L.)
Mill.

X

2012 Europäische
Lärche

Larix decidua Mill. X

2011 Elsbeere Sorbus torminalis
(L.) Crantz

X

2010 Vogelkirsche Prunus avium L. X

2009 Berg-Ahorn Acer pseudoplata-
nus L.

X

2008 Walnuss Juglans regia L. X

2007 Waldkiefer Pinus sylvestris L. X

2006 Schwarz-
Pappel

Populus nigra L. X

2005 Rosskastanie Aesculus hippocas-
tanum L.

- X Ortskern Petersberg, nahe Feuerwehr,
vgl. Anhang A 2 Nr. 95

2004 Weißtanne Abies alba Mill. X

2003 Schwarze
Erle

Alnus glutinosa (L.)
Gaertn.

X

2002 Wacholder Juniperus
communis L.

- X FND Wacholderberg bei Petersberg, ge-
pflanzt Herbst 2003 (SAM Ländliche
Kerne), 10/2019 vorhanden (Umzäu-
nung kaputt, Schild verwittert + kaputt)

2001 Gemeine
Esche

Fraxinus
excelsior L.

- X Feldflur /Weg östlich Lerchenfeld, Ein-
zelexemplar

2000 Sand-Birke Betula pendula
Roth

- X Teich an Wethau nördlich Petersberg
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Jahr Deutscher
Name, Art

Wissenschaft-
licher Name

zu
prü-
fen

vor
h.

Geeignetes Exemplar, Lage, Pflanzda-
tum, Zustand

1999 Silber-Weide Salix alba L. - X  Nebenlauf der Wethau bei Aubitz, als
Kopfweiden

Auch aus den Vorjahren gibt es noch „Themenbäume“, nämlich:

- einen Speierling (Sorbus domestica), Baum des Jahres 1993 (Pflanzdatum unbekannt) in Pe-
tersberg am FND Wacholderberg, in 2020 noch vorhanden,

- eine Eberesche (Sorbus aucuparia), Baum des Jahres 1997 (Pflanzdatum 1997) im Kindergar-
ten Hainspitz, jedoch Baum abgestorben (Mitteilung UNB SHK / SAM 2003); war schon einmal
nachgepflanzt worden und

- eine Wildbirne (Pyrus pyraster), Baum des Jahres 1998, (Pflanzdatum unbekannt) im Kindergar-
ten Eisenberg, Wurzelgasse in Eisenberg, jedoch 2017 sicher nicht mehr vorhanden.

Mit einem Themenweg „Baum des Jahres“ wäre im günstigsten Fall eine Weiterentwicklung des Rau-
mes für die landschaftsbezogene Erholung, eine Wertschöpfung vor Ort sowie die Zukunftssicherung
der Baumbestände in der Region zu erreichen. Die Neupflanzungen könnten auch als Geburtenbäume
angelegt und betreut werden (s.u.).

· K 3: Neuanlage/Lückenschluss eines Radweges bzw. Radwegeabschnittes

Es wird hier auf die Planungen und Lückenschlüsse der Stadt Eisenberg, vgl. Abb. 29 und der Dorfre-
gion „Wethautal“, Abb. 30 verwiesen. Weitere, zusätzliche Wegevorschläge werden nicht getroffen. Aus
landschaftlichen Gründen abzulehnen sind:

- die Wegeführung im Bereich des geplanten Radweges bei Hainspitz über die Ackerflächen
(stattdessen Führung entlang der B7),

- die Wegeführung über die Ackerfläche „Der Zehl“ (stattdessen Führung entlang der vorhande-
nen Döllschützer Straße mit Abzweig nach Pretschwitz) sowie

- Kritische Bewertung in Eisenberg der Planungsabsicht Nr. 5 vom Sportplatz Schortental nach
Heideland, falls hier Teilabschnitte im Wald/am Waldrand befestigt und ggf. versiegelt werden
müssen.

Jedoch sollen einige Grundsätze dargestellt werden, die bei einer Detailplanung zu beachten sind:

- Bündelung der Wegeführung mit vorhandenen Wirtschaftswegen statt neuer Befestigung/Versiegelung
- Wegeführung möglichst am Talrand, nicht in der Uferzone (Gewässerrandstreifen beachten),
- Vermeidung von Beeinträchtigungen mit streng geschützten Arten und ihren Lebensstätten
- Schaffung sicherer Querungen über/unter vorhandene, stark befahrene Verkehrswege.

· K 4: Flächen für Geburtenbäume, Straßen- und Stadtbäume

Der Nutzen von Bäumen ist vielfältig: Sie wirken in klimatischer Hinsicht (Hitze-, Windschutz), gestalteri-
scher Hinsicht (Orientierung für Fußgänger u.a. Verkehrsteilnehmer, Aufenthaltsfunktion, Orts- und
Stadtgestaltung), sozialer Hinsicht (Treffpunkt, beruhigende Wirkung, Bereicherung im Jahresverlauf,
Lernort) und aus Sicht der Umwelt (Filterung/Verbesserung der Luftqualität, Wasserspeicher, Lebens-
raum für verschiedenste wild lebende Tierarten).
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Um diese schöne Tradition in Eisenberg fortzusetzen, für ein neugeborenes Kind einen Baum zu pflan-
zen und dessen Pflege sicher zu stellen, werden zwei Erweiterungs- bzw. Alternativflächen vorgeschla-
gen. Beide liegen am Stadtrand von Eisenberg und könnten langfristig gestalterische Funktionen über-
nehmen (Übergang vom bebauten zum unbebauten Bereich). Diese sind

- Fläche (oder Teilfläche) östlich des Friedhofes von Eisenberg und der Bebauung am Schös-
sersmühlenweg (K 4.1) oder

- Fläche (oder Teilfläche) nördlich entlang der Rudolf-Elle-Straße östlich der Waldkliniken Eisen-
berg, oberhalb des Wohngebietes „Die Siebenfreude“ (K 4.2)90.

Es ist eine parkartige Entwicklung mit lockerer Anordnung der Geburtenbäume anzustreben, sodass
diese durchlässig ist für die Durchlüftung und den Kaltluftabfluss Richtung Norden/Stadtkern.

Mit beiden Flächen könnte das Potential zur Entwicklung von innerörtlichen Grünzügen unter Einbezie-
hung vorhandener Grünflächen gestärkt und weiterentwickelt werden, vgl. auch Stadtentwicklungskon-
zept der Stadt Eisenberg Fortschreibung 2020. Insbesondere würde der innerörtliche Grünzug zwischen
Mühltal und Schorten-/Malzbachtal dadurch gestärkt.

Weiterhin sollte es für Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit geben, Straßen- und Stadtbäume zu
spenden. Dies könnten als Einzelbaum-Spende oder auch in Form einer Sammel-Spende (mehrere Be-
teiligte). Damit können innerstädtische Bereiche, Plätze, Schulhöfe, Kinder-Tagesstätten usw. durch
bürgerschaftliches Engagement aufgewertet und eine lebenswerte Umwelt geschaffen werden91.

· K 5: Nachnutzung des Roten Berges – naturnahe Entwicklung

In Abstimmung mit dem Rahmenbetriebsplan nach Beendigung des Tonabbaus soll im Bereich Roter
Berg eine naturnahe Entwicklung der Flächen erfolgen. Durch die verkehrsgünstige Lage und die Nähe
zur Stadt kann dieser Raum langfristig auch zur Naherholung genutzt werden, die aber nicht intensiv
und mit baulichen Elementen ausgerichtet sein sollte, vgl. Anhang A 2 Nr. 16.

Wichtig ist, dass Teile dieses Geländes für den Lärmschutz genutzt werden, um durch Verwallung, Be-
pflanzung und weitere Schutzmaßnahmen eine Abschirmung gegenüber sensiblen Bereichen (Wohnge-
biete Saasa und der westlichen Stadt Eisenberg sowie gegenüber dem oberen Malzbachtal zu erreichen
(K 5).

Ausgleichsflächenkonzept

Zur Kompensation zukünftiger Eingriffe in Natur und Landschaft bestehen im Untersuchungsraum zahl-
reiche, geeignete Ansatzpunkte. Wichtigste Maßnahmenkomplexe sind die Räume im Offenland (Wet-
hautal und Umgebung), vgl. Kap. 9.2.1.1 und 9.2.1.2. Im westlichen Teil des FFH-Gebietes Beuche-
Wethautal (Gemarkung Petersberg) besitzt der Saale-Holzland-Kreis92 verschiedene eigene Flurstücke,
vgl. Abb. 32. Soweit die Flächen nicht bereits hochwertig sind, wäre für diese und angrenzende Flurstü-
cke eine weitere Entwicklung als Kompensationsflächenpool des Landkreises denkbar. Synergieeffekte
bestehen insofern, als dort in Teilbereichen bereits EKIS-Maßnahmen realisiert wurden, Schutzgebiete
ausgewiesen sind (FFH-Gebiet, FND 028) und wichtige Funktionen des Biotopverbundes bestehen.
Hinzu kommt, dass dieser Raum im Regionalplan Ostthüringen (2012) als Vorranggebiet Freiraumsiche-
rung (FS-65, Beuche, Wethautal, Eselholz) dargestellt ist.

90 Hier ist die Vorrangfläche Rohstoffgewinnung (T 6 Eisenberg Süd) mit Ton (von eher minderer Qualität) im Regionalplan Ostthü-
ringen ggf. zu beachten.

91 Für die fachgerechte Pflanzung eines Straßenbaumes inklusive einer 3-jährigen Fertigstellungs- und Entwicklungspflege ist ein
Betrag von ca. 1.300 € zu veranschlagen. Erfolgreich wird dieses Angebot bereits in der Stadt Gotha genutzt, vgl.
https://www.gotha.de/leben-in-gotha/buergerengagement-ehrenamt-projekte/baeume-fuer-gotha.html. (letzter Zugriff
18.02.2021) Über die städtische Internet-Plattform wird das Bürgerengagement unterstützt, u.a. durch praktische Hinweise, Bil-
dergalerie, Baumkarte.

92 Informationen durch Umweltamt des Saale-Holzland-Kreises vom 11.02.2021
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Abb. 32: Möglicher Kompensationsschwerpunkt im Wethautal

Ein weiterer Kompensationsschwerpunkt könnte im östlichen Umfeld des Schortentals entwickelt wer-
den. Hierbei handelt es sich um städtische Flächen93 der Stadt Eisenberg / Thüringen, die aktuell acker-
baulich genutzt werden, sich aber für eine Kompensation sehr eignen. Denn im Umfeld bestehen wert-
volle Kontaktbiotope, die Ackerfläche liegt isoliert und wird von einer Freileitung gequert. Insgesamt
würde sich eine Komplettierung des Biotopkomplexes Schortental ergeben, zumal die bewaldeten Teile
als Wald in waldarmem Gebiet eingestuft sind. Hinzu kommt, dass dieser Raum im Regionalplan Ost-
thüringen (2012) als Vorbehaltsgebiet Freiraumsicherung (fs-49, Wälder und strukturreiche Kulturland-
schaft zwischen Eisenberg, Walperhain und Nickelsdorf) dargestellt ist.

Ein Teil der Flächen wird voraussichtlich zur Kompensation für die Eingriffe durch den Bebauungsplan
„Festzelt Schortental“ verwendet.

Wichtige weitere Schwerpunkte sind die Maßnahmen an Gewässern, insbesondere zur Herstellung der
Durchgängigkeit der Fließgewässer (z.B. Rückbau von Querbauwerken, Beseitigung von Verrohrun-
gen), die über die Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) initiiert wurden. Maßnahmen zur Förderung der Of-
fenhaltung bzw. Pflege des trockenen Grünlandes / der Halbtrockenrasen, Maßnahmen im Wald – hier
insbesondere der Waldumbau sowie die Maßnahmen im Zusammenhang mit Streuobst, vgl. 9.3. Die
Maßnahmen sind dahingehend gekennzeichnet, vgl. Kap. 9.3, ob sie sich als Ausgleichs- oder Ersatz-
maßnahme eignen oder nicht.

93 Informationen durch Stadt Eisenberg / Thüringen vom 25.11.2020
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In der folgenden Zusammenstellung sind die entsprechend geeigneten Maßnahmen der Kategorie (Kat.
I) zugeordnet. Nicht enthalten sind die lt. EKIS bereits umgesetzten Maßnahmen. Diese sind in Kap.
4.1.4 beschrieben und in den Karten 1, 2 und 6 dargestellt (Kat. II).

Die Vorschläge zur Umsetzung beinhalten zusätzlich einen zeitlichen Horizont, welcher als Anhaltspunkt
gedacht ist und sich verschieben kann. Es wird wie folgt differenziert:

- K = kurzfristig, d.h. Umsetzung in den nächsten 5 Jahren

- M = mittelfristig, d.h. Umsetzung in den nächsten 5-10 Jahren

- L = langfristig, d.h. Umsetzung > 10 Jahre.

Das Maßnahmenkonzept erlaubt eine schnelle Information, ob bzw. inwieweit eine Maßnahme zur Kom-
pensation von Eingriffen in Natur und Landschaft geeignet ist. Dadurch kann der Landschaftsplan einer-
seits auf der örtlichen Ebene für künftige Kompensationserfordernisse wichtige Anhaltspunkte und kon-
krete Maßnahmen für Eingriffsvorhaben anbieten, andererseits Hinweise, Flächenvorschläge und einen
Beitrag für den Aufbau eines Kompensationsflächen- und Umsetzungspools leisten.

Übergeordnetes Maßnahmenkonzept (Entwicklungskarte)

Die Darstellung der Schutzgebietsvorschläge sowie der Schutz-, Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen
erfolgt in Karte 2 (Maßstab 1:10.000 mit Legende). Die Einzelmaßnehmen sind anhand ihrer Code-Nr.
auffindbar, einzelne Maßnahmenvorschläge können zwar aus Gründen der Übersichtlichkeit und Les-
barkeit der Karte nicht dargestellt werden. Die jeweils ausführliche textliche Maßnahmenbeschreibung
im Landschaftsplan befindet sich aber im Kap. 9.2.

Zur Veranschaulichung wird auf die Karte 8: Fotodokumentation und auf den Anhang A 2 Maßnahmen-
bezogene Fotodokumentation mit Erläuterungen verwiesen.

Weitergehende Maßnahmendetails sind einer speziellen Pflege- und Entwicklungsplanung sowie einer
Vor- bzw. Ausführungsplanung in der nächsten Planungsebene vorbehalten.
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Code-
Nr.

Maßnahmen-
beschreibung

Größe
(ca. ha)

A-/E-
Maß-
nahme

Kat.
Um-
setz-
ung

Lage im Raum,
Ort bzw. Gemarkung

Hinweise,
Bemerkungen

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für die Neuausweisung von Schutzgebieten bzw. Erweiterung

N 1.1
Neuausweisung Geschützter
Landschaftsbestandteil
(GLB)

11,90 Nein - K Biotopkomplex zwischen
Kischlitz und Petersberg

Biotopverbund, Arten-
schutz

N 1.2
Neuausweisung Geschützter
Landschaftsbestandteil
(GLB)

3,51 Nein - K Biotopkomplex Wethauzulauf
nördlich Hainspitz

Biotopverbund, Arten-
schutz

N 1.3
Neuausweisung Geschützter
Landschaftsbestandteil
(GLB)

11,58 Nein - K Biotopkomplex Schortental Biotopverbund, Arten-
schutz

N 1.4
Neuausweisung Geschützter
Landschaftsbestandteil
(GLB)

12,53 Nein - K Biotopkomplex Triebensgrund Biotopverbund, Arten-
schutz

N 1.5 Neuausweisung Naturdenk-
mal (ND)

Einzel-
objekt Nein - K Dorflinde von Kischlitz Artenschutz, Ortsbild

N 1.6 Neuausweisung Naturdenk-
mal (ND)

Einzel-
objekt Nein - K Feld-Ahorn in Eisenberg Artenschutz, Ortsbild

N 1.7 Neuausweisung Naturdenk-
mal (ND)

Einzel-
objekt Nein - M Stieleiche südöstlich Gösen Artenschutz, Ortsbild

N 1.8 Neuausweisung Naturdenk-
mal (ND)

Einzel-
objekt Nein - M Stieleiche östlich Aubitz Artenschutz, Land-

schaftsbild

N 1.9 Neuausweisung Naturdenk-
mal (ND)

Einzel-
objekte Nein - M Baumgruppe (6 Winter-Linden)

in Petersberg (Gasthof Köhler) Artenschutz, Ortsbild

N 1.10 Neuausweisung Naturdenk-
mal (ND)

Einzel-
objekt Nein - M Sommer-Linde (Dorflinde) in

Mertendorf Artenschutz, Ortsbild

N 1.11 Neuausweisung Naturdenk-
mal (ND)

Einzel-
objekte Nein - M

Baumgruppe (5 Winter-Linden, 3
Kastanien), Ortseingang Merten-
dorf

Artenschutz, Ortsbild

N 1.12 Neuausweisung Naturdenk-
mal (ND)

Einzel-
objekt Nein - M 2 Winter-Linden (Baumtor) süd-

lich Rauschwitz
Artenschutz, Land-
schaftsbild

N 1.13 Neuausweisung Naturdenk-
mal (ND)

Einzel-
objekt Nein - M Berg-Ahorn an der Naupolds-

mühle
Artenschutz, Land-
schaftsbild
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Code-Nr.
Maßnahmen-
beschreibung

Größe
(ca. ha)

A-/E-
Maß-
nahme

Kat.
Um-
setz-
ung

Lage im Raum,
Ort bzw. Gemarkung

Hinweise,
Bemerkungen

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für die Erweiterung von Schutzgebieten /-objekten

N 2.1
Erweiterung der Streuobst-
wiesen-Komplexe „Auf dem
Berge“ (GLB 098)

18,14 Nein - M Hangflanke, westlich und östlich Biotopverbund, Arten-
schutz

N 2.2
Erweiterung „Feuchtgebiet
vor dem Gösener Berg“
(FND 020)

3,40 Nein - K Ca. 400 m westlich Wiesen „Im
Weidicht“

Aktuelle Vorkommen
Maculinea nausithous

N 2.3 Erweiterung „Gösener Ton-
gruben“ (FND 022) 5,60 Nein - M Nördliche drei Teiche mit Umfeld Biotopverbund, Arten-

schutz

N 2.4 Erweiterung am „Wachhügel“
(FND 058) 2,15 Nein - K Trockenlebensräume, 2 Teilflä-

chen
Biotopverbund, Arten-
schutz

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für die Pflege- und Optimierung bestehender Schutzgebiete

N 3.1 Feuchtgebiet vor dem Göse-
ner Berg (FND 020) - Nein - K Oberer Malzbach Pflegedefizite

N 3.2 Waldschlucht und Waldwiese
bei Gösen (FND 023) - Nein - K Gösen, im Wald Pflegedefizite

N 3.3 Wacholderberg (FND 028) - Nein - K Petersberg Pflegedefizite

N 3.4 Eschenbachs Wiese bei
Saasa (FND 030) - Nein - K Lage in Naturwaldparzelle Pflegedefizite

N 3.5 Kiesgrube in der Beuche
(FND 052) - Nein - K Petersberg Pflegedefizite

N 3.6 Seeholz und Seeholzteich
(FND 053) - Nein - K Gösen Pflegedefizite

N 3.7 Wachhügel (FND 058) - Nein - K Petersberg Pflegedefizite

N 3.8 Kiesgrube bei Saasa
(GLB 060) - Nein - K Saasa Pflegedefizite

N 3.9 Seeäckerchen (GLB 084) - Nein - M Rauschwitz Pflegedefizite
N 3.10 Auf dem Berge (GLB 098) - Nein - M Rauschwitz Pflegedefizite

N 3.11 Seedamm-Allee in (ND 010) - Nein - L Hainspitz Pflegedefizite, Osmo-
dermna eremita u.a.

N 3.12 Fünfbrüdereiche (ND 011) - Nein - M Hainspitz Pflegedefizite
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Code-Nr.
Maßnahmen-
beschreibung

Größe
(ca. ha)

A-/E-
Maß-
nahme

Kat.
Um-
setz-
ung

Lage im Raum,
Ort bzw. Gemarkung

Hinweise,
Bemerkungen

N 3.13 Eiche im Schortental (ND
016) - Nein - L Eisenberg Pflegedefizite

N 3.14 Georgseiche bei Kursdorf
(ND 019) - Nein - L Eisenberg / Kursdorf Pflegedefizite

N 3.15 Kiefer im Altenrodaer Grund
(ND 020) - Nein - L Nahe BAB A9 Kontrolle

N 3.16 Gleditschie im Schlosspark in
Eisenberg (ND 029) - Nein - K Schlosspark Eisenberg Pflegedefizite

N 3.17 Linde in der Klosterlausnitzer
Straße in Eisenberg (ND
031)

- Nein - M Klosterlausnitzer Straße in Ei-
senberg

Pflegedefizite

N 3.18 Liebesbuche bei Friedrich-
stanneck (ND 033) - Nein - M Liebesbuche im Park Kontrolle

N 3.19 Stieleiche im Gösener Park
(ND 034) - Nein - L Gösen Pflegedefizite

N 3.20 Baumhauslinde an der
Stünzmühle (ND 072) - Nein - M Stünzmühle nördlich Petersberg Pflegedefizite

N 3.21 „Gösener Tongruben“ (FND
022) - Nein - M Gösen Pflegedefizite

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für die Rücknahme von Schutzgebiets-Ausweisungen

N 4.1 Rücknahme Schutzgebiet
(FND 019), Schutz über FFH - - - K Waldgebiet Beuche „Rosenhain“ Löschung des Schutz-

staus

N 4.2
Rücknahme Schutzgebiet
(FND 021), Wegfall Schutz-
grund

- - - K Waldgebiet Siebenfreude
Löschung des Schutz-
staus

N 4.3
Rücknahme Schutzgebiet
(FND 031), Wegfall Schutz-
grund

- - - K Ziegelteich bei Saasa
Löschung des Schutz-
staus

N 4.4
Rücknahme Schutzgebiet
(FND 050), Wegfall Schutz-
grund

- - - K Feldgehölz und Kiesgrube bei
Kischlitz

Löschung des Schutz-
staus

N 4.5
Rücknahme Schutzgebiet
(FND 051), Wegfall Schutz-
grund

- - - K Feuchtgebiet bei Döllschütz
Löschung des Schutz-
staus
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Code-Nr.
Maßnahmen-
beschreibung

Größe
(ca. ha)

A-/E-
Maß-
nahme

Kat.
Um-
setz-
ung

Lage im Raum,
Ort bzw. Gemarkung

Hinweise,
Bemerkungen

N.4.6 Rücknahme Schutzgebiet
(FND 055), Schutz über FFH - - - K FND Hainspitzer See Löschung des Schutz-

staus

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Vorschläge für Maßnahmen und Flächen zur Biotopentwicklung

N 5.1 Maßnahme für Fischotterge-
rechten Umbau von Brücken n.q. Ja I M Hainspitz Biotopverbund, Arten-

schutz
N 5.2 Maßnahme für 3260,

Fischotter, Fledermäuse n.q. Ja I M Petersberg Biotopverbund, Arten-
schutz

N 5.3 Maßnahme für 6210, 6510,
Glattnatter, Fledermäuse n.q. Ja I M Eisenberg / Saasa Biotopverbund, Arten-

schutz
N 5.4 Maßnahme für 6210, 6510,

Glattnatter, Fledermäuse n.q. Ja I M Eisenberg / Saasa Biotopverbund, Arten-
schutz

N 5.5 Maßnahme für Knoblauch-
kröte n.q. Ja I K Rauschwitz Biotopverbund, Arten-

schutz
N 5.6 6510, Schwarzblauer

Wiesenknopf-Ameisen-
bläuling

n.q. Ja I K Hainspitz Biotopverbund, Arten-
schutz

N 5.7 6510, Schwarzblauer
Wiesenknopf-Ameisen-
bläuling

n.q. Ja I K Eisenberg: südlich Tonteich Biotopverbund, Arten-
schutz

N 5.8 Maßnahme für 9160, 9170 n.q. Ja I L Eisenberg: Schortental Biotopverbund, Arten-
schutz

N 5.9 6430, 6510,
Schwarzblauer. Wiesen-
knopf-Ameisenbläuling

n.q. Ja I M Eisenberg: Oberes Malzbachtal Biotopverbund, Arten-
schutz

N 5.10 Maßnahme für 3260, 6430,
91E0 n.q. Ja I M

Eisenberg/ Kursdorf: Mündungs-
bereich zwischen Mühlgraben /
Malzbach / Rauda

Biotopverbund, Arten-
schutz

Maßnahmen des Naturschutzes / Artenschutzes – Weitere Vorschläge

N 6.1 Erhalt, Pflege und Entwick-
lung von Streuobstwiesen n.q. Ja I K Mehrere Bereiche im UG Besonderheit vor Ort

N 6.2 Erhalt und Pflege von Kopf-
weiden n.q. Ja I M Mehrere Bereiche im UG Förderung der Bio-

diversität
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Code-Nr.
Maßnahmen-
beschreibung

Größe
(ca. ha)

A-/E-
Maß-
nahme

Kat.
Um-
setz-
ung

Lage im Raum,
Ort bzw. Gemarkung

Hinweise,
Bemerkungen

N 6.3 Erhalt und Entwicklung von
Ackerwildkräutern n.q. Ja I M Mehrere Bereiche im UG Förderung der Bio-

diversität
N 6.4 Erhalt von Feldrainen n.q. Ja I M Mehrere Bereiche im UG Förderung der Bio-

diversität
N 6.5 Sicherung und Schaffung

von Fledermausquartieren n.q. Ja I K Mehrere Bereiche im UG Biotopverbund, Arten-
schutz

N 6.6 Schutz von Uhu-Brutplätzen
vor Störungen und Beein-
trächtigungen

n.q. Nein - K Kalksteinbruch Kischlitz Biotopverbund, Arten-
schutz

N 6.7 Förderung und Entwicklung
von Rotmilan-Lebensräumen n.q. Ja I K Mehrere Bereiche im UG Biotopverbund, Arten-

schutz
N 6.8 Sicherung und Entwicklung

von Vogelnistplätzen n.q. Ja I M Mehrere Bereiche im UG Förderung der Bio-
diversität

N 6.9 Entnahme nicht standortge-
rechter, gebietsfremder
Pflanzen- und Baumarten
bzw. Neophyten

n.q. Nein M Mehrere Bereiche im UG Förderung der Bio-
diversität

N 6.10 Einrichtung von stationären
Amphibien-Leiteinrichtungen

2 x
400m Ja - K Entlang L3007 östlich BAB A9,

beidseits
Biotopverbund, Arten-
schutz

Maßnahmen zur Förderung des Biotopverbundes, der Biodiversität – Multifunktionale Wirkung

Maßnahmen i.V.m. Bodenschutzkonzept

O 1 Anlage von Grünland /Ent-
wicklung von Auenlebensräu-
men

n.q. Bedingt - M Mehrere Bereiche im UG Biotopverbund, Arten-
schutz

O 2 Maßnahmen des Betriebli-
chen Erosionsschutzes (KU-
LAP A3)

n.q. Nein - L Einzelbetriebliche Umsetzung,
mehrere Bereiche im UG

Förderung der Böden,
Gewässer, Arten-
schutz

O 3 Anpflanzung von Flurgehöl-
zen, Bäumen, Wege- und
Straßenbegleitgrün

n.q. Bedingt - K Mehrere Bereiche im UG,
Schwerpunkt Offenland

Biotopverbund, Orts-
und Landschaftsbild

W 1 Nutzungsaufgabe/Naturwald-
parzelle „Eisenberger Holz-
land“

n.q. Nein - K Eisenberger Holzland Förderung Böden,
Klima, Artenschutz
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Code-Nr.
Maßnahmen-
beschreibung

Größe
(ca. ha)

A-/E-
Maß-
nahme

Kat.
Um-
setz-
ung

Lage im Raum,
Ort bzw. Gemarkung

Hinweise,
Bemerkungen

W 2
Waldumbaumaßnahmen n.q. Bedingt - M Mehrere Bereiche im UG

Förderung Böden,
Klima, Artenschutz, Er-
holung

W 3 Förderung von Waldrändern n.q. Nein - l Mehrere Bereiche im UG Biotopverbund, Orts-
und Landschaftsbild

Maßnahmen i.V.m. Wasserschutzkonzept

G 1 Maßnahmen zur Stabilisie-
rung des Grundwasserdarge-
botes

n.q. Nein - L Mehrere Bereiche im UG
Förderung Wasserdar-
gebot, Böden

G 2 Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Gewässerstruktur,
Herstellung der Durchgängig-
keit

n.q. Bedingt II M Mehrere Bereiche im UG, vgl.
GRP

Förderung der Gewäs-
ser, Artenschutz,
Landschaftsbild

G 3 Freilegung verrohrter Gewäs-
serabschnitte n.q. Ja I M Mehrere Bereiche am Malzbach

im Stadtgebiet Eisenberg

Förderung der Gewäs-
ser, Artenschutz,
Landschaftsbild

G 4 Wiederherstellung von Quell-
bereichen und Teich mit Um-
feld

Drei (3)
Stand-
orte

Ja I K
Friedensteich, Ernstquelle Ei-
senberg und Schwarzer Teich in
Hainspitz

Förderung der Gewäs-
ser, Artenschutz,
Landschaftsbild

G 5 Anlage und Pflege von Ge-
wässerrand- bzw. -schutz-
streifen/ Anlage von Grün-
land

n.q. Bedingt - K Mehrere Bereiche im UG
Förderung der Gewäs-
ser, Artenschutz,
Landschaftsbild

G 6 Maßnahmen zur Verbesse-
rung der Gewässergüte
(Phosphat-/Nitratkulisse)

n.q. Nein - L Hainspitz,
Eisenberg (Richtung Heideland)

Förderung der Böden,
Gewässer, Arten-
schutz

Maßnahmen i.V.m. Klimaschutzkonzept – Multifunktionale Wirkung

Maßnahmen für den Siedlungsraum/ zur Siedlungsentwicklung

S 1 Erhalt und Entwicklung histo-
risch gewachsener Ortsrän-
der

n.q. Ggf. ja - K Eisenberg, Hainspitz Wohnumfeld, Orts-
und Landschaftsbild
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Code-Nr.
Maßnahmen-
beschreibung

Größe
(ca. ha)

A-/E-
Maß-
nahme

Kat.
Um-
setz-
ung

Lage im Raum,
Ort bzw. Gemarkung

Hinweise,
Bemerkungen

S 2 Begrenzung der Siedlungs-
entwicklung und Freihaltung
von Bebauung

n.q. Nein - K Mehrere Bereiche im UG Wohnumfeld, Orts-
und Landschaftsbild

S 3 Verbesserung der land-
schaftlichen Einbindung
(Betriebsgebäude)

n.q. Ggf. ja - M Mehrere Bereiche im UG Orts- und Landschafts-
bild

S 4 Verbesserung des land-
schaftlichen Umfeldes der
Waldkliniken Eisenberg

n.q. Nein - K Direkte Umgebung Waldkliniken Wohnumfeld, Regene-
ration, Ortsbild

S 5 Erhaltung und Entwicklung
des Baumbestandes mittels
Baumschutz-Satzung

n.q. Nein - L Alle Stadt- und Ortsteile außer
Mertendorf

Wohnumfeld, Regene-
ration, Ortsbild

S 6 Sanierung und Nachnutzung
von Altablagerungen und Alt-
standorten

n.q. Nein - L Mehrere Bereiche im UG Biotopverbund, Orts-
und Landschaftsbild

S 7 Flächenentsiegelung und
Rückbau n.q. Nein - K Mehrere Bereiche im UG Wohnumfeld, Regene-

ration, Ortsbild

Maßnahmen der Kulturlandschaft, für Landschaftsbild, naturgebundene Erholung /Tourismus (Aktiverholung)

K 1 Wiederherstellung von Aus-
sichtspunkten durch Freistel-
lung

2 Aus-
sichts-
punkte

Ja I K Kischlitz, Eisenberg Erholung, Orts- und
Landschaftsbild

K 2 Neuanlage/Lückenschluss ei-
nes Wanderweges bzw.
Wegeabschnittes

n.q. Nein - K Mehrere Bereiche im UG Erholung, Orts- und
Landschaftsbild

K 3 Neuanlage/Lückenschluss ei-
nes Radeweges bzw. Rad-
wegeabschnittes

n.q. Nein - K Stadtgebiet Eisenberg,
Dorfregion Wethautal

Erholung, Orts- und
Landschaftsbild

K 4 Flächen für Geburtenbäume,
Straßen- und Stadtbäume n.q. Nein - M Stadt Eisenberg Wohnumfeld, Orts-

und Landschaftsbild
K 5 Nachnutzung des Roten Ber-

ges – naturnahe Entwicklung n.q. Nein - L Stadt Eisenberg
Artenschutz, Aktiver-
holung, Orts- und
Landschaftsbild
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10 Zusammenfassung und Ausblick

Der Landschaftsplan für die Erfüllende Gemeinde Eisenberg / Thüringen stellt gemäß § 11 Abs. 1 und 2
des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) die örtlichen Erfordernisse und Maßnahmen des Natur-
schutzes und der Landschaftspflege dar. Es ist ein eigenständiges Werk in Text und Karten, das den
Charakter eines fachlichen Gutachtens besitzt. Die Erstellung des Landschaftsplanes erfolgte gezielt
nach naturschutzfachlichen und landespflegerischen Grundsätzen und Erfordernissen und damit unab-
hängig von beabsichtigten Planungen und politischen Zielsetzungen, vgl. Kap. 1 und 2.

Der Landschaftsplan erlangt selbst keine eigene Rechtskraft, seine Inhalte und Darstellungen sind in der
Abwägung nach § 1 Abs. 7 BauGB zu berücksichtigen (Integration in den Flächennutzungsplan), vgl. §
11 BNatSchG Abs. 3, und können als Darstellungen oder Festsetzungen nach den §§ 5 und 9 des
BauGB (unter Abwägung mit den anderen raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen) in die Bau-
leitpläne aufgenommen. Der Landschaftsplan soll ein Beitrag in Vorbereitung für die Neuaufstellung des
Flächennutzungsplans werden.

Die Verpflichtung, die Aussagen des Landschaftsplanes bei der Integration ausreichend zu berücksich-
tigen, ergibt sich neben den Bestimmungen des BNatSchG auch nach § 1 Abs. 6 Nr. 5 und 7 des Bau-
gesetzbuches (BauGB). Dort heißt es:

„Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu berücksichtigen: (…)

5. die Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes (…) und die Gestaltung des Orts- und Land-
schaftsbildes, (…)

7. die Belange des Umweltschutzes, einschließlich des Naturschutzes und der Landschaftspflege, ins-
besondere

a) die Auswirkungen auf Tiere, Pflanzen, Boden, Wasser, Luft, Klima und das Wirkungsgefüge zwi-
schen ihnen sowie die Landschaft und die biologische Vielfalt,

b) die Erhaltungsziele und der Schutzzweck der Natura 2000-Gebiete im Sinne des Bundesnatur-
schutzgesetzes,

c) umweltbezogene Auswirkungen auf den Menschen und seine Gesundheit sowie die Bevölkerung
insgesamt,

d) umweltbezogene Auswirkungen auf Kulturgüter und sonstige Sachgüter, (…)

i) die Wechselwirkungen zwischen den einzelnen Belangen des Umweltschutzes nach den Buch-
staben a, c und d, (…)“

Naturschutz und Landschaftsplanung gehören zu den Grundsätzen der Bauleitplanung und damit zu
den wichtigen Belangen, die bei der Aufstellung (bzw. Fortschreibung) der Bauleitpläne zu berücksichti-
gen und untereinander gerecht abzuwägen sind. Bei Konflikten zwischen den Zielen des Naturschutzes
und der Landschaftspflege und den technischen oder ökonomischen Zielen gilt das „Gebot der planeri-
schen Konfliktbewältigung“. D.h. der Träger der Bauleitplanung ist gehalten, die „Ziele und Grundsätze
des Naturschutzes und der Landschaftspflege“ (vgl. § 1 BNatSchG) zu beachten und Darstellungen, die
diesen Grundsätzen widersprechen, zu vermeiden, vgl. Kap. 3 des Landschaftsplans.

Ergänzende Vorschriften zum Umweltschutz, die bei der Aufstellung von Bauleitplänen anzuwenden
sind, sind in § 1a BauGB aufgeführt. Demnach sind die nachfolgenden Vorschriften zum Umweltschutz
anzuwenden (gekürzte Darstellung):
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· sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden, Reduzierung der Bodenversieglung auf
das notwendige Maß (vgl. § 1a Abs. 2 BauGB)

· Berücksichtigung der Vermeidung und des Ausgleichs voraussichtlich erheblicher Beeinträchtigun-
gen des Landschaftsbildes und des Naturhaushaltes (Eingriffsregelung nach §§ 14 ff. BNatSchG
bzw. §§ 7 ff. ThürNatG) (vgl. § 1a Abs. 3 BauGB)

· Beachtung der Vorschriften des BNatSchG (§ 31 ff.) bzw. der FFH-Richtlinie zum Umgang mit mög-
lichen Beeinträchtigungen von FFH- und Vogelschutzgebieten (vgl. § 1a Abs. 4 BauGB).

Für die Belange des Umwelt-/ Naturschutzes und der Landschaftspflege ist zudem gem. § 2 BauGB
eine Umweltprüfung durchzuführen. In der Umweltprüfung werden die erheblichen Umweltauswirkun-
gen, die durch geplante Flächenausweisungen des FNPs voraussichtlich eintreten werden, ermittelt so-
wie in einem Umweltbericht beschrieben und bewertet. Grundlage hierzu bilden die Bestandsaufnahme
und Bewertung des Landschaftsplanes für die Schutzgüter (vgl. Kap. 7.1. bis 7.8). Der Umweltbericht ist
als gesonderter Teil der Begründung zum FNP zu erstellen (§ 2a BauGB). In Vorbereitung dessen und
aufgrund gesetzlicher Vorgaben ist der Umweltbericht zum Landschaftsplan eigenständig erarbeitet wor-
den, vgl. Anhang A 1.

Die fachrechtlichen Vorgaben geben eine wichtige Orientierung bei der Erarbeitung des Landschafts-
plans und sind zu beachten, vgl. Kap. 4 des Landschaftsplans.

Die methodische Vorgehensweise zur Erarbeitung der Texte und Karten ist im Kap. 5 des Landschafts-
plans erläutert. Hervorzuheben ist die digitale Bearbeitung mit dem GIS-Programm ArcGIS in der aktuel-
len Version 10.6. Damit konnten die landesweit und auf Kreisebene überwiegend digital vorliegenden
Geodaten eingearbeitet, analysiert, verschnitten und dargestellt werden. Sogenannte Geobasisdaten
(z.B. Topographische Karten des Thüringer Landesvermessungsamtes) werden mit den sogenannten
Geofachdaten (z.B. zu einzelnen Schutzgütern der einzelnen Fachämter) zu einem Geoinformationssys-
tem zusammengeführt. Dabei sind die einzelnen Objekte einerseits in ihrer geometrischen Form
(Shape) und andererseits mit ihrer jeweiligen Sachinformation (Attribute) abgelegt. Insbesondere ist es
möglich, mit den Ergebnissen des Landschaftsplans, die zu den einzelnen Themen als Flächen-, Linien-
oder Punkt-Shapefiles vorliegen, weiter zu arbeiten.

Das Plangebiet umfasst die Erfüllende Gemeinde Eisenberg / Thüringen bestehend aus dem Stadtge-
biet Eisenberg, den Gemeinden Gösen, Hainspitz, Mertendorf, Petersberg mit den Ortsteilen Aubitz und
Kischlitz sowie Rauschwitz mit den Ortsteilen Döllschütz, Karsdorfberg, Pretschwitz und Schmörschwitz
im Saale-Holzland-Kreis. Die Größe des Untersuchungsgebietes beträgt 5.403 ha. Neben der Beschrei-
bung der Naturräume wurde auf die Siedlungs- und Landschaftsgeschichte eingegangen, vgl. Kap.6.

Die Ermittlung der Planungsgrundlagen mit der Bestandsaufnahme und –bewertung der Schutzgüter
erfolgte ausführlich im Kap. 7 und in den Karten 1, 3-7 des Landschaftsplans. Insbesondere wurden die
Schutzgüter Boden, Wasser (Grund- und Oberflächenwasser) Klima / Luft, Tiere, Pflanzen (Arten und
Lebensräume) und biologische Vielfalt sowie Landschaftsbild und Erholung betrachtet wie auch das
Schutzgut Mensch einschließlich der menschlichen Gesundheit sowie Kultur- und sonstige Sachgüter
einbezogen.

Die Auswirkungen vorhandener und geplanter Nutzungen auf Natur und Landschaft wurden tabellarisch
beschrieben. Die Nutzungen Siedlung, Verkehr, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Jagd, Wasserwirt-
schaft und Altnutzungen, Ver- und Entsorgungsanlagen, Freizeit und Erholung sowie Rohstoffgewin-
nung wurden analysiert. Auch Konflikte in Bezug auf den Arten- und Biotopschutz werden thematisiert
und mit Hinweisen auf die Entwicklungskonzeption wird zum Planungsteil übergeleitet, vgl. Kap. 8.

Die Leitbilder für den Untersuchungsraum wurden aus den übergeordneten Planungen abgeleitet und
konkret auf die Örtlichkeit bezogen. Sie bildeten den Rahmen für die Herleitung und Formulierung der
Zielkonzepte zu den Schutzgütern und Einzelmaßnahmen.
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Als Kernstück des Landschaftsplans wurde das Schutzgebietskonzept erarbeitet, in dem fachliche Vor-
schläge für die Ausweisung und Erweiterung bestimmter Schutzgebiete und –objekte entwickelt wurden
(Einzelvorschläge). Ergänzend wurden für verschiedene Maßnahmengruppen (Gewässer, Offenland,
Wald, Siedlungsraum, Natur- / Artenschutz, Erholung / Tourismus) Maßnahmentypen gebildet. Daraus
wurden über einzelne Maßnahmen textlich/tabellarisch beschrieben, in einer Fotodokumentation, vgl.
Anhang A 2 und in Karte 2 dargestellt.

Dieser Flächen- und Maßnahmenpool wurde ergänzt durch die nachrichtliche Übernahme von Maßnah-
men der Gewässerrahmenpläne Rauda, Malzbach und Vorschläge zur Wethau, vgl. Kap. 9. Die Maß-
nahmen wurden während der Erarbeitung mit den wesentlichen Flächennutzern vorabgestimmt.


